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Rechtsfragen aus dem Gebiete der Militdrversicherung
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A. Verantwortung der Armee.

Die gesetzliche Ordnung der staatlichen Verpflich-
tung, den Schaden aus militirdienstlich entstandener
Krankheit zu decken, bezeichnet das schweizerische Ge-
setz als Militarversicherung, das deutsche als Militir-
versorgung. Versorgung ist eine neutrale Bezeichnung,
die sowohl soziale IFirsorge, als Versicherung und auch
Haftpflicht umfasst. Im MVG legt sich der Bund in
erster Linie eine offentlich-rechtliche Haftpflicht auf fiir
Wehrménnern und einigen weitern Personenkreisen durch
den Militardienst verursachte Gesundheitsschidigungen,
i. A. ohne Riicksicht auf die soziale Lage des Geschidigten.
Unter Haftpflicht verstehen wir die kausale Schadens-
haftung ex lege. Ihr Ziel ist nach Oftinger (Schweize-
risches Haftpflichtrecht), wirtschaftliche Schiden und
seelische Unbill, die einem Menschen durch andere zu-
gefiigt worden sind, moglichst auszugleichen. Soweit das
Gesetz auf der Haftpflicht der Armee aufgebaut ist, kann
von vornherein schon eine Beteiligung der Militdrpatienten
an den Kosten nicht in Frage kommen. Uberdies iiber-
nimmt der Bund gemiss Art. 27 und 28 MO im Sinne
privatrechtlicher Haftpflicht gegeniiber unbeteiligten Zivil-
personen die volle Verantwortung fiir ihnen durch Tétung,
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Verletzung oder Sachbeschiidigung bei militirischen Ubun-
gen entstandenen Schaden. Den Wehrménnern jedoch ver-
weigert er die Ersetzung dienstlich verursachten Sach-
schadens (Bruch von Brillen, Verlust eines kiinstlichen
Gebisses im Stroh, Beschidigung von Uhren bei Ubungen
etc.), ersetzt dagegen Gesundheitsschiidigungen in iiber
die Haftpflichtgrundsitze hinausgehendem Masse, indem
er sich hier weitgehend von den Grundsitzen der Sozial-
versicherung leiten ldsst. IFleiner (Schweiz. Bundes-
staatsrecht, S. 622) bezeichnet die Militirversicherung als
staatlicher, oOffentlich-rechtlicher Ausgleich fiir die aus
dienstlicher Krankheit erwachsenden vermogensrecht-
lichen Schiadigungen. Aber ausser den durch den Dienst
verursachten Schdden deckt der Bund in weitem Um-
fang auch Schidden, deren Deckung auf dem Boden des
Privatrechts nur durch Versicherungsvertrag erreicht
werden kénnte. Durch ihre Funktion im Gebiete der Volks-
wirtschaft reiht sich unsere durch das Gesetz als Militér-
versicherung bezeichnete Armeehaftpflicht in das System
der Sozialversicherung ein. Das Ziel einer jeden Sozial-
versicherung ist nach Manes (Personalversicherung,
o. Aufl., S. 257) die Beeintrichtigung der menschlichen
Arbeitskraft durch Krankheit in all ihren Folgen zu be-
seitigen. Damit wird nicht nur das Interesse des Ver-
sicherten und seiner Familie, sondern vor allem auch das-
jenige unserer Volkswirtschaft gewahrt. Viele von den
an eine Sozialversicherung gestellten Anforderungen haben
bereits im geltenden Militdrversicherungsrecht Aufnahme
gefunden und haben damit weitgehend unsere Armeehaft-
pflicht mit Bestimmungen aus dem Versicherungsrecht
durchsetzt.

Sowohl das Interesse von Armee und Staat, als das
Interesse derjenigen, deren labiler Gesundheitszustand
durch die dienstlichen Einfliisse ganz besonders gefihrdet
wird, verlangt deren rechtzeitige Ausscheidung aus dem
versicherten Gefahrenkreis. Wo die Notwendigkeit der
Ausscheidung nicht rechtzeitig erkannt oder die Aus-
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scheidung aus andern Griinden unterlassen wurde, kann
oft noch die Sanitidtsabteilung der Armee selber den Ge-
fahrenherd unterdriicken. Erst wenn auch dieses Sicher-
heitsventil versagt, wird der Haftpflicht- oder Versiche-
rungsfall akut und hat die MV einzuspringen. Dem
Bunde liegt somit eine dreifache Aufgabe ob: Die Ver-
meildung von Gefdhrdung bereits Stigmatisierter durch
vorbeugende Massnahmen, die Unterdriickung erkannter
Gefahrenherde und die Wiedergutmachung durch die MV.

B. Vorbeugende Massnahmen.

,,» Vorbeugung grossen Stils tritt in der Sozialversiche-
rung immer mehr in den Vordergrund®, schreibt Richter
(Sozialversicherung, S. 130). Der Bund hat gegeniiber
den Haftpflichtigen aus Art. 55, 56, 58 OR und aus den
verschiedenen Spezialhaftpflichtgesetzen (Automobil, Ei-
senbahn, Post, Luftverkehr, Elektrizitat) als einziger den
grossen Vorteil, die Leute, welche er seiner Armeechaft-
pflicht unterstellen will, selber auslesen zu konnen, ab-
gesechen von der Haftpflicht aus Art. 27 MO. IEr kann
solche Leute, die fiir seine Haftpflicht eine besondere Be-
lastung bedeuten, rechtzeitig ausschauben. Die Eliminie-
rung besonders Gefahrdeter aus dem die Haftpflicht be-
dingenden Gefahrenbereich ist durch Gesetze, Verord-
nungen und Erlasse der Sanititsabteilung eingehend ge-
regelt.

Jeder Schweizer ist vom 20. bis zum 60. Lebensjahre
wehrpflichtig (Art. 18 BV). Die Wehrpflicht umfasst
die Militardienstpflicht, die Hilfsdienstpflicht und die
Militarsteuerpflicht und demgemiiss werden bei der Aus-
hebung die Wehrpflichtigen geschieden in Diensttaugliche,
Hilfsdiensttaugliche und Dienstuntaugliche (Art. 5 MO).
Die letztgenannte Kategorie steht ausserhalb des An-
wendungsgebietes des MVG, nicht aber die Hilfsdienst-
tauglichen; denn geméss Art. 20bis MO gelten die von
thnen zu absolvierenden Kurse und der zu leistende aktive
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Dienst als Militardienst. Es bleibt jedoch der Bundesver-
sammlung tberlassen, die Grundsiitze iiber die Anwendung
der MV auf sie festzustellen.

Die Ausmerzung aus dem Gefahrenkreis geschieht:

a) Anlésslich der Aushebung durch sanitarische Unter-
suchung. Da dem untersuchendenArzte hierbei meist jeg-
liche Anamnese fehlt, sind die Resultate notgedrungen
von nur beschrinkter Zuverldssigkeit.

b) Vor Beginn eines Dienstes konnen belegte Dis-
pensationsgesuche aus Gesundheitsriicksichten eingereicht
werden und der Oberfeldarzt kann unter bestimmten Vor-
aussetzungen Militdrirzte mit der vorherigen Untersuchung
krank Gemeldeter an deren Wohnort betrauen (Art. 162
IBW von 1932 und Art. 153 IBW von 1941).

c) Bei jedem Dienstbeginn hat eine arztliche Unter-
suchung der sich krank Meldenden stattzufinden. Ganz
besondere Erwartungen wurden in die Resultate der in
Art. 181 IBW von 1932 geordneten erweiterten sanita-
rischen Eintrittsmusterung gesetzt, bei welcher jeder Sol-
dat ein Anamneseformular auszustellen und einen Lauf-
schritt auszufithren hat und das Dienstbiichlein eines
jeden auf seine fritheren édrztlichen Eintragungen hin ge-
prift wird. Die Durchfithrung dieser Eintrittsmusterung
beansprucht aber so viel Zeit, dass sie mit dem Dienst-
betrieb in Kollision geridt. Die erweiterte Eintrittsmuste-
rung ist deshalb, ausser in Rekrutenschulen, kaum mehr
durchgefiihrt worden.

Die neue IBW von 1941 schreibt nun die bisher fa-
kultative Durchfithrung der erweiterten Eintrittsmuste-
rung fiir alle Instruktionsdienste vor mit der Erméchti-
gung, da wo deren Durchfithrung zu Beginn des Dienstes
nicht maoglich ist, sie im Laufe des Dienstes nachzuholen
(Art. 172 und 173 IBW von 1941).

Jede Versicherung bedingt Prophylaxe und tragt
dadurch zur Hebung der Gesamtwohlfahrt bei (Piccard:
Haftpflichtpraxis und Sozialversicherung, S. 88). Der
Bund macht jedoch einen recht spérlichen Gebrauch von
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den ihm gegebenen Moglichkeiten der rechtzeitigen Eli-
minierung besonders Gefihrdeter aus der Gefahrenzone.
Solche vorbeugende Massnahmen fallen zwar nicht in die
Uberpriifungskompetenz des EVG, interessieren aber die
Gesetzgebung auf dem Gebiete des Militdrversicherungs-
wesens. Das EVG, das in seinen Geschiftsberichten an
die Bundesversammlung immer wieder die dringende Not-
wendigkeit der baldigen Revision des MVG betont hat, so
in den Geschéiftsberichten fiar 1921, 1923, 1924, 1934,
1935, das im Geschéaftsbericht fir 1934 seine Mitarbeit an
der bevorstehenden Gesetzesrevision in aller Form ange-
boten, hat nicht nur in vielen Urteilen, sondern auch in
den Geschéaftsberichten fiir 1923 und 1939 Vorschlige fiir
wirksame Vorbeugungsmassnahmen gemacht, 1923 beziig-
lich der Ausgestaltung der sanitarischen Eintrittsmuste-
rung, 1939 dann, und vorher schon in einer Eingabe vom
9. April 1938 an das EMD, detaillierte Vorschlige zur
Aufstellung einer moglichst weit zuriickgreifenden person-
lichen und Familienanamnese ausgearbeitet. Es wurde
die Priifung der Frage angeregt, ob nicht schon vor der
Aushebung jedem Stellungspflichtigen ein Anamnese-
formular zugestellt werden sollte, das er ausgefiillt zur Re-
krutierung mitzubringen hétte, durch welches die unter-
suchenden Arzte iiber alle durchgemachten Krankheiten
und iiber das Vorkommen bestimmter Krankheiten, na-
mentlich der Tuberkulose, im engern Kreise der IFamilie,
orientiert wiirden. Dieses Anamneseformular wire wihrend
der ganzen Dauer der Wehrpflicht nachzufithren und
wiirde die Truppenirzte bei jedem neuen Einriicken iiber
die seit dem letzten Dienst durchgemachten Krankheiten
aufklidren. Ein noch weitergehenderer Vorschlag des Ge-
richtes sieht die Aushdndigung eines Anamnesebiichleins
an jedes Kind bei seinem Schuleintritt vor. Dasselbe
wiirde bei der Aushebung dann iiber alle in der Jugendzeit
durchgemachten schweren Krankheiten zuverldssige Aus-
kunft erteilen und die Militararzte in den Stand setzen, die
grossen Versicherungsrisiken auszuschauben. Damit wiir-
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den nutzlose Ausbildungskosten der Armee, umfangreiche
Heilungskosten der MV, betrdchtlicher 6konomischer und
ideeller Schaden manchem Schweizerbiirger erspart und
spirbarer Ausfall niitzlicher produktiver Arbeit fir die
Volkswirtschaft vermieden werden konnen.

C. Unterdriickung festgestellter Gefahrenherde
in der Armee.

Zur Erhaltung gefihrdeter und zur Wiederherstellung
aufgehobener Diensttauglichkeit besitzt die Armee einen
eigenen Dienstzweig, die Armeesanitat. Ihr ist jeder
Wehrmann unterstellt. Es hiangt nicht von seinem Willen
ab, ob er sie beanspruchen will oder nicht. Eine Arztwahl
gibt es nicht. Die Truppensanitat arbeitet geméiss den
erhaltenen Befehlen im Interesse moglichster Schlagfertig-
keit der Armee. Um die Bestimmungen des MV G hat sie
sich nicht zu bekiimmern. Selbstverschulden (Art.11
MVG), Vordienstlichkeit (Art. 8) spielt fiir ihr Eingreifen
und ihre Leistungen keine Rolle. Die Armeesanitit
saniert kariose Zihne, schneidet Mandeln, operiert Briiche
und Bruchanlagen, behandelt diejenigen, die mit einer
Geschlechtskrankheit behaftet einriicken ohne Riicksicht-
nahme darauf, dass alle diese Erkrankungen in keinerlei
Zusammenhang mit dem Dienste stehen, einzig um vor-
handene Krankheitsherde rechtzeitig zu unterdriicken,
bevor sie zu Dienstuntauglichkeit fithren. Sie entlastet
damit die MV. So hat der Oberfeldarzt z. B. in der In-
struktion vom 21. November 1939 zum Armeebefehl
Nr. 950 vom 14. November 1939 verfiigt, dass die vor-
dienstlichen Geschlechtskrankheiten sofort auf Kosten des
Bundes in Spitalbehandlung genommen werden miissen
und dass hiervon nur in denjenigen Fillen abzusehen sei,
in denen die Diensttauglichkeit nicht wieder hergestellt
werden konne. Das Interesse der Armee verlangt die
energische Bekdmpfung der Geschlechtskrankheiten nicht
nur zur Stiarkung der Widerstandskraft des einzelnen Sol-
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daten gegeniiber den dienstlichen Strapazen, sondern auch
zum Schutze der gesunden Soldaten durch Verminderung
der Infektionsgefahr. Gegen die Befehle und Entschei-
dungen der Armeesanitiit gibt es keine Berufung an eine
ausserhalb der Armee stehende Instanz, sondern nur die
militarische Beschwerde auf dem Dienstweg.

Die Truppensanitiit fithrt ihre Behandlungen so weit
moglich selbstindig und allein durch in den Kranken-
zimmern der Einheiten, in zentralen Krankenanstalten
(Krankenzimmer der Brigaden oder Divisionen), in den
MSA (Krankenzimmer der Armee). Wo dies nicht tunlich
i1st, weist sie ihre Patienten in Zivil- oder Militirspitéiler
ein. Von dieser Spitaleinweisung an aber gelangen die
Soldaten in die Behandlung der MV und werden damit
auch den Bestimmungen des MVG unterstellt. In den
Fallen, in denen ein gesetzlicher Anspruch an die MV
nicht besteht, werden die Konflikte meist dadurch zu ver-
meiden gesucht, dass die MV sich bereit erklirt, freiwillig
die Behandlung fiir eine beschrinkte Zeit zu iihernehmen.
Es kommt aber auch vor, dass die MV solche Fille, so
bald es die Krankheit erlaubt, einer MSA zuweist.

Organisatorisch sind sowohl MV wie Armeesanitit in
die Verwaltung des EMD eingegliedert. Nach Art. 2 des
BG vom 21. Oktober 1909 iiber die Organisation des EMD
hat dasselbe 9 Dienstabteilungen, worunter die Abteilung
fiir Sanitat, welcher der Oberfeldarzt wvorsteht. Nach
Art. 12 sind dem letztern der Bureauchef und das Bureau
der MV unterstellt. Nur in seiner Person vereinigen sich
Armeesanitit und MV. Der BRB vom 6. September 1920
hat in Abédnderung des Art. 12 die MV in zwei Abteilungen
aufgespalten (allgemeine und Pensionsabteilung). Durch
einen bis jetzt nicht veroffentlichten BRB vom 18. Ok-
tober 1933 wurde dann aber die MV von der Abteilung fiir
Sanitdt abgetrennt. Sie erhielt einen eigenen Chef und
steht seither als selbstiandige Abteilung direkt unter dem
IEMD. Trotzdem verfiigt der Oberfeldarzt, der der Sani-
titsabteilung im Armeestab vorsteht, gelegentlich immer
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noch iiber die MV, so z. B. wenn er in der oben erwéihnten,
an die Truppensanitiat gerichteten Instruktion anordnete,
dass die Spitalbehandlung der vordienstlichen Geschlechts-
krankheiten auf Kosten der MV durchzufiihren sei und
wenn er im Bulletin Nr. 41 vom 18. Mirz 1940 einerseits
verfiigt, dass alle in Privatspitiller eingelieferten Wehr-
manner sofort der MV anzumelden seien, andrerseits aber
die Territorialarzte als seine eigenen Vertrauensirzte an-
weist, im Einverstindnis mit dem zivilen Spitalarzt diese
Patienten so bald als moglich in eine MSA einzuweisen.

Auf gegen die MV gerichtete Beschwerden von Pa-
tienten an den General, hat der General jeweilen antworten
lassen: ,,1Die MV ist eine zivile Instanz und hat in admini-
strativer Hinsicht keinen Zusammenhang mit der Armee
und deren Leitung™. Sowohl das Interesse der Armee, als
dasjenige der Versicherten verlangt die Ziehung einer
scharfen Trennungslinie zwischen Truppensanitit und
MV. So lange aber die MV in das EMD cingegliedert bleibt
und nicht, wie es ihrem Charakter als selbstindige Ver-
sicherungsanstalt entspricht, dem ins Volkswirtschafts-
departement eingegliederten Bundesamt fiir Sozialver-
sicherung angeschlossen wird, wie die SUVA, wird die
wiinschenswerte scharfe Trennung zwischen Armeesanitit
und MV nicht zu verwirklichen sein.

D. Wiedergutmachung durch Haitpflicht
und Versicherung.

I. Kulturelle Bedeutung der Sozialversicherung.

Die ersten Organisationen zur Wiedergutmachung er-
littenen Schadens durch Versicherung, d. h. auf dem Wege
des gemeinsamen Tragens von Einzelrisiken, hat die Pri-
vatwirtschaft geschaffen. Die Versicherung hat sich dort
in stets zunehmendem Umfang eingelebt und bewihrt, so-
gar derart bewihrt, dass mit der Zeit in fast allen Kultur-
staaten auf den verschiedensten Wirtschaftsgebieten
Zwangsversicherungen eingefithrt wurden, zum Teil zum
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Schutze der Einzelwirtschaft, wie Feuer-, Vieh-, Hagel-
versicherungen, zum Teil zur Wahrung der hoheren
volkswirtschaftlichen Interessen der ganzen Volksgemein-
schaft, die Sozialversicherung. Obwohl ein grosses offent-
liches Interesse die Obligatorischerklirung der Viehver-
sicherung im Bauernstand, die Hagelversicherung der Reb-
bauern, die Feuerversicherung der Gebédudebesitzer er-
heischt, handelt es sich bei solcher Versicherung zwar wohl
um offentliche Versicherung, aber doch nicht um Sozial-
versicherung. Die Sozialversicherung ist nach Manes
(Moderne Versicherungsprobleme, S. 15) immer Personen-
versicherung, Lebensversicherung im weitesten Sinne auf-
gefasst. Thr Zweck ist nicht die Befriedigung von Indivi-
dualinteressen, obwohl sie in erster Linie den Einzelnen zu
Gute kommt, sondern die Befriedigung von kollektiven Be-
dirfnissen (Siegmund: Die Krankheit im privaten und
sozialen Recht, S. 14). Ihr Endziel ist nicht Sicherheits-
leistung, sondern allgemeine Kulturmehrung. In erster
Linie hat sie zur Mehrung gemeinniitziger Kultur, der so-
zialen Volkskultur beizutragen (Bischoff: Kulturauf-
gaben des Versicherungswesens, S. 15 und 19). Die Sozial-
versicherung ist eine staatliche Rechtseinrichtung, ein
Werkzeug des Staates zur Hebung der Volksgesundheit
und der Volkskraft, zur Kriftigung der Volkswirtschaft
und damit der Leistungsfihigkeit im wirtschaftlichen und
kulturellen Wettstreit, der militdrischen Kampfkraft zur
Wahrung der eigenen Unabhingigkeit. Ihre iiberragende
Wichtigkeit fiir das Wohl und Gedeihen eines Volkes finden
wir in der deutschen Fachliteratur immer wieder hervor-
gehoben, so durch Manes (Allgemeine Versicherungslehre,
S. 55): Die zukiinftige Entwicklung des Volks- und Wirt-
schaftslebens ist eng verbunden mit der Sozialversicherung.
Kaufmann, Priasident des RVA (Wiederaufbau und So-
zialversicherung, S. 6 und 10), verweist auf die nicht zu
tiberschitzende Bedeutung ihres bevdlkerungspolitischen
Wertes und erklirt, dass es der Sozialpolitik mit zu ver-
danken sei, wenn in den Augusttagen 1914 die Arbeiter-
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seele mit dem Fihlen der ganzen Nation so wunderbar zu-
sammenklang.

Die Sozialversicherung ist nicht nur ein Produkt der
Volkswirtschaft, sie ist selber ein wesentlicher Bestandteil
derselben, sie ist selber Volkswirtschaft, sie ist zugleich ein
Instrument fiir ihren Aufbau und ihre gesunde Fortbildung
und eine Waffe im Konkurrenzkampf auf dem Weltmarkt.
Sie ist daher eng verbunden mit der jeweilen bestehenden
Wirtschaftsordnung und muss deren Wandlungen mit-
machen. Thre Entstehung verdankt sie der liberalen Wirt-
schaftsordnung. Ihr erstes Ziel war nur, dem Schwachen
Hilfe zu bringen im schweren Existenzkampf. Es sollte im
Krankheitsfalle ein Rechtsanspruch auf Hilfe an die Stelle
von Almosen und Armenunterstiitzung treten. Je mehr
sich aber der Staat vom reinen Machtfaktor zu einer Kul-
tur- und Wohlfahrtsgemeinschaft entwickelte (Steiner:
Entwicklung und Organisation der Sozialversicherung,
S. 19), um so mehr hat die Sozialversicherung neben der
Hilfeleistung an den Einzelnen der Schaffung produktiver,
gesellschaftlicher Arbeitskraft zu dienen, soll sie alle vor-
handenen Arbeitskrifte in den Stand setzen, ihre Existenz
selber zu tragen, damit sie nicht, anstatt zu produzieren,
zur gesellschafts-wirtschaftlichen Last werden (Preller:
Sozialversicherung und Arbeitsfahigkeit, S. 8 {f). Es ent-
spricht der ihr gestellten Aufgabe und der volkswirtschaft-
lichen Entwicklung des Landes, dass jede Sozialversiche-
rung die Tendenz hat, sich auszudenen. Riickwirtsrevi-
sionen sind bis jetzt nie gelungen. Vom nie in Kraft ge-
setzten MV G von 1914 schrieb Krumbiegel (Die schwei-
zerische Sozialversicherung) schon 1913: ,,Das neue Ge-
setz ist ein grosser Riickschritt. Wie ein Faden zieht sich
durch alle Artikel die peinlichste Beriicksichtigung beste-
hender anstatt zukiinftiger Verhéltnisse®. In Deutschland
hat nach der grossen Inflation, durch welche die Sozialver-
sicherung all ihr Wertschriftenkapital im Betrage von un-
gefdhr 4 Milliarden Mark verloren hatte, eine kriftige Be-
wegung zur teilweisen Aufhebung und massiven Einschrin-
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kung der Sozialversicherung eingesetzt. Das Resultat des
durch diese Bewegung entfachten Kampfes war eine
machtvolle Ausdehnung der Sozialversicherung. Manes
(Personenversicherung, S. 189) weist diese fortgesetzte
Ausbreitungstendenz, die Existenzsicherung immer wei-
tern Kreisen zukommen zu lassen, eingehend nach. Diese
Tendenz ist die Folge der steigenden Erkenntnis ihrer vor-
teilhaften Wirkungen auf das Wohl und das Interesse der
Gesamtheit des Volkes. Die Sozialversicherung durchsetzt
den wirtschaftlichen Egoismus mit altruistischen Gedan-
ken (Manes: Das Versicherungswesen, S. 70). Ohne die
grossziigige Erweiterung der Sozialversicherung wiren die
ungeheuern wirtschaftlichen Leistungen des deutschen Vol-
kes seit dem Zusammenbruch seiner Wirtschaft bis in die
neueste Zeit niemals moglich geworden. Ein im Kultur-
stand gehobenes Volk bedeutet gehobene Leistungsfihig-
keit im Konkurrenzkampf mit den andern Nationen.

Die heutige Wirtschaft ist bei vollem Betrieb in ihren
Produktionsméoglichkeiten beinahe unbegrenzt. Heute
bringt nicht mehr, wie in fritheren Zeiten, Produktionsman-
gel Leiden iiber die Menschheit, sondern fehlende Absatz-
maoglichkeit der Kéufer suchenden Produkte. Die Massen-
produktion erfordert Massenabsatz. Massenabsatz kann
aber nur eine in den grossen Volksmassen vorhandene, der
Produktion entsprechende Kaufkraft ermdglichen. Wo die
grosse Masse der Kaufkraft sich in der Verfiigungsgewalt
einer Minderheit befindet, da ist fiir moderne Produktions-
weise nicht geniigend Platz. Krankheit, die arbeitsunfihig
macht, schiadigt die Volkswirtschaft in ihren beiden Zwei-
gen, in der Produktion durch Entzug der Arbeitskraft und
im Warenabsatz durch Verminderung der Kaufkraft. Der
Schadensbehebung in der Produktion dient die Heilbehand-
lung, die Ausstattung mit Prothesen, die Berufsumschu-
lung zur Verwertung des dem Invaliden verbleibenden
Restes von Arbeitskraft. Ungiinstiger Kaufkraftverschie-
bung sollen Krankengeld und Rente vorbeugen. Da die
Kaufkraftverminderung der Invaliden durch ihren Ver-

°
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dienstausfall sich fortlaufend, ununterbrochen auswirkt,
so wird der Nachteil in der Volkswirtschaft nur durch stéin-
dig fliessende, den Lohnausfall wettmachende Renten be-
hoben. Kapitalabfindungen in grossem Umfang wiirden
Storungen herbeifithren und sind deshalb volkswirtschaft-
lich schiadlich. Wenn Studer (Erwerbsunfidhigkeit in der
Unfall-, Kranken- und Invalidenversicherung, S. 46) auf
den Einwand, dass den allerwenigsten der von ihm in Mas-
sen abgefundenen Militdrpatienten die erhaltenen Kapita-
lien Segen gebracht haben, antwortet, es sei volkswirt-
schaftlich kein Schaden, wenn das Kapital dem Einzelnen
verloren gehe, da es dann eben einfach durch einen andern
fruktifiziert werde und das sei auch sozial kein Nachteil,
denn wer Kapital nicht zu verwalten verstehe, sei fiir die
heutige Gesellschaft eine Last, so vergisst er, dass nicht das
Vorhandensein der Kaufkraft, sondern ihre richtige, der
Produktionsweise angepasste Verteilung und Verwen-
dung die Volkswirtschaft befruchtet und zur Bliite bringt
und dass nur mangelnde Arbeitskraft und fehlender Ar-
beitswille, nicht aber Unfdhigkeit zur Kapitalverwaltung
die Gesamtheit belastet. Aus der Erkenntnis der Aufgaben
und der Wirkungen der Sozialversicherung heraus miissen
die sie regelnden Gesetze aufgebaut und immer neu der sich
wandelnden Wirtschaftsordnung angepasst werden. Kein
anderer Rechtszweig, sagt Kaskel und Sitzler (Grundriss
des Sozialversicherungsrechts, S. 26) greift derart tief und
nachhaltig in das gesamte Wirtschaftsleben ein, wie die So-
zialversicherung. Man sieht dies ein, wenn man liest, dass
in Deutschland bei iiber 40 Millonen Sozialversicherten
(im Jahre 1927) weit mehr als 34 der Gesamtbevolkerung
direkt oder indirekt von der Sozialversicherung erfasst
werden, dass der SUVA z. B. im Jahre 1937 rund 170 000
Unfille gemeldet wurden und dass sie in diesem Jahre an
Krankengeld fast acht Millionen, an Invaliden- und Hin-
terlassenenrenten fast 1515, Millionen, an Heilkosten fast
61, Millionen ausbezahlt und somit die ununterbrochen
fliessende Kaufkraftquelle mit mehr als 29 Millionen im
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Jahr gespiesen hat. Bei der MV gehen z. Z. iiber 80 000
Krankheitsmeldungen im Jahre ein. Diese Zahlen geben
einen Begriff von der Bedeutung, welche unserer Sozial-
versicherung fiir die Erhaltung der Kaufkraft sowohl wie
fiir eine moglichst umfangreiche und rasche Wiederherstel-
lung der Produktionskraft der Werktitigen zukommt.
Den Kosten der Sozialversicherung diirfen nicht die Auf-
wendungen, die fiir sie gemacht werden miissen, sondern
muss der volkswirtschaftliche Wert der Versicherungs-
leistungen gegeniibergestellt werden (Weddingen: Grund-
fragen der Sozialversicherungsreform, S. 42); denn die
aufgewendeten wirtschaftlichen Mittel werden dem Un-
lauf nicht entzogen, bleiben der inlidndischen Volkswirt-
schaft erhalten und werden so verwendet, wie es fiir die
ungestorte Funktion der Wirtschaft erforderlich ist
(Richter: Soziales Versicherungsrecht, S. 3). In der Frage
der Verwirklichung des Sozialversicherungsrechts konnen
und dirfen wir uns nicht, wie beziiglich des Aufbaues der
Armee, auf den Standpunkt stellen, wir vermogen mit den
michtigen Grosstaaten nicht Schritt zu halten. Ein Land
muss, wie Krumbiegel (Die schweizerische Sozialversiche-
rung, S. 99) richtig ausfiihrt, je kleiner es ist, desto umsich-
tiger und zielbewusster seine Volkswirtschaft ausbauen, um
im Kampfe gegeniiber Liandern mit grosser wirtschaftlicher
Macht seine Selbstindigkeit nicht zu verlieren. Auch heute
ist das Wort neuerdings aktuell, das der Prisident des RVA,
Kaufmann (Wiederaufbau und Sozialversicherung, S. 69)
im Jahre 1920 seinen Reformvorschligen mit auf den Weg
gab: ,,Wir stehen mit der Sozialversicherung an den Toren
einer neuen Zeit, an einem Wendepunkt ihrer Geschichte.
Soll dieser Weg aufwirts fithren, so muss neuer Wein in die
alten Schlduche gegossen werden.*’

Das offentliche oder Gesamtinteresse nimmt, im Ver-
hiltnis zum Interesse der Privatperson, immer mehr an Be-
deutung zu. Unter 6ffentlichen Interessen verstehen wir
nicht die fiskalischen, sondern die kulturellen Interessen.
Das offentliche Interesse ist nach Jellineck (System der
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subjektiven 6ffentlichen Rechte, S. 68) ein aus dem Wider-
streit der individuellen Interessen gezogenes Gesamtinte-
resse, das iiber das Interesse der momentan den Staat bil-
denden Menschen hinausgeht, die noch ungeborene Gene-
ration erfasst und sich in die fernste Zukunft erstreckt.
Auch Fleiner (Einzelrecht und offentliches Interesse,
S. 20) stellt fest, dass die moderne Entwicklungstendenz
mit aller Scharfe den Grundsatz aufstellt, dass das offent-
liche Interesse dem Einzelrecht und Einzelinteresse vor-
gehen muss.

Die Sozialversicherung grenzt sich auch dort, wo der
Versicherte zur Pramienzahlung nicht herangezogen wird,
scharf ab von der Armenpflege. Sie ist Sozialpolitik, die
Armenpfiege das Gegenteil von Sozialpolitik. Der Sozial-
versicherung ist die Aufgabe gestellt, die Armenpflege nach
und nach zu iiberwinden. Schon haben sich Institutionen,
die die Erreichung dieses Zieles fordern mochten, zwischen
Armenpflege und Sozialversicherung hineingeschoben, so
z. B. an vielen Orten die sogenannten Altershilfen. Wed-
dingen (Grundfragen der Sozialversicherungsreform, S. 30)
bezeichnet es als zentrales Problem der Sozialversiche-
rung, den Versicherungs- und den Versorgungsgedanken,
,,von polar so verschiedener Herkunft®, in ciner fiir die Ge-
samtheit forderlichen Verbindung zu mischen.

Dem offentlich-rechtlichen Charakter der Sozialver-
sicherung entsprechend, - fordert der einzelne Versicherte
vom Staate oder von der durch den Staat zur Erfiillung der
Aufgabe geschaffenen Organisation ,,nicht als einem ihm
gegeniiber verpflichteten Schuldner, sondern als vom Voll-
zieher der offentlichen Befehle** (Burckhardt: Die Or-
ganisation der Rechtsgemeinschaft, S. 74). Die Erfiillung
des Leistungsanspruches des Versicherten ist eine Verwal-
tungshandlung, die in dem hierfiir geordneten Verfahren zu
vollziehen ist (Richter: Sozialversicherungsrecht, S. 177).

Dem hauptsichlich zivilistisch ausgebildeten Juristen
sind die das soziale Versicherungsrecht beherrschenden Ge-
dankenginge nicht ohne weiteres geldufig. Auch beziiglich

Zeitschrift fiir Schweizerisches Recht. Neue Folge Band 61. 20
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Deutschland hebt Hagen (Grundziige des Versicherungs-
rechts) hervor, dass dem Juristen die Besonderheiten die-
ses Rechts fremd geblieben seien, weil er meist nur auf tech-
nisch zu fassende Begriffe eingestellt ist, widhrend hier die
Kenntnis der wirtschaftlichen Zusammenhénge ausschlag-
gebend sei. Ehrenzweig (Die allgemeinen Gedanken in
der Sozialversicherung, S. 57) stellt fest: Die Sozialver-
sicherung ist kein Begriff, sondern ein wirtschaftlicher und
rechtlicher Zweckgedanke. ,,Sie dient gemeinwirtschaft-
lichen, also ethischen Zwecken'* (S. 52) und muss, weil sie
eine Rechtseinrichtung ist, auch ihre eigene Rechtsordnung
haben.

Die Militarversicherung ist Sozialversicherung,

Unsere Militdrversicherung erfasst das ganze dienst-
pilichterfiilllende Volk, alle sozialen Klassen, alle Berufe.
Thre Bestimmung ist nicht, besondere wirtschaftliche Volks-
schichten oder Klassen zu unterstiitzen und trotzdem ge-
hort sie ins Gebiet der Sozialversicherung, denn ihr Haupt-
zweck ist nicht die Befriedigung von individuellen Interes-
sen der Militdrpatienten, sondern Wahrung der Gemein-
schaftsinteressen unseres Volkes. Ich stelle dies hier des-
halb ausdriicklich fest, weil gelegentlich, namentlich in me-
dizinischen Gutachten die Auffassung vertreten wird, die
MYV sei keine Sozialversicherung, deshalb diirfe sie nicht fiir
den Ausfall herangezogen werden, wenn die ,,medizinische*¢
Arbeitsfahigkeit nicht realisiert, d. h. nicht in Erwerbs-
fahigkeit umgesetzt werden kénne. Das in vielen Versuchen
zu einer Definition des Begriffes ,,Sozialversicherung‘‘ auf-
tauchende Erfordernis der Wirkung zu Gunsten nur einer
bestimmten sozialen Klasse, kann nicht als Begriffsmerk-
mal anerkannt werden, denn das Endziel der Sozialver-
sicherung ist ja gerade die Ueberwindung der Begiinsti-
gung bestimmter Kreise und Klassen und ihre gleichméssige
Anwendungauf alle Volksgenossen. AuchRichter(Warum
wir die Sozialversicherung Versicherung nennen, S. 3) und
Kaskel und Sitzler (Grundriss der Sozialversicherung,
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S. 37) lehnen ein solches Begriffsmerkmal entschieden ab
und der letztere bezeichnet eine derartige Begriffsbestim-
mung als direkt verfassungswidrig.

Auf dem Wege zu diesem Ziel hat unsere Militarver-
sicherung, die keine Scheidung in Klassen kennt, bereits
eine wichtige Etappe erreicht. Bevor wir uns auf dem ein-
geschlagenen Wege wiederum einen Schritt weiter vor-
wirts wagen, ist es notwendig, dass nicht nur Juristen, Me-
diziner, Verwaltungsbeamte, die Mitglieder der gesetzge-
benden Behorden sich die die Sozialversicherung beherr-
schenden Grundgedanken aneignen, sondern dass vor
allem auch diejenigen, welche die Wohltaten der Versiche-
rung geniessen, sich der aus der Solidaritat entspringenden
Pflichten bewusst werden. Jeder Tag zeigt uns in zahlrei-
chen Beispielen auf allen moéglichen Gebieten, wie selten
sich die heutigen Menschen der Nachteile, die die Verlet-
zung der Solidaritatspflicht nach sich zieht, bewusst wer-
den und wie sinnlos solchen Pflichten zuwider gehandelt
wird. Der Mieter einer Wohnung in einem einheitlich ge-
heizten Hause lisst unbewohnte Riume zwecklos iiber-
heizen, weil die Mitmieter, die die Heizung ja auch nicht
abstellen, profitieren wiirden. Er nimmt es lieber in den
Kauf, auch seine eigenen Heizungskosten damit unnétig zu
erhohen. Wie oft horen wir doch einen privat gegen Unfall
Versicherten sagen: Wenn ich einen Unfall erleide, will ich
mich nicht so rasch wieder abmelden lassen, das kommt ja
doch nur den Aktionédren zu gut. Ich will wenigstens meine
Primie herausschlagen. Er sieht nicht ein, dass die Divi-
denden sicher keine Verminderung, wohl aber, wenn sein
Beispiel allgemein nachgeahmt wird, die Prdmien eine Erho-
hung erfahren, dass er sich und seine Mitversicherten, nicht
aber die Aktionédre schadigt; dass sein Interesse in Ueber-
einstimmung mit dem aller Gibrigen Versicherten von einem
jeden, also auch von ihm, die Vermeidung von Uebertrei-
bung und Ueberforderung erheischt. In der so allgemein
verbreiteten Neigung zur Ausniitzung einer auf Solidaritit
fussenden Einrichtung liegt die grosse Gefahr, liegt das
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schwierigste Ilindernis, das sich dem weitern Ausbau der
Sozialversicherung entgegenstellt. Das Verstindnis fiir die
wahre und tiefe Bedeutung der Solidaritit und ihre Be-
tatigungsmaoglichkeiten, das sich innerhalb der Gewerk-
schaften so vielversprechend entwickelt und zu weitgehen-
der personlicher Opferbereitschaft gefithrt hat, muss sich
verallgemeinern und auf die ganze Volksgemeinschaft aus-
dehnen, denn jede Sozialversicherung setzt ein Verantwor-
tungsbewusstsein der Versicherten voraus, das der grossen
Masse derselben heute noch fehlt. Wie ein roter Faden
zieht sich durch die ganze weitschichtige Literatur die
orosse Befliirchtung vor der sehr ernstlichen Gefiihrdung,
die dem schonen Werke von Seiten der durch die Versiche-
rung Begiinstigten selber droht. Ihre Gewinnspekulation
ist die einzige wirkliche Gefahr, die die Grundlagen der So-
zialversicherung zu erschiittern vermdochte. Darauf ver-
weisen mit Nachdruck u.a. Samson (Praeventive Ver-
sicherungspolitik), der wohl nach einem Korrektiv ver-
langt, es selber aber auch nicht findet; Bischoff (Kultur-
aufgaben des Versicherungswesens, S. 73 und 118): ,,Das
Ausbeutungsbestreben lahmt die psychische und physische
Triebskraft des Volkslebens, gefihrdet das Pflicht- und
Rechtsgefithl. Notig ist Opferfreudigkeit und Selbstlosig-
keit, wie sie die organisierten Arbeiter fiir ihre gemeinsamen
Interessen schon betitigen.©“ Manes (Allgemeine Versiche-
rungslehre, S. 72):,,Die laue Moral der Versicherten macht
den Versicherer misstrauisch®. Nach der Richtung in wel-
cher die wirksamen Abhilfsmittel zu suchen sind, weist
Manes in ,,Personenversicherung*, S. 216 hin: Der Ver-
sicherungsbetrug stammt meist nicht direkt aus der Ver-
sicherung, sondern aus der Gefdhrdung der Existenz. Dem-
gemiss verlangt auch Kaufmann (Wiederaufbau und So-
zialversicherung, S. 12), dass die Titigkeit des Versiche-
rers mit der Wiederherstellung der Arbeitsfihigkeit nicht
aufhoren soll, sondern erst mit der Wiedereinstellung in ge-
regelte Arbeit mit ihren wohltitigen seelischen Ein-
fliissen.
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Wie der Versicherte in leider immer noch zu grossem
Umfang selber durch Gewinnsucht und Ausbeutungsbe-
streben das soziale Werk untergriabt, so erschiittert er es
auch durch Rentenhysterie, die sogenannte Versicherungs-
neurose. (Gegen diese psychische, nicht moralische Erkran-
kung hat der Gesetzgeber selber ein wirksames Mittel ver-
ordnet, die endgiiltige Abfindung (Art. 38 des MVG von
1914 und Art. 82 des KUVG). Das Mittel ist fiir Neurosen
wirksam und auch gerecht. Dem Einzelnen gegeniiber
wird es nur dann zur Ungerechtigkeil, wenn wegen unge-
niigender Iirkenntnis der medizinischen Wissenschaft oder
Irrtum des medizinischen Experten die Diagnose falsch ge-
stellt wird, wenn eine in Wahrheit organische Erkrankung
als rein psychisch bedingt erkliart wird. Wollte man aber
in solchen Fillen die Revision zulassen, so verlore die Ge-
setzesbestimmung ihre Wirkung als Heilmittel gegen wirk-
liche Neurosen, weil dann eben kein Neurotiker davon iiber-
zeugt werden konnte, dass bei ihm ein solcher Ausnahme-
fall nicht vorliege. Da die wirklichen Neurotiker durch die-
ses Mittel der Arbeit wieder zugefiihrt werden koénnen, so
verlangt das die Sozialversicherung beherrschende, in der
Hebung der Gesamtarbeitskraft des Volkes bestehende 6f-
fentliche Interesse, die hochst bedauerlichen Ausnahme-
fille in Kauf zu nehmen. Abhelfen kann in solchen Fillen
nicht das soziale Versicherungsgericht; Milderung konnte
aber eine weitherzige Handhabung der Versicherung selber
bringen; denn es liegt ebenfalls im Gesamtinteresse, dass
auch die restliche Arbeitskraft der missverkannten Fille
wieder verwertbar und ihre Kaufkraft wieder wirksam
werde.

Bundesgericht und deutsches Reichsgericht wenden
die Gesetzesbestimmung iiber Abfindung der Neurosen auf
alle Neurosefillle an, auch auf die sogenannten Begehrens-
neurosen. Das EVG und das deutsche RVA, das oberste
Gericht in Sozialversicherungssachen, sind jedoch der Mei-
nung, diese Kranken seien an ihrer Krankheit selber schuld;
sie seien nicht durch Entschiadigung, sondern durch Zwang
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zur Arbeit zu heilen. Bei Begehrensneurosen verweigern
darum diese beiden Gerichte, wie bei Simulation, jede Ent-
schidigung. Nicht jedes Kind erlernt das Schwimmen am
raschesten, wenn es kurzer Hand ins Wasser geworfen
wird. Gar manches empfindet nach diesem Schock nun
erst recht das Bediirfnis nach Schutz und Anlehnung.
,»Ius 1st eben die Angst als Gefiihl der Bedrohung der Per-
sonlichkeit, welcher die Hauptschuld an der Entstehung
neurotischer Storungen zukommt‘ (aus einem Gerichts-
gutachten Garnier vom 28. Juni 1941).

II. Die gesetzlichen Grundlagen der MV.

Das seit dem 1. Januar 1902 in Kraft stehende Grund-
gesetz der MV hat sehr viele Abdnderungen und Ergin-
zungen erfahren. Die bis zum Jahre 1930 erlassenen
Dekrete sind iibersichtlich zusammengestellt in der Text-
ausgabe Piccards iiber Militdrversicherung und Kranken-
und Unfallversicherung und dort an der ihnen zukommen-
den Stelle erwiithnt oder eingeschaltet. Wer sich tiber das
geltende Recht orientieren will, bedient sich am besten
dieser Ausgabe. Eine Schritt fiir Schritt Rechenschaft ab-
legende chronologische Aufziéhlung all der Erlasse, auch
der lingst wieder aufgehobenen Bundesratsbeschliisse be-
findet sich in Bd. IV des 1931 erschienenen ,,Schweize-
risches Bundesrecht von Salis, ergiinzt durch Burck-
hardt, S. 917 1f.

Das heute geltende Militdrversicherungsrecht wird in
folgenden Erlassen geregelt:

1. Gesetz vom 28. Juni 1901. Nachfolgende Bestim-
mungen dieses Gesetzes sind aufgehoben: Art. 8, der vor-
dienstliche Krankheiten von jeder Versicherung aus-
schloss, und die auf diese Ordnung abgestimmten Al. 1—4
des Art. 9 und Art. 13. Sie wurden ersetzt durch die
Art. 8, 9 und 13 des Gesetzes von 1914. Die Art. 18, 20
und 37 erhielten durch das BG vom 27. Juni 1906 ihre
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heutige Fassung. Art. 19 Al 2, welcher fiir die ersten
30 Tage ein festes Krankengeld vorsah, wurde durch den
BRB vom 16. Juni 1919 aufgehoben. Der urspriingliche
Art. 22, sowie Al. 4 und 6 des Art. 26, welche die Berufung
an EMD und Bundesrat regelten, wurden aufgehoben durch
den BRB vom 26. Dezember 1917 und gemiss dessen
Art. 6 ersetzt durch die Berufung an das neu geschaffene
EVG und des ndhern umschrieben durch den gleichzeitig
in Kraft gesetzten Art. 55 des Gesetzes von 1914 und des
in der Ausgabe Piccard als Al. 2 in Art. 25 eingegliederten
Art. 29 des Gesetzes von 1914, welcher die Reduktion des
Krankengeldes der nicht unterstiitzungspflichtigen Ledigen
fiir die Dauer ihres Spitalaufenthaltes auf die Halfte vor-
sah. Die 5 Verdienstklassen der urspriinglichen Art. 23
und 29 mit einem versicherten Maximaltagesverdienst von
Fr. 7.50 sind im BRB vom 16. Juni 1919 auf 13 Verdienst-
klassen mit einem versicherten Hochstverdienst wvon
Fr. 15.— erhoht worden. Gleichzeitig wurde dem in
Art. 33 auf Fr. 40.— festgesetzten Sterbegeld noch eine
einmalige Entschidigung von Fr. 200.— beigefiigt. Art. 39
hat durch Inkraftsetzung des Art. 55 des Gesetzes von
1914 und den BRB vom 14. Januar 1921 iber die PK
Modifikationen erlebt; die organisatorische Bestimmung
des Art. 46 beziiglich der Verwaltung der MV durch das
EMD ist gemiss BRB vom 6. September 1921 ersetzt
durch den nichts Wesentliches abindernden Art. 62 des
Gesetzes von 1914 und fir die Fristenberechnung in
Art. 49 gilt seit der Inkraftsetzung des Art. 66 des Ge-
setzes von 1914 durch den BRB vom 26. Dezember 1917,
der letztere. Al. 2 des Art. 19, wonach der Militirpatient
kein Krankengeld erhélt, so lange seine Einheit noch im
Dienst steht, sondern ebenfalls seinen Sold weiterbezieht,
ist durch den BRB vom 21. Mai 1941 fiir die Dauer des
gegenwirtigen Aktivdienstes aufgehoben und durch die
Bestimmung ersetzt, dass in allen Krankheitsfillen wih-
rend den ersten 45 Tagen der militdrische Sold und nach-
her das gesetzliche Krankengeld ausgerichtet wird.
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Der personliche und der sachliche Geltungsbereich
des Gesetzes sind durch folgende Erlasse erweitert worden:
Art. 189 des Militidrstrafgesetzbuches vom 13. Juni 1927
erklart die Arrestanten als versichert wie Dienstleistende.
In Erginzung von Art. 4 hat der BB vom 13. Mérz 1930
die sich zur Aushebung stellenden, die vor UC erscheinen-
den und die an Inspektionen teilnehmenden Wehrménner
fir Unfallfolgen der Versicherung unterstellt. Der BRB
vom 20. Februar 1931 hat durch Inkrafterklarung des
Art. 4 Ziff. 3 des Gesetzes von 1914 die Pferdeschatzungs-
experten als gegen Unfall versichert erklart. Das BG vom
22. Dezember 1938 iiber die Ab&nderung der MO vom
12. April 1907 und die zugehoérige Verordnung vom
3. April 1939 schufen die Grundlagen zu einer fir die MV
folgenschweren Erweiterung der versicherten Risiken durch
die Ermoglichung des freiwilligen Eintritts von Dienst-
untauglichen und aus der Wehrpflicht Entlassenen in
den HD.

Modifikationen seit der Kriegsmobilmachung durch
bundesritliche Vollmachtenbeschliisse: Der BRB vom
29. Dezember 1939 brachte einerseits eine weitgehende,
sehr harte und sich oft ungerecht auswirkende Einschrin-
kung der Versicherung der HD-Pflichtigen, andererseits
aber auch die Unterstellung des passiven Luftschutzes
unter diese reduzierte Versicherung, erweitert durch den
BRB vom 16. September 1940 auf alle Ortswehren.

Die Beschiftigung in den durch BRB vom 15. De-
zember 1939 geschaffenen Arbeitsdetachementen gilt fur
die Dienst- und Hilfsdiensttauglichen als Militérdienst
gemiss dem Befehl des Generals vom 6. Juli 1940. Die
Militaruntauglichen in den Arbeitsdetachementen dagegen
belasten nicht das Budget der MV. Jedoch nimmt der
Bund die Kosten auch ihrer Krankheit auf seine Rechnung.
Gemaiss dem letzterwihnten BRB und der Verfiigung des
Volkswirtschaftsdepartementes vom 4. Januar 1940, dem
Befehl des Generals vom 6. Juli 1940 und dem BRB vom
20. Dezember 1940 werden dieselben auf Kosten des Bun-
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des gegen Unfille bei der SUVA, gegen Krankheiten bei
den Zentralverbinden der Krankenkassen der deutschen,
franzosischen und italienischen Schweiz zu einem festen
Krankengeld von Fr. 5.— fiir Verheiratete und Fr. 3.—
fiir Ledige und fiir eine Krankheitsdauer bis zu maximal
einem Jahr versichert.

Beziiglich der Organisation ist noch der nicht ver-
offentlichte BRB vom 18. Oktober 1933 zu erwédhnen,
welcher der MV nun als selbstindigem Dienstzweig einen
eigenen Chef gibt und sie direkt dem EMD unterstellt.
Uberall wo das Gesetz vom Oberfeldarzt spricht, ist nun
die MV einzusetzen.

III. Der Versicherungstriger.

1. Das Werden und die Organisation der MV.
Die MV ist nicht, wie die SUVA, ein Selbstverwaltungs-
korper mit eigener oOffentlich-rechtlicher Personlichkeit,
sondern, wie bereits erwihnt, ein Zweig der Bundesver-
waltung, der aus Bundesmitteln die Verwaltung dieser
Versicherung besorgt. Als Zweig der Staatsverwaltung ist
die gesamte Sozialversicherung einzig in Russland und
Bulgarien organisiert. Uberall sonst wurde es vorgezogen,
den Betrieb der verschiedenen Zweige der Sozialversiche-
rung durch autonome Selbstverwaltungskorper besorgen
zu lassen (Antonelli: Guide pratique des assurances so-
ciales, S. 94). Da in der MV nur Bundesgelder zu ver-
walten sind, war diese Losung der Organisationsfrage die
nichstliegende. Fleiner (Institutionen des deutschen
Verwaltungsrechts, S. 299) bezeichnet auch diese Ver-
waltungsform als offentliche Anstalt. Eine Anstalt liegt
nach ihm immer dann vor, wenn ein Bestand von Per-
sonen und Mitteln technisch zu einer Einheit zusammen-
gefasst ist, in welcher ein festumschriebenes Stiick o6ffent-
licher Verwaltung in Erscheinung tritt. Die Anstalt ist
eine unselbstédndige, ohne eigene Personlichkeit, wenn sie
einen Teil der Verwaltungstiitigkeit des Staates bildet,
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eine selbstiandige offentliche Anstalt aber dann, wenn ihr
Bestand an Personen und Mitteln nicht nur technisch,
sondern auch rechtlich ein besonderes Dasein fithrt und
darum auch eigene Rechtspersonlichkeit besitzt. Ob es
aber eine gliickliche Losung war, die MV als unselbstéindige
Anstalt der Armeesanitiat und damit dem EMD (urspriing-
lich Art. 46, jetzt Art. 62 MVG von 1914) zu unterstellen,
mag bezweifelt werden. Es ergab sich das aber aus ihrem
geschichtlichen Werden. Das Pensionengesetz vom 13. No-
vember 1874 gewiihrte beschrinkte Invaliden- und Hinter-
lassenenrenten, aber nur bei Verstiimmelung und Tod.
Wegen des ungeniigenden Schutzes dieses Gesetzes hat
der Bundesrat im Jahre 1887 mit der Unfallversicherungs-
gesellschaft AG. Ziirich fiir diejenigen Soldaten, die sich
jeweilen bei Dienstbeginn meldeten und einen Teil der
Pramie zu bezahlen bereit waren, einen Versicherungs-
vertrag mit Bundesbeitrag abgeschlossen. I‘iir die Jahre
1893 und 1894 versicherte dann der Bund alle dienst-
tuenden Wehrménner auf seine alleinigen Kosten und von
1895 an verzichtete er auf den Abschluss eines Versiche-
rungsvertrages und iibernahm es, den Wehrméinnern di-
rekt aus der Bundeskasse die Versicherungsleistungen zu
machen. Der Versuch, fiir einzelne Zweige der Sozial-
versicherung das Risiko durch privatwirtschaftliche Ver-
sicherungstriager bewiltigen zu lassen, ist auch in Deutsch-
land vielfach unternommen worden, aber auch dort tiberall
misslungen (Waldheim: Zeitgemisse Reform der deut-
schen Sozialversicherung). Uberall, wo Sozialversicherung
und private Versicherung in Betrieben zusammengetroffen
sind, hat nach der Feststellung von Ehrenzweig (Die
allgemeinen Rechtsgedanken der Sozialversicherung, S. 53)
das soziale Versicherungsrecht das private Versicherungs-
vertragsrecht véllig zuriickgedringt. Antonelli (a. a. O.
S. 94) stellt fest, dass heute die private Versicherung nir-
gends mehr zur Erfilllung von Aufgaben der Sozialver-
sicherung herangezogen wird mit alleiniger Ausnahme
einiger weniger Staaten, welche auf dem Gebiete der Be-



Rechtsfragen aus dem Gebiete der Militirversicherung. 27a

triebsunfélle sich ihrer noch bedienen. Der Grund dieser
Erscheinung liegt nach No6lting (Sozialversicherung und
Produktionskosten) darin, dass die private Versicherung
die Aufgaben der Sozialversicherung nirgends in zufrieden-
stellender Weise habe erfiillen kénnen. Wenn Morgen-
thaler in seinem Gutachten von 1932 iiber die Revision
des MVG an das EMD f{iir verschiedene Kategorien von
Militarversicherten die Wiedereinfithrung des Abschlusses
von privaten Versicherungsvertrigen vorschligt, so diirfte
dies kaum in der natiirlichen Entwicklungslinie liegen.
Auf alle Fille miissten die frither bei uns und in Deutschland
gemachten Erfahrungen eingehend zu Rate gezogen wer-
den. Einen anders gearteten Versuch hat der Bundesrat
seit den Jahren 1939 und 1940 verwirklicht, als es sich um
die Versicherung der nicht dienstpflichtigen Arbeitslosen
in den Arbeitsdetachementen handelte. Er versicherte
dieselben, wie bereits erwahnt, auf Bundeskosten bei den
andern bestehenden Sozialversicherungsanstalten, bei der
SUVA und bei den von ihm subventionierten, anerkannten
Krankenkassen. Es wire iiberaus erfreulich, wenn sich
aus diesem Vorgehen allméhlich ein Zusammenarbeiten der
verschiedenen, der Sozialversicherung dienenden Insti-
tutionen herauskristallisieren konnte.

Die Kuppelung der MV an die Armee und ihre Unter-
stellung unter das EMD musste verschiedene Nachteile
zeitigen. Die MV verdankt zwar ihre Entstehung dem
Willen, die bei ihrer Erfiilllung entstehenden Gesundheits-
schiaden durch die Gemeinschaft tragen zu lassen, als
Gegenstiick und Ergidnzung der Wehrpflicht des Schweizer-
biirgers. Threr Wirkung nach aber ist auch diese Versiche-
rung eine volkswirtschaftliche Institution. Ihre Bestim-
mung ist nicht nur Wiedergutmachung, sondern vor allem
die Hebung der Wehrkraft und der wirtschaftlichen Kon-
kurrenzkraft der Schweiz auf dem Weltmarkt. Diese
Hebung wird zu Unrecht auf Kosten der Armee zu er-
reichen gesucht. Unser Heer bendtigt seine Kredite zu
andern Dingen. Die heutige Organisation ergibt ein
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falsches Bild von den Aufwendungen der Schweiz, sowohl
von denjenigen fiir ihre Sozialversicherung, als von den-
jenigen fir ihre Armee.

2. Tendenzen und Ziele von Armee und Ver-
sicherung stehen sich oft diametral gegeniiber. Die Ar-
mee erzieht die Soldaten zu Geringachtung und Uber-
windung von Schmerzen, Krankheitssymptomen, Ver-
letzungen. FEigene Willenskraft, nicht Pfliasterchen einer
Wohlfahrtsinstitution, sollen die ersten Heilmittel gegen
kleine Ubel sein. Die Versicherung dagegen verlangt von
den durch sie Betreuten eingehende Selbstkontrolle und
umgehende Anmeldung jedes kleinen Krankheitssymptoms,
weil die Krankheiten im Anfangsstadium leichter und
rascher zu heilen sind. Iir sie ist jede Verschleppung von
Krankheitsmeldung eine schuldhafte Schidigung der Ver-
sicherungsanstalt und damit unverantwortliche Vergeu-
dung offentlicher Mittel. Die Armee erzieht zu Missachtung
von Gefahren. Den Gefahren darf nicht ausgewichen, sie
miissen im Gegenteil durch riicksichtslose Einsetzung des
ganzen Mannes zu tberwinden gesucht werden. Der Ge-
fahr aus dem Wege zu gehen ist sehr oft Feigheit. Durch
solche setzt sich der Soldat nicht nur der allgemeinen Ver-
achtung, sondern, wenn er sie vor dem Feinde begeht,
sogar der Uberweisung vor Kriegsgericht und der Bestra-
fung mit Tod oder Zuchthaus nach Art. 74 MStrG aus.
Die Versicherung aber prift bei jedem Unfall und bei
unnotiger Aussetzung gegeniiber Krankheitsgefahren, ob
der Soldat wirklich auch alles das, was von ihm aus Riick-
sicht auf die der Versicherung verursachten Aufwendungen
verlangt werden darf, aufgewendet hat und macht, wenn
sie die Ausserachtlassung von dahinzielenden Bemiithungen
als grobfahrlissig beurteilt, empfindliche Abziige an ihren
Leistungen. Das EMD, dem sowohl Armee als Versiche-
rung unterstchen, das daher die Interessen beider vereini-
gen sollte, kann da leicht in Konflikte geraten. Ein ty-
pisches Beispiel eines solchen bietet der durch die Ver-
figung vom 30. Januar 1933 unternommene Lodsungs-
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versuch. Nach dieser Verfiigung musste jeder Wehrmann
bei jeder Dienstentlassung ,,jede noch so geringfiigige
Gesundheitsstorung, Verletzung oder Unfallfolge** melden.
Wer es unterliess, ging, laut Androhung, der Leistungen
der MV verlustig. Diejenigen Wehrménner, die sich als
wirkliche Soldaten fiihlten und es als die Soldatenpflicht
und Wiirde verletzend erachteten, sich wegen jedem
kleinen Bobo #dngstlich zu beobachten und zu klagen, und
die, wenn es sich ohne ihr Wissen um Symptome einer
schweren Krankheit gehandelt hatte, sich dann um ihre
Versicherungsanspriiche betrogen sahen, wurden jedes
Jahr weniger zahlreich, die Zahl derjenigen aber, die recht
gerne sich an den Versicherungswagen anspannten, ver-
grosserte sich und die Geschidigten waren die wertvollen
Soldaten und die MV. Eine negative Auslese!

Auch die Lex Forrer hatte die Verwaltung der MV
noch beim EMD belassen, aber fiir alle drei Versicherungen
(Kranken-, Unfall- und Militdrversicherung) die Mitwir-
kung eines zu schaffenden Sozialversicherungsamtes vor-
gesehen. Als dann 1912 ein Bundesamt fiir soziale Ver-
sicherung geschaffen wurde, ist zwar der Vorschlag einer
organisatorischen Vereinigung der MV und der SUVA ge-
macht worden, aber auf ein der Vereinigung nicht giinstiges
Gutachten hin wurde davon abgesehen (Botschaft des
Bundesrates, BB1 1912 IV, S. 158). Der Ruf nach einer
gewissen organisatorischen Verbindung zur gemeinsamen
Besorgung von Abklirung und Kontrolle von Versicherten
und Arzten wird immer wieder vernehmbar werden. Eine
solche Verbindung wird auch in Deutschland wverlangt.
Die Aufgabengemeinschaft und die Schicksalsverbunden-
heit ldsst die organisatorische Verbindung der Versiche-
rungstriger zu einem immer stirkeren Bediirfnis werden
(Kaufmann: Zur Gestaltung der deutschen Sozialver-
sicherung, S. 35).

3. Dualismus des Versicherungstridgers: MV
und PK. Innere Organisation und Verwaltung der MV,
als eines Zweiges der Bundesverwaltung, werden durch den
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Bundesrat befohlen. Die MV besitzt diesbeziiglich keine
Selbstidndigkeit. Nach aussen aber tritt ste selbstindig
als mit Entscheidungsgewalt ausgeriistetes Organ auf, ist
der unmittelbare Adressat der Versicherungsanspriiche.
Diese Anspriiche kénnen nur gegen das Organ selber ge-
richtet werden, welches zur Anspruchsbefriedigung ver-
pflichtet ist. Die innere Organisation fusst auf einem iiber-
flissigen, kostspieligen und schwerfélligen Dualismus. Vom
Pensionengesetz her bestand eine ausserhalb des Verwal-
tungsapparates stehende Pensionskommission, welche die
Antrige zur Pensionierung an das EMD zu stellen hatte.
Als dann die Verwaltung der MV dem Oberfeldarzt iiber-
tragen wurde, weil ihm die Leitung des Sanitétsdienstes
bei den Truppen obliegt, ist die Pensionskommission bei-
behalten, jedoch ihre Aufgabe anders umschrieben wor-
den (bundesritliche Botschaft, BBl 1898 III, S. 922).
Die rechtliche Natur der PK ist schwer definierbar.
Sie besteht aus vom Bundesrat gewédhlten, ausserhalb der
Bundesverwaltung stehenden Arzten und Juristen, iibt
aber ausschliesslich dem Bunde zustehende Verwaltung
aus. Ihr steht das Recht zur Bewilligung oder Verweige-
rung von Pensionen zu, sobald voraussichtlich die Er-
werbsunfihigkeit mehr als sechs Monate andauern wird
(Art. 25 Al. 3), sowie der eigentlichen Invaliden- und der
Hinterlassenenrenten. Alle andern Leistungen wie Kran-
kengeld, Krankenbehandlung, Spitalersatz, Diédt- und
andere Zulagen, Sterbegeld fallen in den Verwaltungs-
bereich der MV. Daher ist jede dieser beiden Unterabtei-
lungen, MV und PK, von der andern und deren Ver-
fiigungen unabhingig, wie das EVG mehrmals festgestellt
hat. Es kann also vorkommen, dass die PK die Haftung
verneint und eine Pension verweigert, die MV aber den
dienstlichen Zusammenhang bejaht und den Mann be-
handelt. Aber auch das Gegenteil kénnte vorkommen,
was sich noch viel verhingnisvoller auswirken miisste, da
das Unterbleiben der Behandlung die Pensionsleistung
verlingern, eventuell zur dauernden machen konnte. Die
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Berufungsmoglichkeit an das EVG ist nur ein mangel-
haftes Korrektiv; denn wie oft werden doch Berufungs-
{risten verpasst. Das belegt z. B. der FFall Renz. Wegen
Vordienstlichkeit der Krankheit, die durch den Dienst
nicht verschlimmert worden sei, haben die MV am 23. De-
zember 1939 und die PK am 12. Juli 1940 die Anspriiche
des Renz abgewiesen. Die Berufung gegen den Entscheid
der PK erfolgte rechtzeitig, diejenige gegen den MV-
Bescheid aber war verspatet. Die gerichtliche Expertise,
deren Richtigkeit auch die MV anerkannte, stellte das
Vorliegen einer rein dienstlichen Krankheit fest, die aber
vor Ablauf von sechs Monaten geheilt war. Da die MV
auf ihrem Schein beharrte, konnte nur die Berufung gegen
den PK-Entscheid zugesprochen werden. Die Einschal-
tung der PK in die Verwaltung erh6ht unnétigerweise die
Arbeit der MV, verlangt vermehrtes Personal und bringt
eine erhebliche Steigerung der Verwaltungskosten, auf
deren Herabsetzung das EMD und der Bundesrat von
jeher hinzuwirken suchten.

Immer wieder hat das EVG in seinen Geschéfts-
berichten auf die Nachteile dieses anachronistischen Uber-
beins in der Verwaltung der MV hingewiesen, so in den
Geschiftsberichten von 1924, wo die Aufhebung dieses
Dualismus postuliert, von 1925 und 1926, wo derselbe fiir
die lange Prozessdauer verantwortlich erkldrt, die Er-
reichung eines befriedigenden Zustandes erst nach dessen
Unterdriickung als moglich erachtet wird, von 1934 und
1938, wo neuerdings die grossen Nachteile, die diese Doppel-
spurigkeit im Gefolge hat, hervorgehoben werden mussten.
Selbstverstéindlich sieht denn auch der im Jahre 1935
vom Chef des MV zu Handen des EMD ausgearbeitete
Revisionsentwurf des Gesetzes eine PK nicht mehr vor.
Auch der Bericht Stauffer von 1933 iiber die Revision
des MVG erklirt die Abschaffung der PK als einer der
dringlichsten Revisionspunkte, den in einem besondern
Gesetze vorwegzunehmen vielleicht zweckmaéssig wére.
Aber ein 1941 vom Chef der MV mit Unterstiitzung des
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EVG unternommener Versuch, durch einen Bundesrats-
beschluss vorldaufig einige wenige der storendsten Nach-
teile zu beheben, um eine schnellere Geschiftsabwicklung
zu ermoglichen, die Ubertragung der Entscheidung iiber
Erneuerung und Revision von durch die PK bewilligten
Pensionen an die MV, verlief im Sande.

IV. Die versicherten Personen.

Offentlich-rechtliche Anspriiche kénnen unmittelbar
aus Beziehungen, die sich aus der Zugehorigkeit zu einem
Verbande, einer Qualifikation der Personlichkeit, ergeben,
entspringen (Jellineck: System der subjektiven offent-
lichen Rechte, S. 58). Der Anspruch auf das Versichert-
sein nach den Bestimmungen des MV G gehort dem offent-
lichen Rechte an. Er setzt eine besondere Rechtsféhig-
keit, die Versicherungsfahigkeit voraus. Wer sie besitzt,
ist von Gesetzes wegen der Versicherung unterstellt. Die
Voraussetzung ist die Zugehorigkeit zur Armee in einem
der im Gesetze umschriebenen Verhiltnisse, in der Haupt-
sache die Qualifikation als Wehrmann. Das MVG zihlt
die versicherten Personen abschliessend auf. Das ergibt
sich zwingend aus seinem Art. 5, der das Recht, weitere
Personenkreise der Versicherung zu unterstellen, der
Bundesversammlung vorbehédlt. Dass die Enumerations-
methode fiir eine Versicherung im Gebiete der standig
organisatorischen Erweiterungen unterworfenen Armee den
Bediirfnissen nicht gerecht zu werden vermag, beweisen
schon die zahlreichen Ergéinzungen, die vorgenommen
werden mussten, aber naturgeméiss immer reichlich spét
erfolgten. Diese Methode mit ihren tastenden Anpassungs-
versuchen bringt es mit sich, dass heute zwar wohl die
Pferdeeinschitzungsexperten, aber noch nicht die Auto-
mobileinschidtzungsexperten in den Kreis der Versicherten
einbezogen worden sind. Fast alle von denen, die sich zur
Frage der Revisionsbediirftigkeit des Gesetzes in ein-
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gehenden Gutachten ausgesprochen haben, empfehlen die
Einfiihrung der Generalklausel. Stauffer bezeichnet sie
direkt als eines von den wichtigsten Revisionspostulaten.
Im gleichen Sinne auch Guisan 1931 in der ZBJV, Bd. 67,
S. 535 und ganz energisch auch Morgenthaler ih seinem
Gutachten aus dem Jahre 1932.

Die Entscheidung dariiber, ob jemand den in Art. 2
Ziff. 2—7, in der Ausgabe Piccard auf 8 ergiinzten, oder
den in Art. 3 und 4 umschriebenen Personenkreisen an-
gehort, bietet kaum rechtliche Schwierigkeiten. Auch
die Zugehorigkeit zu den durch den BB vom 13. Mirz
1930 Versicherten (sich zur Aushebung stellende Mann-
schaft, vor érztlicher Untersuchungskommission erschei-
nende und an Inspektionen teilnehmende Wehrménner) ist
leicht festzustellen. Streitig aber ist recht oft, ob der
Anspruch Erhebende als im Dienst stehender Wehr-
mann zu betrachten ist im Sinne Art. 2 Ziff. 1.

Wehrmann ist nur, wer zu personlicher Leistung von
Militdardienst verpflichtet ist, wem Militirdienstpflicht
oder Hilfsdienstpflicht obliegt, d. h. wer zu den in Art. 38
MO aufgezihlten Elementen des Heeres gehort. Die
bundesritliche Verordnung vom 27. Marz 1909 sieht in
Art. 33 die Anwendung der fiir Fisiliere der Feldarmee
geltenden Bestimmungen iiber Sold und sanitarische Fiir-
sorge auf die HD-Pflichtigen vor und die Verordnung
vom 3. April 1938 bestimmt in Art. 25 ausdriicklich: Die
HD-Pflichtigen sind Wehrménner und in Art. 30, dass
der von ihnen geleistete Dienst Militdrdienst sei. In einem
Gutachten des Justizdepartementes vom 9. Februar 1917
wurden die HD-Pflichtigen als im gleichen Umfang, wie
die tibrigen Wehrménner versichert erkliart (vgl. auch das
Urteil Chenaux in AS 1937/27). Art. 20" des FEr-
ginzungsgesetzes vom 22. Dezember 1938 ermiichtigte
dann jedoch die Bundesversammlung, fiir die Versiche-
rung der HD-Pflichtigen besondere Grundsidtze aufzu-
stellen. Gestiitzt auf seine Vollmachten hat der Bundes-
rat hiervon Gebrauch gemacht im BRB vom 29. De-

Zeitschrift fiir Schweizerisches Recht. Neue Folge Band 61. Ja
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zember 1939 und zugleich auch in Anwendung von Art. 5
MVG die Angehorigen des passiven Luftschutzes und
durch den BRB vom 16. September 1940 die Ortswehren
in den Kreis der Versicherten einbezogen.

Wo nicht im Einzelfall die Aufnahme in die Armee
vor Erreichung des 20. oder die Beibehaltung in der Ar-
mee iiber das 60. Lebensjahr hinaus verfiigt wurde, ist
der Versichertenkreis durch diese Altersgrenzen abge-
schlossen. Ein 72jiahriger Artillerist, der auf seinen
Wunsch hin von einem Territorialkommando zum Kiichen-
dienst aufgeboten wurde, konnte dadurch nicht in den
Versichertenkreis des Art. 2 Ziff. 1 des MVG gelangen.
Zu Unrecht jedoch bestritt die MV die Versicherungs-
fahigkeit einem jungen Mann, der zwar diensttauglich er-
klirt und der Infanterie zugewiesen, aber noch nicht zur
Absolvierung der Rekrutenschule, wohl aber von einem
Territorialkommando zu Bureauarbeit aufgeboten worden
war. Dagegen sind nicht mehr Wehrmiéinner und von der
Versicherung ausgeschlossen die dienstuntauglich Erkléirten
und Ausgemusterten und die nach Art. 16 und 17 MO
wegen Unwiirdigkeit aus der Armee Ausgeschlossenen.

V. Hilispersonen.

Wenn ein Versicherungsfall sich verwirklicht hat, dem
Versicherten ein personlicher Anspruch erwachsen ist,
dann treten Hilfspersonen in Beziehungen zum Ver-
sicherten und zum Versicherer, in erster Linie diejenigen,
deren Aufgabe es ist, auf Kosten der Versicherung die
Krankheit zu heilen: der behandelnde Arzt und das Spital.
Der behandelnde Arzt ist ein notwendiger Bestandteil
jeder Sozialversicherung, so dass derjenige, welcher die
Annahme arztlicher Hilfe ablehnt oder sich den éarztlichen
Anordnungen nicht fiigen will, regelméssig den Anspruch
auf Versicherungsleistungen verliert. Wesentliche Hilfs-
personen sind auch diejenigen, denen im Kinzelfall die
wissenschaftliche Abklidrung der Zusammenhinge obliegt,
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die Experten und diejenigen, deren Rat und Beistand der
Versicherte zur Orientierung iiber die ihm zustehenden
Rechte und zu seiner Vertretung benétigt, die Anwilte.
Solche Hilfspersonen sollten sich eingehende Kenntnisse
tiber das Wesen und die Wirkungen der Sozialversicherung
erwerben, sich des Unterschiedes zwischen offentlich-recht-
licher Gesetzesverwirklichung, an der sie mitzuhelfen be-
rufen sind, und privatrechtlicher Vertretung umstrittener
Anspriiche bewusst sein, sich jederzeit vor Augen halten,
dass das zu erstrebende Ziel die Hebung der Volkswohl-
fahrt ist, das weder vor Fiskalinteressen halt machen, noch
Ausbeutungstendenzen Vorschub leisten darf, dass die
Wiederherstellung der 6konomischen Personlichkeit des
Kranken als Werte schaffendes Glied der Gemeinschaft
zu erreichen gesucht werden muss durch seine moglichst
vollwertige und moglichst baldige Wiedereinschaltung als
Soldat in die Armee, als Arbeitender in den Wirtschafts-
prozess. In so vielen FFéllen wird der Heilungsprozess durch
das Fehlen eines ernsthaften Gesundungswillens ungiinstig
beeinflusst. Die Erweckung des Willens zur physischen
und sozialen Gesundung, die Belehrung des Patienten oder
Klienten tiber Wesen und Aufgabe der sozialen Versiche-
rung und iiber seine wirklichen Interessen im grossen
Volksverband ist eine wichtige Aufgabe des behandelnden
Arztes sowohl als auch des zu Rate gezogenen Anwalts.
Der Bericht der Ersparniskommission fiir das EMD
(S. 105) stellt in dieser Beziehung betriibliche Zustinde
fest, sollen doch Arzte erklirt haben, dass sie lieber, als
zu versuchen, den Patienten eines bessern zu belehren,
dessen Arbeitsfahigkeit entgegen den tatsdchlichen Ver-
héltnissen begutachten, um den Patienten nicht zu ver-
lieren. Durch eine wirkliche Solidaritit der Arzte unter
sich und mit der Volksgemeinschaft wiren wirksame
Besserungen zu erzielen. Der praktizierende Arzt Liek
(Die Schiden der Sozialversicherung und Wege zur Besse-
rung, S. 56 ff.) sieht allerdings das einzige wirksame
Mittel zur Behebung dieser Ubelstinde in der Verstaat-
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lichung des Arzteberufs, der Schaffung der nétigen An-
zahl von Heilbeamtungen.

Nicht nur auf dem sozialpolitischen, sondern auch
auf dem rein medizinischen Gebiet stellt die Sozialversiche-
rung neue Anforderungen an den Arztestand, handelt es
sich auf diesem Gebiete fiir die Arzte doch nicht mehr nur
darum, zu heilen, sondern iiberdies auch um die Be-
urteilung der Zusammenhinge, der Beziehung zwischen
Kranksein und Versichertsein. IFlorschiitz (Unterricht
iber Versicherungsmedizin, S. 19) fithrt aus, dass weder
die theoretische Ausbildung, noch die Erfahrung am
Krankenbett fir die Erfiilllung der mit der sozialen Ge-
setzgebung den Arzten erwachsenen Aufgaben ausreichen.
Der Arzt muss iiber die Kausalititen und moglichen Zu-
sammenhinge ein Urteil abgeben konnen; das erfordert
schiarfere Diagnose- und weitergehende Prognosenstellung
als die Heilbehandlung.

Die Stellung der behandelnden Arzte in der Sozial-
versicherung hat verschiedenartige Regelungen erfahren.
Vom zuerst geforderten System des Arztzwanges und der
festangestellten Kasseniirzte ist die deutsche Sozialver-
sicherung 1932 ganz allgemein iibergegangen zur beschrinkt
freien Arztewahl: Der Versicherte hat das Recht der freien
Wahl unter denjenigen Arzten, welche sich an die zwischen
dem Versicherer und der Standesorganisation der Arzte
getroffenen Vereinbarungen zu halten verpflichten. Die
MYV hat bis heute mit der Arzteorganisation keinerlei Ver-
einbarung getroffen. Jedoch hat sich die schweizerische
Arztegesellschaft damit einverstanden erklirt, dass wih-
rend der Dauer des gegenwirtigen Aktivdienstes der mit
der SUVA vereinbarte Tarif auch gegeniiber der MV zur
Anwendung gelange. Fir den Militdrpatienten besteht
vollig freie Arztewahl. Das Gesetz ist beseelt vom Ge-
danken, welchem der Bundesrat 1893 in der Botschaft
zur lex Forrer in den Worten Ausdruck gegeben hat:
,,Das heiligste Recht des Patienten, sich den Mann seines
Vertrauens selber zu wihlen, darf und soll jeder andern
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Riicksicht vorgehen. Das Gesetz kennt deshalb nur den
Vertrauensarzt des Versicherten, aber keinen Vertrauens-
arzt des Versicherers®. Dieses System bringt dem ganzen
Arztestand grosses Vertrauen entgegen, das nicht ent-
taduscht werden darf. Es stellt nicht nur an das soziale,
d. h. auf das Volkswohl bedachte Verstindnis des Arztes,
sondern auch an sein berufliches Konnen und an seine
bestindige, mit der Entwicklung der medizinischen Er-
kenntnisse Schritt haltende Fortbildung hohe Anforde-
rungen. Das Iehlen jeglicher gesetzlicher Bestimmung
hat gelegentlich zu Prozessen iiber die Frage gefiihrt, ob
einem Versicherten, der einen als besonders teuer bekann-
ten Spezialisten beizog, obschon auch andere geeignete
Arzte zur Verfiigung standen, die Mehrkosten iiherbunden
werden konnen. Den Versicherten zur Tragung der Hei-
lungskosten herbeizuziehen, erlaubt das Gesetz nur im
IFalle des Vorliegens groben Verschuldens, in Art. 11.
Ohne ausdriickliche Gesetzesbestimmung kann aus dem
Rechtsverhiltnis zwischen MV und Patienten kaum ein
Anspruch der MV auf Beitragsleistung des Versicherten an
die Behandlungskosten hergeleitet werden. In wie weit im
Einzelfall ein privatrechtliches Mandatsverhéltnis zwischen
Patient und Arzt zustande gekommen und der Arzt, den
die MV voll zu honorieren ablehnt, gegeniiber seinem Pa-
tienten anspruchsberechtigt ist, hitte der Zivilrichter je
nach den Verumstindungen des konkreten Falles zu ent-
scheiden. Gegeniiber der MV steht der Arzt in einem
offentlich-rechtlichen Verhéltnis und ihr gegeniiber stehen
ihm deshalb nur die Rechtsmittel des Verwaltungsrechts
zu. Das Gesetz sollte eine klare Ordnung des Verhéltnisses
zwischen Arzt und Versicherung und Patienten und ihrer
gegenseitigen Rechte und Pflichten schaffen und das Ver-
héltnis in seinem gesamten Umfang der Jurisdiktion des
EEV G unterstellen. Eine wesentliche Besserung kénnte aber
dadurch heute schon geschaffen werden, dass auch die
MV, wie es die SUVA von allem Anfang an getan hat,
mit der Arzteorganisation eine feste Vereinbarung ab-
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schliesst, welche ihr gegeniiber die Arzte tariflich bindet
und darum denjenigen, der in der Honorarberechnung
frei bleiben will, veranlasst, vor Ubernahme der Behand-
lung mit dem Patienten eine private Vereinbarung zu treffen.

Im Gegensatz zur freien Arztewahl bestimmt nicht
der Versicherte, sondern die Versicherung, in welchem
Spital die Behandlung durchzufiihren ist (Art. 19 Abs. 1
MYV G). Ein Streit iiber die Frage, ob die MV oder der Patient
die das tibliche Mass tibersteigenden Spitalkosten zu tragen
habe, wird sich deshalb vor allem bei eigenmichtigem
Spitaleintritt stellen. Daneben gibt es aber auch Iille
von berechtigtem Spitaleintritt ohne Einweisung durch
die MV, namentlich in Notfillen und bei Ablehnung der
Haftung durch die MV, sodann besonders hiufig, die Ein-
weisung durch die Truppensanitit. Diese letztern Iille
tibernimmt die MV stets bis zum Irlass einer eigenen Ver-
fiigung. Sie geben zu keinen Ansténden Anlass. Durch
den selbst vorgenommenen oder durch den behandelnden
Arzt eigenmichtig angeordneten Spitaleintritt werden
zwischen dem Kranken und dem Spital privatrechtliche
Beziehungen begriindet. Die offentlich-rechtliche Haftung
der MV dem Spital gegeniiber entsteht erst mit der aus-
driicklichen oder stillschweigenden Genehmigung des Ein-
trittes durch die MV. Eine Bestimmung, die der MV er-
lauben wiirde, gegeniiber dem Patienten, der sich un-
notigerweise in einem teuern Privatspital verpflegen liess,
fiar durch sie bezahlte Spitalkosten Regress zu nehmen,
kennt das Gesetz nicht. Auch hier konnte vielleicht, dem
Beispiel der SUVA folgend, durch tarifliche Abmachungen
eine gerechte Begrenzung der Aufwendungen aus offent-
lichen Mitteln erreicht werden.

Ein Gehilfe von ganz besonderer, fiir die Rechtsfindung
sehr hidufig ausschlaggebenderWichtigkeit, ist der Experte,
sowohl fiir den Versicherten, als fiir die MV, wie fiirdas EVG.
Die hervorragendsten wissenschaftlichen Autorititen stellen
sich und die ihnen unterstellten oder zuginglichen For-
schungsinstitute der Sozialversicherung voll und ganz zur
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Verfiigung und ermdoglichen erst das gemeinniitzige Funk-
tionieren derselben. Sie werden nicht nur durch das EVG,
sondern in noch erheblich weiterm Umfange durch MV
und SUVA mit der Deutung unklarer Krankheitserschei-
nungen und mit der Aufhellung der medizinischen Zu-
sammenhinge, der Ursachen und der verschiedenen Ein-
flisse auf das Krankheitsgeschehen betraut. Mit dem
Umfang des Begutachtungsmaterials steigt die Erfahrung
und damit die Sicherheit in den Schlussfolgerungen. Es
1st schon darum sehr zu begriissen, dass auch unsere beiden
Sozialversicherungsanstalten, trotz dem ihnen zur Ver-
fiigung stehenden Arztepersonal mit eigener grosser Er-
fahrung, in ernsten, schwierigen Fillen mit der Anordnung
von autoritativen Expertisen nicht knausern.

VI. Die versicherten Tatbestinde.

Unter die MV fallen folgende Tatbestéinde:

1. Gesundheitsschiddigungen, die erlitten werden beim
Einriicken, wahrend der Dauer des Dienstes oder einer
dienstlichen Verrichtung und bei der Riickkehr aus dem
Dienst (Art. 6a und 6b MV G). Trotz der ganz allgemeinen
Fassung von Art. 1 haftet die MV, wie sich aus dem
Wortlaut von Art. 6a und b ergibt, nur demjenigen gegen-
iiber fiir wirtschaftiche Schiaden dienstlicher Krankheiten,
der von der Gesundheitsschidigung personlich betroffen
wird. Veranlasst z. B. eine wihrend des Dienstes auf-
getretene Infektionskrankheit die Zuriickbehaltung einer
Einheit in Quarantédne, so entsteht fur die von der Krank-
heit nicht Befallenen kein Anspruch an die MV. Fiir die-
jenigen aber, die innerhalb der angegebenen Zeitspanne
zwischen Abreise und Riickkehr von der Gesundheits-
schiadigung betroffen werden, wird der Versicherungsfall
ausgelost, ohne dass nach der Krankheilsursache gefragt
wird. Dabei gilt fiir von der Armee dauernd Angestellte,
wie Instruktoren, Sicherheitswichter, Bereiter, Pflerde-
wéarter usw. das Anstellungsverhiltnis als Militardienst.
Man hatte eben 1901 noch keine Personalversicherung.
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2. Von Wehrménnern wihrend des Absitzens einer
Arreststrafe erlittene Gesundheitsschidigungen, handle es
sich um leichten oder scharfen Arrest, um Absitzen wihrend
oder nach dem Dienst (Art. 189 MStrG von 1927).

3. Erkrankungen, welche nachtriglich noch aus Ein-
wirkungen hervorgehen, die wihrend der angegebenen
Zeitspanne stattgefunden haben, sofern sie innerhalb von
drei Wochen nach Beendigung der Versicherungsperiode
durch einen Arzt konstatiert worden sind (Art. 6¢). Hier
ist also ein urséchlicher Zusammenhang Voraussetzung
der Haftung.

4. Gesundheitsschidigungen, die erst spiter #rztlich
konstatiert, aber noch innerhalb eines Jahres seit der
schidigenden Einwirkung der MV gemeldet werden, so-
fern der ursichliche Zusammenhang mit dem Dienst als
sehr wahrscheinlich vorhanden dargetan werden kann
(Art. 7 MVG).

5. Nach Art. le BRB vom 29. Dezember 1939 be-
ginnt fiir HD-Pflichtige etc. die Versicherung fir Ge-
sundheitsschidigungen, die nicht Unfallfolgen sind, erst
am 4. Diensttage und auch nur, sofern der Versicherte
die grosse Wahrscheinlichkeit eines ursidchlichen Zusam-
menhangs zwischen Krankheit und Dienstleistung zu be-
weisen vermag.

6. Vordienstlich bereits bestehende Krankheiten sind
grundsitzlich von der Versicherung ausgeschlossen. Sie
konnen aber zum Versicherungsfall werden:

a) Wenn der Wehrmann die Krankheit bei Dienst-
beginn anmeldet und nicht entlassen wird. In solchen
Fillen fehlen in Bezug auf die Entstehung somit sowohl die
dienstliche Kausalitat als auch die Kontemporanitit, das
zeitliche Zusammenfallen. Der Versicherungsfall entsteht
auch beim Fehlen einer dienstlichen Verschlimmerung. Mit
Haftpflichtgrundséitzen hat dieser IFall nichts zu tun. Es
ist reinste Versicherung in einem Umfang, wie ihn selbst
die meisten Krankenkassen nicht kennen (Art. 9 Al. 1 des
Gesetzes von 1914).
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b) Anspriiche, und zwar gekiirzte, auf Invaliden- und
Hinterlassenenpensionen entstehen jedoch in diesen Fallen
nur, wenn der Dienst den Verlauf der Krankheit ungiinstig
beeinflusst hat (Art. 9 Al 2 und 3).

¢) Wenn dem Wehrmann beim Einriicken die Exi-
stenz der Krankheit nicht bekannt gewesen war und der
Dienst deren Verlauf ungiinstig beeinflusst hat. Die
Leistungspflicht der MV ist dann aber nur eine reduzierte
(Art. 8 Al 2).

7. Ausschliesslich fiir Unfallsfolgen sind wéhrend be-
stimmten dienstlichen Verrichtungen und Ubungen die
im Art. 3 und 4 aufgezihlten Personen und die HD- und
Luftschutzpflichtigen und Ortswehren in den drei ersten
Diensttagen versichert. Nach dem Wortlaut der Art. 3
und 4 und der gerichtlichen Interpretation des Art. le
des BRB vom 29. Dezember 1939 geniigt das zeitliche
Zusammentreffen. Kausalitit der eigentlichen Dienst-
leistung oder der dienstlichen Verrichtung ist nicht er-
forderlich.

ad 1. Die Haftung nach Art.6a und b MVG
geht iiber die Grundsitze der Haftpflicht hinaus, indem
an die Stelle der Kausalhaftung die Kontemporanitits-
haftung tritt. IFiir ihr Anwendungsgebiet besteht wirkliche
Versicherung. Das Bestreben der MV geht dahin, diese
versicherungsrechtlichen Bestimmungen durch Haft-
pflichtgrundsiitze zu ersetzen. In der Rechtsprechung
tiber die Anwendung dieser Bestimmungen spielt deshalb
die Kausalititsfrage, nach Oftinger das Zentralproblem
jeden Schadenersatzrechts, eine sehr wichtige Rolle. Das
MVG war urspriinglich ein Bestandteil der vom Volke
1899 verworfenen lex FForrer. Nach dieser iiberaus weit-
herzigen Sozialversicherungsordnung waren alle Werk-
tatigen iiber 14 Jahren, auch selbstindig Erwerbende,
deren Einkommen 5000 Fr. nicht erreichte, beim da-
maligen Geldwert eine ziemlich hohe Grenze, gegen Krank-
heiten obligatorisch versichert. Die Versicherung bei den
Krankenkassen fragt nicht nach Kausalititen, sondern
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deckt die eintretenden Krankheitsfille nach Ablauf einer
kurzen Karenzzeit vom Eintritt in die Versicherung an.
Da wihrend dem Dienst der Bund als Versicherer an die
Stelle der Krankenkassen trat und die zivile Kranken-
versicherung sistiert wurde, musste der Bund die wihrend
des Dienstes ausbrechenden Krankheiten ohne Riicksicht
auf Kausalititen iibernehmen, weil sonst die nicht dienst-
lich verursachten Krankheiten unversichert geblieben
wiren, ein solcher durch die Dienstleistung herbeige-
fithrter Unterbruch des Versichertseins aber gegen den
Grundgedanken des Gesetzes verstossen hitte. Die Be
stimmungen des Art. 6a und b wurden dann unverind
ins Gesetz von 1901 hiniibergenommen, obschon die
obligatorische zivile Versicherung nun weggefallen war.
Auch unser KUVG ist durch die Einfithrung der Nicht-
Betriebsversicherung vom Kausalitatsprinzip zum Kon-
temporanitatsprinzip ibergegangen und lédsst dasselbe
sogar noch zwei Tage iiber die Anstellungsdauer hinaus
wirken. Die Schweiz ist mit der Einfithrung der Nicht-
betriebsversicherung allen andern Staaten vorangegangen,
steht aber mit dem Kontemporanitdtsprinzip im
Militarversicherungswesen durchaus nicht etwa ver-
einzelt da. Das TAA fihrt in der 1940 publizierten: In-
demnisation des victimes de la guerre, S. 15f{f., eine
ganze Reihe von Lindern auf, die teils zwingend, teils
durch Gegenbeweis zerstorbar die gesetzliche Vermutung
aufstellen, dass wihrend des Kriegsdienstes und innert
einer bis zu 30 Tagen festgesetzten Frist nach der Ent-
lassung aufgetretene Krankheiten als dienstlich verur-
sacht zu betrachten sind. Die schwankende medizinische
Doktrin und die intuitive, d. h. willkiirliche Gegenpri-
sumtion des Richters, so wird ausgefithrt, vermogen
durchaus nicht iiberall die gesetzliche Prisumtion zu zer-
storen.

Richter (Sozialversicherungsrecht, S. 150) schreibt:
Da es nicht Aufgabe der Sozialversicherung ist, nach Ver-
antwortlichkeiten zu forschen, sondern Schaden zu decken,
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so spielt in derselben grundsitzlich die Frage nach der
Verursachung keine Rolle. Aber die Richtigkeit der Fest-
stellung von Hagen (Grundziige des Versicherungsrechts,
S. 101), dass die Macht des Gedankens vom urséchlichen
Zusammenhang sich auch gegeniiber dem -striktesten
Wortlaut des Gesetzes in der Rechtsprechung immer
durchsetzt, wird auch durch die Spruchpraxis in unserm
Militdrversicherungswesen bewiesen, sowohl durch die
administrative wie durch die gerichtliche. Ohne Riicksicht
auf dienstlich herbeigefithrte Verschlimmerung hat das
MVG von 1901 sdmtliche vordienstlichen Krankheiten
von der Versicherung ausgeschlossen. Dieselben gingen
eben in der lex Forrer zu Lasten der Krankenkassen. Schon
die Versicherung selber hat, lange bevor eine gerichtliche
Uberpriifungsmaoglichkeit ihrer Praxis bestand, sich ver-
anlasst gesehen, Fille offenkundiger, wesentlicher Ver-
schlimmerung unter Ignorierung des Vorbestandes trotz-
dem zu ibernehmen, schuf dabei aber notgedrungen
stossende Ungleichheiten, so dass der Bundesrat sich vor
allem deshalb veranlasst sah, die Revision des Gesetzes
in die Wege zu leiten. Ahnlich ergeht es zurzeit der gesetz-
lich festgelegten Kontemporanitatshaftung. Die Gerichts-
praxis lehnt es ab, sie unbesehen vollumfinglich anzu-
wenden. Schon die auf 1. Februar 1916 in Kraft gesetzte
Haftung fiir dienstlich verschlimmerte vorbestehende
Krankheiten schlug eine erste Bresche in die gesetzlich
als unwiderleghar gedachte Vermutung des Art. 6a und b,
indem sie fiir die MV die Moglichkeit schuf, in all den-
jenigen Fillen, in welchen im einriickenden Soldaten ein
Krankheitsprozess bestanden haben muss, ohne dass der
Mann selber die geringste Ahnung hatte (Tbc., Cronar-
sklerose, Diabetes und viel andere Krankeiten), den Gegen-
beweis gegen die gesetzliche Vermutung zu fithren, welcher
als erbracht gilt, sobald die medizinische Wissenschaft
retrospektiv festzustellen vermag, dass die grossere Wahr-
scheinlichkeit fiir den vordienstlichen Beginn des Krank-
heitsprozesses spricht. Die Gerichtspraxis schlug dann eine



Ada Dr. Hermann Kistler:

weitere Bresche, indem sie die Anwendung des Art. 6a
verweigert fiir Krankheiten, von welchen die heutige
Wissenschaft weder den Zeitpunkt des Beginns noch die
moglichen Entstehungsursachen kennt, von denen die
Experten uns sagen, sie ndhmen ihren schicksalsméssigen,
durch dussere Momente wahrscheinlich unbeeinflussbaren
Verlauf. Der Jurist muss das dem Mediziner glauben.
Von verschiedenen dieser Krankheiten, wie Schizophrenie,
Krebs u. a. hat die zuverlissige deutsche Statistik fest-
gestellt, dass sie wiahrend den vier Jahren des Weltkrieges
in den wehrpflichtigen Alterskreisen gegeniiber der Vor-
und Nachkriegszeit keine Vermehrung erfahren haben.
Wenn solche Krankheiten die ersten erkennbaren Symp-
tome wihrend eines Dienstes dussern, so darf nach der
Auffassung des EVG der MV nicht der Beweis der Vor-
dienstlichkeit auferlegt werden, weiss doch der Richter
zum voraus, dass dieser Beweis fiir die in Frage stehende
Krankheit beim heutigen Stand der medizinischen Wissen-
schaft iiberhaupt nicht zu erbringen ist, sowenig als der
Beweis des Krankheitsheginns wihrend des Dienstes. Bei
vielen von diesen Krankheiten, namentlich bei der Schizo-
phrenie, gewéhrt die Gerichtspraxis jedoch wihrend einer
kurzen Zeit dennoch ungekiirzt die gesetzlichen Leistungen.

Gegen die Kontemporanititshaftung des Art. 6 wird
seit Jahren Sturm gelaufen, obschon ihre praktische Trag-
weite bei der freien, den einzelnen Krankheiten angepassten
Gerichtspraxis nur noch sehr gering ist. Es ist zu bedenken,
dass der Begriff der Kausalitit im Sozialversicherungs-
recht eine erheblich weitergefasste Interpretation erfahren
hat als im Zivil- oder gar im Strafrecht. Das dem Zivilisten
geldufige, ja selbstverstindliche Erfordernis der adé-
quaten Verursachung, wird im Sozialversicherungsrecht
nirgends anerkannt. Das RVA bezeichnet die in der Sozial-
versicherung geforderte Kausalitit als inadidquate Ver-
ursachung. Den naturgesetzlichen und logischen Zu-
sammenhang bilden alle conditiones sine qua non, sowohl
die addquaten als die inadiquaten Ursachen. Fir die
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rechtliche Behandlung muss man aber, so fithrt Oftinger
(Haftpflichtrecht, S. 43 ff.) aus, diejenigen, welche retro-
spektiv betrachtet die augenscheinlichste Veranlassung
des Schadens bilden, die sog. adiquaten Ursachen heraus-
suchen. Ihre Ausscheidung hat immer etwas arbitréres
an sich. Die fiir den addquaten Zusammenhang erforder-
liche Kausalreihe wird unterbrochen durch spétere wesent-
liche Ursachen wie Selbstverschulden, Verschulden Dritter,
Zufall ete. Der Militdrdienst ist fir den in der freien Zeit
beim Baden ertrunkenen, fiir den auf der Heimreise aus
dem Dienst von einem Automobil iiberfahrenen, fiir den
an einem freien Sonntag auf einer Bergtour verungliickten
Soldaten nur noch eine entfernte, fiur den Schaden in-
adaquate Ursache; die Haftung der MV ist aber gegeben.
In der Sozialversicherung durchschneidet erst die absicht-
liche Herbeifiihrung des Schadensfalles durch den Ver-
sicherten die massgebende Kausalreihe. Den Unterschied
zwischen der Haftung im Zivilrecht und derjenigen im
sozialen Versicherungsrecht erzeigt sich deutlich auch an
Hand des von Oser zur Erliuterung des Begriffes ge-
wihlten Beispiels: Ein Misshandelter stirbt wihrend der
durch die Verletzung notwendig gewordenen Operation,
weil er die Narkose nicht vertrigt. Der Zusammenhang
zwischen Misshandlung und Tod i1st adiquat, darum
Haftung des Téters. Stirbt der Misshandelte aber an einer
durch den Arzt verursachten, also von aussen her einge-
schleppten Infektion, so ist der Zusammenhang nicht
addquat, der Téter haftet fiir den Tod nicht. Fir die
Haftung der Sozialversicherung geniigt auch dieser in-
adiquate Zusammenhang. In der Literatur wird denn
auch durchwegs das Erfordernis der adiquaten Kausalitit
abgelehnt. Siegmund (Die Krankheit im privaten und
sozialen Versicherungsrecht) bezeichnet eine Ursache als
adiquat, wenn sie den Enderfolg von vornherein erwarten
liess (S. 34). In der sozialversicherungsrechtlichen Ur-
sachenlehre aber gilt ein Ereignis immer schon dann als
Ursache, wenn es an der Entstehung wesentlich mitge-
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wirkt hat (S. 73). Im gleichen Sinne Arnold (Der Versi-
cherungsanspruch im schweizerischen Militarversicherungs-
recht, S. 55); Gericke (Der Begriff Krankheit im MV G
und im KUVG, S.12), Giorgio und Nabholz (Die
schweizerische Unfallversicherung, S. 142).

Die von Bundesrat Scheurer im Jahre 1925 einbe-
rufene sog. Gurnigelkonferenz zur Beratung der Revision
des MV G postulierte wohl die Ersetzung des Kontempo-
ranitdtsprinzips in Art. 6, aber nicht etwa durch die reine
Kausalhaftung, die dem Wehrmann die Beweispflicht fiir
die dienstliche Verursachung der im Verlaufe des Dienstes
festgestellten Krankheit auferlegt, sondern durch eine
durch Gegenbeweis der MV widerlegbare gesetzliche Ver-
mutung dienstlicher Verursachung. Die Frage ist ja durch
die von niemandem angefochtene Regelung in Art. 8
schon einigermassen préijudiziert, dessen Anwendung den
gelungenen Gegenbeweis der MV gegen die vermutete
Dienstlichkeit der Krankheit zur Voraussetzung hat. Vom
medizinischen Gesichtspunkt aus liesse es sich noch we-
niger verantworten, dem Versicherten den Beweis fiir
dienstliche Verursachung zu iiberbinden. In seinem Re-
ferat am Kongress der schweizerischen Gesellschaft fir
innere Medizin von 1941 in Luzern hat Prof. Rud. Stae-
helin in Basel seine Bedenken gegen die Einfithrung des
unbeschriankten Kausalitatsprinzips damit begriindet, dass
in den meisten Fillen die Kausalitit nicht beweisbhar sei.
Kein Arzt konne sagen, dass z. B. eine Appendizitis ohne
den Dienst nicht aufgetreten wire. In der Medizin habe
sich das konditionelle Denken immer mehr auf Kosten des
kausalen durchgesetzt. Es sind auch alle diejenigen, die
sich in massgebenden Vorarbeiten zur Gesetzesrevision
gedussert haben, zum Antrag gekommen, dass das reine
Kontemporanititsprinzip, fiir dessen Beibehaltung sich
allerdings die Sparkommission der Militirverwaltung aus-
gesprochen hat, zwar fallen zu lassen, jedoch fiir im Dienste
festgestellte Krankheiten die dienstliche Kausalitidt bis zu
dem durch die MV erbrachten Gegenbeweis vermutet
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werden miisse. So Guisan in ZBJV, Bd. 67 S. 525,
Stauffer in seinem Gutachten vom September 1933 und,
wenn auch etwas verklausuliert durch Anmeldungsvor-
schriften, trotz gegenteiliger Einleitung auch das Gut-
achten Morgenthaler von 1932, ganz klar und uneing-
schrinkt dann wieder die Revisionsentwiirfe des Chefs
der MV aus den Jahren 1935 und 1937. Eine solche Ver-
mutung dienstlicher Verursachung ist denn auch gesetz-
lich bereits in Art. 27 der MO von 1907 fir den Schaden,
welchen Zivilpersonen bei militidrischen Ubungen erleiden,
festgelegt und die Zuléssigkeit der Erbringung des Ex-
kulpationsbeweises ist dort auf héhere Gewalt und Selbst-
verschulden beschrankt; trotzdem konnte, als bei Streik-
unruhen 1919 in Basel eine unbeteiligte FFrau erschossen
wurde, die Schadenersatzpflicht des Bundes sowohl als
diejenige des die Feuereréffnung kommandierenden Offi-
ziers verneint werden (ASBE Bd. 47 II S. 497). Auch
Rosin (Die Rechtsnatur der Arbeiterversicherung, S. 119)
fithrt aus, dass da, wo die Sozialversicherung auf das
Kausalititsprinzip abstelle, es zum eigentlichen Wesen
dieser Versicherung gehort, die Beweislast nicht dem Ver-
sicherten zu tiberbinden, sondern den Versicherer zum
Gegenbeweis zuzulassen. Es besteht denn auch in allen
Lindern, die fiir Dienst- und Kriegsschiden die Kausa-
litdit verlangen, eine gesetzliche Prasumtion der dienst-
lichen Verursachung. Eine eigenartige Mischung von
Kontemporanitiats- und Kausalhaftung besitzt Belgien,
das in Art. 12 des Gesetzes vom 21. Juli 1923 bestimmt,
dass wihrend des Dienstes bestandene, aber nicht durch
den Dienst verursachte Gesundheitsschidigungen zu re-
duzierter Pension berechtigen.

In gleichem Sinne ist auch bei uns von verschiedenen
Seiten schon angeregt worden, die Schwierigkeiten, die
hinsichtlich der Anwendung des Art. 6 auf konstitutionelle,
auf rein endogene Ursachen zuriickzufiithrende, in ihrem
Verlauf mehr oder weniger schicksalsbedingte Krankheiten
bestehen, durch die Anwendung des Art. 8 auf solche Krank-
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heitsfille, Priasumtion sowohl des verdienstlichen Bestehens
als der dienstlichen Verschlimmerung, zu beheben und die
dienstlichen Einfliissse nur zur Festsetzung des Masses der
Verschlimmerung mitsprechen zu lassen.

Der gesetzlich niedergelegten o6ffentlich-rechtlichen
Haftpflicht der Armee entspricht die Kausalhaftung. Je-
doch 1st dieselbe nicht nach zivilistischen Grundsitzen zu
regeln, sondern hat sich den Erfordernissen der Sozial-
versicherung anzupassen.

Der Geltungsbereich des Art. 6b erfihrt durch die
Gerichtspraxis eine scharfe, aber sehr enge Umgrenzung,
indem das Versichertsein nur fiir den direkten Weg ohne
unniitzen Zeitverlust anerkannt wird, vom Moment des
Verlassens des eigenen Domizils oder der Einheit bis zum
Eintreffen am Einriickungsort oder wieder zu Hause.
Unnotiger Wirtshausbesuch am Entlassungsort oder unter-
wegs beendet die Versicherungsfihigkeit. Ein durch
Fliegeralarm unvermittelt aus seiner Arbeit wegberufener
Luftschutzsoldat, der auf dem Wege nach Hause zum
Anziehen der Uniform in iiberstiirzter Eile verunfallte,
wurde nicht als versichert anerkannt. Trotz sicher vor-
handener Kausalitit fehlte diesem Soldaten nach der
gegenwirtigen Rechtsprechung die Versicherungsfihigkeit.

Das geltende Militdrversicherungsrecht verstosst nicht
nur mit der Anerkennung der Kontemporanititshaftung
in Art. 6a und 6b und der Haftung nach Art. 9 Al. 1 gegen
den Grundsatz der Kausalhaftung, sondern iiberdies auch
durch folgende Bestimmungen:

a) In den Fillen der Art. 3 und 4 werden alle Krank-
heiten, die auf andere Ursachen als Unfélle zuriickgehen,
von der Versicherung ausgeschlossen, auch wenn sie durch
die dienstliche Verrichtung verursacht worden sind. Als
Grund wird meistens angegeben, dass bei so kurzsn Dienst-
leistungen, wie Rekrutierung, Waffeninspektion, Schiess-
tibung, Erscheinung vor UC der Zusammenhang bei allen
nicht auf Unfall zuriickzufithrenden Krankheiten nicht
zuverlissig abgeklirt werden konne. Es kommt aber auch
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bei Vollversicherten nicht selten vor, dass sie schon auf
der Hinreise erkrankt sein wollen, dass sie sich schon am
ersten Diensttag krank melden. Die Entscheidung da-
ritber, ob die Krankheit vordienstlichen Ursprungs oder
erst nach Beginn der Versicherung ausgebrochen sei, hat
nie zu besondern Schwierigkeiten gefiihrt. Experten und
Richter nehmen es eben in solchen Féllen mit den Erfor-
drrnissen an die Erbringung des Beweises iiber die Zu-
sammenhinge besonders streng und das geniigt wvoll-
kommen zum Schutze der Versicherung vor Ausbeutung.

b) Das gleiche gilt fiir die Verweigerung der Ver-
sicherung auf dem Hin- und Riickweg in den Ifillen von
Art. 3 und 4 sogar fiir Unfallfolgen, wo doch die Frage
des Zusammenhanges gar keine Schwierigkeiten bietet.

¢) Nach Art. 8 ist jede auch noch so erhebliche
dienstlich verursachte Verschlimmerung einer dem Sol-
daten bekannt gewesenen vordienstlichen Krankheit von
der Versicherung schlechtweg ausgeschlossen, ohne Riick-
sicht auf Entschuldbarkeit der Unterlassung der Anzeige.

d) Einen gewollten Einbruch in den Grundsatz der
Kausalhaftung, dessen schwerwiegende Auswirkungen wohl
aber von niemanden vorausgesehen worden waren, begeht
dann vor allem Art. 1 e des BRB vom 29. Dezember 1939,
der wihrend den ersten drei Diensttagen jegliche Haft-
pflicht des Bundes fiir alle nicht unfallméssig entstandenen
Krankheiten ausschliesst.

e) Die abschliessende Aufzéhlung der wversicherten
Personen im Gesetz schliesst die nicht erwidhnten Dienst-
pflichtigen sogar ganz von der Versicherung aus. Der
Grundsatz der Kausalhaftung verlangt die Einfithrung
einer Generalklausel, wie sie von allen Revisionsbegut-
achtern befiirwortet, zum Teil auch bereits formuliert wird,
so z. B.: ,,Versichert sind die ihre Wehrpflicht erfiillenden
Wehrméanner aller Grade* (Morgenthaler) oder: ,,I.a con-
fédération répond du dommage ... dont l’accomplisse-
ment des obligations militaires ... a été la cause ou I'oc-
casion’” (Guisan).

Zeitschrift fiir Schweizerisches Recht. Neue Folge Band 61. 4a
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f) Eine Beschrinkung der Kausalhaftung bringt auch
die Verwirkungsfrist des Art. 7, der die Versicherungs-
anspriiche aus dienstlichen Krankheitsfolgen, die nicht den
Tatbestand des Art. 6 erfiillen, als verwirkt erklart, so-
fern sie nicht innert Jahresfrist der MV angemeldet werden.
Diese Verwirkungsfrist wird fiir die HD- und Luftschutz-
pflichtigen und fir die Ortswehren auf die iiberaus kurze
Frist von dreissig Tagen herahgesetzt, und zwar selbst fiir
Krankheiten, die wihrend des Dienstes ausgebrochen und
dort auch behandelt worden sind; denn fiir solche Krank-
heiten verliert die Anmeldung durch den Sanitdtsrapport
dreissig Tage nach der Entlassung ihre Wirksamkeit.
muss also bei Folge der Verwirkung innert dieser Frist
erneuert werden. Schon nach sechs Monaten erlischt jede
Haftung der MV fiir Riickfdlle. Das sind im Vergleich
zum Krankheitsgeschehen unfassbar kurze I‘risten, die in
vielen schweren Fillen einer Verweigerung der Versicherung
gleichkommen. Aber nicht nur Riickfille, sondern auch
dienstliche Ersterkrankungen,welche, wie z. B. die Bang’sche
Krankheit eine Inkubationszeit von drei bis vier Wochen
haben und in ihrem Beginn dann héufig erst noch nur
intermittierend geringe Symptome aufweisen, konnen
trotz sicherer dienstlicher Verursachung und véllig pflicht-
geméssem Verhalten des Patienten praktisch zur unver-
sicherten Krankheit werden. Und es gibt nicht wenige
solcher Krankheiten mit #hnlich langer Inkubationszeit.
Als solche figurieren in der Gerichtspraxis z. B. Mumpf
(epidemische Speicheldriisenentziindung): 2—3 Wochen;
Unterleibstyphus: 2—314, Wochen; Syphilis durchschnitt-
lich 23 Tage, zwischen den Grenzen von 10 Tagen und
3 Monaten; Strahlenpilzkrankheit: Wochen, Monate,
sogar Jahre.

Dagegen kennt richtigerweise das Gesetz eine An-
spruchsverjiahrung nicht. Zwar hat das EVG im Ge-
schiftsbericht pro 1934 das Fehlen einer Verjahrungs-
vorschrift als fiir die grosse Geschéftslast mitverantwort-
lich geriigt. Die Gurnigelkonferenz von 1925 hatte ein
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ganzes System von zeitlichen Beschrinkungen {fir die
Geltendmachung und von Anspruchsverjahrungsvor-
schriften aufgestellt und der Revisionsentwurf des Chefs
der MV aus dem Jahre 1935 sieht die Einfithrung einer
allgemeinen Verjdhrung vor. Auch das erste Gutachten
Morgenthaler aus dem Jahre 1929 regt an, der Ausbeu-
tungsgefahr durch zweckmissige Beweis-, Verjahrungs-
und Verwirkungsvorschriften zu begegnen.

Die Anspruchsverjihrung ist eine zum Schutze pri-
vater Interessen geschaffene Rechtsinstitution. Im pri-
vaten Rechtsverkehr besteht ein starkes Bediirfnis nach
Endgiiltigkeit einmal geregelter Rechtsverhiltnisse. Zorn
stellt den Grundsatz auf: Im Privatrecht muss das In-
teresse der Rechtssicherheit hoher bewertet werden als
dasjenige der Rechtsrichtigkeit. In Dingen der 6ffentlichen
Ordnung aber ist die einzig mogliche Rechtssicherheit die
Richtigkeit des Rechts. Wo trotzdem Anspruchsver-
jdhrungen offentlicher Leistungen geordnet sind, wo das
offentliche Recht die Verjahrung kennt, da geschieht es
zum Schutze der Privatperson, so die Verjahrung von
Steuerforderungen und andern offentlichen Leistungen im
Verwaltungsrecht, von Strafanspriichen des Staates oder
der verletzten Partei im Strafrecht. Jellineck (System
des subjektiven offentlichen Rechts, S. 66) lasst zwar die
Méoglichkeit, dass die Grundsitze iiber Verjihrung mehr
oder weniger modifiziert auch auf 6ffentliche Leistungen
Anwendung finden kénnen, gelten, spricht aber nicht von
der Einfithrung einer Verjahrung 6ffentlich-rechtlicher An-
spriiche Privater gegen den Staat. lLaband verlangt die
energische Zuriickdringung privatrechtlicher Analogien,
was die offentlich-rechtliche Natur verwische und den
materiellen Inhalt und Zweck hinter der Form zuriick-
treten lasse (zitiert in Rosin: Die Rechtsnatur der Ar-
beiterversicherung, S. 134). Die verwaltungsrechtliche
Abteilung des Bundesgerichtes scheint ebenfalls auf diesem
Boden zu stehen, wenn sie, allerdings hinsichtlich des
Rechtskraftbegriffes, aber in ganz allgemeiner Fassung,
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ausfiihrt (ASBE Bd. 56 I 194): Es entspricht dem zwin-
genden Charakter offentlichen Rechts, dass ein Verwal-
tungsakt, der dem Gesetze nicht oder nicht mehr ent-
spricht, nicht unabénderlich ist.

Ubereinstimmend mit diesen, in der Literatur ver-
tretenen Grundsédtzen stellt das TAA als Resultat seiner
bei den angeschlossenen Staaten durchgefithrten Nach-
forschungen fest (Evaluation de l'incapacité permanente
de travail, 1937, S. 238): Trotz dem grossen Interesse der
Parteien an der Stabilitit der Verhéltnisse ist der Ver-
zicht auf Verjihrungsvorschriften vorzuziehen, da eine
gerechte Frist unmdaglich zu begriinden ist. Dasselbe Amt
fithrt 1940 in ,,I.’indemnisation des victimes de la guerre*
(S. 19) aus: Fir Verjihrungs- und Verwirkungsfristen
oibt es eine einzige Rechtfertisung: die Schwierigkeit oder
Unmaoglichkeit der Feststellung des Zusammenhangs. Das
geniigt aber nicht zur Rechtfertigung einer Verwirkungs-
vorschrift; denn der Zusammenhang kann ja in vielen
IFallen ausser Zweifel stehen. Dem Kldger liegt der Be-
weis desselben ob und das geniigt.

Weil die Verjihrung eine Rechtseinrichtung des
Privatrechts ist, kann nach der positiv-rechtlichen Rege-
lung auf die abgelaufene Verjihrung rechtsgiiltig ver-
zichtet werden, darf der Richter sie auch nicht von Amtes
wegen, sondern nur auf erhobene Einrede hin beriicksichti-
gen. Im privaten Versicherungsrecht wird, sobald sich
wegen noch ungewisser Entwicklungsmoglichkeiten der
Krankheitsfolgen das Bediirfnis nach weiterem Zeit-
ablauf zeigt, sehr hdaufig auch zum voraus auf die Erhebung
der Verjahrungseinrede verzichtet. Wenn dies auch nicht
rechtsverbindlich ist, so darf sich der Privatversicherte
doch darauf wverlassen, dass die Gesellschaft die Einrede
nicht erheben werde. Wo aber im 6ffentlichen Recht eine
Verjihrung vorgesehen ist, da muss sie die Verwaltungs-
behorde sowohl wie der Richter von Amtes wegen zur An-
wendung bringen. Es stehen sich hier eben nicht mehr
zwei Einzelpersonen gegeniiber, sondern der Gesamtheit
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der Volksgenossen immer wieder wechselnde Einzelper-
sonen, von denen ein jeder das Recht auf gleiche Behand-
lung beansprachen darf. Die Verzichtsmoglichkeit des
Versicherers auf die Verjahrungseinrede wiirde dem Ein-
tritt der Willkiir in die Sozialversicherung das Tor 6ffnen.
Das grosse Gebiet des Krankheitsgeschehens ist derart
unberechenbar, dass es immer wieder alle zeitlichen
Fesseln iiberspringt. Eine Frist zu finden, welche den so
verschieden langen Latenzperioden, dem bei den einzelnen
Individuen so verschieden verlaufenden Krankheits-
geschehen gerecht zu werden vermdchte, ist unmdoglich.
Es ist selbstverstindlich, dass Verwaltung und Gericht
an den Nachweis des Zusammenhanges um so strengere
Anforderungen stellen, je grosser das Zeitintervall zwischen
der behaupteten Schidigung und der Geltendmachung
der Anspriiche ist. Die grosse Mehrzahl der Anspruchs-
erhebungen erst nach vielen Jahren hat zu allen Zeiten
Ablehnung erfahren. Wenn aber nach 10, 20 und mehr
Jahren Anspriiche noch anerkannt werden, dann handelt
es sich sicher um Fille, in denen die Abweisung eine grosse
Unbilligkeit, eine nicht zu verantwortende Harte wire.
Entweder konnten die Zusammenhinge erst nach vielen
Jahren erkannt werden oder es hat sich die dienstliche
Schiadigung erst nach langen Latenzperioden ausgewirkt
wie das sehr hiufig der Fall ist bei traumatischer Epilepsie
nach Schidelbruch, bei Artritis deformans nach Gelenk-
muskelschiddigung, oder es handelte sich um Wehrménner,
die soldatisch die Folgen auf sich selber nahmen und die
Solidaritdt erst anriefen, wenn wegen verdnderter Ver-
hiltnisse die Last fiir sie allein nicht mehr tragbar wurde.
Den Verjahrungsvorschriften wiirden sicher nicht die auf
Versicherungsleistungen Erpichten, sondern die wertvollen
Elemente zum Opfer fallen.

Bei Einfithrung von Verjihrungsfristen miisste dann
auch iiber die Unterbrechungsmoglichkeiten legiferiert
werden. Eine analoge Anwendung des Art. 135 OR konnte
unmdoglich geniigen; denn der Versicherte hat ja nicht die
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Moglichkeit, die Klage einzureichen, wann er will. Er
kann erst klagen, wenn die Versicherung es ihm ermog-
lichen will durch Zustellung eines Entscheides. Jeder An-
meldung, jeder Reklamation miisste notwendigerweise
unterbrechende Wirkung zukommen. Unter den Ur-
teilen, die trotz Ablauf von mehr als 10 Jahren noch
Leistungen zugesprochen haben, ist wohl kaum eines zu
finden, bei dem die Richter nicht dariiber befriedigt ge-
wesen wiren, dass keine Verjahrungsfrist sie daran hin-
derte, die gesetzlichen IL.eistungen noch zusprechen zu
konnen. Einige Beispiele mogen dies belegen:

Gretz ist im August 1914 von Barcelona nach Basel
eingeriickt. Auf {iberfiillltem kleinem Schiff musste er
eine stiirmische Regennacht auf dem Deck verbringen,
zog sich eine schwere Mittelohrentziindung zu, die sich
im Dienste dann noch verschlimmerte, ihn in zunehmendem
Masse des Gehors beraubte und zur Entlassung und Dienst-
untauglichkeitserkldrung fiihrte. Weil er trotz der in der
Folge eintretenden praktisch vollstindigen Taubheit seine
Geschiaftsstellung in Barcelona beibehalten konnte, hat
er darauf verzichtet, sich bei der MV zu melden. 1935
verlor er durch den spanischen Biirgerkrieg nicht nur all
sein Erspartes, sondern auch jegliche Verdienstmoglich-
keit. Mit seiner Familie kam er invalid und mittellos nach
Basel zuriick und meldete sich nun erstmals bei der MV.

Brawand erkrankte 1915 im Dienst an Gelenkrheu-
matismus, -der zu Herzmuskelschiadigung fiihrte. Trotz
periodisch heftiger Schmerzen meldete sich B. erst 1932
bei der MV, als die Herzkrankheit ihn vollig erwerbs-
unfidhig gemacht hatte. Auf Gutachten Prof. Lofflers
hin wurde eine Bundeshaftung von einem Drittel an-
genommen.

Die Krankenschwester Cali, die bei aufopfernder
Pflege grippekranker Soldaten 1918 an schwerer, infek-
tioser Grippe erkrankte und bis 1921 durch die MV be-
handelt wurde, meldete sich trotz standig wiederkehrender
infektioser Riickfille erst 1938 wieder bei der MV, als,
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nachdem sie ihre Ersparnisse vollstindig aufgebraucht
hatte, sie ein schwerer Riickfall in die bitterste Notlage
brachte.

Fliick erlitt 1909 in der Rekrutenschule einen schweren
Knieunfall. Im Laufe der Jahre entstand allmahlich eine
schlimme deformierende Arthritis. Aus Unkenntnis der
Zusammenhinge meldete er sich nicht vor 1939 wieder bei
der MV. Das EVG stellte auf Grund eines autoritativen
medizinischen Gutachtens die volle Haftung des Bundes
fest.

Dem Bremgartner war 1915 wegen dienstlicher
Lungentuberkulose eine zeitlich begrenzte Sanatoriums-
kur bewilligt worden. Als er 1930 eine neue Kur wiinschte,
ergab die Abklirung ununterbrochene Aktivitit des
Krankheitsprozesses. Die Haftung der MV wurde bejaht.

Der Landwirt Schmidli erlitt 1917 im Dienste einen
Beinbruch, der schlecht und unter Zuriicklassung einer
Dauerinvaliditat heilte. Er beanspruchte aber keine Pen-
sion. Im Oktober 1936 erlitt er am gleichen Bein einen
zivilen Unfall. Prof. Matti schiatzte die Invaliditit auf
309, wovon 209, auf den alten Dienstunfall und 109
auf den zivilen Unfall entfielen.

Weber erlitt im September 1915 im Dienst durch
Hufschlag eine Fraktur des Stirnbeins, die mit Knochen-
defekt heilte. 1936 erfolgte Anmeldung bei der MV wegen
epileptischen Anfillen als Spétfolge des Schéidelbruchs.
Die Haftung der MV wurde bejaht.

Wandeler erkrankte im Dienst an Pleuritis. Vier-
einhalb Jahre nach der vermeintlichen Heilung brach eine
Lungentuberkulose aus. Das EVG erkannte auf volle
Haftung der MV.

Renand (ein SUVA-Fall) erlitt 1937 eine Schulter-
luxation und Fraktur. Der Gerichtsexperte erklarte, z. Z.
bestehe keine Verminderung der Arbeitsfihigkeit, aber
mit Sicherheit werde in 15—20 Jahren aus dem Unfall
eine ernste deformierende Arthritis resultieren.
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In seinem Gutachten vom 28. Dezember 1940 im
MV-Fall Weber stellt Prof. Bing fest, dass es Fille von
postencephalitischem Parkinsonismus (Schiittellihmung
als Spitfolge von Gehirnentziindung) gebe, bei denen die
encephalitische Infektion unter dem Bilde einer harm-
losen Grippe verlaufe, die dann oft erst nach Jahren die
gefiirchtete Krankheit zur Folge habe. Die Literatur zéhle
Félle von Intervallen von 7—16 Jahren auf.

An der wissenschaftlichen Tagung der Vereinigung
gegen die Tuberkulose im April 1939 haben die Privat-
dozenten Gloor und Uehlinger an Hand eines reichen
Materials nachgewiesen, dass die Latenzzeit einer auf
hamatogenem Wege erfolgten tuberkulésen Herdsetzung
in der Niere und dem Manifestwerden der NierenThc viel
langer dauern kann, als bisher angenommen worden ist.
Die pathologisch-anatomischen Untersuchungen haben in
9 Féllen beschwerdefreie Intervalle ohne Briickensymp-
tome von 8—14 Jahren nachgewiesen.

In der Jahresversammlung der schweizerischen Ge-
sellschaft fiir Unfallmedizin vom Oktober 1940 ist iiber
verschiedene IFdlle von nicht voraussehbaren Spitfolgen
berichtet worden: Ein Gebirgsartillerist wurde 1902 durch
einen Schrapnellschuss schwer verletzt und scheinbar
wieder hergestellt. Erst 1938 traten Lihmungen ein, die
sich als Folge einer durch ein im Korper gebliebenes Blei-
stiickchen verursachten Bleiintoxikation herausstellten.
Einem Manne sass seit jungen Jahren eine Revolverkugel
im Gehirn. Mit 65 Jahren traten Gangraene auf. Zuerst
musste das eine, dann das andere Bein operiert werden.
Die Sektion ergab starken Bleigehalt im Gehirn und Blei-
intoxikation als sichere Ursache der Gangraene. Ein
Kriegsteilnehmer hatte seit 1914 viele kleine Geschoss-
stiickchen im Schideldach stecken. 1939 Spitepilepsie als
Folge der Schiadeldachverletzung. Je geringer eine solche
Verletzung ist, desto grosser ist das Intervall bis zum Auf-
treten der Epilepsie. Es wurde auch von zwei Fillen be-
richtet, in denen als Spétfolge einer Ellbogenfraktur eine
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Lahmung des Ulnarisnerven (ulna ist der Vorderarm-
knochen) nach 25 und nach 30 Jahren eintrat.

Die Fortschritte und Erfahrungen der medizinischen
Wissenschaft gestatten je linger je weniger die Einfithrung
von Verjdhrungsfristen in die soziale Versicherung.

Auch die deutsche Sozialversicherung kennt die An-
spruchsverjiahrung nicht, wohl aber die Verjadhrung der
einzelnen verfallenen Leistung (Richter: Sozialversiche-
rungsrecht, S. 148). Die durch unser Gesetz in Art. 19
Al. 4 fir den Anspruch auf das Krankengeld getroffene
und durch die Spruchpraxis auf alle Geldleistungen aus-
gedehnte und auf jeden Riickfall angewandte Bestim-
mung, dass Leistungen erst vom Tage der Anmeldung bei
der MV an beansprucht werden konnen, macht eine Ver-
Jjahrungsvorschrift fir verfallene Leistungen unnotig.

ad 2. Art. 189 des MStrG vom 13. Juni 1927 be-
stimmt: ,,Der Arrestant erhélt, wenn er den Arrest ausser-
halb des Dienstes absitzt, die reglementarische Verpfle-
gung. Er bezieht keinen Sold. Er ist gegen die Folgen
von Krankheiten und Unféillen versichert nach Massgabe
der Bestimmungen iiber die Militarversicherung®. Die
bundesritliche Praxis hatte s. Z. das Absitzen eines Ar-
restes als versicherten Militdrdienst betrachtet. Das EVG
hat dagegen den Arrest von der Versicherung ausgeschlos-
sen, bis dann 1927 das neue Militérstrafgesetz ihn der Ver-
sicherung unterstellte. Hierauf hat durch Plenarbeschlus
vom 29. Juni 1932 (AS 1932 S. 102) das EVG festgestellt,
dass es sich dabei um die volle Versicherung im Rahmen
von Art. 2 Ziff. 1 EVG handle, die somit auch Hin- und
Riickreise vom und zum Arrest in sich schliesse. Dagegen
sind nur solche Arreste versichert, die im Militdrdienst
oder in Verbindung mit ihm ausgesprochen werden, nicht
aber solche, welche wegen Nichterfiillung dienstlicher
Pflichten des Zivillebens (z. B. Nichtbezahlung des Militér-
pflichtersatzes) durch nicht militarische Stellen verhédngt
werden. Nicht versichert sind andere Freiheitsberaubungen
wie Untersuchungs- und Strafhaft. Ein Soldat, der un-
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schuldigerweise in Untersuchungshaft versetzt wird und
dort erkrankt, geniesst die Versicherung nicht, auch wenn
ihn im Gegensatz zu dem mit Arrest Bestraften, keine Ver-
antwortung an der Haft trifft, ihm keinVerschulden zur
Iast gelegt werden kann. Es bleibt ihm einzig der schwache
Trost, dass nach Art. 122 der Militirstrafgerichtsordnung
vom 28. Juni 1889 im Falle der Aufhebung der Ober-
auditor dem Bundesrat die Gewédhrung einer Entschidi-
gung beantragen kann. Oft ergibt die durchgefiihrte
Untersuchung, dass nur cin gewohnlicher Disziplinarfall
vorliegt, die Uberweisung an die Militdrjustiz ungerecht-
fertigt war. Die Sache wird an den militdrischen Vor-
gesetzten zuriickgeleitet und derselbe erachtet dann
meistens die nun von ihm verfiigte Arreststrafe als durch
die Untersuchungshaft getilgt. Der Mann hat also seinen
Arrest sozusagen prinumerando abgesessen. FIir den
Strafvollzug gilt die Untersuchungshaft als Arrest, nicht
aber fiir die Versicherung, wenn der Soldat wegen un-
cgeeigneten Haftlokalititen erkrankt ist. Die Gerichts-
praxis hitte es verantworten diirfen, hier einen andern
Weg einzuschlagen, nachdem der Gesetzgeber den grossen
Schritt gewagt hat, dem mit Arrest Bestraften trotz vor-
liegendem groben Selbstverschulden die volle Versiche-
rung zu gewihren. Aber fiir das Gericht war der Gedanke
wegleitend, dass es sich hier um eine Ausnahmebestim-
mung handelt, die nach allgemeiner Regel nicht noch
ausdehnend interpretiert werden diitfe. Der Tatsache,
dass der Mann mit der Untersuchungshaft aus seiner Ein-
heit ausscheidet und der Militirjustiz unterstellt wird,
kann massgebende Bedeutung nicht mehr zukommen,
seitdem das EVG und ihm folgend der Bundesrat als Ge-
setzgeber die in eine MSA versetzten Soldaten, die aus
ihrer Einheit ebenfalls ausscheiden und der Militarsanitéit
unterstellt werden, als nach wie vor im Dienste stehend
erkldart haben.

ad 3. Art. 6¢c MVG. Fir erst nachdienstlich, aber
noch innerhalb von drei Wochen éarztlich festgestellte
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Krankheiten haftet die MV, wenn dieselben die Folge von
wihrend des Dienstes stattgefundenen schédlichen Ein-
wirkungen sind. In diesen Fillen besteht keine gesetzliche
Priasumtion eines bestechenden Zusammenhangs. Ein sol-
cher muss nachgewiesen werden. Dieser besondere Ver-
sicherungsfall des Art. 6¢ wiirde nach dem Revisionsvor-
schlag Guisan (ZBJV 1931, S. 505) wegfallen: ,,Une ma-
ladie déclarée dans le délai de trois semaines aprés la fin
du service militaire est présumée étre survenue au ser-
vice".

Arztliche Feststellung geniigt. Fiir die Anmeldung
bei der MV besteht auch in diesen Féillen keine zeitliche
Beschrankung. Nur fir die HD- und Luftschutzpflichtigen
ist nach dem BRB vom 29. Dezember 1939 nicht nur die
arztliche Feststellung, sondern auch die Anmeldung bei
der MV innert der Frist von 30 Tagen notwendig.

ad 4. Nach Art. 7 MVG sind auch spitere Folgen
nachteiligen dienstlichen Einflusses versichert in Fillen,
in denen die schéddlichen Einfliisse wiahrend des Dienstes
noch keinen Krankheitsprozess in Gang gesetzt haben und
in denen auch wihrend den drei ersten Wochen seit der
Entlassung kein Arzt einen Krankheitsprozess festgestellt
hat. Hat das Krankheitsgeschehen, wenn auch zunichst
unerkennbar und erst retrospektiv feststellbar, schon
wiahrend des Dienstes eingesetzt, so gelangt nicht Art. 7,
sondern Art. 6a zur Anwendung. Das ergibt sich nicht
aus dem Wortlaut des Art. 7, wohl aber aus Art. 6a, der
auf samtliche Krankheiten, die den- Wehrmann wéhrend
des Dienstes betroffen haben, seien sie im Dienste bereits
feststellbar gewesen oder nicht, Anwendung zu finden hat.
Die érztliche Feststellung ist nur bei erst nachdienstlich
beginnenden Krankheitsprozessen erforderlich. Art. 7
findet deshalb keine Anwendung auf Spétfolgen und Riick-
falle dienstlicher Krankheiten und auch nicht auf die
Folgen von im Dienste erlittenen Unfillen. Zum Beweis
der Tatsache, dass noch nachwirkende dienstliche Ein-
fliisse im Zivilleben eine nicht in den ersten drei Wochen
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arztlich festgestellte Krankheit ausgelost haben, geniigt
die iibliche Wahrscheinlichkeit nicht. Das Gesetz erlegt
dem Versicherten den Nachweis auf, dass ein dienstlicher
Zusammenhang sehr wahrscheinlich bestehe. Es wird
hier der freien Beweiswiirdigung des Richters und nament-
lich des Experten, der praktisch in den meisten Fillen
die massgebende Entscheidung treffen wird, eine gewisse
Schranke gesetzt.

ad 5. HD-Pflichtige, Luftschiitzlerund Orts-
wehren sind erst vom vierten Tage voller Dienstleistung
an fiir nicht unfallmissig entstandene Krankheiten ver-
sichert (BRB vom 29. Dezember 1939) und auch das nur,
wenn sie den Beweis erbringen konnen, dass die Krank-
heit mit grosser Wahrscheinlichkeit durch die Erfiillung
der Dienstpflicht verursacht oder verschlimmert worden
ist (Art. 1, a und e des BRB). Einer Witwe mit Kindern
deren Gatte am zweiten Tage seines Dienstes von einer
infektiosen Grippe befallen, dann in einem sogenannten
Krankenzimmer auf Stroh gebettet und erst mehrere Tage
spater in hohen Fiebern mit einer schweren Grippen-
pneumonie ins Spital evakuiert wurde, an deren Folgen
er daselbst verschieden ist, musste jede Rente verweigert
werden, obschon die dienstliche Verursachung der Krank-
heit mit Sicherheit feststand. Eine andere Haftung des
Bundes fiir militdrdienstliche Gesundheitsschiadigungen,
als diejenige der Militdrversicherung, z. B. Beamtenver-
antwortlichkeit, kennt die Bundesgesetzgebung nicht (Gut-
achten des Justizdepartements vom 24. Juni 1909 i.S.
Koppe, zitiert von Burckhardt in ,,Schweizerisches
Bundesrecht™ Nr. 2343 (Bd. IV). Die Bestimmung des
Art. 1 e des BRB hat zur Folge, dass diese Kategorie
von Versicherten gegen Krankheiten auch auf der Hinreise
in den Dienst nicht als versichert angesehen werden kann,
wohl aber nach Art. 6 b MVG auf der Heimreise aus dem
Dienst gegen solche versichert ist.

ad 6. Art. 8und 9 MVG. Die vordienstlich be-
reits bestehende Krankheit kann trotz dem grund-
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siatzlichen Ausschluss derselben von der Versicherung
(Art. 8 Al. 1) in zwei verschiedenen Formen, je nachdem
sie ihrem Triager zum Bewusstsein gekommen war (Art. 9
Al. 1) oder nicht (Art. 8 Al 2), einen Versicherungstat-
bestand verwirklichen.

a) Einen eigenartigen, ganz vereinzelt dastehenden
Schadensdeckungsanspruch gewihrt Art. 9 Al. 1 des Ge-
setzes von 1914, vorher Art. 8 Al 2 des Gesetzes von
1901. Der Versicherungsfall ist gegeben, sobald der ein-
riickende Wehrmann die bestehende Krankheit spitestens
beim Einriicken anmeldet, aber trotzdem zur Dienst-
leistung verhalten und nicht entlassen wird. Dieser Tat-
bestand ldsst einen Anspruch auf Krankenpflege, Sold
und Krankengeld entstehen. Das Eintreten einer Ver-
schlimmerung, d. h. eines dienstlich verursachten Schadens
ist nicht erforderlich. Die Versicherung frigt hier weder
nach dem Ursprung, noch nach der Ursache der Erkran-
kung, sondern hat bei bestehender Behandlungsbediirftig-
keit den Fall einfach zu iibernehmen. Diese Gesetzes-
bestimmung hat ihre definitive Auslegung durch die Ju-
dikatur immer noch nicht gefunden. Der Versicherungs-
fall tritt ein, sobald der vordienstlich Kranke im Dienst
behandlungsbediirftig wird. Oberholzer (Fiihrer durch
das MVG, S. 41) nimmt an, Art. 9 sei auch dann anwend-
bar, wenn die Behandlungsbediirftigkeit noch innert drei
Wochen nach Dienstschluss eintritt. Aus dem Wortlaut
des Gesetzes kann eine so weit gehende Interpretation
nicht begriindet werden. Klar und deutlich gewiihrt das
Gesetz: 1. Krankenpflege im Spital oder zu Hause; 2. Sold
wihrend der Dauer des Dienstes der Einheit (Art. 19 Al 2
und 3) nach Beendigung dieses Dienstes Krankengeld,
alles ohne Kiirzung, wie sich aus Al. 2 ergibt. Eine zeit-
liche Begrenzung wird nur fiir den Sold festgesetzt. Bis
wann sind Krankengeld und Pflege zu gewidhren? In
vielen Urteilen werden die Leistungen mit der Begriindung,
die dienstliche Verschlimmerung sei behoben, abgeschnit-
ten. Da aber eine dienstliche Verschlimmerung nicht
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Voraussetzung der Leistungen ist, so darf die Behebung
der dienstlichen Verschlimmerung bei fortdauernder Be-
handlungsbediirftigkeit logischerweise nicht die Ablehnung
weiterer Leistungen begriinden. Andernfalls wiirden die
dienstlich verschlimmerten Félle, also diejenigen, bei denen
eine erhohte Berechtigung auf Leistungen besteht, un-
ginstiger behandelt, als die Fille, in welchen die Dienst-
leistung keinen Nachteil zur Folge hatte, die Behebung
eines solchen also auch nicht die Unterbrechung der Lei-
stungen der MV herbeifilhren konnte. Das gleiche gilt
gegeniiber den Urteilen, die weitere Leistungen mit der
Begriindung verweigern, der status quo ante sei wieder
erreicht; denn in den Féallen, in denen der Status wiahrend
des Dienstes keine Anderung erfahren hat, kénnten mit
dieser Begriindung die Leistungen nie vor erreichter Hei-
lung eingestellt werden. Der Krankengeldanspruch wird
in der Gerichtspraxis als auf alle IFélle begrenzt erklart
durch die Bestimmung des Art. 25 Al. 3, wonach an Stelle
des Krankengeldanspruchs eine Rente tritt, wenn die
Erwerbsunfihigkeit voraussichtlich mindestens ein halbes
Jahr andauern wird. Nach Art. 9 Al 2 besteht aber ein
Rentenanspruch nur im Rahmen des Art. 8, d. h. im Um-
fang einer dienstlichen Verschlimmerung. Diese Auslegung
ist aber umstritten und wird namentlich durch Ober-
holzer energisch angefochten mit ungefihr folgender
Motivierung: Art. 9 ist dem Gesetz von 1914 entnommen
und seine Tragweite muss deshalb aus diesem Gesetz
heraus interpretiert werden. Dieses Gesetz kennt das
Zwischending von Krankengeld und Pension, wie es
durch Art. 25 Al. 3 des Gesetzes von 1901 geschaffen war,
tiberhaupt nicht mehr, sondern nur noch die in Art. 28
des bestehenden Gesetzes geregelte Invalidenpension, fir
welche Invaliditatserklirung Voraussetzung ist. Die
falschlich als Pension bezeichnete Leistung aus Art. 25
vertritt das Krankengeld und es konnen ihr die dem
Krankengeld zukommenden Rechtswirkungen nicht ab-
gesprochen werden. Nur die eigentliche Invalidenpension
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kann daher gemiss Art.9 Al 2 vom Vorliegen einer
dienstlichen Verschlimmerung abhingig gemacht werden,
nicht aber die an Krankengeldstelle tretende Behandlungs-
pension des Art. 25. Diese letztere ist deshalb in den Féllen
des Art. 9 ebensolange zu bezahlen als Behandlung ge-
wihrt werden muss.

Uber die Grundfrage, bis wann die MV in den Fillen
aus Art. 9 Al. 1 die Behandlung zu gewihren habe, gehen
die Meinungen ausserordentlich weit auseinander. Die
Verschlimmerungshaftung mit ihren gekiirzten Geld-
leistungen kennt das Gesetz nur fiir die dem Versicherten
nicht bekannt gewesenen vordienstlichen Krankheiten.
IFir die ihm bekannten besteht entweder gar keine Haf-
tung (Art. 8 Al. 1) oder unbeschrinkte (Art. 9 Al. 1). Da
der zum Dienst gezwungene Kranke durch den Gesetz-
geber also sicher nicht schlechter gestellt werden wollte
als der vermeintlich Gesunde, ergibt sich als Minimal-
dauer der Behandlungsleistungen die Behebung der dienst-
lichen Verschlimmerung, wo eine solche eingetreten ist.
In all denjenigen Fillen aber, wo gar keine dienstliche
Verschlimmerung vorliegt, sondern nur die Feststellung
bestehender Behandlungsbediirftigkeit, ist diese Beendi-
gung der Behandlungsverpflichtung nicht anwendbar und
muss deshalb als Begrenzungsbestimmung fiir den Art. 9
Al. 1 fallen gelassen werden. Wo der Gesetzestext uns so
vollstindig im Stiche lidsst, konnen befriedigende Ldsungen
hiufig aus dem geschichtlichen Werden einer Bestimmung
gefunden werden.

Die lex Forrer bestimmt (BBl 1899 IV 8. 997) in
Art. 336: ,,Wenn jedoch ein Wehrmann, welcher krank
in den Dienst einriickt, die Krankheit rechtzeitig anmeldet
und nicht sofort entlassen wird, so besitzt er Anspruch auf
die in Art. 341 Abs. 1, lit. a und b bestimmten Leistungen.
Fiir die Mitglieder der offentlichen Krankenkassen und
fir die versicherungspflichtigen Mitglieder der eingeschrie-
benen Krankenkassen bleibt fiir die Zeit nach der Ent-
lassung aus dem Militarspital der Anspruch auf die Kran-
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kenleistungen gewahrt*. Art. 341 Abs. 1, a und b lauten:
,,Die MV leistet dem voriibergehend Geschidigten bis zum
Zeitpunkt, wo die Erwerbsfidhigkeit wieder eintritt
oder die dauernde Invaliditdt beginnt oder der
Versicherer stirbt, folgende Entschidigungen: a) kosten-
freie Behandlung in dem durch die Militdrbehérde anzu-
weisenden Spital oder den Spitalersatz; b) wihrend der
Dauer des betreffenden Dienstes bis und mit dem Tage
der Entlassung aus demselben den Gradsold.*

In den Fallen der angemeldeten vordienstlichen
Krankheit endigte die Behandlung somit erst bei Eintritt
der Erwerbsfihigkeit, der Invaliditit oder des Todes.
Wihrend des Spitalaufenthaltes werden nach der Beendi-
gung des Dienstes dagegen keine Barleistungen mehr ent-
richtet. Nach der Spitalentlassung jedoch erhalten die
Zivilversicherten, d. h. alle Werktitigen von ihren Kran-
kenkassen das Krankengeld. Nachdem dann die Zivil-
versicherung ausfiel, musste diese Bestimmung eine
Modifikation erfahren. Sie lautet im bundesratlichen Ent-
wurf vom 20. Mai 1900 (BBI1 1900 III S. 373) als Art. 7
Al 2: ,,Wenn jedoch ein Wehrmann ... rechtzeitig an-
meldet, . . . so besitzt er Anspruch auf die in Art. 18 Abs. 1
a und b bestimmten Leistungen.” Art. 18 entspricht in
seinem Wortlaut dem oben wiedergegebenen Art. 341,
gewihrte also Krankenpflege bis Eintritt der Erwerbs-
fahigkeit, der Invaliditdt oder des Todes und den Sold
bis zum Dienstschluss. Von den vorberatenden Behorden
wurde die Bestimmung des Art. 18 in den Art. 7 des Vor-
entwurfs hineingefiigt, jedoch ohne Ubernahme der im
Ingress enthaltenen zeitlichen Begrenzung. Das Ganze
bildete dann das 2. Alinea des Art. 8 des Gesetzes von
1901. Im bundesréitlichen Revisionsentwurf vom 12. No-
vember 1912 lautet die entsprechende Bestimmung in
Art.9 Al. 1: ,,Meldet ein Wehrmann ... die Krankheit spéa-
testens bei Diensteintritt an... so besitzt er Anspruch auf
kostenfreie Verpflegung und Behandlung oder auf Spital-
ersatz, sowie wiahrend der Dauer des Dienstes auf Grad-
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sold und Krankengeld.” Da aber wiahrend der Dauer des
Dienstes nach Art. 19 Al 2 kein Krankengeldanspruch
besteht, wurde dann in der Beratung der Text dahin
korrigiert: ,,. .. und nach dem Dienste auf das Kranken-
geld.”* Nach dem Gesetz von 1901 war kein Krankengeld
gewihrt worden. Benz schreibt in seinem Kommentar
im Jahre 1908 zum damaligen MVG auf S. 19, dass die
Leistungen aus Art. 8 Al. 2 gewiihrt werden bis zur Ent-
lassung aus dem Dienst, ohne jedoch diese angebliche
zeitliche Begrenzung, die weder im Wortlaut, noch in der
Entstehungsgeschichte eine Stiitze findet, zu begriin-
den.

Die Gerichtspraxis, meist nicht verdéffentlichte Einzel-
richterurteile, sucht nach Lésungen, ohne dieselben iiber-
zeugend begriinden zu konnen. Bis 1923 wurde ein An-
spruch bis zur Wiederherstellung der Gesundheit aner-
kannt, was aber in vielen Fillen zu weit geht. Spiétere
Urteile folgten der Ansicht Benz und belasteten die MV
mit der Behandlung nur bis zum Dienstschluss. Je linger
einer Dienst tat und sich den dienstlichen Schidigungen
ausgesetzt hatte, fiir um so kiirzere Zeit hatte er Anspruch
auf Behandlung, und wer sich mit Energie und Selbst-
iiberwindung bis zum Schluss durchschleppte, durfte die
umso notiger gewordene Behandlung iiberhaupt nicht
mehr beanspruchen. Das konnte unmdéglich der Wille des
Gesetzgebers gewesen sein. Eine langjéhrige Judikatur
lehnte die Anwendung des Art. 9 Al. 1 win allen Fillen,
in denen von vornherein mit einer mehr als sechsmonatigen
Behandlung zu rechnen war, iiberhaupt ab und beurteilte
diese IFdlle, wie wenn es sich um dem Patienten bei Dienst-
beginn nicht bekannte Krankheiten handeln wiirde. Die
letzte Einzelrichterpraxis verpflichtete die MV, diese Pa-
tienten bis zum Zeitpunkt zu behandeln, in welchem die
Behandlung nach arztlichem Urteil als abgeschlossen be-
zeichnet werden kann. Aus der Entstehungsgeschichte
liesse sich wohl einzig die in der Gesetzesberatung ohne
irgendwelche Begriindung fallen gelassene Begrenzung:

Zeitschrift fiir Schweizerisches Recht. Neue Folge Band 61, ba
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bis zum Eintritt von Erwerbsfidhigkeit, Invaliditit oder
Tod rechtfertigen.

Die auf Anmeldung der vordienstlichen Krankheit
hin erfolgte Entlassung lisst den Versicherungsfall nicht
entstehen. Nach Oberholzer (Fihrer durch das MVG,
S. 41) wird der Versicherungstatbestand aber verwirk-
licht, wenn der sich krank Meldende, anstatt sofort nach
Hause geschickt zu werden, zunichst im Krankenzimmer
beobachtet oder in ein Spital evakuiert wird und Arnold
(Der Versicherungsanspruch, S. 61) erklirt, sich auf ein
Urteil des EV G berufend, Beurlaubung auf kurze Zeit und
Spitaleinweisung konnen nicht als Entlassung gelten. Die
Gerichtspraxis steht aber nicht mehr auf diesem Boden,
Von den Erwigungen, die den Gesetzgeber bei Aufstellung
dieser Bestimmung leiteten, ausgehend, erklirt sie, das
,,wird er nicht entlassen‘ sei gleichbedeutend mit ,,wird
er zur Dienstleistung wverhalten®. Abklirung und Ein-
leitung eines Heilverfahrens sind aber nicht Militardienst-
leistung des Kranken, Beurlaubung schon gar nicht.

An der wissenschaftlichen Tagung der Vereinigung
gegen die The vom 23. April 1939 postulierte Prof. Loffler
die Anwendung der Grundsiitze des Art. 9 Al 1 in allen
Fallen, in denen bei Diensteintritt eine Durchleuchtung
stattgefunden hat und auf jeden negativen arztlichen Ent-
scheid bei der Eintrittsmusterung. Er dachte dabei aus-
schliesslich an die LungenTbec, der Krankheit, der so iiber-
ragende Bedeutung im Militdrversicherungswesen zu-
kommt. Die Ausscheidung gerade dieser Kranken vor
jeder Dienstleistung ist fiir die MV und deren sachgemisse,
unter militarische Disziplin gestellte Behandlung ist fiir
die Allgemeinheit von so ungeheurer Wichtigkeit, dass
dieser Vorschlag nicht der Vergessenheit anheim fallen
sollte. Unter den gegenwirtigen Gesetzesvorschriften ist
er kaum zu verwirklichen. Ohne gesetzliche Erméchtigung
darf die Gerichtspraxis nicht fiir eine einzige Krankheit
eine besondere Regelung der Haftung schaffen, darf sie
nicht den Art. 9 auch dann anwenden, wenn die Tbc dem
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Kranken unbekannt gewesen und darum auch nicht an-
gemeldet worden war. Das Fehlen von nur fiir bestimmte
einzelne Krankheiten geltenden Spezialbestimmungen im
Gesetze macht sich auch bei andern Krankheiten unan-
genehm fiithlbar, wie bel Besprechung des Art. 6a hervor-
gehobhen wurde, so z. B. fiir die congenitalen Erbkrankheiten
wie bestimmte Geisteskrankheiten, Krankheiten mit schick-
salsbestimmtem, durch dussere Faktoren nicht beeinfluss-
barem Verlauf, wie bestimmte Krankheiten des Blutes usw.
Das MV G greift notgedrungen iiber den Rahmen der Armee-
haftpflicht weit hinaus und sein Wirken im Gebiete der
Volkswohlfahrt verlangt nach Spezifikationund Abgrenzung.

Die Bestimmungen des Art. 9 finden auch auf die
HD-Pflichtigen, Luftschiitzler und Ortswehren Anwen-
dung. Der BRB vom 29. Dezember 1939 erklart das MV G
als anwendbar, soweit der BRB selber nicht davon ab-
weicht. Auch fir diese Kategorien von Dienstpflichtigen
besteht die Anmeldungspflicht fiir vordienstliche Krank-
heiten und die nicht sofortige Entlassung zieht in Bezug
auf sie die gleichen Rechtsfolgen nach sich.

b) Die vordienstliche Krankheit ist ferner dann ver-
sichert, wenn sie dem Einriickenden nicht bekannt war,
gibt aber einen Anspruch auf Leistungen nur dann, wenn
der Dienst die Krankheit verschlimmert hat (Art. 8 Al. 2).
Das Risiko dienstlicher Verschlimmerung trigt der Wehr-
mann, der eine bestehende, ihm bekannte Krankheit nicht
meldet, im vollen Umfange selber. Ob ihn ein Verschulden
trifft, ist ohne Bedeutung. Wire die Vorschrift vom Ge-
sichtspunkt der Befehlswiderhandlung aus aufgestellt wor-
den, so miisste reduzierte Haftung im Sinne des Art. 11
bestehen. Das ,,nicht bekannt war‘ wird aber in der Ge-
richtspraxis recht weitherzig ausgelegt. Wer nach iiber-
standener Krankheit sich wieder als geheilt ansehen darf,
wer an anscheinend harmlosen Storungen leidet, wie Hii-
steln, Schnupfen, geringen Beschwerden, denen er im
Zivilleben keine Bedeutung beizumessen pflegt, braucht
sich nicht als krank zu betrachten.
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Versichert ist die nicht bekannte Krankheit selber,
nicht etwa die dienstliche Verschlimmerung; das ergibt
sich aus der Wendung: ,,falls der Militdrdienst den Ver-
lauf der Krankheit ungiinstig beeinflusst hat*, also nicht
,,soweit der Militardienst®™ ..., sowie aus der Vorschrift
des Al. 3, der Vordienstlichkeit billige Rechnung zu tragen
und nicht, den vordienstlichen Teil der Krankheit bei der
Bemessung der Leistungspflicht auszuschliessen. Wegen
Mitwirkung vordienstlicher Krankheiten findet in den
meisten Landern bei Todesfall und in England, Frankreich,
[tlaien auch bei Invaliditit keine Kiirzung statt. Gekiirzt
aber wird in Deutschland, Belgien, USA, alles gemiss den
Feststellungen des IAA in ,,Indemnisation des victimes
de la guerre®, 1940, S. 20.

IFir das vordienstliche Bestehen einer im Dienste
konstatierten Krankheit und das Erkennen derselben ist
die MV, fiir die dienstliche Verursachung einer Verschlim-
merung der Wehrmann beweispflichtig, wiahrend nach den
eben erwihnten Feststellungen des IAA in Frankreich,
Belgien, Italien, Kanada, USA. die Verschlimmerung vor-
dienstlicher Krankheiten durch den Dienst priasumiert
wird. Die Prisumtion gilt als zerstort, wenn der Verlauf
der Krankheit dem normalen Verlauf derselben entspricht.

Im HD wird die Versicherung fir wvordienstliche
Krankheiten nur durch Verschlimmerungen, die nach dem
dritten Diensttage verursacht werden, ausgelost.

ad 7. Die Art. 3 und 4 MVG, der letztere erweitert
durch den BB vom 13. Mirz 1930, der auch die an den
Rekrutenaushebungen, Inspektionen und sanitarischen
Untersuchungen Teilnehmenden einbezieht, beschrinken
den versicherten Tatbestand auf Unfallfolgen. Im gleichen
beschriinkten Umfang gilt die Versicherung auch fir die
drei ersten HD-Diensttage. Niageli (Gegenstand der Ver-
sicherung nach dem MVG, S. 23) bezeichnet dieScheidung
zwischen Vollversicherten und nur Unfallversicherten als
,,ziemlich willkiirlich** und Schatz (Contribution a I’étude
de ’'AM, S.114) als anfechtbar. Der letztere weist darauf
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hin, dass eine solche Scheidung weder der lex Forrer, noch
dem bundesritlichen Entwurf von 1900 bekannt war, dass
sie erst nachtriiglich durch die stinderédtliche Kommission
gemacht wurde. Die verschiedenen, vom EMD iber die
Frage der Revision bestellten Gutachten von Morgen-
thaler, Guisan, Stauffer lassen iibereinstimmend diese
kiinstliche Scheidung wieder fallen.

Sowohl nach Art. 3 als nach Art. 4 wird die Versiche-
rung ausgelost durch Unfille, die wihrend den bezeich-
neten dienstlichen Veranstaltungen vorkommen. Der zeit-
liche Zusammenhang geniigt, eine militirdienstliche Ver-
ursachung ist nicht erforderlich. Dariiber, ob die Unfall-
folgenhaftung wihrend den ersten drei Diensttagen im HD
nach Art. 1 e des BRB vom 29. Dezember 1939 auch in
diesem weitern Rahmen bestehie oder als reine Kausal-
haftung aufzufassen sei, spricht sich diese Bestimmung
selber nicht aus. Die MV schloss aus Art. 1 a (,,. .. das
[.eiden, das ... durch die Erfiillung der Dienstpflicht ver-
ursacht oder verschlimmert worden ist...") aufl reine
Kausalhaftung. Das EVG hat aber im prinzipiellen Urteil
Henry vom 17. Mirz 1941 (AS 1941 S. 54) auch fiir die
Unfallhaftung aus HD das Kontemporanititsprinzip als
anwendbar erklirt. '

Unfall ist kein Gegensatz zu Krankheit, so wenig als
Infektion, Erkiltung, Vergiftung usw. All dies sind nur
mogliche Ursachen einer Erkrankung. Die ,,Unfall”-
versicherung ist eine Teilkrankenversicherung. Iis besteht
kein innerer Grund, die durch eine bestimmte Ursache, wie
das Trauma, hervorgerufene Krankheit in der MV anders
zu behandeln als Krankheiten, die durch andere Ursachen
ausgelost werden. Krankheit ist Tatbestandteil sowohl
in der Unfall- als in der Krankenversicherung (Siegmund:
Die Krankheit im privaten und sozialen Versicherungs-
recht, S. 60). Troja (Zur Vereinheitlichung der Sozial-
versicherung, S. 24) spricht der sozialen Betriebsunfall-
versicherung iiberhaupt jede Existenzberechtigung ab, da
der versicherte Unfall ja doch nur zu Erwerbsunfihigkeit
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oder Tod fithren kénne, Nachteile, die durch die Kranken-
versicherung gedeckt werden sollen. Auch Oftinger
(Haftpflichtrecht, S. 65) &dussert die Uberze.ugung, dass
die Vertiefung des sozialen Gedankens zur Ausschaltung
des Unfallkriteriums und zu dessen Ersetzung durch das
Kriterium der Korperschidigung fithren miisse. Die in
allen Lédndern bestehende Trennung ergab sich aus der
Entwicklung der Sozialversicherung; die abgetrennte Un-
fallversicherung ist eine Etappe auf dem Wege zu dem
der Sozialversicherung gesetzten Ziel. Die Unternehmer-
haftpflicht hatte das Risiko des L.ohnarbeiters fiir Betriebs-
unfille bei seiner Arbeit fiir fremde Interessen zu decken.
Aus ihr heraus ging die obligatorische Versicherung gegen
Betriebsunfille hervor. Unabhiingig davon entwickelte
sich auf private Initiative hin eine freiwillige Versicherung
der tbrigen Krankheiten auf genossenschaftlicher Basis.
Die Schweiz hat in dieser Entwicklung das Beispiel
Deutschlands befolgt. Uber die deutschen Verhiltnisse
im Jahre 1932 sagt Manes (Personenversicherung, S. 299):
,» Wenn die Kranken- und Invalidenversicherung geniigend
Schutz gewihren wiirde, so bestinde kein Bediirfnis fiir
eine besondere Unfallversicherung. Sie ist aber aus hi-
storischen Griinden zur juristischen Tradition geworden.*
Dieser juristischen Tradition ist Frankreich nicht erlegen.
Es hat in seiner Loi du 5 avril 1928 sur les Assurances
Sociales das Einheitssystem der Versicherung aller Krank-
heiten ohne Riicksicht auf die Art ihrer Entstehung ge-
wihlt. Ausser den Unfall- und andern Krankheiten ver-
sichert dieses Gesetz auch invalidité prématurée, vieillesse,
décés und gewihrt Leistungen an Familienlasten, Wochen-
bett und unfreiwillige Arbeitslosigkeit (Art. 1 des Ge-
setzes). In der Schweiz scheint man in den massgebenden
Kreisen trotz dem Riickfall im BRB vom 29. Dezember
1939, iiberall dafiir besorgt sein zu wollen, dass diese ganz
zwecklos nachtriglich ins MVG eingefiigte Trennung
zwischen Unfallfolge und andern Krankheiten auf diesem
Gebiete nicht ebenfalls zur juristischen Tradition werde.
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Der zur Rechtfertigung der Abtrennung der Unfallkrank-
heiten auch im Militdrversicherungswesen angegebene
Grund des schwierigen Beweises hilt einer ernsthaften
Priifung nicht stand. So lange kein iiberzeugender DBe-
weis fir die dienstliche Entstehung oder Verschlimmerung
der Krankheit erbracht ist, liegt eben kein Versicherungs-
fall vor. Es gibt ja auch vollversicherte Dienstleistungen
von nur wenigen Stunden, wie Beerdigungen, Ehren-
dienste, Hilfe bei Notfillen, wozu Soldaten mitten aus
dem Zivilleben aufgeboten werden. Beziiglich der Ver-
sicherung sind dabei nie besondere Beweisschwierigkeiten
erwachsen, so wenig wie bel den auf die Reise in oder aus
dem Dienst zuriickgefithrten Erkrankungsféllen.

Uber den Unfallbegriff im sozialen Versicherungs-
wesen, iber die Beantwortung der Frage, was als ver-
sicherter Unfall anzusehen sei, ist sich die Fachliteratur
durchaus nicht einig. In den Gesetzen und ihren Ent-
stehungsgeschichten ist 1. A. dariiber nicht viel zu finden
und der gewohnliche Sprachgebrauch ist viel zu unbe-
stimmt. Auf ihn kann nicht abgestellt werden. In der
privaten Versicherung wird regelmissig der Unfallbegriff
durch Vereinbarung in den Versicherungsbedingungen
festgelegt. In der Sozialversicherung ist ein solcher durch
die Versicherungspraxis und die Rechtsprechung unter
Beizug der sehr widerspruchsvollen Literatur nach und
nach herauszuarbeiten. Giorgio und Nabholz im
Kommentar zum KUVG bezeichnet als Unfall ,,jedes
plotzliche, die physische oder psychische Integritit verlet-
zende Ereignis®“ (S. 110). Auch Kaskel und Sitzler
(Grundriss des sozialen Versicherungsrechts, S. 310) stellt
die Schiddigung der psychischen Gesundheit der Verletzung
der physischen gleich: ,,. .. ist der Eintritt einer Gesund-
heitsschiadigung oder des Todes infolge eines plotzlichen
Ereignisses‘‘, wihrend Honegger (Begriff des Unfalls in
der sogenannten Unfallversicherung, S. 64): ,,jede dussere,
in Bezug auf die korperliche Unversehrtheit bedeutende
Einwirkung die Schiadigung der Psyche nicht als Unfall
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anerkennt. Alle diese Definitionen schliessen also auch Mord
und Selbstmord ein. Kine ganze Reihe von weitern Defini-
tionenfindensich zusammengestelltin ASBE Bd. 3511 S5.163.

Piccard lasst die Frage, ob es psychische Unfille gebe,
ausdriicklich vorldaufig noch offen und definiert den Unfall
als die ,,unbeabsichtigte, plotzliche, schidigende Einwir-
kung eines mehr oder weniger aussergewohnlichen dussern
Faktors auf den menschlichen Koérper®. Auf seine Defi-
nition hat sich die Praxis des EVG aufgebaut, soweit
nicht unsere beiden Sozialversicherungsgesetze sie fiir
ihren Geltungsbereich modifizieren. Das ist der Fall in
Art. 11 des MVG: ,,Wenn ... ein Unfall durch Arg-
list des Versicherten ... entstanden ... und in Art. 98
KUVG: ,,Hat der Versicherte den Unfall absichtlich
herbeigefithrt...” Dieser Wortlaut erlaubt es nicht,
den Unfallbegriff auf nur unbeabsichtigte Ereignisse an-
wendbar zu erkliren. Wie wenig der fir die Sozialversiche-
rung massgebende Unfallbegriff mit dem im allgemeinen
Sprachgebrauch {iiblichen ibereinstimmt, erhellt aus der
wesentlich unter dem Einfluss des Erfordernisses eines
mehr oder weniger aussergewohnlichen IKreignisses stehen-
den Aufzidhlung von Beispielen in Piccard: ,,Haftpflicht-
praxis und Sozialversicherung®, S. 19 ff. Streng genommen
fallen jede Erkiltung, jede Infektion mit ansteckender
Krankheit unter den Unfallsbegriff, miissen aber wegen
ithrem hiufigen Auftreten davon ausgenommen werden.
Dagegen ist die Erkédltung im Anschluss an einen Sturz
ins Wasser ein Unfall. Unfall sind Blutvergiftung durch
Eiter erregende Mikroben, Wundstarrkrampf durch Te-
tanus, Infektion mit typischen Tierkrankheiten, Trichi-
nose, Tollwut, Milzbrand, Rotz, nicht aber Infektion
durch gewdohnliche Verbreitungsarten wie Typhus infolge
verseuchter Wasserleitung, Flecktyphus durch Insekten-
stich, wohl aber Infektion bei Bazillenerforschung im La-
boratorium, Vergiftung durch verdorbene Austern, Wiirste,
essbare Schwimme. Unfall ist auch Syphilisinfektion in-
folge Trinkens aus einem infizierten Glas, zweifelhaft aber,
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ob die Syphilisinfektion beim Coiffeur Unfall oder Krank-
heit sei. Nicht Unfall, sondern ausschliesslich Krankheits-
folge ist der Sturz des Schlafwandlers vom Dach, der
Sprung aus dem Fenster im hohen Fieber. Diese Zu-
sammenstellung von Piccard belegt in iiberzeugender
Weise die Notwendigkeit, mit einer verschiedenen recht-
lichen Behandlung der Krankheiten, je nachdem sie trauma-
tischen Ursprungs sind oder nicht, aufzuriumen.

VII. Der Militiarversicherungsiall.

Die Voraussetzung dafiir, dass die aufgefithrten Ver-
sicherungstatbestdnde zum Militidrversicherungsfall werden,
i1st eine Verbindung der drei erforderlichen Elemente mit-
einander: Militirdienst oder Dienstverrichtung, Gesund-
heitsschiidigung oder Tod und wirtschaftliche Schidigung
oder Verletzung der korperlichen Integritit.

1. Militdrdienst. Ausfluss der Wehrpflicht ist die
militirische Stellungspflicht. Die Militdrdienstpflicht ist
an die Feststellung bestehender Diensttauglichkeit und an
die Zuteilung zu einer Waffengattung oder zum Armee-
dienst gebunden. Wo nicht Spezialtatbestinde aufgestellt
sind, wie in Art. 3 und 4 und fiir verschiedene Kategorien
von Versicherten in Art. 2, da ist Voraussetzung fiir das
Versichertsein, dass der Wehrmann ,,im Militérdienst
steht”*. Die Entscheidung dariiber, welche der verschie-
denen dienstlichen Verrichtungen darunter zu subsumieren
sind, hat von jeher Schwierigkeiten bereitet. Der Kom-
mentar Stooss zum MStrG definiert den Begriff Militar-
dienst als ,,den in der Regel auf Grund eines Dienstbefehls
unter Befehl militarischer Vorgesetzter zu leistende Dienst,
wobel der Staat fir Sold, Verpflegung und Unterkunft zu
sorgen hat.”* Nach Schatz (Contribution a I'étude de
I’AM, S. 69) hat die bundesritliche Praxis das Versichert-
sein abhiingig gemacht von einer Anzahl bestimmter Re-
quisiten. Es musste der Mann in der Uniform stecken,
dem militdrischen Zwang unterworfen, den dienstlichen
Gefahren ausgesetzt, dem Militiirstrafgesetz unterstellt
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und die Dienstleistung musste im Dienstbiichlein einge-
tragen sein. Das EVG hat die Losung der sich stellenden
Probleme auf einem andern Boden gesucht. Es geht von
der grundsitzlichen Erwigung aus: Was Militardienst ist,
das sagt der Gesetzgeber, wenn auch nicht im MVG, so
doch in der MO von 1907 in den Art.8 und 9 im folgenden
Wortlaut: Art. 8: ,,Die Diensttauglichen haben die Mili-
tardienstpflicht zu erfiillen. Sie erstreckt sich: a) auf den
Instruktionsdienst, Dienst zur Ausbildung; b) auf den
Aktivdienst, Dienst zur Behauptung der Unabhingigkeit
des Vaterlandes gegen aussen, sowie zur Handhabung der
Ruhe und Ordnung im Innern®.

Art. 9 lautet: ,,Die Militardienstpflicht umfasst tiber-
dies die Pflicht zur Beobachtung der Vorschriften iiber
das Kontrollwesen, zur Instandhaltung der Bewaffnung,
Bekleidung und personlichen Ausriistung und zur Teil-
nahme an den Inspektionen iiber dieselbe, zu den vorge-
schriebenen Schiessiibungen und zur Befolgung der fiir
das Verhalten ausser Dienst itiberhaupt geltenden Vor-
schriften.”

Art. 8 umfasst vollumfianglich den eigentlichen Mili-
tdardienst, wie er im téglichen Sprachgebrauch verstanden
wird. Nach Eugster gehort zum Begriff des aktiven
Dienstes eine besondere, erhohte Gefahr, wie sie dem Dienst
zum Schutze des L.andes gegen dussere und innere Gefahren
innewohnt. Ehrendienst, der ausserhalb des Instruktions-
dienstes geleistet wird, ist darum nicht Aktivdienst, ist
Erfilllung ausserdienstlicher Pflichten im Sinne von Art. 9
MO. Nach dem Militirkassationsgericht dagegen ist Aktiv-
dienst ein negativ zu umschreibender Begriff: Jeder Mili-
tardienst, der nicht Instruktionsdienst ist, fallt unter den
Begriff Aktivdienst. Mit Fleiner (Bundesstaatsrecht,
S. 641) rechnet auch das EVG jeden Dienst, der nicht
Instruktion, Vorbereitung und Einiibung auf den Dienst
zum Ziele hat (Instruktionsdienst), zum Aktivdienst, spe-
ziell auch den gesamten Ehrendienst. Militdrdienst wird
immer im &ussern Rahmen von Armeeabteilungen, zu
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denen auch die Armeesanitit und die Armeejustiz gehdoren,
geleistet, was bei der Erfiillung der in Art. 9 genannten
Pflichten im Zivilleben nicht zutrifft. Eingehende Aus-
fithrungen iiber die Unterscheidung und eine Zusammen-
stellung der bisherigen Praxis finden sich im Urteil Ro-
chaix in AS 1936, S. 56 ff.

Durch den Plenarbeschluss vom 27. April 1927 hat
das EVG die bereits ein Jahr vorher durch Einzelrichter-
urteil inaugurierte Praxis endgiiltig festgelegt, wonach
als durch das MVG versicherter Militirdienst nur der
eigentliche Militdardienst zu verstehen sei, wie er in Art. 8
MO umschrieben ist, nicht aber die Erfiillung der mit ihm
nur accessorisch verbundenen, in Art. 9 MO aufgezihlten,
dienstlichen Verpflichtungen. Dass das MVG die Erfiil-
lung dieser letztern nicht unter dem Ausdruck ,,im Dienste
stehen®* verstanden wissen wollte, ergibt sich schon daraus,
dass die Erfiilllung einzelner derselben in den Art. 3 und 4
MVG durch Spezialbestimmung der Versicherung unter-
stellt werden. Es kann unmoglich angenommen werden,
dass der Gesetzgeber, der die Schiesspflicht unter Leitung,
die Teilnahme an unter Kommandogewalt stehender Re-
krutenaushebung, Inspektion, sanitarischer Untersuchung
nur gegen Unfallfolgen versichert hat, die Erfiillung der
tibrigen militdrischen Pflichten im Zivilleben als vollver-
sicherten Militdardienst betrachtet. Fiir Offiziere und Unter-
offiziere bestehen nun aber weitergehende Verpflichtungen,
deren Ausschluss aus der Versicherung mit ernsthaften
Motiven angefochten ist, so vor allem die Durchfithrung
anbefohlener Rekognoszierungen zur Vorbereitung von
Kursen, Teilnahme an durch den militirischen Vorgesetz-
ten befohlenen Rapporten usw. Eine Zusammenstellung
der Judikatur in solchen Grenzféillen findet sich bei
Schatz: Contribution a I'étude de I’'AM, S. 80. Diese
Scheidung in versicherten Militirdienst und nicht ver-
sicherte Erfiillung militarischer Pflichten hat eine stark
Erschiitterung erfahren, als gestiitzt auf den BRB vom
7. Oktober 1936 zum Schutze der Mobilmachung im Ialle
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eines plotzlichen Uberfalles aus den ortsansiissigen Méinnern
die Grenztruppen geschaffen und organisiert wurden. Die
zur Verwendung in denselben vorgesehenen Offiziere wur-
den durch die Generalstabsabteilung zur Einteilung und
zur Besprechung der Einrichtung der einzelnen Abschnitte
zu ein- bis mehrtigigen Rekognoszierungen aufgeboten.
Die MV hat in der Begutachtung der Versicherungsirage
hinsichtlich dieser Offiziere darauf hingewiesen, dass nach
der Gerichtspraxis Rekognoszierungen nicht versichert
sind. Die Generalstabsabteilung bezeichnete diese Ge-
richtspraxis als eine zu enge Auslegung des Gesetzes. Bel
Rekognoszierungen der Offiziere handle es sich um eigent-
lichen Militardienst gestiitzt auf Art. 135 Al. 2 MO (,,Auch
konnen die Offiziere ... zu Spezialdiensten kommandiert
werden‘’). Die Mobilmachung, welche in den verschie-
densten Formen und Arten wihrend dem zwischen den
Dienstperioden liegenden Zeitrdumen Offiziere, Unteroffi-
ziere und Soldaten mit Kontrollen, Rekognoszierungen,
Uberwachungen beauftragt, hat die Aufrechterhaltung der
bisherigen Trennung in ihrer scharfen IForm zur Unmog-
lichkeit gemacht. Noch hat zwar das EVG daraus den
endgiiltigen Schluss nicht gezogen, noch hat es keine
neuen Merkmale fiir die Bestimmung des DBegriffes des
versicherten Militdrdienstes aufgestellt. Aber im Ge-
schiaftsbericht fir das Jahr 1941 an die Bundesversamm-
lung hat es festgestellt, dass die aus der Friedenszeit
stammende Gerichtspraxis mit den gegenwirtigen An-
forderungen und Bedingungen nicht mehr vereinbar sei.
Es wird damit auf eine zu gewirtigende Anderung der
Praxis hingewiesen.

Aber schon seit jeher ist der Ausschluss aller Dienst-
verrichtungen, die sich nicht unter Art. § MO subsumieren
lassen, angefochten worden. Guisan in ZBJV Bd. 67
S. 505 forderte eine ganz allgemeine Fassung des Ver-
sicherungsfalls. Er will der Versicherung unterstellen
,,]’accomplissement des obligations militaires résultant de
la constitution, de la loi, d’'un réglement, des exigences de
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la discipline ou des ordres d’une autorité ou d’un chef
militaire”. Nach Morgenthaler sollen versichert werden
alle Gesundheitsschidigungen, die ursdchlich auf die Er-
filllung der Wehrpflicht zuriickzufiithren sind und den
Wehrmann der freien Bestimmung seiner Handlungsfihig-
keit berauben.

In seinem Geschéiftsbericht von 1934 weist das EVG
auf die Unzukommlichkeiten hin, die aus der verschiedenen
Auffassung der beiden Bundesgerichte iiber den Begriff
des Militardienstes entstehen. Bel der Beurteilung der
Rekurse tiber die Militarsteuerpflicht stellt das Bundes-
gericht auf die Erfiullung personlicher Dienstleistung ab
und hat die Unterscheidung des EVG zwischen eigent-
lichem Dienst nach Art. 8 MO und Erfiilllung militédrischer
Pflichten gemiss Art. 9 MO nicht ibernommen.

Art. 2 Ziff. 1 MVG und Art. 2 MStrG verwenden beide
tibereinstimmend den Ausdruck, die ,,im Dienste*
stehenden Wehrménner. Dem Ausdruck wird aber
eine verschiedene Tragweite beigemessen, je nachdem es
sich um die Anwendung des einen oder des andern Ge-
setzes handelt. Die Auslegung muss notgedrungen eine
verschiedene sein, da jede der beiden Institutionen, Ver-
sicherung und Strafjustiz, die Bestimmungen so muss an-
wenden konnen, wie es der Erfiillung ihrer speziellen Auf-
gabe entspricht. Der Militidrstrafjustiz gelten als Kenn-
zeichen dafiir, dass der Angeschuldigte als im Dienste
stehend zu gelten hat: Unterstelltsein unter dienstliche
Kommandogewalt. Vom Vorgesetzten anbefohlene Re-
kognoszierung und Rapporte sind somit Dienstleistung.
Aber auch schon das fir jedermann erkennbare Auf-
treten gegen aussen als Soldat, also jedes Tragen der Uni-
form, ob mit oder ohne Berechtigung, gilt nach Art. 2
Ziff. 4 MStrG als ,,im Dienste stehen‘‘. Wihrend eines
privaten Urlaubes gilt nach der gegenwirtigen Praxis der
Soldat withrend den ersten zwei Tagen und zudem an den-
jenigen Tagen, fiir welche er den Sold bezieht, als im
Dienste stehend, auch wenn er die Uniform nicht trigt.
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Um versichert zu sein, geniigt es, dass der Wehrmann
im Dienste steht; es ist nicht nétig, dass er Dienst leistet.
Die bundesritliche VV vom 12. November 1901 zum MV G
bestimmte in Art 11, dass die Wehrménner in den Spi-
talern als im Dienste stehend zu hetrachten scien. Des-
halb galten nach der urspriinglichen Gerichtspraxis die
Militarpatienten in Spitilern als versichert fiir interkur-
rente Krankheiten. Mit Plenarentscheid vom 5. November
1927 wurde diese Praxis, als dem Gesetze widersprechend,
gedndert. Dem Bundesrat habe die Kompetenz gefehlt,
das Gesetz abzuindern oder zu ergéinzen. Dagegen wurden
nach wie vor die in den Truppenkrankenzimmern ver-
pflegten Patienten, die nach Art. 9 Schlussalinea MVG
keinen Anspruch auf Leistungen der MV besitzen, als im
Dienste stehend und somit als versichert betrachtet. Mit
der Kriegsmobilmachung sind zentrale Krankenabtei-
lungen der Truppensanitiat (Brigade-, Divisionskranken-
zimmer und die MSA als Krankenzimmer der Armee) ein-
gerichtet und die Militirpatienten in den Zivilspitilern
unter Aufsicht und Kontrolle der Territorialkommando-
arzte gestellt worden. Durch Plenarbeschluss des EVG
vom 17. Dezember 1940 wurden die Patienten als wiithrend
thres MSA-Aufenthaltes der Versicherung unterstehend
erkliart. Die in Zivilspitdler evakuierten werden nach wie
vor nicht als im Dienste stehend anerkannt, da sie aus
dem Armeeverbande ausgeschieden, keiner Armeeabtei-
lung mehr zugeteilt sind; denn trotz der Aufsicht der
Territorialkommandoérzte unterstehen die Spitalginger
der MV und nicht der Sanititsabteilung der Armee. Ma-
teriell bringt diese Losung allerdings eine ungleiche Be-
handlung mit sich und bedeutet deshalb eine oft grosse
und folgenschwere Ungerechtigkeit. Die Entscheidung
dariiber, ob ein Soldat in eine MSA oder in ein Zivil- oder
Militarspital zu evakuieren sei, ist oft eine rein zuféllige.
Wo die Entfernung zur nichsten MSA erheblich grosser
ist als zu einem geeigneten Zivilspital, wo fir die notige
Spezialbehandlung ein Zivilspital besser eingerichtet ist,
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besonders auch in Notféllen, folgt Einweisung ins Zivil-
spital. Die oft grossen Hirten der gegenwirtigen Re-
gelung veranlassten im Revisionsgutachten Stauffer den
Vorschlag, fiir interkurrente Erkrankungen wihrend der
Spitalbehandlung die durch Gegenbeweis der MV wider-
legbare gesetzliche Vermutung des bestehenden Kausal-
zusammenhanges aufzustellen. Einer extensiven Auslegung
des gegenwirtigen Gesetzes in diesem Sinne hat der BRB
vom 21. Mai 1941 den Riegel gestossen, der den Aufent-
halt in Zivil- und Militdrspitdlern und Sanatorien als der
Versicherung nicht unterstehend bezeichnet.

Fir die Beantwortung der IFrage, inwieweit der Sol-
dat wahrend eines Urlaubes versichert sei, ist von den
gleichen Erwigungen auszugehen. Durch den Plenar-
beschluss vom 2. Mirz 1926 erklarte das Gericht den
Abendausgang, den Sonntagsurlaub und auch den grossen
Urlaub in der Rekrutenschule als versichert; denn auch
wihrend den angeordneten Ruhepausen steht der Soldat
im Dienst. Daraus bildete sich dann die kurze Formel:
Allgemeine Urlaube sind wversichert, individuelle nicht.
Der befohlene Urlaub liegt im Interesse der Truppe (Aus-
spannung, Ruhe, Hebung der Dienstfreudigkeit) und ist
versichert, der nachgesuchte Urlaub aber dient persén-
lichen Interessen des Gesuchstellers. Keine Bestimmung
berechtigt, fiir solche Urlaubstage der Versicherung die
Risiken zu iiberbinden. Der Urlauber ist in diesem Falle
nur nach Art. 6b auf der Hin- und Riickreise versichert.
Seine engere Verbindung mit dem Dienst #ussert sich
immerhin darin, dass er auch auf der verfritht ange-
tretenen Riickreise in den Dienst versichert ist (Urteil
Guerin), wihrend der zu frih in den Dienst Ein-
riickende auf der Hinreise unversichert bleibt. Der
Aktivdienst mit seinen fortwihrend dndernden Befehlen
und immer neuen Urlaubsarten gab der Versicherung
harte Niisse zu knacken. Ganze Einheiten, die wvor-
wiegend aus Landwirten bestanden, wurden zu Ernte-
zeiten fir 10 und mehr Tage in Urlaub befohlen, um die
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[Landesversorgung sicherzustellen. Im Interesse der kor-
perlichen Aushildung der Mannschaft wurden die Soldaten
zur Teilnahme an ausserdienstlichen Sportkonkurrenzen
ermuntert durch weitherzige Beurlaubung zu solchen
Zwecken. Die hohen Stdbe wollten nicht begreifen, dass
diese Leute nicht versichert sein sollten. Und doch konnte
nicht behauptet werden, dass sie noch als Wehrminner
im Dienste stehen. Das Unterscheidungsmerkmal zwischen
allgemeinem und individuellem Urlaub wverlor sein Ge-
wicht. Die Gerichtspraxis stellt nun vor allem auf Zweck
und Funktion des Urlaubs ab, priift, ob er ein Bestandteil
des Dienstbetriebes oder ein Entgegenkommen der Armee
an militirfremde Interessen sei (Urteil Reinmann 1941).
Fiir Instruktoren, Angestellte der IFestungswerke, Bereiter
usw. gibt es eine solche Unterscheidung nicht, weil sie
wihrend ihrer ganzen Anstellungsdauer versichert sind
und durch den Dienst in ihrer Einheit oder in Kursen die
Anstellung nicht unterbrochen wird.

Als Gegengewicht fir die an freien Sonntagen wesent-
lich erhdohten Risiken der MV hat in der Urlaubspraxis
der Art. 11 (Kiirzung wegen grober Fahrlissigkeit) eine
oft sehr weitgehende Anwendung erfahren, wurde doch
sogar die von den militdrischen Vorgesetzten von jeher ge-
forderte Teilnahme an sportlichen Wettkimpfen an einem
versicherten Urlaubstag als grobe IFahrlidssigkeit bewertet.

2. Gesundheitsschidigung. Darunter ist nicht
nur die Herabsetzung der physischen und psychischen Ge-
sundheit durch Krankheit, sondern auch eine aus der
letztern resultierende Invaliditdt und ebenfalls die vollige
Vernichtung der Gesundheit, der Tod, zu verstehen.

Schon die Bestimmung dessen, was unter Gesundheit
zu verstehen ist, bietet Schwierigkeiten. Die Thc-Fach-
méinner Bachmann, Kartagener, Loéffler, Michaud und
Stdhelin haben in der medizinischen Wochenzeitschrift
von 1941 S. 91 den Begriff der Gesundheit als eine Ne-
gation bezeichnet, als Abwesenheit von Krankheitszeichen,
wihrend nach Aschoff Gesundheit Sicherung, Krankheit
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Gefihrdung der biologischen IExistenz bedeutet (zitiert
von Dubois im Vortrag vor dem Unfallarztekongress 1941).
Die letztere Definition macht uns besser klar, dass es nicht
moglich ist, eine genaue Grenze zwischen Gesundheit und
Krankheit zu ziechen. Das EVG hat zu Beginn seiner Téatig-
keit sich von Prof. Rud. Stidhelin in Basel und Dr. Meer-
wein ein Gutachten dariiber geben lassen, was im medi-
zinischen Sinne Krankheit sei. Das Ergebnis des interes-
santen Gutachtens fasste Stdhelin in die Worte zusammen:
,,Krank nennen wir einen Menschen, bei dem pathologische
Vorginge die Arbeitsfahigkeit oder den ILebensgenuss
storen oder zu storen im Begriffe sind.”* Auf den Lehren
dieses Gutachtens hat sich unter Anpassung an die beiden
Sozialversicherungsgesetze der Krankheitsbegriff der Ge-
richtspraxis herausgebildet. Wir verstehen unter Krank-
heit einen Prozess stets etwas Fortschreitendes, in der
Entwicklung oder in Riickbildung, Heilung, Begriffenes.
Im Gegensatz zu Krankheit sind Disposition und Inva-
liditat grundsétzlich Zustinde, etwas Stillstehendes und
fiir die Dauer ithrer Ruhelage Endgiiltiges. Mit dieser Er-
kenntnis haben wir ein viel brauchbareres Instrument zur
Bestimmung von Anfang und Ende der Krankheit ge-
funden, als es die eingangs erwihnten Definitionen und
die deutsche Sozialversicherungsliteratur bieten, in welch
letzterer ganz allgemein die Krankheit als Zustand be-
zeichnet wird. ,,Krankheit ist ein anormaler kérperlicher
oder geistiger Zustand, der Behandlung erfordert oder
arbeitsunfdahig macht” (Kaskel und Sitzler: Grundriss
des Sozialversicherungsrechts, S. 85). Die Uberginge von
(Gesundheit zu Krankheit und von Krankheit zu Gesund-
heit sind nicht nur medizinisch sehr schwer, selten mit be-
friedigender Genauigkeit, hdufig aber iberhaupt nicht
festzustellen; sie bieten in ihren Zwischenstufen auch dem
Juristen fiir die rein theoretische Abgrenzung grosse Schwie-
rigkeiten. Scharf und logisch teilt Gericke (Der Begriff
der Krankheit im MVG und KUVG) ein: Disposition als
Vorzustand und Invaliditdt als Nachzustand sind nicht
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Vorgiange, gehoren also nicht zum Krankheitsbegriff, ob-
schon die Disposition auf einem pathologischen Zustand
beruht. Disposition und Invaliditit unterscheiden sich
dadurch von einander, dass die Invaliditit arbeitsunfihig
macht.

Die Disposition oder Krankheilsanlage hat die
Gerichtspraxis von Anfang an als ,,Nicht-Krankheit™ ange-
sehen, gleichgiiltig, ob es sich um die Frage des Beginns
des Krankheitsprozesses (Vordienstlichkeit) oder um die
I‘rage seines Erloschens handelte. Kine durch den Dienst
verstirkte oder auch eine neu geschaffene Disposition ist
darum nicht wversichert, wenn i1m Zivillehen dieselbe in
aktiven Krankheitsprozess iibergeht. Besteht also wver-
sicherungsrechtlich trotz vorhandener Dispositionen volle
Gesundheit? Ja, soweit es sich um Anlagen handelt, die
sich nicht aus sich selber heraus frither oder spiter akti-
vieren und in einen Krankheitsprozess iibergehen miissen,
sondern nur durch einen, wenn auch nicht in jedem Einzel-
fall praktisch feststellbaren &ussern Faktor in Bewegung
gesetzt werden konnen. Préadispositionen aber, die schick-
salsgemiss wihrend einer normalen Lebensdauer frither
oder spiiter notwendigerweise sich in einem Krankheits-
prozess zu erkennen geben miissen, behandelt die Gerichts-
praxis als Zwischenstufe zwischen Gesundheit und Krank-
heit, indem sie solche Dispositionen hiufig als die Ver-
sicherungsleistungen herabsetzende oder sogar ausschlies-
sende Vorzustinde erachtet.

In sozusagen jedem Menschen bestehen Krankheits-
anlagen, ohne dass die meisten je zur Entwicklung ge-
langen wiirden. Solange sie sich ruhig verhalten, sind sie
fir den Mediziner nicht erkennbar. In einem durch die
bekanntesten Psychiater dem EVG erstatteten Kollektiv-
gutachten wird die Disposition als Abwehrschwiche gegen
bestimmte Schadigungen definiert. Sie diirfe nicht als
pathologischer Vorgang verstanden werden. Das Ein-
dringen von Bazillen schafft bei den einten Krankheiten
nur eine Disposition, 16st bei den andern aber den Krank-
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heitsprozess selber aus. Die allermeisten Menschen sind
Triager von Tuberkulosebazillen, gelten aber fiir den Me-
diziner und fiir die Versicherung bis zum Beginn des
Krankheitsprozesses als gesund. Wer aber von Bazillen,
die venerische Krankheiten, Typhus, Diphtherie, Schar-
lachfieber, Malaria, Grippe usw. erzeugen, befallen wird,
erkrankt, wenn sie ihm iiberhaupt gefdhrlich werden,
sofort. Die Zeitspanne, die zwischen dem kEindringen des
Bazillus und der Ausserung der ersten Krankheitssymp-
tome minimal liegen muss und maximal liegen kann, nennt
man Inkubationszeit. Wihrend der Inkubationszeit
ist, wenn auch immer erst retrospektiv erkennbar, die
Krankheitsentwicklung jm Gang. Wihrend der Inku-
bationszeit ist, nach Stdhelin, immer die korperliche In-
tegritiit schon angegriffen.

Angeborene Anomalien und Missbildungen
werden rechtlich der Disposition gleichgestellt, solange sie
weder die Erwerbsfihigkeit behindern, noch ein Krank-
heitsgeschehen hervorrufen. Angeborene Erweiterung des
Nierenbeckens (Hydronephrose) oder der Herzhohlen
(Herzdilatation) sind an und fiir sich, solange nur ein
in seiner Widerstandskraft geschwichtes Organ vorliegt,
nicht Krankheiten, werden aber vom Momente an ju-
ristisch als Krankheitsprozess beriicksichtigt, da sie die
Funktion des Organs, das sie beherbergen, derart be-
hindern, dass diese Funktion als krankhaft erscheint.

Verfallserscheinungen, welche das Altern
naturgeméss mit sich bringt, sind zwar kein Zustand, son-
dern ein progredienter Verfallprozess. Aber dieser Prozess
ist eine natiirliche, allem Leben auf der Erde eigentiimliche
Figenschaft. Der Alterungsprozess mag Gegenstand eines
besonderen Zweiges der Sozialversicherung werden; die
Kranken- und Unfallversicherung aber beriithrt er nicht.
Die Versicherung hat darum Krankheitsfolgen vollumféing-
lich zu titbernehmen, auch wenn sie durch den natiirlichen
Alterungsprozess eine schlimmere Form annehmen und
lainger dauern als bei dem in der Vollkraft seiner Jahre
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stehenden Versicherten. Alterskrankheiten aber, wie die
Arteriosklerose, sind, wenn sie auf die versicherte Krank-
heit verschlimmernd einwirken, in ihrer rechtlichen Be-
deutung jeder versicherungsfremden Krankheit gleich-
gestellt. Die diesbeziigliche Gerichtspraxis ist zusammen-
gestellt in Graven: Les invalidités, S. 98. Der Grundsatz,
dass die natiirlichen Veridnderungen des Gesundheits-
zustandes (Alter, allgemeine Schwiichlichkeit etc.) immer
dem Versicherer zur Last fallen, wenn sie die Widerstands-
kraft herabsetzen, gilt nicht nur in der Sozialversicherung,
sondern iiberhaupt im Versicherungsrecht (Hagen: Grund-
ziige des Versicherungsrechts, S. 101).

Nicht als Krankheit im Sinne des Versicherungs-
gesetzes betrachtet die Gerichtspraxis korperliche Aus-
wirkungen angeborener Charakterfehler und auf Willens-
schwiche beruhende Gesundheitsschidigungen, die aus
unsolidem I.ebenswandel resultieren, wie Alkoholismus
und Nikotinismus, auch nicht die Zahnkaries, die als Re-
sultat von Konstitution und Vernachlissigung der Zahn-
pflege betrachtet wird. Kommen solche Schidigungen als
mitwirkende FFaktoren an Dienstfolgen in Frage, dann er-
folgt, wenigstens bei den ersterwihnten, Kiirzung aus
Art. 11 (Verschulden), nicht aus Art. 8 (vordienstliche
Krankheit).

a) Krankheit. Der Beginn der Krankheit ist
somit nach der Gerichtspraxis die Aktivierung eines
Krankheitsprozesses. Der Zeitpunkt der Aktivierung ist
sehr hiufig erst retrospektiv mit mehr oder weniger Ge-
nauigkeit festzustellen. Nach vielen Wochen eines stra-
paziosen Dienstes erkrankt ein Soldat. Die Diagnose
lautet auf The. Der Mann war vor dem Dienste nie krank,
in seiner Schwerarbeit nie behindert, im Dienste stets
voll leistungsfihig und beschwerdefrei und trotzdem zeigt
das Rontgenbild grosse Kavernen, die nach der medi-
zinisch-wissenschaftlichen Erkenntnis viele Monate, viel-
leicht Jahre der Entwicklung und damit eines aktiven
Krankheitsprozesses benétigt haben miissen. Oder: Ein
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von Gesundheit strotzender junger Mann, der es jahrelang
schon in verschiedenen Sportarten zu Hochstleistungen ge-
bracht hat, stirbt im Dienst plétzlich an akutem Herztod.
Die Sektion ergibt das Bestehen einer Coronarsklerose,
eine Krankheit, die den innern Durchmesser der Kranz-
arterien des Herzens immer enger werden lasst. Mit der
Zeit kommt es zu kurzen Unterbrechungen im Durch-
stromen des Blutes, was zu Herzanfiallen fithrt und in der
Folge schlussendlich zum todlichen Herzschlag. Gelegent-
lich kann aber auch schon der erste Anfall todlich ver-
laufen. In beiden Fillen handelt es sich um vordienstliche
Krankheiten, so unglaubhaft dies den Familienangehorigen,
Dienstkameraden und Arbeitskollegen auch erscheinen mag.

Aber das Leben bringt nicht nur Krankheitsbilder,
die sich in juristisch-logische Regeln einspannen lassen.
Wir begegnen hédufig sogenannten endogenen Krank-
heiten. Uber den Zeitpunkt des Beginns dieser Krank-
heitsprozesse konnen die Mediziner uns nichts genaueres
sagen, als dass sie schon lange bevor sie erkennbar sind,
begonnen haben miissen. Unter endogen versteht der Me-
diziner gemiss dem kollektiven Psychiatergutachten vom
18. Januar 1939 an das EVG das, was bereits in den
Chromosonen der sich vereinigenden Geschlechtszellen
vorhanden ist. Bis zu welchem Zeitpunkt solche Anlagen
nur als Dispositionen angesehen werden dirfen, d. h. wie
lange sie sich im Einzelfall in vollkommener Ruhelage ge-
halten und seit wann sie fortzuschreiten begonnen haben,
das kann auch retrospektiv nicht gekliart werden, auch
nicht durch die Autopsie. Solche Krankheiten sind bei-
spielsweise die genuine Epilepsie, die Geisteskrankheiten,
multiple Sklerose, bosartige Geschwiilste, Hydrozele (Was-
seransammlung 1im Hoden oder Samenstrang ete.). So-
wenig als ein einziges Rontgenbild kann uns die Anatomie
tiber den Verlauf des Krankheitsgeschehens zuverlédssige
Auskunft geben. Der Anatom sieht nur, was ihm die
Leiche enthiillt, nur das Zustandsbild im Augenblick des
Todes. Er kann uns sagen, an welchen Orten sich ein
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Krankheitsprozess abgespielt und worin er bestanden hat,
nicht aber tiber die Ursachen desselben und die Zusammen-
hiinge zwischen verschiedenen Ursachen Auskunft geben.
Die interne Medizin, nicht die Anatomie muss uns die
Wahrscheinlichkeiten . iiber den Verlauf eines Krankheits-
prozesses aulzeigen, uns dariitber belehren, wie ein vor-
bestehender Krankheitsprozess ohne die dienstlichen schii-
digenden Einfliissse, ohne die Einwirkung eines Unfall-
ereignisses etc. verlaufen wiire.

Konstitutionelle pathologische Anlagen sind
solche, die sich entweder im Embrio oder kurz nach der
Geburt im Kinde einnisten, um dann je nachdem vielleicht
spiter irgendwann im IL.eben als Krankheit wirksam zu
werden. Aber dariiber, was konstitutionell ist, sind sich
die Mediziner durchaus nicht einig. Prof. Zollinger hat
am Unfalldrztekongress von 1941 eine ganze Anzahl
wissenschaftlicher Definitionen des Begriffs Konstitution
bekannt gegeben. Nach Bauer ist die Konstitution die
Summe der aus dem Keimplasma iibertragenen Eigen-
schaften des Organismus, nach andern Autoren aber die
jeweilige Gesamtheit der innern Lebensbeziehungen, nach
andern die korperlich-seelische Gesamtverfassung, nach
Aschoff (zitiert von Prof. Dubois) die Gesamtverfassung
des Organismus, zusammengesetzt aus ererbten und er-
worbenen Eigenschaften. Nach den letzterwihnten De-
finitionen miissten wir alle Krankheiten als konstitutionell
bezeichnen. Die Gerichtspraxis stellt aber die konstitu-
tionellen Krankheiten in einen scharfen Gegensatz zu den
erworbenen und misst ihnen in der Frage des vordienst-
lichen Bestehens eine véllig verschiedene Bedeutung zu.
In Graven: lLes invalidités, findet sich auf S. 100 eine
Zusammenstellung der in der bisherigen Gerichtspraxis als
konstitutionell bezeichneten Krankheiten. Zu ihnen ge-
horen Psychopathien, Krebs und krebsartige Geschwiilste,
Knochenentziindung (Osteitis), multiples Myelom (bos-
artige Geschwiilste im ganzen Netz des Knochenmarks),
Riickenmarkerkrankung (Syringomyelie), multiple Skle-
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rose (eine Verhartung des Zentralnervensystems in Gehirn
und Riickenmark), Leukiimie (Uberschwemmung des
Blutes mit krankhaft gewucherten Zellen), habituelle Her-
nien, nach der neuesten Wissenschaft und Judikatur nun
auch die Zuckerkrankheit etc. Es gibt Krankheiten, von
denen die Medizin nicht weiss, wie, wann und aus welchen
Ursachen sie entstehen, ob sie in ihrem Entwicklungsgang
durch adussere Umstinde beeinflussbar sind, wie z. B. die
Krebsgeschwulst. Von andern Krankheiten erkliren uns
die Experten, dass sie zu dem ihnen vorbestimmten Mo-
ment in dussere Erscheinung treten und ihren schicksal-
miéssig vorbestimmten Verlauf nehmen, im Dienste wie im
Zivilleben. Uber den Zeitpunkt des Beginns solcher
Krankheiten koénne nur gesagt werden, dass sie seit
Wochen, Monaten oder Jahren in latenter Entwicklung
gewesen sein miissen, bevor sie erkennbar wurden, so die
multiple Sklerose, die perniziose Anfimie u. a. Auf solche
Krankheiten ist die einfache IFormel der Kontemporani-
tatshaftung des Art. 6 nicht anwendbar. Die Auslegung
der Gesetzesvorschriften muss sich dem Charakter der
verschiedenen Krankheiten anpassen, wo die Krankheiten
sich nicht in juristische Gesetze einschachteln lassen. Es
darf die Verantwortung fiir die heutige Begrenzung der
Erkenntnisse der medizinischen Forschung nicht durch
Beweislastverteilung dem Versicherten oder der Ver-
sicherung iiberbunden werden. Die Frage, ob sich nicht
fiir bestimmte Krankheitsgebiete eine Risikovertellung
zwischen beiden Parteien einfithren liesse, ist de lege
ferenda ernstlicher Priifung wert. Es sei auf den Revisions-
vorschlag Stauffer verwiesen, solche Krankheiten wie vor-
dienstlich bestandene, aber dienstlich verschlimmerte
Krankheiten zu behandeln. Die Gerichtspraxis hat bei
solchen Krankheiten ofters schon eine auf kurze Zeit be-
schriankte volle Haftung der MV angenommen.
Erheblich einfacher wiren die Entscheidungen, wenn
sich unser Gericht die Krankheitsdefinition Siegmunds
(Die Krankheit im privaten und sozialen Versicherungs-
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recht, S. 42) zu eigen gemacht haben wiirde: ,,Eine
Krankheit liegt erst vor, wenn ihr Zustand nach aussen
irgendwie in Erscheinung tritt und dem Betroffenen zum
Bewusstsein gelangt. Aber weder diese Begriffsbestim-
mung, noch die von Kaskel und Sitzler (Grundriss des
sozialen Versicherungsrechts, S. 84) fir die Kranken-
versicherung gegebene Umschreibung: ,,Die Krankheit
beginnt erst, wenn Heilbehandlung notig wird oder Ar-
beitsunfihigkeit eintritt*, ist fiir das Militdrversicherungs-
recht verwendbar wegen den in demselben sich auswirken-
den Haftpflichtgrundsidtzen. Der deutschen Schule ist
zwar Nédgeli (Der Gegenstand der Versicherung nach
dem MVG, S. 18) gefolgt, wenn er erklart, die Krankheit
beginnt erst mit ihrem Manifestwerden. Die gleiche De-
finition findet sich auch schon bei Benz. Da die deutsche
Literatur die Krankheit als einen anormalen Zustand,
nicht als einen Vorgang definiert (Kaskel und Sitzler
S. 85), so muss sie zur Feststellung des Zeitpunktes des
Beginns dieses Zustandes auf erkennbare Merkmale ab-
stellen konnen und die vorangehenden inneren Vorginge
ignorieren.

Die Haftung der MV fir Riickfidlle und Spit-
folgen erfihrt eine wesentliche Einschrinkung bei allen
Krankheiten, deren Wesensart es ist, in Schiiben aufzu-
treten. Bei diesen Affektionen behandelt das EVG jeden
einzelnen Schub rechtlich als gesonderte Krankheit. Die
Haftung der MV erlischt mit der Abheilung des dienst-
lichen Schubes. Die Schubtheorie stiitzt sich auf die
Erwiagung, dass jeder einzelne Schub zuriickgeht auf eine
personliche Anlage einerseils und auf eine neue von aussen
einwirkende Schéidigung andrerseits, nicht aber auf den
frithern abgeheilten Schub. Ein solcher Schub kann
hochstens die Disposition verstirkt haben und das ist
fir die Haftungsfrage ohne Bedeutung. Ungenau nur gibt
der von Gericke fiir diese Krankheitshilder gebrauchte
Ausdruck: intermittierende Krankheiten den Charakter
derselben wieder. Der Schub unterscheidet sich darin
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vom Riickfall, dass mit dem Abklingen eines Schubes
jeder aktive Prozess erlischt, dass der neue Schub einen
neuen Ubergang der Disposition in den Krankheitsprozess
beweist, wihrend beim Riickfall die neue Exazerbation
auf der urspriinglichen, nur scheinbar erloschenen, momen-
tan nicht mehr feststellbar gewesenen Aktivierung beruht.
Nicht neue Krankheitsschiibe, sondern Riickfélle sind die
auf der Grundlage dienstlich verursachter Schwichung
von Organen oder Geweben eintretenden Erkrankungen.
So haftet bei dienstlich verursachter Luxation des Schulter-
gelenks die MV fir spétere Reluxationen. Auch Riickfille
einer dienstlichen Tendovaginitis betrachtet das EVG
nicht als Krankheitsschiibe. Zu den Schubkrankheiten
gehoren namentlich Rheumatismus, Lumbago, Ischias,
bestimmte Magenerkrankungen, Bronchitis, Asthma u. a.
Die Gerichtspraxis zdhlt zu denselben auch die Tuber-
kulose. Stdhelin hat in mehreren seiner grundlegenden
Gutachten erklart, dass die Schubtheorie auf Tuberkulose
nur dann angewandt werden diirfe, wenn der Patient be-
reits vordienstlich einen Thc-Schub durchgemacht habe,
weil der erste Schub die Immunitidtslage fiir spitere
Schiibe verschlimmere, so in den Gutachten Sollberger
vom 23. April 1935 und Frey vom 6. Januar 1937. Loffler
und Kartagener stehen auf dem Standpunkt, dass die
Tuberkulose in Wirklichkeit keine Schubkrankheit sei,
weil, abgesehen vom Priméirinfekt, der sogar eine gewisse
Immunitiat zu erzeugen pflegt, nach Erkrankung immer
eine ,,passive Aktivitit" zuriickbleibt und der status quo
ante nie wieder erreicht wird. Jeder Schub hinterlisst
eine verstirkte Neigung zu weitern Schiitben. An der
Tagung des Vereins gegen Tuberkulose von 1939 hat
Loffler denn auch die Forderung aufgestellt, dass der Zu-
sammenhang zwischen zwei The-Schiitben anzunehmen sei
bis zur Erbringung des Gegenbeweises.

Bei vielen Schubkrankheiten pflegen die immer héiu-
figer werdenden Schiibe nach und nach die Disposition in
chronische Erkrankung iiberzufiithren. Die Frage nach dem
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Mass der Haftung der MV fiir die Chronizitit ist eine
weitere unter denjenigen, fir die eine wirklich befriedigende
Losung zu finden nicht mdoglich scheint. Ein durch das
Bundesgericht bei Prof. Staehelin eingeholtes prinzipielles
Gutachten vom 23. Mirz 1933 kommt zum Schlusse, dass
die hédufig wiederholte Erkrankung an akuten Bronchi-
tiden das Vorhandensein einer besondern Krankheits-
anlage beweise, dass fiir das Chronischwerden der Bron-
chitis und der Asthmabronchitis die Disposition von iiber-
wiegender kausaler Bedeutung sei und dass der rein aus-
losende kausale Faktor, der ja auch im Zivilleben immer
wieder auftrete, vernachlidssigt werden konne. Da aber
die Entwicklung zur Chronizitit durchaus nicht als schick-
salsméissig bedingt erklirt werden kann, abgesehen viel-
leicht von angeborener Missbildung der Bronchien, da an
der Chronizitit deshalb all die akuten Bronchitiden mit-
verantwortlich sind, so hat das EVG in denjenigen Fillen,
in denen vordienstliche Chronizitit nicht nachgewiesen
werden konnte und trotz mehrfach wiederkehrender
dienstlicher Erkrankung an Bronchitis der Patient nicht
ausgemustert wurde, die Haftung der MV nicht abgelehnt,
aber die Leistungen gekiirzt, obschon der Mann nicht mit
akuter DBronchitis, sondern nur mit einer starken Dis-
position behaftet eingertickt war.

In einem Fall von Bronchialasthma wird im Urteil
Hahnhart vom 6. Oktober 1941 (AS 1941, S. 152) die Schub-
haftung in Anwendungsfillen des Art. 8 (Vordienstlich-
keit) hinsichtlich der Vornahme einer Kiirzung grundsiitz-
lich in folgender Weise umgrenzt. Da schon der erste
Asthmaanfall immer einen schon seit lingerer Zeit in
Gang befindlichen Krankheitsprozess beweist, so ist das
Bronchialasthma in der Regel als vordienstliche Krank-
heit anzusehen. Ifiir den im Dienste manifest gewordenen
Schub besteht Vollhaftung der MV bis zu seinem Ab-
klingen. Dauert der Schub {iberméssig lange an und ist
medizinisch die Annahme begriindet, dass auch ohne
Dienstleistung nun der gleiche Zustand bestehen wiirde,
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so werden die Leistungen sistiert. Hat aber die dienstliche
Schidigung nicht nur einen Krankheitsschub verursacht,
sondern dauernden Schaden bewirkt, so werden gekiirzte
Dauerleistungen geschuldet.

Nicht zur Kategorie der Schubkrankheiten gehort der
Infektionsrheumatismus, speziell der akute Gelenkrheu-
matismus. Seine Auslosung wird jedesmal durch eine be-
sondere Infektion, durch bestimmte Mikrobenorganismen
bewirkt, denen gegeniiber beim vom Gelenkrheumatismus
Betfallenen eine gewisse Schutzlosigkeit besteht. Man kann
bei wiederholtem Gelenkrheumatismus also weder von
Rickfillen noch von neuen Schiiben sprechen. Es handelt
sich um voneinander unabhingige Erkrankungen. (Gut-
achten Michaud vom 25. Mai 1938, i. S. Melet.)

Als interkurrente Krankheit bezeichnet man
eine, wihrend der Dauer, da der Anspruch auf Versiche-
rungsleistungen besteht, neu hinzutretende, von der ver-
sicherten unabhiéngige Krankheit, fir welche ein Zu-
sammenhang mit dem Dienst verneint wird; es erkrankt
z. B. der an versicherter Tuberkulose behandelte Patient
an einer Blinddarmentziindung. Wihrend fiir die deutsche
Krankenversicherung in solchen Fillen nur eine einzige,
von der Versicherung zu iibernehmende Krankheit vor-
liegt, kann im Rahmen unseres Rechts die MV mit der
interkurrenten Krankheit nicht belastet werden, sofern
der Patient nicht mehr im Dienste steht, also nicht etwa
MSA-Patient ist. Dort bezieht er eben nicht Leistungen
von der MV, sondern von der Armee die dem kranken
Soldaten zukommenden militdrischen Kompetenzen. Nach
der Judikatur besteht aber dann die Haftung der MV,
wenn die Neuerkrankung in direktem Zusammenhang mit
der Behandlung der dienstlichen Krankheit steht, wie
z. B. fir anormale IFolgen einer Operation, Ansteckung
mit einer Infektionskrankheit im Spital, iberhaupt wenn
sie ihre Ursache in der Behandlung oder in den mit der
Hospitalisierung verbundenen Risiken und Gefahren hat.
Der Versicherte muss einer Gefahr zum Opfer gefallen sein,
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der er ohne die dienstliche Erkrankung wahrscheinlich
nicht ausgesetzt gewesen ware (Urteil Wagner vom 25. Mérz
1931). Die Praxis bezeichnet das als Haftung der MV fiir
mittelbare IFolgen der dienstlichen Schiadigung. Nach der
Rechtsprechung besteht die Haftung der MV fiir mittel-
bare Folgen unabhingig von der Verantwortung fiir die
behandelte Krankheit, also auch bei irrtiimlich oder aus
freiwilligem Entgegenkommen unter Ablehnung der
Rechtspflicht tibernommener Behandlung. Sobald der
Kausalzusammenhang zwischen Behandlung und der
neuen Erkrankung vorliegt, ist die Haftung gegeben, ohne
dass der Nachweis sachgemidsser Behandlung Beriick-
sichtigung finden konnte. Es wird dadurch der MV eine
Haftpflicht auferlegt, die weiter geht als diejenige des be-
handelnden Arztes oder des Spitals, also auch weiter als
die ihr zustehenden Regressrechte.

Nicht interkurrente Krankheiten sind die Folgekrank-
heiten dienstlicher Affektionen. Fiir solche ist die MV
verantwortlich, weil dieselben in die MV haftbar machen-
dem mittelbarem Zusammenhang mit dem Dienste stehen.
Als Beispiele fiir solche indirekten Dienstfolgen ergeben
sich aus der Gerichtspraxis u. a.: Arthritis deformans (chro-
nische Veridnderungen in den Gelenken) nach Meniskus-
verletzungen, Operationen etc.; Asthma bronchiale (An-
fialle von Atemnot) als Folge von Angina, Grippe, Bronchi-
tiden, Rhinitis (Schnupfen); Bronchiektasien (Ausdehnung
einzelner Luftrohrenzweige) als Folge von Grippenpneu-
monie, von Lungentuberkulose; Diabetes mellitus (Zucker-
krankheit) als Folge von Grippe; Epilepsie als Folge von
Trauma; Hernie als Folge heftiger Hustenanfille; Parkin-
sonismus (Schiittellihmung) als IFolge einer aus dienst-
llchem Unfall resultierenden Encephalitis (Gehirnent-
ziindung); Tbc als Folge von Brustfellentziindung und
umgekehrt; Selbstmord als Folge dienstlichen Nieren-
leidens, usw.

Zur Vermittlung eines bessern Einblickes in das
durchaus eigenartige Rechtsprechungsgebiet der Sozial-
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versicherung miissen hier einzelne Krankheitsgebiete eine
eingchendere Darlegung erfahren. Im Gebiete der Sozial-
versicherung geben nicht immer juristische Erwigungen
den Ausschlag. Es sprechen in derselben neben der me-
dizinischen Wissenschaft auch die Volkswirtschaft und
die Weltanschauung eine oft ausschlaggebende Rolle. Das
alles findet auch in der Judikatur einen unverkennbaren
Niederschlag und eine deutliche Widerspiegelung. Die
Rechtsprechung darf darum nicht mit ausschliesslich ju-
ristischem Masstab gemessen werden.

In der Sozialversicherung ist die Neurose zu ganz
besonderer Bedeutung gelangt. Dariiber, was die Neurose
ist, ob sie eine wirkliche Krankheit sei oder nicht, herrscht
weder in der Rechtsliteratur und der Judikatur noch
unter den Medizinern Einigkeit und ebensowenig iiber ihre
Ursachen und iiber die Frage, ob sie in einzelnen ihrer
Formen mit dem versicherten Krankheitsgeschehen iiber-
haupt in wesentlichem ursidchlichem Zusammenhang
stehen konne. Wesen und Charakter der ,,sogenannten
Neurose* hat Dr. -Garnier in einem Gutachten vom
28. April 1941 i. S. Biirki in klarer Weise umschrieben.
Nach seinen Ausfiihrungen setzt die Neurose das Be-
stehen eines endogenen Faktors (gesteigerte Einwirkung
psychischer Vorstellungen auf den korperlichen Organis-
mus) voraus. Zur Aktivierung eines solchen Prozesses be-
darf es aber eines exogenen (dussern) Faktors. Bewirkt
derselbe das Gefiihl einer Gefihrdung der in ihren An-
spriichen und Bestrebungen bedrohten Personlichkeit, das
Gefiihl, in berechtigten Anspriichen und Bestrebungen
ungerechterweise bedroht oder verletzt zu sein, dann er-
folgt, mit der Tendenz, sich gegen aussen manifest zu
machen, das Appellieren an die Mitmenschen. Dabei ent-
steht im Neurotiker ohne sein Wollen und meistens auch
ohne sein Wissen an einem Orte minoris resistentiae im
Korper eine Stérung. Der Organismus wihlt sich Orte
aus, die ohnehin die Einbildungskraft des Patienten in
Anspruch genommen hatten: Herzneurose, Sexualneurose
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(nervose Impotenz), Aphonie (nervise Stimmlosigkeit)
usw. In der Gerichtspraxis finden sich namentlich héiufig
nervose Magen- oder Darmstérungen, nervése Iixierung
einer Ischias, nerviose Schwindelanfille etc.

Die Praxis der Versicherungsgerichte in der Schweiz
und in Deutschland hat eine Einteilung der Neurosen in
als Krankheit versicherte wirkliche Neurosen und in nicht-
versicherte Begehrens- oder Zweckneurosen vorgenommen.
Zu dieser Auffassung bekennt sich Piccard in ,,Versiche-
rungsneurose’ (Lauber: Praxis, S. 307 und in ,,Haft-
pflichtpraxis und soziale Unfallversicherung* S. 85). FKr
bezeichnet die Begehrensneurose als eine Krankheit des
Willens und verweist sie damit in das Rechtsgebiet der
Simulation. Heftig protestiert gegen solche Auffassung
Stier-Somlo (Studien zum sozialen Recht, S. 217). Da-
gegen steht Bischoff (Kulturaufgaben des Versicherungs-
wesens, S. 58) auf der Seite Piccards. Er bezeichnet die
Hysterie (Neurose) als ein Ausbeutungsbestreben aus
Willensschwiche. Studer (Erwerbsunfihigkeit in der
Kranken-, Unfall- und Invalidenversicherung, §S. 23)
spricht unter Berufung auf den Arzt Dr. Meier-Miiller der
Neurose den Charakter einer eigentlichen medizinischen
Erkrankung ab und bezeichnet sie als Krankheit im so-
zialen Sinn. Eine von der MV und den SBB 1925 einge-
setzte Arztekommission erklirte einstimmig, dass die
Neurose nicht mehr als Krankheit anzuerkennen sei. Das
EVG, geméiss Plenarbeschluss vom 24. Oktober 1923, und
das RVA unterscheiden beide zwischen echter und Be-
gehrensneurose. Nach der Rechtsprechung des EVG ge-
horen zu den echten Neurosen grundsatzlich nur die trau-
matische und die Behandlungsneurose. Nur diese werden
als versicherte Krankheiten anerkannt; fiir Begehrens-
neurosen aber werden keinerlei Leistungen zugebilligt. Da-
gegen erkliren sowohl das Bundesgericht als das deutsche
Reichsgericht die Neurose schlechthin als unter den Krank-
heitsbegriff fallend und lehnen die Teilung in echte und
unechte Neurosen als rein willkiirlich ab. ,,Die Diagnose
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Versicherungs- oder Begehrungsneurose ist dazu angetan,
Verwirrung zu stiften und Fehlentscheidungen zu begiin-
stigen** (Praxis 1934, S. 177, Nr. 69).

Die Rechtsprechung der Versicherungsgerichte ist
nicht durch Interpretation von Gesetzesnormen entstan-
den. In keinem Lande weisen dieselben auf eine derartige
Unterscheidungsmdoglichkeit hin. Der Wortlaut des in
Militarversicherungssachen zur Anwendung gelangenden
Art. 38 des Gesetzes von 1914 stellt es nicht dem Belieben
des Richters anheim, ob er eine Abfindungssumme fiir
richtig, notwendig oder iiberfliissig halte. Der Versicherte
erhilt auf eine solche einen gesetzlichen Anspruch, dann,
,wenn die Annahme begriindet ist, dass er nach Erledi-
gung seiner Versicherungsanspriiche und bei Wiederauf-
nahme der Arbeit seine Erwerbsfihigkeit wieder erlangen
werde . Diese Bestimmung beschligt sowohl die echten
wie die vermeintlich unechten Neurosen. Eine Abweisung
des Anspruchs auf Abfindung aber aus Art. 11 (Selbst-
verschulden) zu begriinden, ist in der Rechtsprechung nie
versucht worden. Es wiirde dies ihre Gleichsetzung mit
der Simulation voraussetzen. Die Gerichtspraxis ist viel-
mehr aufgebaut auf von einzelnen Neurologen aufgestellten
Theorien. Denn auch in der Medizin herrscht unter den
Fachgelehrten in diesem Punkte ein heftiger Meinungs-
streit. Meier-Miiller definiert die Begehrungsneurose als
eine pathologische Zweckreaktion, die ihre Entstehung
nicht dem Unfall, sondern der Tatsache des Versichertseins
verdanke. Auf dem Boden einer hysterischen Veranlagung
werde ein Unfallereignis zu Existenzzwecken umgewertet
(ZUK 1930, S.215ff.). Moschel, zitiert von Graven in:
,,De la névrose et de la simulation™ (ZUK 1937) lehrt, dass
die Neurose keine Krankheit, sondern eine anormale psy-
chische Reaktion sel.

Uber die Rolle und die Bedeutung, welche dem ver-
sicherten Ereignis fiir die an der Auslésung einer Neurose
speziell einer Begehrensneurose in der Kausalkette zu-
kommt, gehen die Meinungen weit auseinander. Wihrend
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das RVA nur den Wiinschen auf Entschéddigung urséchliche
Bedeutung beimisst und den Unfall fiir die Entstehung
der Begehrensneurose nur als unwesentliche Nebenursache
oder blosse Veranlassung betrachtet, unterscheidet das
Reichsgericht zwischen dusserem und innerem Zusammen-
hang und bejaht den letztern auch in den Féllen einer
Begehrensneurose. Nach unserm Bundesgericht und auch
nach dem Reichsgericht kann der Zusammenhang nicht
durch nervése Pridisposition unterbrochen werden. Er
ist auch dann vorhanden, wenn die Arbeitsunfihigkeit auf
nervoser Einbildung beruht (Graven: Jurisprudence du
TEFA en matiere de névrose, S. 44). In Fortentwicklung
der Auffassung Meier-Miiller verlegt Piccard die aus-
losende Ursache der Begehrensneurose in Begehrensvor-
stellungen, welchen bei der echten Neurose kausale Be-
deutung nicht zukommt. In der gleichen Front steht
Schulze: ,,Der Kampf um die Rente und Selbstmord
in der Rechtsprechung des RVA*. Er sieht die Ursache
auf dem Prozessgebiet, im Kampfe um den vermeintlichen,
aber nicht begriindeten Anspruch, weil die Erhebung
eines unbegriindeten Anspruches ein Symptom fiir Geistes-
storung sei (S. 23). (Also doch Krankheitsfolge ?) Ist der
Versicherte aber mit einem begriindeten Anspruch zu Un-
recht abgewiesen worden, dann ist die Neurose Unfallfolge.
Schulze ist Mediziner! Dass nicht die Tatsache des Ver-
sichertseins die Krankheitsursache sein kann, sondern
hochstens auch eine Mitursache, ergibt sich schon aus der
von Schulze (S. 35) selber gemachten Feststellung, dass
die Unfallneurose lange vor den Haftpflichtgesetzen be-
kannt war und auch jetzt noch in Léindern, welche keine
Sozialversicherung kennen, festgestellt wird.

Selbst Brun nimmt gegen diese Richtung Stellung,
wenn er im Archiv fiir Neurologie und Psychiatrie (Bd. 41,
S. 325) ausfiihrt, dass nicht der Geldtrieb wesentlich sein
konne, da sonst der Lohnausfall den Neurotiker von selbst
zur Arbeit treiben wiirde. Brun fithrt auf S. 321 aus:
,, Wenn die mangelnde Widerstandskraft zur Bekdmpfung
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der Begehrensvorstellungen Folge des psychischen Ein-
druckes ist, den der Unfall auf den Verletzten ausgeiibt
hat, so ist sie als Unfallfolge anzusprechen, evtl. als Teil-
folge.”" Die wesentliche Ursache sieht er in der Angst des
Neurotikers fiir seine Zukunft. Diese, auch von Garnier
im obenerwihnten Gutachten vertretene Auffassung findet
thre Bestitigung in der Feststellung Zanggers, dass in
den durch die Gasvergiftung beim Grubenungliick von
Courriére 1906 ausgelosten massenhaften Neurosefillen,
die Arbeiter, welche Familie hatten, wviel schwerer be-
troffen wurden als die ledigen (ZUK 1930, S. 315).

Als ursichlich auf das versicherte Ereignis zuriickzu-
fiihrende Krankheit wird die traumatische Neurose im
vollen Umfang, ohne Abtrennung einer Versicherungs-
neurose, als der Versicherung unterliegend anerkannt von
Siegmund (Die Krankheit im privaten und sozialen Ver-
sicherungsrecht, S. 71). Er bezeichnet sie als Produkt von
Unfall und psychopathologischer Disposition. So auch
Gericke (Begriff der Krankheit, S.78) und Hagen
(Grundziige des Versicherungsrechts, S. 37) bezweifelt so-
gar, dass die seit 1920 in die Versicherungsbhedingungen
der privaten Versicherungen eingefiigte, die Neurose von
der Versicherung ausschliessende Klausel sich gegeniiber
dem eingewurzelten Begriff des ursichlichen Zusammen-
hanges auf die Dauer werde halten konnen.

Daraus, dass die sdmtlichen bei der angeblichen Ver-
sicherungsneurose auftretenden Symptome auch vorkom-
men in FFillen, in deren Anamnese weder ein Unfall noch
eine in Frage kommende durchgemachte Krankheit auf-
findbar sind, darf entgegen Brun (Arch. . Neurologie und
Psychiatrie, Bd. 41, S. 291) mit Riese (ebendort, S. 416)
nicht geschlossen werden, dass das versicherte Ereignis
als auslosende Ursache iiberhaupt ausscheidet.

In Neurosefédllen pflegt das EVG den Experten die
Frage zu stellen, ob organische oder nur funktionelle
Folgen vorliegen, ob objektive oder nur subjektive Symp-
tome vorhanden seien, ob die Krankheit anatomisch oder

Zeitschrift fiir Schweizerisches Recht. Neue Folge Band 61. 7a
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rein psychogen bedingt sei. Funktionelle Folgen, subjek-
tive Symptome, psychogenes Bedingtsein fithren zur Ab-
lehnung der Anspriiche. De Morsier (im genannten Ar-
chiv, S. 369) verwirft diese Scheidung in These und Anti-
these als unbrauchbar, kiinstlich und willkiirlich, da die
heutige Neurologie gar nicht im Stande sei, die Ausschei-
dung zuverlissig zu treffen. Zangger verweist in diesem
Zusammenhang darauf, dass bei den Massenneurosen nach
dem Courriere-Ungliick keinerlel organische Symptome zu
finden waren, die Neurosen aber doch bei allen Betroffenen
sich in auffallendem Mangel an Interesse, in Mutlosigkeit,
Schwiiche gedussert habe.

Besonders heftig platzen die Meinungen der Arzte
hinsichtlich der nach Schéideltraumen auftretenden Neu-
rosen aufeinander. Die heute herrschende Meinung, und
darum auch die Gerichtspraxis, erklirt auch diese Neu-
rosen als rein funktionell, somit nicht versichert, sofern
es den Arzten nicht gelingt, objektive Merkmale festzu-
stellen. Aber eine durch den Deutschen Riese (in Paris)
gefiihrte, in der Schweiz namentlich durch den Neurologie-
professor de Morsier in Genf sehr temperamentvoll ver-
tretene Bewegung behauptet, dass auf keinem andern
Gebiete der Medizin es so viele Diagnoseirrtiimer gebe,
mit solch grossen, sozial verhdngnisvollen Folgen, wie bei
der Neurosebegutachtung nach Schideltraumen. De Mor-
sier erklart (Arch. Bd. 41, S. 359), dass auch der bheste
Neurologe niemals versichern konne, dass die Klagen
nicht auf Hirnveridnderungen, sondern auf blosse Be-
gehrensvorstellungen zuritickgehen, dass in Féllen, in
denen zufalligerweise spéater eine Autopsie ausgefiihrt
wurde, bei solchen angeblichen Begehrensneurotikern
meist kleine Hirnliasionen festgestellt wurden, speziell
auch in Fillen, in denen hervorragendste Neurologen die
organische Natur der Beschwerden des bestimmtesten ver-
neint hatten. Er widerlegt die von Graven zitierte Be-
hauptung Moschels, organische Hirnschidigungen seien
klinisch immer erkennbar. Prof. Brun, Ziirich (Arch. 41,
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S. 272) zitiert die Feststellung des berithmten Hirn-
chirurgen Sarbo: ,,Jede echte Gehirnerschiitterung beruht
immer auf mikrostrukturellen Lasionen®. Der Psychiater
Maier schreibt in seinem Gutachten vom 15. April 1940
1. S. Biedermann, dass nach der neuesten Forschung an-
genommen werden muss, dass sogar jede contusio cerebri
(Gehirnquetschung) schon zu einer diffusen Hirnschadi-
gung fithrt. Jentzer (Genf) hat am Neurologenkongress
vom 6. Dezember 1941 in Ziirich an Hand seiner eigenen
umfangreichen Lrfahrungen dargetan, dass die meisten
der an Schiideltraumen sich anschliessenden Neurosen auf
operativem Wege (Schédeltrepanation) heilbar sind. Das
EVG verfolgt begreiflicherweise mit gespanntem Interesse
diesen medizinischen Meinungskampf und muss leider fest-
stellen, dass die objektive Richtigkeit seiner Entschei-
dungen, ohne seine Schuld, schon mehr als einmal trotz
der Beiziehung erster medizinischer Autorititen auf recht
schwachen Fiissen gestanden ist.

Nicht nur die Entstehungsursachen, auch die Griinde,
welche eine Heilung erschweren oder verhindern, soll eine
threr Aufgabe gewachsene Versicherungsinstitution zu er-
kennen und zu beseitigen suchen; denn gar oft liegt der
Verschlimmerungsfaktor in ihrem hochsteigenen Tatig-
keitsfeld. Piccard (Versicherungsneurose, S. 310) nennt
als solche Griinde: Verzégerung der sachgemiissen Ver-
figungen und Entscheide, die stindige Erneuerung der
Zeitrenten und damit die Erzeugung von sich stindig
wiederholender Gelegenheit zu aufregenden Prozessen,
falsche Behandlung, Vorenthaltung einer berechtigten Kur,
haufiger Arztwechsel. Auch Arnold (Der Versicherungs-
anspruch, S. 130) bezeichnet die Institution der Zeitpension
als denkbar schlechtes Mittel, den Versicherten wieder zu
standiger Arbeit zuriickzufiihren.

Die Vorschlige der zur Bekiimpfung und Uberwindung
der Neurose anzuwendenden Mittel richten sich natiirlich
nach der Auffassung iiber ihre Natur: Kranke werden be-
handelt. Charakter- und Willensschwiache behebt man
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durch Zwang, Simulation bestraft man. Die herrschende
Anschauung sieht die wirksamste Bekdmpfung der Neu-
rose in der Ermoglichung allméhlicher Wiedereingewoh-
nung in geregelte Arbeit durch Gewihrung zeitlich be-
grenzter, der zunehmenden Arbeitsfdhigkeit angepasster
Renten, jedoch zum voraus auszahlbar in Form einer
Kapitalabfindung, damit der Versicherte sich dariiber von
allem Anfang an vollig im klaren sein muss, dass er nun
endgiiltisc von der Versicherung losgelost sei. Den einen
geht diese Losung zu weit, den andern nicht weit genug,
um wirksam zu sein. Meier-Miiller fordert in ZUK 1930,
S. 233 und 238, dass immer dann, wenn objektive Unfall-
folgen nicht nachweisbar seien, jegliche Leistung abgelehnt
werde. Durch prinzipielle Abweisung sei auf dem Boden
,,selbstgewihlter Arbeitstherapie™ die glinstigste IHeil-
wirkung zu erzielen. Diese Heilmethode ist nicht, wie er
auf Seite 231 schreibt, vom EVG akzeptiert worden, wohl
aber von der MV. Das EVG dagegen hilt an der An-
wendung des Art. 38 MVG von 1914 betreffend Abfindung
der Neurosen grundsitzlich fest, nimmt aber die von
Piccard vorgeschlagene Aufteilung in echte und in Be-
gehrungsneurosen vor. Nur auf die letztern wendet es
die ,,Heilmethode* der Nichtanerkennung als Versiche-
rungsfall an. Auf dem Gegenpol verlangt Riese und seine
Schule die Anwendung einer richtigen Psychotherapie, die
sich dem einzelnen Fall anpasst, unter Vermeidung jeden
schematischen Vorgehens. Auch Preller (Sozialversiche-
rung und Arbeitsfihigkeit, S. 43) sieht die wirksamste Be-
kiampfung in der psychischen Einwirkung auf den Neu-
rotiker mit dem Ziel, das Angstgefiihl vor schweren Zu-
fallen des Lebens zu iiberwinden. Bischoff (Kulturauf-
gaben des Versicherungswesens, S.38) verlangt die An-
wendung des erzieherischen Zwanges durch eine hohere
Macht, durch die 6ffentliche Meinung, die in diesem Sinne
zu mobilisieren und einzuspannen wire.

Fir die echte Neurose siecht Piccard das beste und
wirksamste Heilmittel in einer Wiedereinfithrung in die
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Arbeit. Er fordert die Errichtung von Arbeitsheilstéitten
und die Vermittlung von Arbeitsgelegenheit. Der MV fehlt
hierzu die gesetzliche Erméchtigung, aber der SUVA gibt
Piccard den Rat, Werkstatten und Schreibstuben zu er-
richten (Versicherungsneurose, S. 313 und Haftpflicht und
Sozialversicherung, S. 85). Ehrenzweig (Die allgemeinen
Rechtsgedanken der Sozialversicherung, S. 83) sieht die
Herstellung eines viel personlicheren Verhiltnisses zwischen
der Versicherung und dem Versicherten als Losung. Erst
die Wiederherstellung an Leib und Seele, an Arbeits- und
Lebensfreude soll die Beendigung des Versicherungsfalls
herbeifithren. Ebeling (Gemeinschaft und Eigenbesitz
in der Sozilaversicherung, S. 46) glaubt, um so grossere
Erfolge in der Bekdmpfung der Neurose versprechen zu
diirfen, je mehr im Krankheitsfall anstatt der drohkenden
Verschlechterung die erforderliche Verbesserung der Le-
bensverhiltnisse ermoglicht werde. Erschwerung der Ge-
sundung stidrke nicht den Gesundungswillen. Dass gerade
diejenigen Interessen, die Anlass zum Missbrauch der
Versicherung bieten, zugleich die unerliassliche Voraus-
setzung fiir ihre Wirksamkeit seien, erscheine allerdings
als unlosbarer Zwiespalt, entspreche aber doch der Richtig-
keit. Diese Behauptung findet eine gewisse Bestitigung
in den Erfahrungen, die i. A. in Kreisen der Festbesoldeten
gemacht werden. Dieselben erleiden wiithrend kiirzeren
Krankheitsperioden keinen Lohnausfall. Auch gibt es in
unserer Industrie Betriebe, welche dafiir besorgt sind, dass
durch Zusatzversicherung oder eigene Stiftungen den Ar-
beitern die Differenz zwischen Lohnausfall und Kranken-
geld bezahlt wird. Es ist nicht bekannt, dass in diesen Be-
trieben Klagen iiber Ausbeutung der Versicherung in
nennenswertem Ausmass erhoben worden sind und man
hat auch nie gehort, dass sich diese Ordnung der Dinge
nicht bewéhrt hitte. Das Gesetz selber erlaubt in der obli-
gatorischen Unfall- und Krankenversicherung die Diffe-
renz zwischen Lohnausfall und Krankengeld durch per-
sonliche Versicherung zu decken. Es sind wohl kaum
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Klagen dariiber laut geworden, dass diejenigen, welchen
der ganze Lohnausfall durch Versicherung gedeckt wird,
eine durchschnittlich lingere Behandlungszeit aufweisen
oder einen grosseren Prozentsatz an Begehrensneurosen
stellen, als die andern. Sonst miisste man die Versiche-
rungsmoglichkeit der Differenz verunméglichen. Und doch
liegt fiir diese Kategorie der Versicherten die Uberlegung
besonders nahe: Wenn ich personlich besondere Aufwen-
dungen mache, so will ich davon auch richtig profitieren.

Trotz einer umfangreichen Erfahrung und Versuchen
mit den verschiedensten Heilmethoden ldsst sich aus Er-
folgen und Misserfolgen eine gerechte und wirksame Be-
handlung der Neurosefille nicht herausfinden. Die neu-
rologische Behandlung bis zur Heilung nach Vorschlag
Riese hat zweifellos in vielen Fillen versagt. Zur Durch-
fithrung einer allgemeinen Arbeitstherapie in geeigneten
Werkstédtten fehlen z. Z. noch die gesetzlichen Grundlagen
und der Versuch in Tenero, auf welchen Piccard (Ver-
sicherungsneurose, S. 313) grosse Hoffnungen setzte, hat
gerade auf dem Gebiet der Neurosebekdmpfung durchaus
nicht befriedigt, wahrscheinlich weil als einzige Heilwerk-
stitte der MV sie die Neurotiker aus der ganzen Schweiz
in einem Sammelbecken zusammenfiihrte. Gerade dieses
Gebiet verlangt dringend nach Dezentralisation. IHin-
sichtlich der Heilerfolge der Methode Meier-Miiller, der
riicksichtslosen Ausmerzung der Neurotiker aus der Ver-
sicherung, welche im ganzen Gebiet der schweizerischen
Sozialversicherung bei der MV die ausgedehnteste An-
wendung findet, steht wenig Positives fest. Es liegt auf
der Hand, dass die Versicherung eine Kontrolle iiber den
Verlauf dieser Fille nicht durchfithren kann, weil eine
solche die von der Loslésung von der Versicherung er-
wartete Wirkung paralysieren und in den meisten Fillen
illusorisch machen wiirde. Viel eher konnten hieriiber die
Armenbehorden, die in vielen Fillen, wenn die Wirkung
ausbleibt, einspringen miissen, Aufschluss erteilen. Wenn
die MV in ihrem Jahresbericht von 1933 als grossen Er-
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folg der Anwendung der neuen Methode den Riickgang
der mit Abfindung entschiadigten Neurosen von 470 im
Jahre 1923 auf 39 im Jahre 1930, 6 im Jahre 1931 und
3im Jahre 1932 meldet (zitiert von Graven: Jurisprudence,
S. 38), so ist damit in Bezug auf die Wirkung auf die Neu-
rose noch gar nichts festgestellt und ebenso wenig die
Frage gelost, wie diese grundsitzliche Verweigerung jeg-
licher Abfindung mit der Bestimmung des Art. 38 MVG
von 1914 in Ubereinstimmung zu bringen ist. Bei den
meisten der heilbaren Krankheiten wird ein nicht unerheb-
licher Prozentsatz auch ohne Behandlung und Kranken-
geld durch die im Kérper wirkenden Krifte bei vorhan-
denem Gesundungswillen heilen. Das rechtfertigt aber
nicht ihren Ausschluss aus der Versicherung. Juillard
(ZUK 1930, S. 260) schatzt das Risiko, dass ein durch
Loslésung von der Versicherung nicht heilbarer organischer
Krankheitsfall irrtiimlicherweise als Neurose diagnosti-
ziert werde, ,,auf ein Prozent, vielleicht ein Promille* und
figt bei, dass, wer dieses Risiko nicht wage, seines Amtes
nicht wiirdig sei. Anwilte, die sich fortlaufend mit Fillen
der sozialen Versicherung beschéiftigen, werden diese recht
summarische Schitzung reichlich optimistisch finden.
Einer meiner ersten Neurosefille als junger Anwalt hat
mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen: In einem
direkt vor Bundesgericht gegen die SBB instruierten Haft-
pilichtprozess hatte der medizinische Experte erklart, dass
nach lidngstens einem Jahr geeigneter Behandlung, man
war damals noch wesentlich larger als heute, die Neurose,
die sich in Schwindelanfillen und Lahmungserscheinungen
ausserte, behoben sein werde. Das Bundesgericht sprach
fiir diese Behandlung, im Willen und Glauben reichlicher
Deckung aus freier Schiitzung einen Betrag von 3000 Fr.
zu. Die tatkrifticse Tochter des Verunfallten fiihrte ihren
Vater zum Experten, iibergab ihm die 3000 Fr. und er-
suchte ihn, dafiir nun ihren Vater zu heilen. Nicht nur
dieser Betrag, sondern auch noch die fiir voriitbergehende
Erwerbsunfihigkeit erhaltene Entschidigung wurden auf-
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gebraucht, ohne dass Besserung hitte erzielt werden
koénnen, und die Tochter musste ihren Vater noch jahre-
lang aus ihrem magern Verdienst in ithrem Dachkémmer-
chen in Twann erhalten. Die Lihmungserscheinungen haben
sich progredient verschlimmert. Einen dhnlichen IFall er-
wiahnt Zangger in ZUK 1930, S. 317, einen Fall von ver-
meintlich nerviéser Kontraktur, der sich allméhlich zur
vollstindigen Lihmung mit Kontraktur entwickelte und
auf eine organische Storung im spinalen Gebiet zuriickzu-
fithren war. Zangger fiigt bei, dass wir immer hiufiger
von solchen Fillen mit spitern Nachwirkungen erfahren,
die man nicht voraussehen konnte, aber verstehen konne.
De Morsier beschreibt im Arch. f. Neurologie (S.370 und
378) die Falle Crittin und Saillans, bei welchen auf Gut-
achten der ersten schweizerischen Autorititen hin das Ge-
richt die Neurose bejaht und die Abfindungen der SUVA
bestitigt hatte. Im erstern IFall hat die spitere Schiidel-
trepanation, im letztern die Leichensektion Hirnlidsionen
nachweisen konnen. In der medizinischen Wochenzeit-
schrift 1938, S. 1168 und 1939, S.679 bespricht der gleiche
Arzt die Gerichtsfille Zima und Naoni mit dhnlichen Tat-
bestinden. Brun erwihnt im Archiv fiir Neurologie
(S. 283) einen IFall von Schreckneurose (also kein Schidel-
trauma), der trotz rascher und larger Abfindung sogar
durch den hervorragenden Neurologen Bing in sieben
Jahren nicht zur Heilung gebracht werden konnte. Darf
man da nachtriglich noch von larger Abfindung sprechen ?

Eine gegenteilige erfreuliche Erfahrung habe ich gegen
den Schluss meiner Anwaltspraxis hin gemacht. Einem
jungen Midchen ist von einer Maschine das Haupthaar
mitsamt der Kopfhaut vom Schidel gerissen worden.
Kopfschmerzen und Schwindelanfille wollten trotz an-
haltender arztlicher Behandlung nicht mehr verschwinden.
Zuletzt hat die SUVA nach Art. 82 KUVG abgefunden.
Der behandelnde Arzt war der Uberzeugung, dass organi-
sche Schidigung vorlag, die weiterer Behandlung bediirfe.
Die gerichtliche Anfechtung war erfolglos. Die Mutter
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des Midchens, die fiir den ganzen Unterhalt auf den Ver-
dienst ihrer Tochter angewiesen war, stand der Verzweif-
lung nahe. Nach einiger Zeit blieb sie mit ihren Klagen
meinem Bureau fern. Als ich vielleicht ein bis zwei Jahre
spiter den Bekannten, der das Méidchen seinerzeit auf
mein Bureau begleitet hatte, tral und mich nach dem
weitern Schicksal des bedauernswerten Opfers erkundigte,
bekam ich zur Antwort: ,,Die ist unter ihrer Periicke
wieder das alte frohe Kind geworden, fleissig an der Ar-
beit und die I'reude und Stiitze ihrer alten Mutter."

Anschliessend mdge noch an Hand von zwei Gerichts-
fallen, einer aus der deutschen, der andere aus der fran-
zosischen Schweiz, auf die Schwierigkeit der medizinischen
Abkldrung und die unermiidlichen Bestrebungen der SUVA
und des Gerichts, die gerechte Losung zu finden, hinge-
wiesen werden:

1. Trall Riegg: 24. Juni 1935 Sturz vom Velo, Quet-
schung an der rechten Stirnflichenseite. Gutachten
Roth vom 30. Januar 1936: Sichere Gehirnerschiitte-
rungserscheinungen. Die Schéidelfraktur ist durch ein
schones Rontgenbild belegt. Neurose und Hysterie selbst-
verstdndlich ausgeschlossen. Die Arbeitsaussetzung, wenn
auch aus psychischer Ursache, ist reine Unfallfolge. Gut-
achten Brun vom 17. September 1936: Von einem or-
ganisch-psychischen Defektzustand kann keine Rede sein.
Neurose auf der Basis einer latenten Schizophrenie (sog.
Jugendirresein). Wahrscheinlich hat die commotio einen
leichten Schizophrenieschub ausgelost, der wieder im Ab-
klingen begriffen ist. Keine zahlenmissig messbare In-
validitat. Gutachten Sigg vom 4. Januar 1937: Sicher
kein Neurotiker. Weder Schizophrenie noch Neurose sind
das Hauptmoment des Krankheitsbildes. Die psychischen
Veranderungen sind Restfolgen des Unfalls. Gutachten
LLiithi vom 13. Juli 1938: Keine Anzeichen fiir Neurose.
Vieles spricht fiir Schizophrenie. Der psychotische Schub
schloss sich an den Unfall an, der aber keine adiquate
Ursache, sondern nur eine Gelegenheitsursache bildete.
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Die addquate Ursache liegt in hereditéir-konstitutionellen
Verhiltnissen. Gutachten Brunner vom 9. Mirz 1939:
Typische Symptome einer Stirnhirnverletzung. Schizo-
phrenie im Anschluss an Kopftraume ist ausserordentlich
selten. Die besten Kenner der Schizophrenie, Kréipelin
und Bleuler, haben auf die Ahnlichkeit der Symptome bei
Stirnhirnverletzung und Schizophrenie hingewiesen. Gut-
achten Minkowsky vom 28. Juni 1939: Mit hohem
Grad von Wahrscheinlichkeit Stirnhirnverletzung. Von
einer Abfindung ist keine Besserung zu erwarten.

2. FFall Roulier: 2. Juli 1929 Fall von einer Leiter
auf den Riicken. Gutachten Steck von Januar 1930:
Hypochondrische Reaktion auf ein Trauma. Rein funk-
tionelle Residuen. Gutachten Michaud vom 24. Feb-
ruar 1930: Organische Schidigung des Systems des
Riickenmarks kann ausgeschlossen werden. IHypochon-
drische Depression im Anschluss an den Unfall. Neues
Gutachten Steck vom Mai 1936: Hypochondrisches
Krankheitsbild wie 1930, seither verstidrkte Begehrens-
neurose. Neues Gutachten Michaud vom 27. Mai
1936: Der Unfall hat die durch die Konstitution begiin-
stigte Hypochondrie ausgelost. Die Pension progressiv
abbauen und in vier Monaten aufheben. Gutachten
Jentzer und Preisig vom 2. August 1937: Gegenstiick
einer Begehrensneurose. Organische Folgen einer Gehirn-
erschiitterung. Gutachten Brun vom 9. Juni 1938:
Sehr deutliches Simulationsbild, hypochondrische Unfall-
neurose auf der Basis einer angeborenen Psychopathie,
nun zu einer floriden Versicherungs- und Begehrensneu-
rose entwickelt. Aggravation krassester Art. Bewusste
Simulationstendenzen. Die psychischen Stérungen sind
nicht Unfallfolgen. Gutachten Boven vom 14. Ok-
tober 1939: Das direkte Gegenteil eines Versicherungs-
neurotikers. Die Diagnose Versicherungsneurose und
Hysterie betrachte ich mit Sicherheit als falsch. Trauma-
tische Encephalopathie, Folge einer Gehirnerschiitterung
mit organischen Symptomen.
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Solche Beispiele zeigen, wie schwierig und proble-
matisch schon die medizinische Abklarung zur Diagnose-
stellung in auf Neurose verdachtigen Fillen ist, geschweige
denn beziiglich Begehrensneurose, wo die Diagnose hiufig
nur der Ausdruck eines zufilligen Gefiithls des Experten
ist. Die Verantwortung fiir medizinische Fehlschliisse
trigt nach aussen dann der Richter. Sein Utreil wird,
wenn sich in der IFolge die Gerichtsexpertise als IFehlschluss
erweist, sogar in der medizinischen IFachpresse als erreur
judiciaire und nicht etwa als erreur médicale bezeichnet.
Aber nicht nurdie medizinischen, auch die rechtlichen Streit-
fragen aus dem Neurosegebiet sind noch lange nicht ein-
deutig beantwortet, wie schon aus der verschiedenen Auf-
tassung unserer beiden Bundesgerichte hervorgeht.

Die Schizophrenie ist eine weitere Krankheit, die
von der rechtlichen Seite her eine gesonderte Besprechung
erheischt. Zur Abklirung der Frage, ob der wiihrend des
Dienstes als geisteskrank erkannte Soldat als im Moment
des Manifestwerdens der Krankheit oder schon vorher
von ihr im Sinne des Art. 6 des Gesetzes ,,betroffen*
wird, hat das Gericht sich im Jahre 1921 ein Kollektiv-
gutachten von einer grossen Zahl Psychiater geben lassen,
das zum Schlusse kam, dass die Disposition immer ange-
boren sei, aber erst durch das Hinzutreten innerer oder
dusserer Ursachen zur Krankheit werde, die sowohl akut
als schleichend ausbrechen kionne (ZUK 1923, S. 85). Die
Gerichtspraxis iiberband nun der MV die Haftung fir die
im Dienste unvermittelt ausgebrochenen Schizophrenie-
fille, aus der Erwigung, dass das Manifestwerden der
Krankheit als deren Beginn angesehen werden miisse, so-
lange die psychiatrische Wissenschaft ein vorheriges Ein-
setzen des Krankheitsprozesses nicht zu belegen vermoge
(ZUK 1923, S. 96). In einem wissenschaftlichen Vortrag
wies im November 1921 Prof. Bleuler, der die Schliisse
dieses Gutachtens nicht billigte, darauf hin, dass auch die
drgsten Strapazen, die intensivsten psychischen Traumen,
die zahlreichen Hirnverletzungen und die Grippeepide-
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mien des Weltkrieges in Deutschland keine Vermehrung
der Schizophreniefille gebracht haben. In spitern Gut-
achten hat namentlich Prof. Maier dargetan, dass die
Schizophrenie in Schiiben verlaufe und die Gerichtspraxis
hat in der Folge dann die MV immer nur fir den im Dienst
ausgebrochenen Schub verantwortlich erklart. Aber es
ergaben sich Fille, in denen der Schub auch nach Be-
handlung von fiinf und mehr Jahren nicht abklingen wollte.
Das EVG sah sich deshalb 1938 veranlasst, von fiinf der
bekanntesten schweizerischen Psychiater ein neues Gut-
achten zu verlangen, aufgebaut auf den neuen medizini-
schen Erkenntnissen. Dieses Gutachten, datiert vom
18. Januar 1939 und im wesentlichen wiedergegeben in
AS 1939, S. 59, kam zu folgenden Ergebnissen: Fiir die
Kausalitatsfrage sind #dussere Einfliisse ohne Bedeutung.
Krieg, Epidemien, Unterernihrung bringen keine Ver-
mehrung der Krankheitsfille. Eine Verschlimmerung
durch &dussere Ereignisse ist mdoglich, aber Ausnahme.
Dauernd nachwirkende Verschlimmerung ist ausgeschlos-
sen. Dagegen konnen dussere Einfliisse den Ausbruch des
ersten Schubes beschleunigen, maximal um die Dauer
eines Anfangsschubes. Je langer aber der Schub dauert,
desto geringer war der #dussere Einfluss. Das bedeutet
offenbar: umsc weniger wurde sein Ausbruch durch die
Einfliisse des Dienstes vorgeschoben, umso néiher liegt
der Ausbruch dem Zeitpunkt, da auch ohne Dienstleistung
die Krankheit schicksalmissig hitte ausbrechen miissen.
Die dienstliche Einwirkung ist gleich null, wenn der Schub
nicht mehr aufhort. Der erste Schub verlduft gewohnlich
innert drei bis sechs Monaten. Maximale Dauer der Haf-
tung der MV neun bis zwolf Monate.

Im Anschluss an dieses Gutachten wurde die im Gesetze
nicht vorgesehene zeitlich limitierte Haftung durch die Ge-
richtspraxis in das System der MV eingefithrt. Wéihrend
der Dauer des anerkannten Anspruches sind die Leistungen
ungekiirzt zu gewihren. Die Entwicklung der Haltungs-
frage in den Schizophreniefdllen zeigt deutlich, dass die
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zeitlich limitierte Haftung rechtlich nicht als Kiirzung der
Leistungen nach Art. 8 wegen billiger Beriicksichtigung
einer vordienstlichen Erkrankung — ein solche liegt ja
gar nicht vor, sondern nur eine Disposition — gewertet
werden darf, sondern auf dem Wege richterlicher Recht-
schopfung eine neue weitere Regelung der Haftungsarten
einfithrt fiir Félle, in denen Art. 8 nicht in Frage steht,
weil eine vordienstliche Krankheit nicht vorliegt, Art. 6
aber der Natur der Krankheit wegen nicht eine Dauer-
haftung zu rechtfertigen vermag.

Auch beziiglich der Coronarsklerose (zunehmende
Verengerung der Kranzarterien des Herzens) hat, dhnlich
wie bei der Schizophrenie, die medizinische Unmdéglich-
keit, den Zeitpunkt des Krankheitsbeginns und die Be-
deutung eines dienstlichen Verschlimmerungsfaktors fest-
zustellen, der Einfithrung einer zeitlich limitierten Haftung
in die Rechtsprechung die Wege geoffnet. Auch diese
Krankheit tritt sehr oft bei bisher scheinbar voélliger Ge-
sundhelt, ohne vorher durch Symptome sich bemerkbar
gemacht zu haben, unvermittelt ans Tageslicht, héufig
sogar sofort zu akutem Herztod fithrend. Aber in Ab-
weichung von der Schizophreniepraxis werden in Coronar-
sklerosefillen den dienstlichen Anstrengungen doch mei-
stens eine wesentliche Bedeutung fiir die erheblich be-
schleunigte Herbeifithrung des Versagens der Herzfunk-
tionen beigemessen, wenn auch die Bestimmung des Masses
zum grossen Teil Gefithlssache bleibt. Die zeitlich limi-
tierte Haftung findet bei dieser Krankheit nur Anwendung,
wenn der Mediziner die Beschleunigung als kurzfristig be-
zeichnet. Hatte seiner Meinung nach der Verstorbene noch
eine lingere personliche Lebenserwartung vor sich, z. B.
finf Jahre oder mehr, dann wird nach wie vor die Lei-
stungskiirzung nach Art. 8 vorgenommen; denn dieser
Krankheitsprozess ist immer lange schon bevor die ersten
Symptome manifest werden im Gange.

Wieder anders liegen die rechtlichen Verhéltnisse bei
der Tuberkulose. Ihre Entstehung ist von #dusseren
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Einfliissen nicht unabhéngig, ihr Verlauf nicht schicksals-
missig vorausbestimmt. Die Frage nach dem Zeitpunkt
der Aktivierung des Krankheitsprozesses vermogen die
Mediziner uns i. A. mit geniigender Prizision zu beant-
worten. Die Bedeutung eines schidigenden Einflusses des
Militardienstes auf eine vorbestehende Tuberkulose ab-
zuschétzen, bereitet ihnen keine wesentlichen Schwierig-
keiten. Die Griinde, welche die Subsumierung der kon-
stitutionellen Krankheiten unter die gesetzlichen Bestim-
mungen erschwerten und den Richter veranlassten, fir
dieselben eine im Gesetze nicht vorgesehene Lésung zu
treffen, liegen bei der Tuberkulose nicht vor. Trotzdem
wenden in neuester Zeit MV und PK die zeitlich limitierte
Vollhaftung in stets zunehmendem Masse auch auf The-
I'dlle an, in bewusster Anlehnung an die rechtliche Be-
handlung der Schizophreniefillle. Diese Praxis ging her-
vor aus einer Konferenz zwischen den fiir die Versiche-
rungspraxis in Tuberkulose-Fillen massgebenden medi-
zinischen Experten, dem EVG und der MV im Oktober
1939. Um mit Féllen, in denen dem Dienst nur eine ge-
ringe verschlimmernde Wirkung zukommt, den Bund
nicht dauernd zu belasten, schlugen die Experten vor, da
wo der dienstliche Faktor auf nur !/, bis !/, geschitzt
wird, wie in Schizophreniefillen, den Anspruch nur fir
eine relativ kurze Zeit zu gewihren. Denn es dirfe in
diesen Fillen angenommen werden, dass der Krankheits-
prozess nicht dauernd, sondern nur voriibergehend be-
einflusst worden sei. Eine solche Losung kann aber zur
IFolge haben, dass, wenn die auf Bundeskosten eingeleitete
Behandlung nicht fortgesetzt werden kann, das erreichte
Resultat illusorisch und die gewidhrte Behandlung wert-
los wird. Ganz abgesehen von den sozial schéidlichen
Folgen, ist diese Praxis schon medizinisch kaum zu recht-
fertigen. Prof. Stdhelin wies in der diese Frage begut-
achtenden Konferenz auf den unberechenbaren Verlauf
gerade dieser Krankheit hin, darauf, dass erst aus dem
spatern Verlauf zuverldssig beurteilt werden kann, ob die
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dienstliche Verschlimmerung von nur voriibergehender
oder von dauernder Wirkung gewesen ist. Eine vorldufige
Ubernahme dieser Fille mit Vorbehalt wiire medizinisch
besser zu rechtfertigen als eine zum voraus diktierte zeit-
liche Limitierung. Dr. Pometta fithrte an der gleichen
Konferenz aus, dass bei Vordienstlichkeit eine Kiirzung
der Barleistungen sich moralisch giinstiger auswirkt als
die zeitliche Limitierung, dass bei den unbegrenzten Mog-
lichkeiten der Tuberkulose es tiberhaupt nicht tunlich sei,
feste Regeln aufzustellen. Auch Dr. Morin In Leysin
wendet sich gegen die zum voraus bestimmte zeitliche
Limitierung.

In diesem Zusammenhange ist auch noch die ver-
sicherungsrechtliche Behandlung der Geschlechtskrank-
heiten zu besprechen. Zwar bestehen in Bezug auf die-
selben weder vom medizinischen, noch vom rechtlichen
Standpunkt aus irgendwelche Schwierigkeiten. Die
Rechtslage an sich ist klar: Nach Art. 6 sind die Krank-
heiten, von welchen der Wehrmann wihrend der Dauer
des Dienstes betroffen wird, versichert, also auch die Ge-
schlechtskrankheiten. Aber auf diesem Gebiete zeigt
sich, dass nicht nur beim Lailenrichter, sondern auch beim
juristisch ausgebildeten Richter ILebensauffassung, gesell-
schaftliche Weltanschauung, sittliches und moralisches
Empfinden auf den Willen zur Rechtsanwendung einen
bestimmenden Einfluss auszuiiben vermogen. Der dusserst
starke Niederschlag solcher Auffassungen kann sich gegen-
tiber den geschlechtskranken Soldaten bis zur Rechts-
verweigerung steigern. Die Bekimpfung und Uberwin-
dung der Geschlechtskrankheiten ist volkswirtschaftlich
von ausserordentlich grosser Bedeutung. In der deutschen
Literatur iiber die Sozialversicherung werden Tuberkulose
und Geschlechtskrankheit als die beiden schidlichsten
Volksseuchen bezeichnet. Deutschland hat deshalb fiir
die Behandlung der Geschlechtskrankheiten besondere
gesetzliche Bestimmungen aufgestellt und fiir diese Krank-
heit als einzige die Zwangsbehandlung vorgesehen (Rich-
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ter: Sozialversicherungsrecht, S. 153; Preller: Sozial-
versicherung, S. 19; Kaufmann: Wiederaufbau und So-
zialversicherung, S. 11). Studer (Die Erwerbsfihigkeit
in Kranken-, Unfall- und Invalidenversicherung, S. 22)
schlagt vor, dass aus volkswirtschaftlichen Griinden alle
Geschlechtskranken wvon der Sozialversicherung erfasst
werden sollten. Piccard verlangt in ,,Haftpflichtpraxis
und soziale Versicherung* (S. 100), dass im Interesse der
Bekampfung der Volksiibel Alkoholmissbrauch und Ge-
schlechtskrankheiten nicht die Versicherungsleistungen
wegen Verschulden gekiirzt, sondern Werke, die sich die
Bekidmpfung dieser Ubel zur Aufgabe machen, unterstiitzt
werden sollten. Gericke (Begriff der Krankheit, S. 68)
gibt ein Zirkular des Bundesamtes fiir Sozialversicherung
vom 25. Juni 1916 an die Krankenkassen wieder, dessen
weitgehende Beriicksichtigung durch die MV volkswirt-
schaftlich grossen Nutzen stiften konnte, auf welches auch
Piccard zustimmend hinweist. Wir lesen dort: ,,Die Er-
krankung an einer Geschlechtskrankheit beweist an sich
kein Selbstverschulden. Auch der aussereheliche Ge-
schlechtsverkehr . .. kann nicht schlechthin und allgemein
als ein die Kassen befreiendes Verschulden bezeichnet
werden ... Eines der wichtigsten und notwendigsten
Mittel zur Behebung und Erhaltung der Volksgesundheit
und Volkskraft ist die Bekdmpfung der Geschlechtskrank-

heiten ... Eine verschleppte Geschlechtskrankheit ver-
mindert die Widerstandsfahigkeit gegen andere Erkran-
kungen®'.

Die Truppensanitit hat der Bekimpfung der Ge-
schlechtskrankheiten in der Armee von jeher besondere
Aufmerksamkeit geschenkt. Im Geschlechtskrankheiten-
befehl vom 26. April 1922 hat der Oberfeldarzt, damals
noch oberster Chef der MV, als Kommandant der Truppen-
sanitit den Wehrméannern den militiarischen Befehl erteilt,
nach jedem ausserchelichen Geschlechtsverkehr sich zur
prophylaktischen Behandlung zu melden, unter der An-
drohung des Verlustes der Anspriiche an die MV wegen
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Befehlswiderhandlung, gestiitzt auf Art. 11 MVG, in der
zugehorigen Instruktion dahin ergédnzt, dass in der Regel
aber selbst in diesem Falle die MV, ohne Barleistungen,
die Behandlungskur durchfithren werde. Bei Befolgung
des Befehls bestehe ein Anspruch an die MV auf volle
Leistungen.

Wiahrend sich das Urteil in AS 1928, S. 84 voll und
ganz auf den Boden dieses Befehls stellt und bei Befolgung
desselben volle Leistungen gewihrt, verneint das Urteil
in AS 1932, S. 159 beim Verkehr mit einer Unbekannten
auch in solchen IFillen die I.eistungen mit der Begriindung,
dass die durch den Geschlechtsverkehr verwirklichte grobe
FFahrliassigkeit nicht dadurch riickgingig gemacht werden
konne, dass der Mann sich nachher einer prophylaktischen
Behandlung unterziehe. Beides sind Einzelrichterurteile.
Ein neuer Befehl des Oberfeldarztes vom 14. September
1939 mit zugehoriger Instruktion vom 21. September 1939
hat die zwangsweise Behandlung aller vordienstlichen
akuten und chronischen Geschlechtskrankheiten ohne Ge-
wihrung von Barleistungen anbefohlen. Auch die dienst-
lich erworbenen miissen behandelt werden. In diesen
Féllen bestehe der Anspruch auf Barleistungen im Rahmen
der Gerichtspraxis.

Von ganz andern Erwigungen gehen Versicherungs-
und Gerichtspraxis aus. Die weltanschauliche Auffassung
tiberdeckt die volkswirtschaftlichen Bedenken. Jedem
Soldaten, der sich beim Verkehr mit einem unbekannten
Midchen infiziert, verweigert die MV, gedeckt durch die
Judikatur des EVG, jegliche ILeistungen, auch die Be-
handlung. Der Rechtsgrund wird aus Art. 11 (grobe Fahr-
lassigkeit) abgeleitet. Bei allen andern Krankheiten
kommt nur bei Absicht, nicht aber bei grober Fahrlissig-
keit, vollige Verweigerung von Leistungen in Frage (AS
1936, S. 53). Gegeniiber dem Geschlechtskranken bleibt
nicht einmal die Moglichkeit, den Grad der IFahrlédssigkeit
zu priffen und zu wiirdigen. Den unerfahrenen jungen
Burschen, der in der Rekrutenschule zum erstenmal aus

Zeitschrift fiir Schweizerisches Recht. Neue Folge Band 61. 8a
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stiller Weltabgeschiedenheit herauskommt, sich trotz
starker innerer Hemmungen durch frohliche Kameraden
oder ins bunte Tuch verschossene Médchen zu einem un-
iiberlegten Schritt hinreissen lasst, trifft die unerbittliche
Sanktion in gleichem Masse wie den gewissenlosen Ver-
fihrer, der leichtfertig sich ithm hingebende Miadchen in-
fiziert und damit Ursache zur Infizierung seiner iKameraden
wird.

b) Invaliditidt. Prof. Michaud unterscheidel in
einem Gutachten drei Kategorien von Heilung: 1. restitutio
ad integrum, die Wiederherstellung des vorherigen physio-
logischen Zustandes des Organismus, die volle, endgiiltige
Heilung. 2. die sanatio incompleta: der Krankheitsprozess
ist zwar erloschen, aber er hat Folgen hinterlassen. Auch
da kann die Heilung endgiiltig sein, muss es aber nicht.
3. die symptomatische Heilung: nur die subjektiven
Symptome der Krankheit sind verschwunden, die Krank-
heit ist aber nicht véllig eliminiert, die Heilung nicht end-
oiiltig eingetreten. Wenn der Krankheitsprozess, ohne zur
restitutio in integrum gefithrt zu haben, zu vollstindiger
Ruhe gelangt ist, so dussert sich in der Regel die zuriick-
bleibende Gesundheitsschiddigung in der IForm der Inva-
liditat, d. h. in der Einschrinkung oder Aufhebung der
Arbeitsfihigkeit infolge Verlust eines Gliedes, verringerter
Funktion von fiir die Arbeitsleistung wichtigen Organen,
Reduktion der korperlichen Kraft und Ausdauer usw.
Dauerinvaliditiat resultiert aus einem anatomischen Ver-
lust (Amputation eines Gliedes, Resektion eines Organs
etc.) oder aus organischem oder funktionellem Ausfall
(Versteifung, Lihmung, Aussergebrauchsetzung von Lun-
genpartien durch Tbe, Herzschwiche etc.). Die Sozial-
versicherung kiimmert sich i. A. um die Invaliditit nur
soweit, als sie sich erwerbsbehindernd auswirkt oder aus-
zuwirken droht. Das MV G aber sieht in Art. 28 iiber den
Rahmen der Erwerbsbehinderung hinaus auch den Ver-
sicherungsfall schwerer Beeintriachtigung der korperlichen
Integritidt vor und erweitert damit die in Art. 1 des Ge-
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setzes gezogene Umgrenzung. Als schwere Verletzung der
Integritit hat die Praxis Verstiimmelungen, Entstellungen,
andauernde Schmerzhaftigkeit angesehen, wenn sie Funk-
tionen des gewohnlichen Lebens oder den Lebensgenuss
erheblich beeintriachtigen. Nicht als schwere Integritits-
verletzung gelten der Verlust eines Hodens, einiger weniger
Zihne, die Notwendigkeit, auf die weitere Ausiibung eines
geliebten Sportes zu verzichten, wohl aber der Verlust
zweler Hoden, Sterilitit, Verlust einer Niere, fast samt-
licher Zihne, trotz Prothesenersatz. Eine eingehendere
Darstellung der Gerichtspraxis findet sich bei Graven:
Invalidités, S. 28.

¢) Der Tod ist immer Abschluss eines Krankheits-
prozesses, unter Umsténden allerdings eines denkbar
kurzen von nur Sekundendauer. Er vernichtet nicht nur
die versicherte Erwerbsfdhigkeit, sondern auch den Tréiger
derselben und damit seine Versicherteneigenschaft. Mit
dem Tod ist deshalb der Versicherungsfall abgeschlossen.
Die durch Tod erfolgte Beendigung kann unter den ge-
setzlich vorgesehenen Umstidnden einen neuen Versiche-
rungstatbestand schaffen, sofern Hinterlassene vorhanden
sind, die in bestimmten familienrechtlichen Verhéiltnissen
zum Versicherten stunden. Thre gesetzlichen Anspriiche
sind durch das MV G selbstindig und unabhéngig von der
Erbfolgeordnung geregelt. Bei einem Teil der Hinter-
bliebenen (Witwe und Kinder unter 18 Jahren) lost schon
das bestehende Verwandtschaftsband den neuen Versiche-
rungsfall zwischen MV und Hinterbliebenen aus. Bei den
lbrigen entsteht ein Anspruch auf Leistungen der MV nur
bei Vorhandensein noch weiterer Voraussetzungen, so Er-
werbsunfdhigkeit bei Kindern iiber 18 Jahren, Bediirftig-
keit bei Eltern, elternlosen Geschwistern unter 18 Jahren
und Grosseltern oder Bediirftigkeit und zugleich Erwerbs-
unfihigkeit bei elternlosen Geschwistern iiber 18 Jahren.
Der Anspruch auf Hinterbliebenenpension ist nicht ein
aus dem Versicherungsanspruch des Verstorbenen ab-
geleiteter Anspruch, sondern ein Anspruch aus eigenem
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Recht. Er geht daher durch Rechtshandlungen des Militér-
patienten nicht unter, bleibt bestehen, auch wenn seine
Rente ausgekauft worden ist. Darum liess urspriinglich
die MV bei Auskauf eines Patienten sich durch die Witwe
eine Erkliarung unterzeichnen, wonach auch ihre eventuel-
len Anspriiche als ausgekauft gelten, dass ihr Anspruch
auf Witwenrente dahinfalle. Solche Erklirungen haben
keine rechtliche Wirksamkeit. Auf den offentlich-recht-
lichen Status des Versichertseins kann nicht rechtsgiiltig
verzichtet werden. Die Verfiigungsmoglichkeit tiber Hin-
terbliebenenpensionen setzt einen bereits entstandenen
falligen Anspruch auf Leistungen der MV und somit den
Tod des Militarpatienten voraus. Es handelt sich um ganz
verschieden aufgebaute Versicherungsfialle. Die Tat-
bestandsstiicke des Militdrversicherungsfalls sind militar-
dienstliche Gesundheitsschiidigung, Behandlungsbediirftig-
keit, Erwerbsunfihigkeit. Die Tatbestandsteile des Ver-
sicherungsfalls der Hinterbliebenen dagegen sind Tod
einer Drittperson, des Militdrpatienten, an den Folgen
einer versicherten Krankheit und ein bestimmter Ver-
wandtschaftsgrad, eventuell noch Bediirftigkeit und eigene
Erwerbsunfdhigkeit. Das neue Versicherungsverhiltnis
besteht denn auch zwischen andern Parteien als das er-
loschene.

Der Tod des primér Versicherten kann nur dann Ver-
sicherungsanspriiche der Hinterlassenen zur Entstehung
bringen, wenn der Tod durch die versicherte Krankheit
herbeigefithrt wurde, sei diese Krankheit unfallméssig oder
anderswie verursacht. Wenn der dienstlich an Tuberkulose
Erkrankte bereits mit dem Tode gezeichnet ist, vorher
aber an einer interkurrenten, von der dienstlichen unab-
hiangigen Krankheit, z. B. Peritonitis, Herzkrankheit,
Unfallfolge stirbt, so gelangen die Hinterlassenen nicht in
den Kreis der Versicherten. Das deutsche Unfallversiche-
rungsgesetz kennt allerdings eine in rechtlicher Hinsicht
recht eigentiimliche Ausnahme, indem es der Witwe des
Versicherten bei dessen interkurrenten Tod eine einmalige



Rechtsfragen aus dem Gebiete der Militirversicherung. 117a

Beihilfe zubilligt. Es steht in der Macht des Versicherten,
Hinterlassenen Anspriiche nicht zur Entstehung kommen
zu lassen durch Herbeifithrung eines interkurrenten Todes,
durch Selbstmord oder Selbsttotung. Interkurrent ist
aber auch der selbst herbeigefiihrte Tod nur dann,
wenn zwischen versicherter Krankheit und Tod ein Zu-
sammenhang nicht gegeben ist; denn der Selbstmord ist
von der Versicherung nicht grundsitzlich ausgeschlossen.
Es konnen aber nach Art. 11 MVG die Leistungen ver-
weigert werden. Unter welchen Voraussetzungen der
nicht als Ausfluss einer dienstlichen Krankheit zu wiirdi-
gende Selbstmord als dienstlich herbeigefiihrt zu betrach-
ten, in den Wirkungen einem dienstlich erlittenen Unfall
gleichzustellen ist, hat das EVG im Falle Wucher (AS 1941,
S. 32) eingehend ausgefiithrt. Darnach ist der im Dienste
begangene Selbstmord versichert, ,,wenn dienstliche Ver-
umstidndungen dafiir verantwortlich sind, dass der Wehr-
mann aus nicht mehr beherrschtem oder missleitetem
Willen heraus gehandelt hat®, oder ,,dass seine Geistes-
tatigkeit derart beeintriachtigt war, dass thm das normale
Denken nicht mehr mdoglich war.” Ein Selbstmord im
Dienst ldsst auch dann fiir die Hinterlassenen den Ver-
sicherungsfall entstehen, wenn er darauf zurickzufiihren
ist, dass durch Zwang, jihen Schreck, unertrigliche
Schmerzen, Depressionen etc. die freie Willensbildung
ausgeschaltet oder stark beeintriachtigt war oder wenn
der Selbstmord im Zustande der Bewusstseinsstorung be-
gangen worden ist. Voll versichert ist auch die Selbst-
aufopferung im Interesse von Kameraden oder dienstlicher
Pflichterfiillung.

Kann der noch feststellbare Tatbestand sowohl als
zufilliger, unfallweise erfolgter Tod, wie auch als absicht-
lich herbeigefiihrte Selbsttotung seine Erklarung finden,
dann muss das psychische Moment in der Beweiswiirdigung
den Ausschlag geben. Die selbstgewollte Herbeifiihrung
des Todes, die nicht nur den stiarksten aller Triebe, den
Selbsterhaltungstrieb, sondern auch tief eingewurzelte re-



118a Dr. Hermann Kistler:

ligiose Bedenken und Befiirchtungen iiberwinden muss,
ist so aussergewOhnlich, dass an den Beweis des Vor-
handenseins der psychologischen Voraussetzungen be-
sonders hohe Anforderungen gestellt werden miissen. Aus-
fithrungen hieriiber finden sich im Urteil Noe in AS 1933,
5, 69, -

3. Die wirtschaftlichen FFolgen, die nach Art. 1
des Gesetzes zum Versicherungstatbestand gehéren, ohne
deren Vorhandensein einzig die schwere Verletzung der
korperlichen Integritit die Leistungspflicht der MV aus-
losen kann (Art. 28), sind Behandlungsbediirftigkeit und
Erwerbsunfihigkeit.

a) Die Behandlungsbedirftigkeit. Eine Zwangs-
behandlung kennt das heutige Sozialversicherungsrecht
im allgemeinen nicht. Eine Ausnahme macht die Behand-
lung der Geschlechtskrankheiten seit Beginn der Kriegs-
mobilmachung und die Versetzung alkoholkranker Wehr-
manner in die Heilstatte ,, Gotschihof® schon im letzten
Weltkriege. Zwangsbehandlung ist sodann die Behand-
lung durch die Truppensanitit iiberhaupt. Der Soldat
kann sich ihr nicht entziehen. Der MV aber steht ein
analoges Recht nicht zu. Wenn trotz der bestehenden
Behandlungshediirftigkeit der Versicherte aus achtens-
werten Griinden, z. B. weil er die Erfiillung seiner Familien-
pflichten der eigenen Gesundheit voranstellt, sich fir die
Behandlung nicht zur Verfiigung stellt, ist die Entschei-
dung dariiber, ob die Leistungspflicht der MV aufgehoben,
unterbrochen oder trotzdem als fortbestehend anerkannt
werden solle, oft recht schwierig. Eine weitere Schwierig-
keit bietet die Verteilung der Leistungspflicht, wenn vor-
dienstlich nicht nur die Krankheit, sondern auch die Be-
handlungsbediirftigkeit bestand, aber vernachlissigt wor-
den war. Darf bei vorbestehender, dienstlich verschlim-
merter Hernie die MV sich mit konservativer Behandlung
und Lieferung eines Bruchbandes begniigen oder ist ihr
die wirksamste Behandlung zuzumuten, die Operation mit
ihren Risiken oder eventuell unter Uberbindung des Ope-
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rationsrisikos an den Versicherten? Hat die MV, wenn
aus chronischen Infektionsherden in den Mandeln oder in
Zahngranulomen wihrend des Dienstes ernsthafte Krank-
heiten entstehen auf ihre Kosten die Herde operativ zu
beseitigen oder darf sie sich damit begniigen, nur die dienst-
liche Verschlimmerung zu behandeln? Die Gerichtspraxis
gibt auf diese IFragen keine grundsitzliche Antwort. Je
nach der Art und dem Mass der dienstlichen Verschlim-
merung wird der Operationsanspruch geschiitzt oder ab-
gelehnt.

Nach dem deutschen Militirversorgungsgesetz gehort
zur Behandlung auch die Vermittlung einer der restierenden
Erwerbsfiahigkeit angepassten geeigneten Arbeitsstelle.
Der Prisident des deutschen RVA erklart, die Wiederein-
stellung schwerverunfallter Invalider diirfe nicht mehr
dem freien Spiel der wirtschaftlichen Krifte iiberlassen
bleiben, miisse vielmehr unter gesetzlichen Zwang gestellt
werden. Den Abschluss der Heilbehandlung miisse in der
ganzen Sozialversicherung die Vermittlung einer geeigneten
Arbeitsstelle bieten (Kaufmann: Wiederaufbau und
Sozialversicherung, S. 17). Ehrenzweig (Der allgemeine
Rechtsgedanke in der Sozialversicherung, S.82) bezeich-
net die Berufsausbildung als den echten sozialen Schaden-
ersatz und Arbeitsvermittlung und Umschulung als die
wesentlichen, aber nur erginzenden sozialen ILeistungen.
Durch eine systematische Wiedereinfithrung in den Ar-
beitsprozess mit Hilfe und unter Kontrolle der Versiche-
rungsorgane wiirden sich voraussichtlich betrachtliche
Ersparnisse erzielen lassen. Aber bei der heutigen zentra-
listischen Organisation der MV ist nicht daran zu denken,
ihr eine solche Aufgabe zu iiberbinden.

b) Die Erwerbsunfidhigkeit. Manes bezeichnet
die Sozialversicherung als die Versicherung des Ver-
brauchs an Arbeitskraft. Fiir diese Versicherung hat der
Begriff der Erwerbsunfdhigkeit eine ganz besondere Be-
deutung erlangt. Sie ist heute noch wohl iiberall aufge-
spalten in verschiedene Zweige, wie Unfall-, Invaliden-,
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Alters-, Angestellten-, Arbeitslosenversicherung. Jeder
dieser Zweige gibt dem Begriff ,,Erwerbsunfihigkeit®‘ seine
eigene Bedeutung. Bei der Krankenversicherung, wie sie
in Deutschland und auch in unserm KUVG geregelt ist,
wird nur die voritbergehende Krankheit entschidigt. Bei
ihr macht der Umstand, dass fiir einen andern Beruf Er-
werbsfidhigkeit bestehen wiirde, nicht erwerbsfdhig. In
unserer Personalversicherung, wie in der deutschen An-
gestelltenversicherung berechtigt die fiir andere Berufe
bestehende Erwerbsfihigkeit keine HHerabsetzung der
Leistungen. Im MVG aber, welches bereits ein Stiick der
iiberall erstrebten Einheitsversicherung verwirklicht und
damit zeitlich unbegrenzte Krankenversicherung kennt,
ist die Erwerbsfihigkeit ein viel umfassenderer, allgemei-
nerer Begriff. Dieser Begriff besitzt nach Siefart (Der
Begriff der Erwerbsfihigkeit auf dem Gebiete des Ver-
sicherungswesens, S. 17 ff.) drei Merkmale: Die Fihigkeit
zu arbeiten, die Arbeit und die Verwertbarkeit der Arbeit
fiir den Erwerb. Diese Merkmale ergeben die Abgrenzung
gegeniiber Arbeitsunfihigkeit und Arbeitslosigkeit. Das
einzige Mittel zum Erwerben im Sinne der Erwerbsfihig-
keit ist die Arbeit, wobei nicht die vorhandene Arbeits-
kraft, sondern nur ihr wirtschaftlicher Wert von Bedeu-
tung ist. Wo die Arbeitskraft Erwerbsquelle sein kann,
wird sie zur Erwerbsfihigkeit. Siefarts Definition lautet
(S. 76): ,,Die Erwerbsunfihigkeit ist der im wesentlichen
auf der personlichen Eigenart eines Menschen beruhende
Mangel an Fidhigkeit, an einem beliebigen Ort Arbeiten
irgendeiner Art zu verrichten, die fiir andere brauchbar
sind und deshalb fiir ihn als Erwerbsquelle dienen kénnen."*
Zum bessern Verstidndnis dieses fiir die Sozialversicherung
so wichtigen und eigentlichen Spezialgebiets seien noch
einige weitere Definitionen angefithrt. Richter (Soziales
Versicherungsrecht, S. 142): , ,Erwerbsfihigkeit ist die
korperliche und geistige Fahigkeit, durch erlaubte Arbeit
Giiter zu erwerben'. Stier-Somlo (Studien zum so-
zialen Recht, S. 33): ,,Arbeitsunfihig ist jemand, so weit
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er nicht mehr im Stande ist, durch eine Tétigkeit, die
seinen Kriften und Fahigkeiten entspricht und ihm unter
billiger Beriicksichtigung seiner Ausbildung und seines
bisherigen Berufes zugemutet werden kann, dasjenige zu
erwerben, was er vor dem Unfall erwerben konnte.*
Giorgio und Nabholz (Die schweiz. Unfallversiche-
rung, S. 194): ,,... ist die Fahigkeit, durch personliche
Arbeit Verdienst zu erzielen.” Graven (Les invalidités)
zieht aus der Gerichtspraxis des EVG kurz und bindig
die Umschreibung: ,,Erwerbsfihigkeit ist verwertbare Ar-
beitsfihigkeit.”” Interessant ist die Vergleichung des in
den Gesetzen zahlreicher Linder umschriebenen Begrifts
der FErwerbsunfihigkeit, zusammengestellt vom IAA 1937
in Evaluation de I'incapacité de travail, S. 38. Erwerbs-
fihigkeit ist, wie durch all die wiedergegebenen Defini-
tionen iberzeugend belegt wird, ein juristisch-wirtschaft-
licher und nicht ein medizinischer Begriff. So auch
Graven: Invalidités, S. 18. Versicherer und Richter, die
ihrer Aufgabe gewachsen sind, die sich nicht einfach ins
Schlepptau des Mediziners begeben und auch nicht ein-
fach auf den Mediziner die Verantwortung fiir die Wiirdi-
gung der Erwerbsfihigkeit abzuwilzen versuchen wollen,
miissen sich griindlich in diese Materie einarbeiten. Un-
ermiidlich verweisen juristische Autoren auf diese Not-
wendigkeit, ohne leider geniigende Wirkung zu erzielen.
So namentlich Piccard in Haftpflichtpraxis und Sozial-
versicherung, S. 114, und auch Studer (Erwerbsunfihig-
keit, S. 68): ,,Der Arzt soll die physiologischen Folgen
feststellen. Seine Ausserungen iiber deren Einfluss sind
zwar wertvoll, bel innern Krankheiten unentbehrlich, aber
nie bindende Unterlage. Die Festsetzung des Grades ist
nicht Sache des Arztes, sondern eine der vornehmsten
Aufgaben der mit der Entscheidung betrauten Instanzen
selbst. Der Neurologe Riese schreibt: ,,Nicht der Be-
fund, sondern das ganze Lebens- und Arbeitsmilieu ent-
scheidet iiber das Vorhandensein von Erwerbsfiahig-
keit.*
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Die neuern grundlegenden Entscheide, in welchen
das EVG den Begriff der Erwerbsfihigkeit umschreibt
und erliutert, sind publiziert in AS 1936, S.103 (Accola:
Die Differenz zwischen dem, was der Versicherte ohne den
Unfall héitte erwerben konnen und dem, was er, mit den
Unfallfolgen behaftet, voraussichtlich auf dem Arbeits-
markt erwerben kann); in AS 1939, S. 131 (Geiger) und
AS 1940, S. 120 (Arfini): ,,Entscheidend ist nicht, wieviel
Arbeit geleistet, sondern wieviel verdient werden kann.*
Deshalb ist im Falle eines Berufswechsels auch bei voller
hundertprozentiger Erwerbsfihigkeit im neuen Beruf die
durchschnittliche l.ohndifferenz zwischen beiden Berufs-
arten zu vergiiten und bei verminderter Erwerbsfihigkeit
auch im neuen Beruf noch der prozentuale Ausfall (Gra-
ven: Invalidités, S. 71).

Die Begriffe Arbeitsfihigkeit, Erwerbsfihigkeit, lir-
werbseinbusse, Arbeitslosigkeit miissen scharf auseinander
gehalten werden. Arbeitsfihigkeit, die Fahigkeit, Arbeiten
zu verrichten ist eine Eigenschaft, eine Kraft des Menschen,
etwas rein Personliches. Die objektive Ieststellung der
Verringerung der Arbeitskraft gehort in das Gebiet des
Mediziners. Ihre Verwertbarkeit aber ist vom Urteil
dritter Personen abhingig, also von dussern Umstinden,
die der Kognition des Mediziners entzogen sind.

Auf der Erwédgung, dass fiir bestimmte Schiadigungen
sich ein theoretischer Durchschnitt ihrer Auswirkungen
auf die Arbeitskraft errechnen lasse, beruhen die Glieder
taxen der Privatversicherungen und der ,,bareme* der
franzosischen Sozialversicherung. Das Bestreben, den-
selben mit den Erfordernissen einer gerechten Sozial-
versicherung in Einklang zu bringen, hat die Tafeln des
franzosischen ,,baréme* zu einem umfangreichen Buche
anwachsen lassen und zu einem recht komplizierten Werk-
zeug gemacht, ohne dass es gelungen wire, die Moglich-
keit zu schaffen, den Verumstiandungen des einzelnen
Falles stets geniigend Rechnung zu tragen. Die Anwendung
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eines theoretischen Durchschnitts widerspricht den Grund-
sitzen der Sozialversicherung.

Das TAA kommt in seiner 1937 verdffentlichten Zu-
sammenstellung (Einleitung, S. X) zum Schluss, dass die
Integrititsverletzung an sich keine brauchbare Grundlage
fiir die Bewertung der Erwerbsfihigkeit bilden konne,
weil der zu ersetzende Schaden sich in der Fiahigkeit zu
erwerben und nicht im Mangel an korperlicher Integritit
ausdriicke. Auch die medizinische konsultative Fach-
kommission der SUVA ist, wie dem Mitteilungsblatt
vom Januar 1942 zu entnehmen ist, der Uberzeugung,
dass die Aufstellung einer Invaliditédtstabelle fiir die Sozial-
versicherung nicht zweckmadssig, sondern schidlich ist.

Die Verminderung an Erwerbsfihigkeit kann nur
grosser, niemals kleiner sein als diejenige der Arbeits-
fiahigkeit. Auch bei voller oder gleich gebliebener Arbeits-
fiahigkeit kann die Erwerbsfihigkeit vermindert sein, so
namentlich bei Krankheitsfolgen, die Abneigung erwecken
und damit die Konkurrenzfihigkeit herabsetzen, wie ekel-
erregende oder ansteckende Krankheiten, Entstellungen
und auffallende korperliche Defekte, aber auch Schonungs-
bediirftigkeit, Riickfallgefahr, Verlust des einen von zwei
paarigen Organen. Niheres bei Piccard: Invaliditits-
schitzung und Wirtschaftskrise in der Medizinischen
Wochenschrift 1933, S. 240 ff.

Schwieriger i1st die Grenze zu ziehen zwischen ver-
minderter Erwerbsfihigkeit und Arbeitslosigkeit. Das
internationale Arbeitsamt hat allen angeschlossenen Lan-
dern die Frage gestellt, wie es gehalten werde, wenn der
vermindert Arbeitsfihige deshalb keine Erwerbsgelegen-
heit finden konne, weil geniigend Angebote von Voll-
arbeitsfihigen vorliegen, mit denen derjenige, der nur iiber
eine Teilarbeitskraft verfiigt, nicht zu konkurrieren ver-
moge, die Teilerwerbsfdhigkeit also nicht verwertbar sel.
In keinem der befragten Linder gibt es ein Gesetz, das
auf diese Frage Antwort geben wiirde. Immerhin steht
doch in Art. 562 RVO: ,,Solange der Verletzte infolge des
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Unfalls arbeitslos ist, kann die Genossenschaft auf Zeit
die Teilrente bis zur Vollrente erhohen.® Die Grundregel,
nach welcher sich die Praxis des EVG in solchen Fillen
richtet, lautet: Die MV kann nicht fiir die wirtschaft-
lichen Verhéltnisse auf dem Arbeitsmarkt verantwort-
lich gemacht werden. Die Verwertbarkeit vorhandener
Teilarbeitsfahigkeit wird deshalb regelmissig als vor-
handen und das Nichtauffinden einer Arbeitsgelegenheit
nicht als Krankheitsfolge, sondern als wirtschaftlich be-
dingt betrachtet. Das wire durchaus logisch, wenn auch
die Teilarbeitsunfidhigkeit in der Arbeitslosenversicherung
Beriicksichtigung finden konnte. Solange dies aber nicht
der Fall ist, besteht hier fiir die nur teilweise Arbeitsfihigen
eine schmerzliche Liicke. Die Arbeitslosenversicherung
deckt eben nur die Arbeitslosigkeit des Vollerwerbsfiihigen.
Gar mancher Militirpatient bekime bei voller Arbeits-
fahigkeit wieder seine gute Stelle und auch das bestmoti-
vierte Urteil wird ihn nie zu iiberzeugen vermdgen, dass
er ein Krisenopfer sel.

Die Erkenntnis, dass jede gerechte Sozialversicherung
nicht die theoretisch errechnete Arbeitsunfdhigkeit, son-
dern die wirklich bestehende Erwerbsunfihigkeit zu ent-
schiidigen suchen muss, fihrt zum Schluss, dass eine theo-
retische Arbeitsfdhigkeit von 10—209, sich praktisch
nicht in Erwerbsfihigkeit umsetzen lidsst, Gegenbeweis fiir
seltene Ausnahmefille vorbehalten, und dass, ebenfalls
vorbehiltlich des Gegenbeweises, errechnete Arbeitsun-
fahigkeiten unter 109; sich nicht in dauernder Erwerbs-
unfihigkeit auswirken. Ein Gegenbeweis wird in diesem
Iralle allerdings dort hé&ufig gelingen, wo die Arbeits-
leistung peinlich genau gemessen wird, wie z. B. beim
Stiicklohn in der Fabrikation von Prézisionsuhren.

VIII. Rechtliche Gestaltung des Anspruchs.

Wenn auch die Einzelleistung zur direkten Befrie-
digung individueller, privater Bediirfnisse dient, so ge-
horen doch sowohl der Anspruch, versichert zu sein, als



Rechtsfragen aus dem Gebiete der Militirversicherung. 125a

auch der Anspruch auf die gesetzliche Leistung bei Ein-
treten des Versicherungsfalls ausschliesslich dem o6ffent-
lichen Rechte an. Beide sind unzertrennbar miteinander
verbunden. Der Anspruch, in die Versicherung einbe-
zogen zu werden, ist Anwartschaft auf Leistungen und der
Anspruch auf Leistungen setzt jenen erstern Anspruch
voraus. Der Gesamtanspruch gehort zur Gruppe der
subjektiven offentlichen Rechte, die nach Jellineck
(System der subjektiven déffentlichen Rechte, S. 51) in der
Fihigkeit bestehen, Rechtsnormen im individuellen Inter-
esse in Bewegung zu setzen, die sich in der Beziehung zum
Staate erschopfen. Wo das individuelle Interesse Inhalt
offentlichen Rechtes ist, findet es nur Anerkennung, wenn
dieselbe im allgemeinen Interesse geboten ist. Die gesetz-
lichen Anspriiche des Versicherten, sogar gegen jede ein-
zelne Krankenkasse, sind nach Jellineck offentlich-recht-
liche, weil der Staat als seine Aufgabe erkannt hat, dem
arbeitsunfihig Gewordenen seine Existenz zu garan-
tieren (S. 268). Das Gemein- oder Staatsinteresse, das
nicht mit fiskalischen Interessen, ja, nach Jellineck nicht
einmal mit dem Interesse der lebenden Generation iden-
tifiziert werden darf (S. 68), geht den Einzelinteressen
immer Vor.

1. Der Versicherungsstatus. Auf Anspriche
offentlich-rechtlicher Natur kann regelmissig nicht ver-
zichtet werden, weil die Verhéltnisse im gemeinen In-
teresse geschaffen sind (Jellineck, S. 340). Die Anwart-
schaft auf Leistungen der MV wird nicht durch Willens-
erklirung erworben, sondern entsteht von Gesetzes wegen.
Unabhingig von seinem Willen erwirbt der Wehrmann,
ob es ihm passt oder nicht, den Status des Versichertseins,
das abstrakt-potentielle Recht, wie es Jellineck bezeichnet
(S. 54). Fleiner (Schweizerisches Bundesstaatsrecht,
S. 622) stellt den Versicherungsanspruch des Wehrmannes
auf die gleiche Stufe wie die Wehrpflicht, die beide fiir
alle Biirger gleich sind. Aus der Rechtsnatur des Ver-
sichertenstatus folgt die Unverzichtbarkeit auf denselben,
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und zwar grundsétzlich fiir beide Teile, den Versicherten
und den Versicherer. Das freiwillige Entgegenkommen
der Versicherungsanstalt, von Jellineck als staatlicher
Rechtsverzicht bezeichnet (S. 333), ist ein Verwaltungsakt
und an die fiir solche geltenden Rechtsregeln gebunden.
Da nach Art. 5 MVG nur die Bundesversammlung die
Versichertenkategorien erweitern kann, darf weder die
MV noch das EVG den Versichertenstatus Leuten zu-
billigen, die im Gesetze nicht erwihnt sind.

Auch die bundesritliche Genehmigung vermochte den
Bestimmungen der Art. 112 IBW von 1912 und Art. 34
IBW von 1932 keine rechtliche Giiltigkeit zu verschaffen,
nach welchen Wehrminner, die nach Gesetz untauglich
erkliart werden missen, die aber Dienst leisten mochten
und noch verwendbar wéren, diensttauglich erklart werden
konnen, wenn sie unterschriftlich zum voraus auf allfallige
Anspriiche aus den festgestellten Mingeln an die MV ver-
zichten. Solche Verzichterklirungen sind von Anfang an
nichtig, genau gleich wie die von der MV selber seinerzeit
bei Rentenauskdufen von Militdrpatienten, von priasumtiv
zu Hinterlassenden verlangten Verzichterkldrungen. Die
Nichtigkeit ergibt sich aus der Rechtsnatur selber und
brauchte nicht ausdriicklich im Gesetz stipuliert zu werden,
wie es hinsichtlich der dem privaten Recht unterstellten
Haftpflicht geschehen ist: Eisenbahnhaftpflicht von 1905
Art. 16; Stark- und Schwachstromgesetz von 1902 Art. 39;
Motorfahrzeuggesetz von 1932 Art. 43. Die neueste IBW,
die am 1. August 1941 in Kraft getreten ist, hat darum
mit vollem Recht diese Bestimmung iiber Verzicht auf
die Leistungen der MV fallen lassen.

Der Auskaufsmoglichkeit unterliegt nur der ent-
standene Rechtsanspruch auf zahlenmiissig festgestellte
oder feststellbare Leistungen, nicht aber die Versiche-
rungsfihigkeit. Es gibt denn ja auch keine Rechtsnach-
folge in den Versichertenstatus. Wenn das Versichertsein
sich nicht in einem Versicherungsfall ausgewirkt hat, so
geht das Versicherungsverhéltnis nicht auf Rechtsnach-
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folger iiber. Aber auch wenn der Versicherte, wihrend er
Leistungen bezog, an versicherten Krankheitsfolgen stirbt,
so liegt keine Rechtsnachfolge der Hinterbliebenen in das
Versicherungsverhiltnis oder in den Versichertenstatus vor,
sondern, wie oben angefiihrt, ein neuer Versicherungsfall.

2. Der Anspruch auf Leistungen. Rechtlich
anders als der abstrakt-potentielle ist der abstrakt-aktuelle
Anspruch — in der Sprache Jellinecks—, das Recht auf
Leistung nach fillig gewordenem Anspruch, zu behandeln.
Es ist ein klagbarer Anspruch auf die Leistung, im Gegen-
satz z. B. zum Recht auf 6ffentliche Unterstiitzung. Aber
dem Bund als Haftpflichtiger und Versicherer gegeniiber
bestehen nicht in Bezug auf alle Leistungen, die der Staat
auf diesem Gebiete macht, rechtliche Anspriiche, so nicht
auf vorbeugende Leistungen, wie Dienstbefreiung bei be-
stehender Krankheit, besondere Schonung, nicht auf Be-
handlung durch die Truppensanitit zur Erhaltung oder
Wiederherstellung der Diensttauglichkeit, wie Sanierung
eines vernachlissigten Gebisses, Operation vordienstlicher
Briiche usw., nicht auf Erhéhung der Pension nach Art. 43
MVG zugunsten desjenigen, der sich im Interesse des
Vaterlandes besondern Gefahren ausgesetzt hat.

Das offentliche Recht ist seiner Natur nach nicht
Gegenstand privater Disposition. Aber das auf Grund
des Anspruchs bereits Erworbene tritt in die Privatrechts-
sphiire des Versicherten (Jellineck, S. 344). Darum findet
Erbfolge in die zu Lebzeiten angefallenen Anspriiche an
die MV statt, kann in der Regel auf fillige Leistungen ver-
zichtet werden, sofern nicht das offentliche Interesse die
Unverzichtbarkeit verlangt oder die Unverzichtbarkeit
aus der positiv-gesetzlichen Regelung hervorgeht. In der
Rechtsliteratur wird durchwegs die Verzichtsmoglichkeit
als Ausnahme betrachtet. Einschrénkend urteilt Burck-
hardt (Die Organisation der Rechtsgemeinschaft, S. 74):
,,Wenn der Staat als Vollzieher der gesetzlichen Befehle
zu leisten verpflichtet ist, kann ihm der Einzelne es nicht
erlassen, wenngleich er vielleicht davon nicht Gebrauch
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machen muss. Es fehlt die subjektive Verfiigung durch
die Moglichkeit eines Verzichts iiber die Verpflichtung
eines andern.”” Strenger noch Bluntschli (Allgemeines
Staatsrecht, S. 2): ,,Der Berechtigte ist verpflichtet, sein
Recht auszuiiben. Der Grund dazu ist darin zu finden,
dass das offentliche Recht im Interesse der Gesamtheit
besteht.”

In dieses Rechtsgebiet schligt Art. 15 MVG ein.
Jedoch ist es schwierig, den Willen des Gesetzgebers aus
seiner unklaren Fassung herauszulesen, wonach ,,die Lei-
stungen der MV ... vor der Zahlung” nicht rechts-
giiltig abgetreten werden konnen. Bis zum Moment
der Zahlung bestehen keine Leistungen, sondern Verpflich-
tungen und Anspriiche. Ist aber die Leistung effektuiert,
so ist der Anspruch getilgt und ein Zessionsverbot kann
nicht mehr in Frage kommen. Es ist anzunehmen, dass
der Gesetzgeber die Zession des Anspruchs auf féllig ge-
wordene Leistungen als unverbindlich erkliren will. Das
EVG hat denn auch in Anwendung dieser Bestimmung
als unzuldssig erklirt, dass der Anwalt seine Honorar-
anspriiche mit einkassierten Krankengeld- oder Renten-
betrigen verrechne. Urspriinglich hat es auch der MV ein
Verrechnungsrecht verweigert, in der spitern Praxis dann
anerkannt. Demgemiss liegt nach Ansicht des EVG im
Abtretungsverbot nicht die Statuierung der Unverzicht-
barkeit auf den falligen Anspruch, ist doch der Verzicht
nichts anderes als Abtretung des Anspruchs an die MV.

Ein Anspruch auf Krankengeld besteht nicht vor der
Anmeldung der Krankheit bei der MV gemiéss Art. 19 Al. 4.
Durch absichtliche Nichtanmeldung kann der Militar-
patient somit auf die Geltendmachung seiner Anspriiche
verzichten. Auch dies spricht dafiir, dass mit dem Ab-
tretungsverbot des Art. 15 nicht die Abtretung an die MV
selber, d. h. die Unverzichtbarkeit auf wverfallene ILei-
stungen statuiert werden sollte.

In den andern Rechtsdisziplinen wird der Judikatur
die Eigenschaft einer Rechtsquelle, dem Richter die



Rechtsfragen aus dem Gebiete der Militirversicherung. 129a

Kompetenz zu eigener Rechtsschépfung bestritten.
Jedoch anerkennt Simonius (Gesetzesauslegung, S. 83 {f.)
die Moglichkeit, dass auch bei gleichbleibendem Wortlaut
die Gesetzeshestimmung neuen Zwecken dienen und eine
andere Bedeutung erhalten kann, als urspriinglich gedacht
war. In der Sozialversicherung aber und ganz besonders
in der MV, der jiingsten Rechtsdisziplin, muss der Richter
als Ersatzmann des Gesetzgebers einspringen. Der Gesetz-
geber konnte nicht auf geniigende Erfahrung zuriick-
blicken, um iiber das ganze Gebiet zu legiferieren. Zudem
erfordern die Fortschritte in der medizinischen Erkennt-
nis, zur Vermeidung stossender Ungerechtigkeiten, oft
eine Anpassung der Gesetzesvorschriften an die neuern
Ergebnisse der Wissenschaft, die iiber blosse Gesetzes-
auslegung weit hinausgehen. Mit Recht hat deshalb der
Gesetzgeber in Art. 22 OB dem Gesamtgericht die Auf-
gabe ibertragen, durch die Losung von durch Mitglieder
oder Gerichtsabteilungen vorgebrachten Rechtsfragen,
richtunggebend und zielbewusst der Sozialversicherung
neue Wege zu weisen. Die vielen Liicken, Méngel und
Unklarheiten in der Militarversicherungsgesetzgebung er-
schweren eine konsequente und gradlinige Verwaltung der
MV ausserordentlich. Die MV benotigt und wiinscht
daher eine klare Gesetzeserginzung durch eine Gerichts-
praxis, die ihr Richtlinien weist, an die sie sich halten kann.
Das Gericht hat allerdings diese bedeutende Aufgabe nicht
zu allen Zeiten voll erkannt und ist ihr nur zégernd gerecht
geworden, wie sich aus dem Geschiftsbericht fiir 1924
ergibt: ,,Angesichts der mangelhaften und komplizierten
gesetzlichen Grundlagen des Militiarversicherungswesens. . .
ist das Gericht bestrebt, grundsitzliche Entscheidungen
so viel als moglich zu vermeiden.”” In der IFolge ist es
dann aber weitgehend rechtsschopferisch aufgetreten. Ob
es ihm dabei immer gelungen ist, dem von IFick (Die fiir
die Auslegung des Versicherungsvertragsgesetzes mass:
gebenden Grundsétze, S. 48) aufgestellten Prinzip nach-
zuleben: ,,So weit freie Rechtsfindung tiberhaupt in Be-

Zeitschrift fiir Schweizerisches Recht. Neue Folge Band 61. 9a
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tracht kommt, muss das soziale Ideal der mit dem Wesen
der Versicherung vertrauten Kreise, nicht des grossen
Publikums wegleitend sein‘‘, kénnen nur Aussenstehende
beurteilen. Wenn und so weit das EVG rechtsschopfend
auftrat, 1st es sich immer seiner grossen Verantwortung
gegeniiber der Gemeinschaft bewusst gewesen und hat
sich bestrebt, die Definition Ulpians zu rechtfertigen:
Jurisprudentia est divinarum atque humanarum rerum
notitia. In einem neuesten Falle entschlossener Rechts-
schopfung hat das EVG durch den Gesetzgeber selber um-
gehend Anerkennung und Sanktionierung erhalten: Durch
den BRB vom 12. Januar 1940 hatte der Bundesrat den
Art. 19 Al 2 MVG, wonach der Militdrpatient wihrend
der Dauer des Dienstes an Stelle des Krankengeldes den
Sold erhélt, aufgehoben und ersetzt durch die Bestim-
mung, dass wihrend den ersten 45 Krankentagen immer
der Sold auszubezahlen sei, in der Meinung, der Aufent-
halt in einer MSA sei als Spitalaufenthalt zu betrachten
und nicht versichert. Als dann der Plenarbeschluss des
EVG vom 17. Dezember 1940 den Aufenthalt in Truppen-
sanitdtsanstalten als Militdrdienst bezeichnete, erliess der
Bundesrat am 21. Mai 1941 ecinen neuen Beschluss, in
welchem er den BRB vom 12. Januar 1940 aufhob, dem
Plenarbeschluss des EV G ausdriicklich Gesetzeskraft ver-
lieh und ihm damit Verbindlichkeit verschafft auch gegen-
iiber militarischen und zivilen Anstalten, welche die Ju-
dikatur des EVG nicht zu erreichen vermag.

In die Notwendigkeit, als Gesetzgeber aufzutreten,
wurde das EVG zundchst durch das Versagen der medi-
zinischen Wissenschaft versetzt, welche sich ausser Stande
erklirte, den Beginn des Krankheitsprozesses bei endo-
genen, konstitutionellen Krankheiten zu bestimmen. Die
Entscheidung dariiber aber, ob Art. 6 (wihrend dem
Dienste betroffen) oder Art. 8 (vordienstlich bereits be-
stehender Krankheitsprozess) anzuwenden ist, setzt die
grundsétzliche Entscheidungsmdoglichkeit iiber den Zeit-
punkt des Beginns jeder Krankheitsgattung voraus. Da
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eine Beweislastverteilung in Bezug auf grunditzlich nicht
beweisbare Tatsachen ernsthaft nicht zu verantworten ist,
musste sich folgerichtig das Kausalitatsprinzip in Bezug
auf diese Krankheiten in der Judikatur den Durchbruch
erzwingen, ohne auf eine Revision des Gesetzes zu warten.

Prof. Rud. Stédhelin in Basel schligt unter Berufung
auf die durch Art. 13 KUVG den Krankenkassen vorge-
schriebene zeitlich limitierte Ubernahme aller Krankheiten,
in dieser wohl am heftigsten umkampften Streitfrage auf
dem Gebiete des Militarversicherungswesens eine gerechte
Mittellésung vor: Die MV sollte, wie eine Krankenkasse,
alle im Dienste aufgetretenen Krankheiten fiir sechs oder
zwolf Monate voll iibernehmen, nach dieser Frist aber nur
noch nach striktem Kausalititsprinzip herangezogen wer-
den konnen.

Die Sozialversicherungsgesetze nehmen bei der Re-
gelung der Hinterbliebenenrenten keine Riicksicht auf die
LLebenserwartung des die Anspriiche der Hinterbliebenen
auslosenden Versicherten, weder auf seine hochst persén-
liche, seinem Gesundheitszustand entsprechende, immer
rein hypothetische ILebenserwartung, noch auf die ver-
sicherungstheoretische. Jedoch finden die Leistungen an
erwerbsunféhige Geschwister mit dem Jahre ihr Ende, in
welchem ihr als Militdrpatient verstorbener Bruder 70
Jahre alt geworden wire, dies ganz unabhingig von
seinem Gesundheitszustand im Momente der Entstehung
des Versicherungsfalls (Art. 37 b). Der Rentenanspruch
der Witwe und der Aszendenten aber endet laut ausdriick-
licher Gesetzesbestimmung immer erst mit dem Tode der
zum Bezuge von Hinterlassenenrenten berechtigten Person
(Art. 35 Al 4, Art. 35 a und c) oder mit der Wiederverhei-
ratung (Art. 35 Al 3). Den Rentenanspruch der minder-
jahrigen Kinder gewédhrt das Gesetz bis zur Vollendung des
18. Lebensjahres des Anspruchsberechtigten. Noch 1936
hat im Urteil Gubler das EVG festgelegt, dass die Bestim-
mungen in Art. 35 und 37 durch die Gewihrung einer
Pension auf Lebenszeit eine zeitliche Beschrinkung der
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Haftung ausschliessen. Fiir dienstlich verschlimmerte
vordienstliche Krankheiten, die auch ohne Dienstleistung
innert sehr kurzer Frist zum Tode hatten fithren miissen,
kennt das Gesetz keine Ausnahme. Fiir solche Krankheiten
hat die Rechtsprechung des EVG als weitern Zeitpunkt
des Erloschens der Hinterlassenenrenten die hochstper-
sonliche Lebenserwartung des Versicherten eingefiihrt,
deren Bestimmung hypothetischem #arztlichem Ermessen
im Einzelfall ausgeliefert wird. Je nach diesem IErmessen
werden die Hinterlassenenrenten nur wéhrend 1!/, bis
wenigen Jahren zugesprochen und nur bei lingerer Leben-
erwartung werden nach wie vor nach Art. 8 gekiirzte
Renten bis zum gesetzlich vorgesehenen Endpunkt ge-
wihrt. ODb eine derartige Erledigung der selbstindigen
Versicherungsfille der Hinterlassenen dem Willen des
Gesetzgebers wirklich entspricht, wird er selber anlisslich
der Gesetzesrevision zu entscheiden haben.

Den Grundsatz der zeitlich limitierten Haf-
tung ohne Riicksicht auf die Dauer der Krankheit kennt
allerdings schon die Krankenversicherung in allen Staaten
mit Ausnahme wvon Chili und Russland, welche auch in
der Krankenversicherung die Leistungen unbefristet ge-
wihren. Bei dem beschrinkten Mitgliederbestand der
einzelnen Kassen wiirden bei zeitlich unbegrenzten Lei-
stungen allzuhohe Anforderungen an die Solidaritétsbereit-
schalt und Opferwilligkeit der Kassenmitglieder gestellt
werden miissen. Dabei handelt es sich aber um eine feste,
fiir alle giiltige, zum voraus bestimmte Frist. Die MV aber
hat in Bezug auf einzelne Krankheiten nicht nur fiir die
Hinterlassenenrenten, sondern auch fiir ihre sdmtlichen
Leistungen an den kranken Militirpatienten eine Praxis
der in jedem einzelnen IFall willkiirlich abgestuften zeit-
lichen Beschrankung ihrer Haftungsdauer eingefiihrt. Ja,
die MV beginnt die Grundsitze der zeitlich limitierten
Haftung sogar auf Selbstmordfille anzuwenden, als ob
auch die psychische Entwicklung von der anormalen An-
lage bis zur Ausfithrung des Selbstmordes ihren schick-



Rechtsfragen aus dem Gebiete der Militirversicherung. 133a

salsméssig zum voraus bestimmten Verlauf nihme, dessen
Gang und Dauer im einzelnen Fall der Mensch zuverlissig
abzuschitzen vermdochte.

Das MVG soll dem Gedanken seiner Schopfer nach
ein Gesetz iiber die Haftpflicht des Bundes fiir bei der
Erfillung der Dienstpflicht erlittene Gesundheitsschadi-
gungen sein. Es war aber von Anfang an stark durch-
setzt mit Konzessionen an den reinen Versicherungs-
gedanken. Diesen Konzessionen gegeniiber ringt die Ge-
richtspraxis um die Verstiarkung der Haftpflichtgrund-
sitze. Ein Ausfluss dieses Bestrebens ist auch die Ein-
fithrung der zeitlich limitierten Haftung der MV in das
System des Gesetzes auf dem Wege der Rechtsprechung.
Es war ein Ausfluss des Versicherungsgedankens, bei vor-
bestehenden, aber dienstlich verschlimmerten Krank-
heiten, den Vorzustand nicht von den Leistungen auszu-
schliessen, sondern nur fir eine Kiirzung in billige Beriick-
sichtigung zu ziehen. Die Haftpflichtgrundsitze, die den
Richter von allem Anfang an beherrschten, bewirkten,
dass die Gerichtspraxis nur die dienstliche Verschlim-
merung entschidigt und den vollen aus dem Vorzustand
resultierenden Schaden dem Versicherten iiberlisst.

Art. 19 Al 4 bestimmt, dass der Anspruch auf Kran-
kengeld erst mit der Anmeldung ,,beginne’. Von Anfang
an wandte die Rechtsprechung diesen Grundsatz nicht
nur auf das Krankengeld, sondern auch auf die andern,
nicht der Kompetenz der PK vorbehaltenen Leistungen,
wie Spitalersatz, érztliche Behandlung, Zulagen an und
nicht nur fiir die erste Behandlung, sondern auch auf
Riickfalle. Durch die Urteile Sandmeyer und Ruoss vom
31. Dezember 1931 wurde der Grundsatz dann auch auf
Pensionen anwendbar erklart und damit, auf sdmtliche
Leistungen, die an den Wehrmann selber zu machen sind.
Das Urteil Gagnebin vom 31. Januar 1933 (AS 1933, S. 49)
schritt dann bewusst und gewollt iiber die Bestimmung
des Art. 34 MV G hinweg, nach welcher die Hinterlassenen-
pensionen am Tage nach dem Todestag des Militdrpatienten
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zu laufen beginnen und erklirte auch diese Pensionen als
erst von der Anmeldung des Anspruchs bei der MV an
geschuldet. Der Revisionsentwurf des Chefs der MV aus
dem Jahre 1935 méchte nicht so weit gehen. Er wendet
diesen Grundsatz wohl auf die Krankenpflegeleistungen
und das Krankengeld an, will aber, wenn der Tod wéihrend
des Dienstes oder wihrend dem Bezug von Leistungen der
MV erfolgt, die Hinterlassenenrenten vom Tode an geben
und nur in den iibrigen Fillen erst von ihrer Beanspruchung
durch die Berechtigten an. Das scheint gerecht und ver-
niinftig und wiirde sich durch eine etwas extensive Aus-
legung mit dem Art. 34 MVG heute schon besser be-
griinden lassen als die Praxis Gagnebin. Jedoch hat die
uneingeschrinkte Anwendung des Grundsatzes von Art. 19
Al. 4 den grossen Vorteil, dass sie dem Postulat um Ein-
fithrung von Verjahrungsvorschriften im Militdrversiche-
rungswesen den Wind aus den Segeln nimmt. Hinfillig
wird damit der Haupteinwand gegen das Fehlen einer
Verjahrungsvorschrift, es sei nicht gerechtfertigt, dem-
jenigen, der sich jahrelang um seine Rechte nicht be-
kiimmert habe, weil er die Leistungen nicht bendétige, nun
nachtraglich Leistungen auf Kosten der Allgemeinheit zu
machen. Werden die Leistungen immer erst von ihrer
Beanspruchung an ausgerichtet, so geschieht i. A. dem
Berechtigten kein Unrecht und die Héirten einer Anspruchs-
verjahrung lassen sich damit vermeiden. Nur sollte der
MYV und dem Gericht die Kompetenz eingeraumt werden,
in Fallen, wo die Anwendung des starren Prinzips stossend
erscheint, ausnahmsweise von dessen strikter Anwendung
Umgang zu nehmen.

Einige andere sich bietende Gelegenheiten, hervor-
stechenden Miingeln des Gesetzes durch rechtschopfe-
rische Judikatur abzuhelfen, hat das Gericht unbeniitzt
gelassen. Ein Gebiet, das wie geschaffen fiir eine solche
Aufgabe des EVG wire, ist die Berufsumschulung.
Das Gericht reserviert dieselbe aber der giitlichen Verein-
barung der Parteien. Wenn das Gericht die MV und die
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PK fir berechtigt erachtet, dariiber Vereinbarungen zu
treffen und die MV ofters dazu aufgefordert hat, so muss
es sich selber ebenfalls die Kompetenz zur Priifung solcher
Erledigungen durch die MV zuerkennen; denn die richtige
Gesetzesverwirklichung durch die MV ist der Kontrolle
des Gerichts unterstellt. Die Umschulung liegt im Inter-
esse berder Parteien und vor allem der Gemeinschaft.
Die Aufstellung fester, einheitlicher Grundsitze fiir die
Berufsumschulung tut dringend Not. Ein Versicherter
wird durch Verletzung oder Krankheit auf seinem quali-
lizierten Beruf voll erwerbsunfihig, konnte aber durch
theoretische Ausbildung auf einer héohern Fachschule in
einem andern ebensogut honoriertem Beruf voll oder an-
nihernd voll erwerbsfihig werden. Wenn ein IFall des Art. 8
(Vordienstlichkeit) oder Art. 11 (Selbstverschulhen) vor-
liegt und der dienstliche Verantwortlichkeitstaktor nicht
der wesentlich grossere ist, so weigert sich die MV meist,
besondere Leistungen fiir die Umschulung zu machen;
denn eine Umschulungsrente darf ihrer Zweckbestimmung
wegen keiner Kiirzung unterliegen, sonst ist das ihr ge-
steckte Ziel ja nicht erreichbar. Das Gericht hat zwar im
Urteil Biinzli 1941 auch die Kiirzung einer solchen Rente
geschiitzt. Eine Ireie Rechtsprechung konnte wichtige
Ertahrungen beschaffen fir eine kiinftige gesetzliche Re-
gelung, die kommen muss. Das Militdrversorgungswesen
in Deutschland kann auf diesem Gebiete auf umfangreiche
Erfahrungen und erfreuliche Erfolge zuriickblicken, welche
mit Vorteil zu Rate gezogen werden konnten. Iiir die
Volkswirtschaft wiren hier bedeutende Arbeitskréfte zu
gewinnen und manche ungliickliche Familie konnte davor
bewahrt werden, dem Elend und der Verzweiflung zu ver-
fallen.

Zur Frage der Rechtskraft. Ist ein privatrecht-
licher Anspruch durch Anerkennung, Vergleich oder Ur-
teil fixiert, so wird er zum wohlerworbenen Recht und
geniesst erhohten Rechtsschutz. Materiell ist er nicht
wieder diskutierbar, solange nicht die formellen Schranken
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in besonderem, fristgebundenem Verfahren, wie es in
Art. 31 ff. OR und in den Prozessgesetzen vorgesehen ist,
haben beseitigt werden konnen. Im oOffentlichen Recht
dagegen stehen sich nicht zwei gleichberechtigte Parteien
gegeniiber. Dem o6ffentlichen Interesse muss grundsitz-
lich das private weichen. Reines Fiskalinteresse ist nicht
offentliches, sondern Individualinteresse des Staates, das
nicht hohern Schutz geniessen darf als dasjenige des Staats-
biirgers. Das o6ffentliche Interesse verlangt, dass die
Ordnung jederzeit der Wahrheit und der Richtigkeit ent-
spricht. Veridnderten Sachlagen soll daher Rechnung ge-
tragen werden konnen. Dies erlaubt nicht, Anerkennungen
und Verwaltungsurteilen im gleichen Umfang Rechts-
kraftwirkung zuzugestehen, wie im privatrechtlichen Ver-
kehr. Das Interesse an der jederzeitigen Herstellung der
materiellen Richtigkeit geht dem Interesse an der Sta-
bilitit der Verhiltnisse vor. Allerdings diirfen nicht
leichthin bestehende Rechtsverhiltnisse gestort, darf nicht
die notige Riicksichtnahme auf die Rechtssicherheit ge-
ring angeschlagen werden. Der Kompetenz zur Riick-
nahme oder Verdnderung von Verfiigungen miissen gesetz-
liche Schranken gesetzt werden. (Fleiner: Institutionen
des deutschen Verwaltungsrechts, S. 199).

Auch die Entscheidungen im sozialen Versicherungs-
recht stehen unter der Klausel rebus sic stantibus, welcher,
in allerdings sehr beschrinktem Umfang, das Haftpflicht-
recht mit seinem Rektifikationsvorbehalt sogar ins Privat-
recht Eingang verschafft hat. Geméass Art. 46 Al. 2 OR
und Art. 10 Eisenbahnhaftpflichtgesetz kann der Richter
auf die Dauer von zwei Jahren, und gemiss Art. 36 Al 3
des Stark- und Schwachstromgesetzes bis auf die Dauer
eines Jahres die Moglichkeit schaffen, dass bei nachtriig-
licher Verdnderung der Verhiltnisse die geschidigte Partei
auf das Urteil zuriickkommen kann. Nicht nur die Ver-
waltungsverfiiggungen, als welche sich die Bescheide der
SUVA, der MV und der PK qualifizieren, sondern auch
die Urteile der Gerichte sind wieder abzuindern, ,,wenn
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diec Erwerbsfahigkeit ... erheblich grosser oder geringer
wird (Art. 80 KUVG) oder, wenn ,,sich . .. der Nachteil
als erheblich grosser oder als erheblich geringer’ heraus-
stellt (Art. 30 MV G). Nach der Gerichtspraxis ist auch das
Nichteintreten der vorgesehenen und eskontierten beruf-
lichen Anpassung ein Revisionsgrund nach Art. 30 MVG.
Es steht der Verwaltung, welche im Urteil als Partei er-
scheint, selber das Recht und die Pflicht zu, das gerichtliche
Urteil, wenn es unter den verinderten Verhidltnissen nicht
mehr als richtig und wahr erscheint, abzudndern. Das
Militarversicherungsrecht kennt auch noch andere, zum
Teil noch einschneidendere Einschrinuungen der Rechts-
kraftwirkung, die teils in den Gesetzesbestimmungen, teils
in der Gerichtspraxis niedergelegt sind.

Art. 41 MVG sieht die Abdnderung von Pensionen
vor, so oft Umstiande eintreten, oder bekannt werden, die
nach Massgabe des Gesetzes eine Abidnderung bedingen.
Es betrifft dies in erster Linie die von Art. 30 nicht er-
fassten Hinterlassenenpensionen, die eine Abdnderung er-
fahren miissen bei Wiederverheiratung der Witwe, der
Frreichung des 18. Altersjahres der Kinder, bei nachtrig-
lichem Wegfall oder Eintritt der Bedirftigkeit der Eltern
des Versicherten. Art. 41 findet auch Anwendung auf
einen Tatbestand, wie er dem Urteil Dédpp zugrunde liegt
(AS 1934, S.57). Die PK hatte den Eltern eine formell
in Rechtskraft erwachsene Rente zugesprochen, dem un-
ehelichen Kinde aber eine solche verweigert. Das EVG
sprach dem unehelichen Kinde eine Rente zu, was die Auf-
hebung der rechtskriiftig zugesprochenen Elternpension
bedingte, selbstverstindlich in einem Verfahren, in welchem
die Eltern unbeschrinkt die Rechte einer Prozesspartel
ausitben konnten. ,

Endlich kénnen ,,nach Massgabe des Gesetzes auch
die Tatbestinde der Art. 13 und 14 eine nachtrigliche Ab-
anderung der Pension herbeifithren. Diese Artikel erlauben
nidmlich die nachtriagliche Herabsetzung oder Aufhebung
der zugesprochenen Leistungen der MV, wenn sich in tat-
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bestiandlicher Hinsicht die Annahme des Versicherers, die
Gesundheitsschidigung falle vollumfénglich dem Militar-
dienst zur Last, nachtriglich als irrtiimlich herausstellt.

Inden Art. 13 und 14 hat das MV G eine besondere,
einseitige Revisionsmdoglichkeit zugunsten der Verwaltung
geschaffen. Der 1916 zugleich mit Art. 8 aufgehobene
Art. 13 bestimmte im Anschluss an den damaligen Art. 8,
welcher alle nicht bei Dienstbeginn angemeldeten vordienst-
lichen Krankheiten von jeglicher Versicherung ausschloss,
dass bhei erst nachtriglicher Feststellung der Vordienst-
lichkeit die Leistungen eingestellt werden konnen, nicht
miissen. Der an die Stelle des alten Art. 13 geselzte
Art. 13 des Gesetzes von 1914 sieht nun folgende Revi-
sionsmoglichkeiten vor: 1. Die nicht obligatorische Lei-
stungsverweigerung, sofern sich nachtriaglich herausstellt,
dass die MV fiir die Gesundheitsschidigung nicht aufzu-
kommen hat (Art. 13 Al. 1). Der stehen gebliebene Art. 14
Al. 1 des alten Gesetzes enthilt die gleiche Revisions-
moglichkeit, aber nur fiir Unfallfolgen. 2. Obligatorische
Kiirzung, wenn nachtréglich die Mitwirkung versicherungs-
iremder Faktoren bekannt wird, Art. 13 Al. 2 und Art. 14
Al. 2. TFir den grundsiitzlich gleichen Tatbestand sieht
Art. 14 Al. 4 eine fakultative Kiirzung vor. Die Wieder-
holung des gleichen Grundsatzes in etwas verschiedenem
Wortlaut in zwei aufeinanderfolgenden Artikeln (,,wofiir
die MV nicht aufzukommen hat* in Art. 13 und ,,aus
einer Zeit ausserhalb der Versicherung stammend® in
Art. 14), ist dem Umstand zur Last zu legen, dass 1916
nicht eine Teilrevision des Gesetzes von 1901 erfolgte,
sondern der Bundesrat einfach von der Ermichtigung der
Inkraftsetzung des neuen Gesetzes vorldufig nur einen
teilweisen Gebrauch gemacht hat.

Der MV wird in diesen Artikeln ,,nach Festsetzung
der Leistungen™ ein Revisionsrecht eingeridumt, das dem
Versicherten nicht zusteht, ein Revisionsrecht, das im
Gegensatz zu dem in den Art. 30 und 41 gewiihrten, nicht
von einer Verinderung der Verhiltnisse abhingig ist,
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sondern ex tunc eine falsche Entscheidung richtigstellen
soll, wie die prozessuale Revision des Art. 101 OB. Sie
ist aber viel umfassender als die letztere, weil ihre An-
wendung weder an die in derartigen IFdllen sonst iiberall
geordneten engen Voraussetzungen, noch an Iristen ge-
bunden ist. Wenn die IFestsetzung in Verweigerung von
I.eistungen oder der Gewihrung nur gekiirzter Leistungen
besteht, so kann, wenn sich das Bestehen eines dienst-
lichen Zusammenhangs oder das Fehlen versicherungs-
fremder Faktoren erst nachtriglich herausstellt, der Ver-
sicherte fiir sich nicht das gleiche Recht beanspruchen.
Wahrheit und Richtigkeit konnen nicht zu seinen Gunsten
wiederhergestellt werden.

Die Festsetzung der Leistungen erfolgt zunichst
durch die Versicherung, im Streitfalle aber durch das EVG.
Das Gericht hat festgelegt, dass seine Urteile wohl der
Revision gemiss Art. 30 und 41, nicht aber der Revision
nach Art. 13 und 14 unterliegen, dass die letztere einzig
gegen die von der MV und der PK erlassenen Verwaltungs-
bescheide zuldssig ist. Das wird mit der materiellen
Rechtskraft begriindet, welche den Urteilen des EVG im
Gegensatz zu den Festsetzungen von Leistungen durch
MV und PK zukommt (Urteil Gaberell vom 20. Januar
1932). Da diese Beschrinkung in der Anwendung der
Art. 13 und 14 einzig aus der Rechtskraftwirkung des Ur-
teils hergeleitet wird, ist anzunehmen, dass auch denjenigen
Urteilen, welche die Festsetzung der Versicherungsorgane
bestitigen und somit die Berufung abweisen, die Wirkung
zukommt, die Anwendung der Spezialrevisionshestimmun-
gen auszuschliessen, wenn sich erst nach dem Urteil die Mit-
wirkung versicherungsfremder Faktoren herausstellt. Aller-
dings kann die MV, wenn sie den Irrtum einsieht, gegen
ihre eigenen Verfiigungen nicht an das EV G gelangen; aber
sie kann, wenn es sich im Gerichtsverfahren herausstellt,
dass die Voraussetzung fiir die Anwendung dieser Be-
stimmungen vorliegen wiirden, noch bis zum Urteil ihre
eigene Verfiigung revidieren. Nachher aber wiirde es sich
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um einseitige Abdnderung eines Gerichtsurteils durch die
MV handeln. Wenn die Tatsache des Nichtversichertseins
der MV erst aus den Erwéigungen des Urteils bewusst wird,
so steht ihr die Revisionsmoglichkeit der Art. 13 und 14
nicht mehr zu. Die Nichtanwendbarkeit der Art. 13 und
14 auf Gerichtsurteile ergibt sich nicht aus dem Wortlaut
der Gesetzesbestimmungen, sondern aus der rechtlichen
Erwigung, dass den vom Wechsel der Anschauungen und
der Anforderungen des offentlichen Interesses unabhingig
bleibenden Urteilen der Verwaltungsgerichte dieselbe Wir-
kung wie den Urteilen der Zivilgerichte zukommen soll,
wo das Gesetz nicht eine andere Anordnung trifft (Fleiner:
Deutsches Verwaltungsrecht, S. 260).

Nicht eine Revision ist die neue Festsetzung einer
vorlaufig nur auf begrenzte Dauer gewihrten Zeitrente
nach Ablauf dieser Dauer. Revision ist nur ihre Abénde-
rung oder Aufhebung innerhalb der festgesetzten Dauer.
Ebenso gelten nicht als Revisionen, sondern als Neufest-
setzungen die Abdnderung von Verfiigungen tiber Kranken-
pflege, Krankengeld, Diitzulagen der MV, sobald sechs
Monate seit ithrem Erlass abgelaufen sind. Fiir ein halbes
Jahr erachtet die Gerichtspraxis die MV an solche Ver-
figungen gebunden, soweit nicht nachtriglich die Ver-
héltnisse sich gedndert haben. Nachher steht beiden Par-
telen der Weg fiir eine neue IFestsetzung offen. Die zeit-
liche Beschrinkung der Rechtskraftwirkung gilt fir beide
Parteien. Mit einziger Ausnahme eines Einzelrichterurteils
aus dem Jahre 1932 hat die Gerichtspraxis stets angenom-
men, dass auch die grundsitzliche Abweisung durch die
MV der neuen Erhebung von Anspriichen nach 6 Monaten
nicht im Wege steht.

Das Suchen nach der geeignetsten Art der Anpassung
der Leistungen an die sich éndernden Verhiltnisse ist in
der Gesetzgebung iiber die Sozialversicherung in allen
Lindern erkennbar. Eine Zusammenstellung der ver-
schiedenen getroffenen Lisungen findet sich in der Publi-
kation des TAA ,,Evaluation de I'incapacité permanente
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de travail* 1937, S. 213. Die den Erfordernissen einer ge-
rechten Sozialversicherung zweckentsprechendste Formu-
lierung scheinen mir die Niederlande gefunden zu haben.
Dort ist die Revision immer dann zuléssig, ,,wenn nach
Bewilligung oder®Verweigerung, Sistierung oder Entzug
einer Rente Tatsachen oder Umstinde bekannt werden,
die, wenn sie bekannt gewesen wiren, die Entscheidung
beeinflusst hitten, oder wenn die der Entscheidung zu-
grunde gelegte Situation eine Anderung erfahren hat.*
In allen Staaten ist die sich auf die Erwerbsfihigkeit aus-
wirkende Verdnderung des physiologischen Zustandes
Revisionsgrund. In keinem lLande aber scheint ein Re-
visionsanspruch einseitig zugunsten der Versicherung zu
bestehen, wie es die Art. 13 und 14 der MV einrdumen.
Uberall sonst hat das Revisionsrecht fiir beide Parteien
die gleiche Geltung (S. 221).

Im deutschen Militdrversorgungsgesetz wird, mit der
Beifiigung, dass die Bestimmungen iiber die Anfechtung
der Gerichtsurteile dadurch nicht beriithrt werden, be-
stimmt, dass die Versicherungsleistungen von Amtes wegen
oder auf Antrag hin anders festgesetzt oder entzogen-
werden, wenn in den Verhaltnissen, welche fiir die Bewilli-
gung massgebend waren, eine wesentliche Anderung ein-
tritt, aber auch, wenn bewiesen ist, dass die Voraus-
setzungen, unter denen sie bewilligt wurden, den tatséch-
lichen Verhéltnissen nicht entsprochen haben (Adam:
Das Militdrversorgungsrecht, S. 242; Rabelin: Das neue
Verfahren in Militirversorgungssachen, S. 30).

IX. Ausserhalb des Versicherungsverhiiltnisses entstehende
Anspriiche aus dem MVG.

Art. 17 Al. 3 und Art. 18 b MV G sehen Anspriiche
der am Versicherungsverhiltnis Beteiligten gegen Dritt-
personen Vor.

Nach Art. 17 Al. 3 kann derjenige, welcher den Ver-
sicherten oder den Bund durch unwahre Angaben oder



1424 Dr. Hermann Kistler:

durch schuldhafte Versdumung einer Anzeige schidigt,
vor dem ordentlichen Richter auf Schadenersatz belangt
werden. Als zur Erhebung der Schadenersatzforderung
aktiv legitimiert nennt das Gesetz den Bund und den Ve-
sicherten. Da es sich aber um mit dem wversicherten Dienst
in engem Zusammenhang stehende Anspriiche handelt,
so hat die Geltendmachung der Anspriiche durch die MV
als ein in 1threm Gebiete autonomer Zweig der Bundes-
verwaltung und nicht durch den Bund zu erfolgen.

Als ordentlicher Richter, vor welchem der Anspruch
geltend zu machen ist, wird nicht der ordentliche Richter
in Sozialversicherungssachen bezeichnet, nicht der ordent-
liche Richter fiir die Beurteilung der Streitigkeiten aus
dem Versicherungsverhéltnis, sondern offenbar der fiir
solche Streitigkeiten durchaus nicht ,,ordentliche” in
Zivil- oder Administrativprozessen zustindige Richter.
Als diese Gesetzeshestimmung aufgestellt wurde, gab es
noch kein Versicherungsgericht und als es geschaffen worden
ist, da wurde seine Zustéindigkeit beschriankt auf die Uber-
prifung der Entscheide von MV und PK iiber Versicherten-
anspriiche. Heute diirfte es zweckmaéssiger sein, alle in
enger Verbindung mit dem Versicherungsverhiltnis sich
bietenden Streitfragen der gleichen Judikatur zu unter-
stellen.

Der Anspruch des Bundes richtet sich, wie sich aus
Al. 1 des Art. 17 ergibt, in erster Linie gegen den Ver-
sicherten selber und seine Angehorigen, die hiufig als even-
tuell zukinftige Ansprecher von Hinterlassenenrenten in
I‘rage kommen.

Art. 18 b erkliart den Arzt seinem Patienten gegen-
iiber schadenersatzpflichtig, wenn er die sofortige Anzeige
des Falles bei der MV schuldhaft unterlasst. Das zeitliche
Mass fiir die Schadenshaftung des Arztes ergibt sich aus
Art. 19 Al 4, wonach die MV Leistungen erst vom Tage
des Abganges der Krankmeldung an gewiihrt. Ein Schaden
ist aber nur entstanden, wenn die MV fiir den Fall aufzu-
kommen hat. Es ist durchaus nicht am Platz, die Be-
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urteilung dieser Frage verschiedenen Gerichtsharkeiten
zu iiberweisen, je nach dem sie im Prozesse gegen die MV
oder im Prozesse gegen den Arzt streitig wird, ganz ab-
gesehen von der Riicksicht auf die Prozessokonomie. Das
Gesetz schreibt hier allerdings nicht vor, vor welchem
Richter der Wehrmann seine IForderung gegen den Arzt
erheben soll; aber das EVG hat in vielen Urteilen die
Militarpatienten mit dem Anspruch gegen den Arzt vor
den Zivilrichter gewiesen, weil keine Gesetzesbestimmung
existiert, welche es dem EVG erlauben wiirde, solche
Streitigkeiten in seine Kompetenz einzubeziehen. Der
Anspruch kann oft, aber durchaus nicht immer, aus privat-
rechtlichem Mandatsvertrag zwischen Patient und Arzt
abgeleitet werden. Soweit der Patient seinen Anspruch
auf Mandat stiitzen kann, wird der Zivilrichter seine Kom-
petenz nicht verneinen konnen. Die dem Arzte durch das
Gesetz auferlegte Verpflichtung ist aber eine solche des
Offentlichen Rechts, die der Gemeinschaft gegeniiber zu
erfilllen ist. Es muss erstrebt werden, die Anspriiche des
Versicherten in einem solchen Fall durch Beiladung des
Arztes in einem einzigen Prozess erledigen zu konnen.
Auch diese Streitigkeiten gehoéren ihrer Natur nach in die
Kompetenz des Versicherungsgerichts.

X. Die Leistungen der MYV,

Wihrend in der Privatversicherung und auf dem Ge-
biete der Haftpflicht die Leistungen weit iiberwiegend in
Geldform entrichtet werden, sind in der sozialen Versiche-
rung die Naturalleistungen wichtiger als die Geldleistungen.
Naturalleistungen sind Sachleistungen durch die Versiche-
rung oder durch Drittpersonen, die dafiir von der Ver-
sicherung entschiidigt werden, wie Arzt- und Spitalpflege,
Lieferung von Arzneien, Prothesen usw. Die Geldleistun-
gen der MV sind Sold, Krankengeld, Rente, Spitalersatz,
Didtzulagen. Naturalleistungen kénnen, wo das Gesetz es
vorsieht, in Geldleistungen umgewandelt werden, so die
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Spitalpflege in Spitalersatz; Deutschland kennt auch um-
gekehrt die Umwandlung von Geld- in Naturalleistungen:
Nach einem Spezialgesetz kann Trunksiichtigen das Kran-
kengeld in Form von Lebensmitteln ausgehindigt werden.
Ehrenzweilg (Allgemeine Rechtsgedanken der Sozialver-
sicherung, S. 74) empfindet gegen die FForm der Natural-
leistungen gewisse Hemmungen, weil es sich um Eingriffe
in die personliche Lebensfiihrung und in das Familienleben
handelt. Dagegen stellt Manes (Allgemeine Versicherungs-
lehre, 5. Aufl.,, S. 273) {fest, dass sich immer mehr die
Erkenntnis Bahn breche, dass in der Sozialversicherung
die Sachleistungen volkswirtschaftlich bedeutungsvoller
sind als die Geldleistungen und Richter (Das soziale
Versicherungsrecht, S. 128) erklirt sie als in erzieherischer
und gesundheitspolitischer Hinsicht viel wichtiger als die
Geldleistungen.

Die Genugtuungssumme, die im privaten Schaden-
ersatzrecht eine wichtige Rolle spielt, gehort nicht zu den
der Sozialversicherung auferlegten Geldleistungen. Sie
entspricht nach Ehrenzweig durchaus nicht den sozial-
ethischen Erwigungen, auf welchen diese Versicherung
fussen soll. Entgegengesetzter Ansicht ist Kohler, der
Begriinder der wissenschaftlichen Durchforschung der
Sozialversicherung, der nach Zitat von Manes (Versiche-
rungswesen, S. 7) ausfiihrt, dass beim Tode eines Menschen
nicht fiir den entgehenden Vermigensverlust Ersatz zu
leisten sei, sondern fiir den Wegfall einer Person mit ihrem
seelischen, moralischen, intellektuellen Wirken, weil das
Leben der Hinterbliebenen einen Teil seines Reizes, ihre
Lebensfithrung einen Teil ihrer Sicherheit, ihr ganzes Da-
sein ein spannendes, erregendes, versohnliches Element ver-
liert. Er bezeichnet es als materialistische Verkehrtheit,
eine Versicherung lediglich auf dasjenige abzustellen, was
an Vermogen durch den Tod einer Person eingebiisst wird.
Unser MVG kennt allerdings, im Gegensatz zum KUVG
und wohl zu den meisten andern Sozialversicherungs-
gesetzen, Leistungen, die den Charakter einer Genug-
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tuungssumme tragen. Solche sind die nicht als Rechts-
anspruch konstruierte, durch den Bundesrat als besondere
Anerkennung zu gewihrende Erhoéhung der Invaliden-
oder Hinterlassenenrente bis zu ihrem doppelten Betrag
bei Verwundung oder Tod durch Aufopferung (Art. 43)
und als Rechtsanspruch eine Rente bei schwerer Beein-
trachtigung der korperlichen Integritat, die keine Ein-
busse an LErwerbsfihigkeit zur Folge hat. Diese Leistung
fiir immaterielle Unbill wird grundsétzlich auch bei grobem
Selbstverschulden geschuldet, aber nach Art. 11 gekiirzt,
wihrend die Genugtuungssumme des Zivilrechts in solchen
Fillen dberhaupt nicht gewahrt wird. Die Gewédhrung
von Hinterlassenenrenten an Witwe und Kinder in Fallen,
wo kein O6konomischer Nachteil entstanden ist, gehort zu
den Versicherungsleistungen, die bei den heute allgemein
herrschenden Auffassungen nicht als Genugtuungsleistung
bezeichnet werden darf, obschon die Renten in diesem
FFalle auch nur zur Deckung ideellen Schadens dienen
kénnen.

Dagegen fehlen im MVG verschiedene soziale Lei-
stungen von eminentem volkswirtschaftlichem Wert, die
ausléndische Gesetzgebungen ihren Versicherten gewéhren.
Die weitaus wichtigste und in ihren Wirkungen lohnendste
solcher Leistungen ist die Berufsfiirsorge. Kaufmann
(Wiederaufbau und Sozialversicherung, S. 15) unterschei-
det zwischen Arbeitsbehandlung als Mittel zur Besserung
des korperlichen und seelischen Zustandes und solcher, die
unabhéngig vom érztlichen Heilverfahren der Ertichti-
gung im alten Beruf oder der Berufsumlernung dient. Er
postuliert hierfiir die Errichtung besonderer Heil- und
Umlernwerkstiatten in den bestehenden grossen Betrieben.
Den Schluss der Heilbehandlung habe in allen IFillen die
Vermittlung einer geeigneten Arbeitsstelle zu bilden. Die
Gesellschaft kann es sich nicht gestatten, wertvolle Ar-
beitskriafte brach liegen zu lassen. Die Versicherung diirfe
in ihrer Tétigkeit nicht aufhoren mit der Wiederherstel-
lung, sondern erst nach der Wiedereinstellung in geregelte
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Arbeit mit ihrem wohltiatigen seelischen Einfluss. Den
ersten Schritt in dieser Richtung hat das deutsche Gesetz
bereits getan, indem es gestattet, die Teilrente fiir redu-
zierte Arbeitsfihigkeit voriibergehend bis auf 1009 zu
erhohen, wenn die Arbeitslosigkeit unverschuldete Folge
des Unfalles ist (Richter: Soziales Versicherungsrecht,
S.173). Ehrenzweig (Die allgemeinen Rechtsgedanken,
S. 82) stellt die Berufsfiirsorge als den echten sozialen
Schadenersatz der Rente gegeniiber in den Vordergrund.
Auch Richter (S.162) bezeichnet die mit Rechtsanspruch
ausgestattete Wiedereinfithrung in das Wirtschaftsleben
als eine psychologische Hilfe, die wichtiger erscheint als
der bloss materielle Ausgleich. Die Berufsfiirsorge ist vor
allem in England und Schweden, aber schon sehr weit-
gehend auch in Deutschland in den Militirversorgungs-
gesetzen und seit 1927 auch in der Invalidenversicherung
ausgebildet. Sie umfasst die allmédhliche Wiedereinge-
wohnung in den eigenen Beruf, die Berufsumbildung und
die Stellenvermittlung. Die Wiedereingewdhnung in den
eigenen Beruf wird zur Hauptsache dadurch zu erreichen
gesucht, dass der bisherige Arbeitgeber zur Wiederanstel-
lung verhalten ist. Das Militdrversorgungsgesetz ist aber
noch weitergegangen, indem es die Arbeitgeber allgemein
verpflichtet, die restliche Arbeitskraft der Kriegsinvaliden
in der Bewerbung zu privilegieren.

Die Berufsumschulung bezweckt, die im eigenen Beruf
nicht mehr geniigend auswertbare Erwerbsfihigkeit in
einem andern Berufe, in welchem ihr noch wesentliche
Bedeutung zukommen kann, verwertbar zu machen. Auch
bei im eigenen Beruf vollig erhaltener Arbeitsfihigkeit
kann trotzdem die Erwerbsfihigkeit praktisch nur noch
fiir andere Berufe bestehen, so z. B. im Falle von oft
erst nach vielen, langen Jahren der Berufsausiibung
ausgelosten, vorher vollig unbekannt gebliebener Idio-
synkrasien, wie Zementekzem bei Maurern oder im Stein-
druckerberuf acquirierte Uberempfindlichkeit gegeniiber
Terpentin und daraus resultierenden stindigen Ekzemen,
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die, einmal ausgelost, stets wiederkehren und daher
eine Berufsumstellung erforderlich machen. In solchen
Fillen behilft sich die Sozialversicherung in der Schweiz
heute noch damit, dass sie den Versicherten anweist,
seinen Beruf aufzugeben, unter der Androhung, dass im
Nichtbefolgungsfalle die Versicherung fiir weitere Riick-
falle nicht mehr aufkommen werde. Das EVG hat bisher
noch keine irgendwie befriedigende Losung gefunden
(vgl. hieriiber Graven:Invalidités, S. 110 und 111);
denn die Nichtbefolgung einer solchen Weisung zur Auf-
gabe des Berufes erklirt das Gericht als grobe IFahr-
lassigkeit, wodurch der oft bestehenden Unmoglichkeit,
der Aufforderung wegen schweren Familienlasten, die
nicht der Allgemeinheit aufgebiirdet werden wollen,
nachzuleben, allzuwenig Rechnung getragen wird.

Wo die Berufsumbildung als Versicherungsleistung
eingefithrt ist, da miissen, damit sie ihr Ziel erreichen kann,
notwendigerweise die Kosten derselben von der Versiche-
rung ohne Riicksicht auf fiir die Invalidenrente bestehende
Kiirzungsmoglichkeiten, iibernommen werden. Fir den
Erfolg der Umschulung ist die sich anschliessende Stellen-
vermittlung von ausschlaggebender Bedeutung.

Uber die Lieferung von Prothesen enthilt das
MVG keine Bestimmungen, im Gegensatz zum KUVG in
Art. 73 und 76. In diesem Punkte hat aber der Richter
als Gesetzgeber aktiv eingegriffen. Er erklirte sowohl die
Lieferung als den Unterhalt und die periodische Erneue-
rung der gelieferten Prothesen zum Bestandteil der der
Versicherung obliegenden Behandlung. Die Gerichts-
praxis machte sogar einmal noch einen Sprung weiter und
verpflichtete die MV, einem an multipler Sklerose erkrank-
ten Militdarpatienten einen Fahrstuhl zu beschaffen, wie
ja auch nach dem deutschen Militdrversorgungsgesetz dem
Blinden ein ausgebildeter Fithrerhund, dem Hilflosen ein
Wiirter beschafft werden muss.

In seinem Bericht von 1937 iiber die Erwerbsunfédhig-
keit regt das IAA auf S. 116 als weitere Leistungen der
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Sozialversicherung an, auch fiir die nicht abschétzbaren
Folgen einer verfrithten Alterung als Nachwirkung von
Gebrechen und fiir gestortes Gleichgewicht nach iiber-
standener grosser Lebensgefahr Leistungen zu gewihren.

Einen bedeutungsvollen Schritt nach der Richtung
der Aufrechterhaltung eines erreichten Lebensstandartes
tut Frankreich in seinem neuen Versicherungsgesetz vom
5. April 1928, in dem es, allerdings bei einer Selbstbeteili-
gung von 15—209;,, die Naturalleistungen (Arzt, Spital,
Kuren, Medikamente, Apparate) auch der Ehefrau und
den Kindern der obligatorisch Versicherten gewiihrt. Laut
Antonelli (Guide pratique des assurances sociales, S. 81)
existiert diese Ausdehnung der Leistungen auf die Familie
bereits in Norwegen, Polen, Tschecho-Slowakei, Ungarn,
Jugoslawien und fiir die Bergbauindustrie auch in Deutsch-
land und Osterreich.

Die im MV G vorgesehenen und dariiber hinaus durch
die Versicherungspraxis tibernommenen Leistungen, auf
welche ein Rechtsanspruch besteht, sind die fol-
genden:

a) Im Falle der Krankheit: Krankenbehandlung und
Pflege in einem Spital oder zu Hause, in letzterm Falle
durch Bezahlung des gesetzlich festgesetzten Spitalersatzes,
besondere Zulagen, sowie Sold, Krankengeld oder Rente.

b) Im Falle von Invaliditiat: Lieferung und Unterhalt
von Prothesen und andern Hilfsmitteln, Rente, Auskauf
in Kapitalform, Abfindung zur Ermoéglichung der Heilung.

¢) Im Falle von versichertem Tod, an die Hinterblie-
benen: Das feste Sterbegeld von 240 Fr., resp. 200 Fr.
nach der Praxis, wenn die Truppe di¢ Begribniskosten
bezahlt, die Hinterlassenenrenten, der Rentenauskauf in
Kapitalform und die Wiederverehelichungsabfindung an
die Witwe.

1. Leistungen im Krankheitsfall.

a) Die Heilbehandlung ist nach Siegmund (Die
Krankheit im sozialen Versicherungsrecht, S. 68) immer
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dann erforderlich, wenn deren Unterlassung die Erwerbs-
fahigkeit in einem hohern Masse gefihrden wiirde, als
es durch den normalen Alterungsvorgang geschieht. Das
will natiirlich nicht besagen, dass die Versicherung die
Behandlung ablehnen oder einstellen diirfe, wenn fest-
steht, dass die Wiedergewinnung irgendwelcher Erwerbs-
fihigkeit trotz aller Behandlung ausgeschlossen ist.
Nach dem System unseres Gesetzes ist grundsétzlich
Spitalbehandlung  vorgesehen, also  Naturalleistung
(Art. 19); jedoch steht, wo nicht Absonderung erforderlich
ist, dort, wo die héauslichen Verhiltnisse dem Heilungs-
prozess nicht nachteilig sind, dem Militirpatienten ein
Anspruch auf Gewihrung hiuslicher Behandlung zu
(Art. 20 Al 1). Dann muss er sich aber mit dem Spital-
ersatz begniigen. Nach dem deutschen Militarversor-
gungsgesetz muss, sofern der Versicherte eigenen Haushalt
fithrt und die hausliche Verpflegung maoglich ist, die Ver-
sicherung die besondere Einwilligung des Versicherten
fiir die Spitalbehandlung einholen. I£s kann dieser unter-
schiedlichen Regelung praktische Bedeutung zukommen;
denn, wenn auch in Art. 19 MVG der Versicherung
das Recht gewahrt ist, das Spital selber anzuweisen, so
handelt derjenige, der ohne eine Weisung abzuwarten
ins Spital eintritt, eben doch im Sinne des Gesetzes, wie
ein Geschaftsfiihrer ohne Auftrag. Er hat, wenn die Ant-
wort der MV auf sich warten lasst, dazu um so mehr Veran-
lassung, als ja nach Art. 20 Al. 2 nicht ausdriicklich be-
willigte héusliche Verpflegung keinen Anspruch auf Lei-
stungen gibt. Will die MV im Falle eigenméchtigen Spital-
eintritts sich ganz oder teilweise von der Ubernahme der
Spitalkosten befreien konnen, so muss sie dem Versicherten
ein schuldhaftes Handeln oder den zur Zeit des Spital-
eintritts vorhandenen und erst nachtriglich gednderten
Willen, die Spitalkosten selber tragen zu wollen, nachweisen.
Krankenbehandlung durch Naturalleistung (Pflege)
ist in zahlreichen Neurosefdllen vollig unwirksam. Als
einzig wirksames Heilmittel gilt dann die Ablésung von
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der Versicherung unter gleichzeitiger Zurverfiigungstellung
der zum Uberstehen der kritischen Periode notwendigen
Geldmittel, also Behandlung in Form von Geldleistung,
der Abfindung nach Art. 38 Gesetz von 1914. In
zu enger FFassung sagt die Gesetzesbestimmung, die Ab-
findung trete an die Stelle der Pension. Ihre Zweckbestim-
mung verlangt aber, dass sie in allererster Linie an Stelle
von weiterer drztlicher Behandlung trete, was der ent-
sprechende Art. 82 im KUVG ausdriicklich hervorhebt.
Der Betrag der Abfindung muss der noch voraussehbaren
zukiinftigen Erwerbseinbusse entsprechen, also den Lohn-
ausfall und nicht nur den Wegfall des Krankengeldes er-
setzen (Plenarbeschluss vom 18. November 1920). Der
voraussichtliche L.ohnausfall ist in einer zum voraus zahl-
baren Summe zusammenzufassen. Der Versicherungsfall
muss in einer dem Patienten verstindlichen Weise als end-
giltig erledigt erklirt werden; denn der neurotisch Er-
krankte muss sich bewusst werden, dass er allein nun seine
Heilung herbeifithren kann, seinen Weg sich nun wieder
selber suchen muss, dass ihm aber die Moglichkeit geboten
werde, sich ohne 6konomischen Nachteil nur nach und
nach wieder in den ordentlichen Arbeitsgang einzugliedern.
Falls er etwas mehr Energie aufbringe als ihm zugemutet
werde, so konne er auf der erhaltenen Entschidigung
sogar einen kleinen Gewinn erzielen. Das den iibrigen Ver-
sicherten eingerdumte Revisionsrecht muss, wenn das
Mittel nicht wirkungslos sein soll, fiir den als neurosekrank
Erkldrten entfallen, obschon er meist gegen seinen Willen
abgefunden wird. Das KUVG beschrinkt die fiir die voll-
stindige Wiederangewhnung zu beriicksichtigende Dauer
auf maximal drei Jahre. Das MV G kennt eine solche Be-
schrinkung nicht. Wenn aber der Experte erklaren sollte,
in drei Jahren sei die Uberwindung der Neurose nicht zu
erwarten, dann diirfte wohl kein Abfindungsfall, sondern
ein Fall, der weiter zu behandeln ist, vorliegen.

Piccard (in Laubers Praxis, S. 247) bezeichnet die
Abfindung als ein psychologisches Heilmittel gegen Wil-
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lenslihmung, welche die medizinische Wissenschaft nicht
zu heilen vermag. Um ihre Heilwirkung ausiiben zu kon-
nen, bedarf die Abfindung einer sorgfiltigen, dem Einzel-
fall wohl angepassten Festsetzung und namentlich der
Auszahlung im richtigen Augenblick. Die Gerichtspraxis
hat die Regeln festgelegt. Aber leider werden sie von der
MV nicht genau befolgt und anstatt im Interesse der Ge-
meinschaft wohltuend zu wirken, erregt die Loslosung von
der Versicherung oft Misstimmung und dauernde Ver-
bitterung. Einige der oft missachteten Grundregeln sind:
Vor allem darf die Abfindung nie riickwirkend bestimmt
und aufoktroyiert werden. Sie darf nur zukiinftige, nie
vergangene Erwerbsunfidhigkeit aufwiegen. Bis zur Zu-
stellung des Abfindungsentscheides muss die Erwerbs-
unfihigkeit voll entschidigt werden. Allerdings ist dies
beim Bestehen der Pensionskommission nur schwer durch-
zufithren. Aber die Mingel in der Organisation sollen
nicht auf die Versicherten abgewilzt, sondern von der All-
gemeinheit getragen werden. Es muss ferner dem Plenar-
beschluss vom 18. November 1920 nachgelebt werden,
wonach der Berechnung der volle Lohnausfall und nicht das
Krankengeld zugrunde zu legen ist. Wenn diesen Grund-
sitzen nachgelebt und die noch voraussehbare Erwerbsun-
fahigkeit ungefahr richtig bewertet worden ist, dann trigt
der Versicherte das ganze Prozessrisiko, das in der Verzoge-
rung der Heilung, dem dadurch verursachten weitern Er-
werbsausfall und den Behandlungskosten besteht. Hat aber
die MV dem Spezialcharakter dieses Heilmittels nicht oder
in offenkundig ungeniigender Weise Rechnung getragen
und muss das EVG eine neue Bestimmung der Abfindungs-
summe vornehmen, dann gehen die Krankheitsfolgen bis
zur Urteilseréffnung zu Lasten der MV (vgl. Urteil Mathier
vom 12. November 1941 und Graven: Jurisprudence de
la névrose, S.9 und Invalidités, S. 111). Giorgio und
Nabholz (S. 216) raten zu &usserster Vorsicht bei der An-
wendung der im KUVG Art. 82 bestehenden analogen
Bestimmung. Sie soll nur dann zur Anwendung gebracht
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werden, wenn mit an Sicherheit grenzender Wahrschein-
lichkeit die Erwerbsunfidhigkeit nur in der Hoffnung auf
Versicherungsleistungen beruhe; denn die einmal getrof-
fene Entscheidung iiber die Verwendung dieses psycho-
logischen Heilmittels muss dann unabénderlich sein. Aber
auch allererste Autorititen auf dem neurologischen Gebiet
verkennen gelegentlich den wahren Charakter neuro-
tischer Erscheinungen.

Man konnte sich fragen, ob in der Sozialversicherung,
die die Aufgabe hat, im Interesse unserer Volkswirtschaft
und unserer Verteidigungskraft verlorene Erwerbsfihig-
keit wieder herzustellen, wo die Versicherungsanstalt ver-
pflichtet wird, ohne Riicksicht auf die Kosten immer die
wirksamste Heilbehandlung zu gewidhren, nicht dem Ver-
sicherten die Pflicht auferlegt werden sollte, sich dem von
kompetenten Vertretern medizinischer Wissenschaft und
Praxis als beste Heilmethode bezeichneten Verfahren zu
unterziehen, 1. A. also auch den als notwendig erkannten
Operationen. Das Gesetz kennt keinen Operations-
zwang und die Gerichtspraxis steht auch in der Sozial-
versicherung auf dem gleichen Standpunkt wie das Bundes-
gericht in privaten Haftpflichtprozessen, mutet also dem
Versicherten nur ganz harmlose operative Eingriffe zu.
Sie miissen gefahrlos sein, keine nennenswerten Schmerzen
verursachen und, was auch in der Sozialversicherung auf-
recht erhalten werden miisste, eine sichere Besserung er-
warten lassen. Prof. Roulet postuliert in einem Gutachten
Sulmoni, dass wenigstens nach dem Tode die Sektion
durch die Hinterlassenen nicht sollte verhindert werden
konnen, weil das grosse Interesse der Allgemeinheit, der
grosse Nutzen, welcher die Sektion den Lebenden bringen
konne, der Riicksichtnahme auf die Pietét vorgehen sollte.
Der Tod dirfe nicht als Abschluss eines Lebens betrachtet
werden, weil er heute durch die Erkenntnisse arztlicher
Erfahrung fiir die Gesundheit und die Erhaltung kiinftiger
Geschlechter iiber das Lebensende hinaus wirken konne.
,, Wie das Leben, so sollte auch der Tod des Einzelnen dem
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Ganzen Nutzen bringen’’, habe ein grosser Pathologe ge-
schrieben. Das EVG hat bis jetzt das Pietdtsgefiihl der
Hinterlassenen geachtet, indem es bei Verweigerung der
Sektion strenge Sanktionen verhinderte. Mit Recht iiber-
lisst es in solchen Fragen dem Gesetzgeber die mass-
gebende Initiative.

An Stelle von Spitalpflege tritt bei Hauspflege der
Spitalersatz im gesetzlich festgesetzten Betrag von
4 Fr. pro Tag, besondere Verhiltnisse, die eine Erh6hung
rechtfertigen, vorbehalten. Mit diesem Betrag gilt so-
wohl die im Spital freie Verpflegung, als die Kranken-
pflege und die Kosten der arztlichen Behandlung und
der Heilmittel als ersetzt. Bei bewilligter Hauspllege
scheidet somit der behandelnde Arzt aus dem offentlich-
rechtlichen Versicherungsverhéltnis aus. Er wird der
privatrechtliche Mandatar seines Patienten, ohne An-
spruch auf Deckung seines Honorars durch die MV.
Der BRB vom 16. Juni 1919 iiber die Erhéhung der
Leistungen der MV sucht dem fiir den Arztestand in dieser
Ordnung liegenden Nachteil abzuhelfen, indem er die MV
ermachtigt, auf besonderes Gesuch des behandelnden
Arztes hin einen Teil des Spitalersatzes direkt an den
Arzt auszubezahlen. Eine Bestimmung wie das KUVG,
das in Art. 73 Al. 2 die Anstalt verpflichtet, bei Haus-
pflege die notige Wartung zu beschaffen, wenn es an
solcher gebricht, kennt deshalb das MVG nicht. Der
Spitalersatz soll nach Art. 19 Al 1 bis zum Wiederein-
tritt der Erwerbsfiahigkeit, nach Art. 21 aber nur bis zum
Zeitpunkt, in welchem der Patient aus dem Spital ent-
lassen werden konnte, gewihrt werden. Die Gerichts-
praxis hat stets, der Zweckbestimmung dieser Leistung
entsprechend, auf die letztere Bestimmung abgestellt.
Auch nach der Spitalentlassung sind sehr oft noch arzt-
liche Behandlung und Medikamentation notwendig. Son-
derbarerweise kennt das Gesetz ausser in der Form des
Spitalersatzes keine Verpflichtung der MV zur Bezahlung
von Arzt- und Apothekerkosten. Das spricht allerdings



154a Dr. Hermann Kistler:

dafiir, dass der Gesetzgeber doch den Spitalersatz bis zum
Wiedereintritt der Erwerbsfiahigkeit zubilligen wollte. In
der Mehrzahl der FFille wiirde dies aber eine durch nichts
begriindete Bereicherung des Patienten mit sich bringen.
Darum geht die MV freiwillig im Momente, da der Patient
aus dem Spital entlassen wird oder, sofern er in Hauspflege
1st, entlassen werden konnte, von der Geldleistung (Spital-
ersatz) zur Naturalpflege (Ubernahme der Arzt- und Apo-
thekerkosten) tiber. Das EVG hat diese gesunde Liosung
begriisst und durch seine Praxis sanktioniert.

b) Den Erwerbsausfall ersetzende Leistungen
erhidlt der Versicherte in folgenden verschiedenen
FFormen:

Nach Art. 19 Al. 2 MVG erhalt der Militdrpatient bis
zum Moment, da seine Iinheit entlassen wird, von der
MV den militarischen Gradsold. Diese Bestimmung
wurde aber durch den BRB vom 12. Januar 1940 fiir die
Dauer der Mobilmachung aufgehoben, weil sie allzugrosse
Ungleichheiten mit sich brachte und auch der MV eine
allzu umstédndliche Kontrolle auferlegte. Nach diesem
und dem ihn ersetzenden BRB vom 21. Mai 1941 erhilt
der Militdrpatient wihrend den ersten 45 Tagen nach
seiner personlichen Entlassung aus dem Dienst oder aus
der Behandlung durch die Truppensanitit, den Gradsold.
Dieser wird, im Gegensatz zum Krankengeld auch ausbe-
zahlt, wenn das Einkommen des Patienten keine Einbusse
erleidet und erfithrt auch wegen Teilkausalitit keine Kiir-
zung, unterliegt aber nach der Praxis der MV grundsétz-
lich der Kiirzung aus Art. 11 wegen grober Fahrlassigkeit.
Dem geschichtlichen Werden der Bestimmung des Art. 11
entspricht dies nicht. Wie schon aus dem heutigen Wort-
laut, der nur von der Kiirzung oder dem Verlust von An-
spriichen an die ,,Kranken- und Unfallversicherung*, nicht
an die MV, spricht, hervorgeht, wollte die lex Forrer solche
Kiirzungen erst vom Momente an gestatten, da die zivile
Versicherung den Militdrpatienten zu tibernehmen hatte.
So wenig als die Armee und die Truppensanitit zur Vor-
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nahme von Kirzungen auf dem Sold berechtigt ist, so
wenig soll es die MV sein.

Krankengeld. Es ist eine Eigentiimlichkeit des
MVG, dass Krankengeld und Rente nicht nach dem ge-
nauen Betrag des Arbeitsverdienstes, sondern nach Ver-
dienstklassen berechnet werden, was zur Folge hat, dass
der als Grundlage dienende Taglohn, sofern er nicht eine
runde Zahl in Franken betrigt, stets auf den Franken auf-
gerundet wird. Das Gesetz kennt 13 Verdienstklassen mit
einem hochstversicherten Tageseinkommen von 15 Fr.
Die Differenzierung in der Berechnung von Krankengeld
und von Rente, die nach dem KUVG durch die Verschie-
denheit der Prozentsitze — 809, des Lohnes fir das
Krankengeld, 709, fiur die Rente — erreicht wird, erreicht
das MV G bei einem Einheitsprozentsatz von 709 dadurch,
dass es das Krankengeld fiir alle 365 Tage gewiihrt, die
Rente aber auf der Grundlage von 300 Arbeitstagen im
Jahre berechnet. Withrend das KUVG den Ubergang
vom Krankengeld zur Rente in dem natiirlicherweise ge-
gebenen Zeitpunkt vornimmt, in welchem die Fortsetzung
der Behandlung eine namhafte Besserung nicht mehr er-
warten lasst, hat das MVG die Krankengeldzahlung auf
Erkrankungen beschriankt, bei denen nicht zum voraus
auf eine Dauer von wenigstens sechs Monaten geschlossen
werden muss und ldsst in allen Fillen die Umwandlung
in Rente nach sechs Monaten andauernder Behandlung
eintreten. Diese Rente wird ausbezahlt bis zur Invalidi-
titserklirung und ist ein Zwischending, eine Vermischung
von Krankengeld und Invaliditidtsrente. Sie geht ihre
eigenen rechtlichen Wege. Wir wollen sie zur Unterschei-
dung von der eigentlichen Rente mit Krankenpflege-
rente bezeichnen. Mit der Rente hat sie die Berechnungs-
art gemein, mit dem Krankengeld aber Aufgabe und
Zweck. Waiahrend die Invalidenrente nach Art. 28 fiir
dauernden korperlichen Nachteil gewidhrt wird, tritt die
Pension des Art. 25 ,,an Krankengeldstatt™. Sie unter-
steht also grundsétzlich den fiir das Krankengeld geltenden
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Bestimmungen, wird darum z. B. auch nicht ausbezahlt,
solange kein Erwerbsausfall vorliegt (Art. 19 Al 5). Sie
wird, wie das Krankengeld, den nicht unterstiitzungs-
pflichtigen Ledigen wihrend der Spitalpflege auf die
Halfte herabgesetzt (Art. 29 des Gesetzes von 1914, der
in der Ausgabe Piccard als Al. 2 in Art. 25 des geltenden
Gesetzes eingefiigt ist). Dagegen hat die, allerdings an-
gefochtene, Gerichtspraxis in den Anwendungsfillen des
Art. 9 Al 1 (Leistungen beli Anmeldung vordienstlicher
Krankheit bei Dienstbeginn) die Krankenpflegepension
der Invaliditiatspension gleichgestellt, und gewihrt nur
das eigentliche Krankengeld ohne Riicksicht auf nach-
teilige dienstliche Beeinflussung, die Krankenpflegerente
aber nur im Umfange dienstlicher Verschlimmerung.

2. Leistungen im Invaliditatsfall.

a) Die Invaliditdatsrente. Der Gerichtspraxis ist
es bis jetzt noch nicht gelungen, zwischen Krankenpflege-
und Invalidititsrente eine klare und feste Grenzlinie zu
ziehen. Das ist vor allem den verschwommenen gesetz-
lichen Bestimmungen zur Last zu legen. Doch muss zu-
gestanden werden, dass die Rechtsprechung dieses Ab-
grenzungsgebiel etwas vernachlissigt hat. Es bietet der
wissenschaftlichen Bearbeitung noch dankbaren Spiel-
raum. Auch die Invalidenrente kann ndmlich nach Art. 28
Al. 2 als zeitlich begrenzte Rente und ausnahmsweise
sogar noch ein zweites Mal nur auf bestimmte Zeitdauer
gewithrt werden. Die PK scheint die Absicht, die den
Gesetzgeber geleitet hat und der Bestimmung ihren Sinn
verleiht, vollig vergessen zu haben, so dass entgegen dem
bestimmten Wortlaut des Gesetzes die PK aus Opportuni-
tiat oft jahrzehntelang Renten stindig wieder fiir ein oder
zwel Jahre erneuert, mit Vorliebe in langwierigen Tuber-
kulosefillen, in denen von Anfang an eine Prognosestellung
auf Heilung in absehbarer Zeit nicht mdglich war. Wie
diese gesetzwidrige Praxis auf den ungliicklichen Kranken,
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der alle Jahre wieder die Aussicht vor sich sieht, erneut
um sein Recht prozedieren zu miissen, wirken muss, in
welchem Masse sie sog. Versicherungsneurosen hervorruft
oder begiinstigt, kann der Gesunde nicht ermessen. Aus
den Gesetzesmaterialien geht hervor, dass diese Bestim-
mung nur IFdlle im Auge hat, in denen mit einer Wieder-
herstellung in relativ kurzer Zeit gerechnet werden kann
und dass die ausnahmsweise einmalige Iirneuerung der
zeitlichen Beschrinkung nur fiir den Fall vorgesehen
wurde, dass entgegen der Voraussicht die Heilung doch
noch nicht eingetreten ist, wohl aber jetzt in baldiger
sicherer Aussicht steht.

Viel umstritten ist die Entschidigungsfrage bei mini-
malen Invaliditiaten. In der Haftpflichtgesetzgebung,
die in Kapitalform entschadigt, spielt die Frage, ob auch
die theoretisch errechnete minimale Arbeitsunfihigkeit zu
entschiidigen sei, keine nennenswerte Rolle. Die aus der
Haftpflichtgesetzgebung hervorgegangenen Sozialversiche-
rungsgesetze haben denn auch zunéchst in keinem einzigen
[Lande ein Minimum fiir die Rentengewihrung vorgesehen,
wie das TAA in seinem Bericht von 1937 iiber die Ab-
schitzung der Erwerbsfiahigkeit auf S. 124 feststellt. Erst
die Erfahrung zeigte, dass kleine Invalidititen durch
physiologische und berufliche Angewohnung tiberwindbar
sind. Kaufmann (Zur Umgestaltung der deutschen
Sozialversicherung, S. 10) hilt die kleinen Renten nicht
nur fiir unwirtschaftlich, sondern in ihrer suggestiven Ver-
bindung von Unfall und Geld sogar oft fiir schéadlich.
Oberholzer (Fihrer, S.95) erklirt, dass theoretische
Defekte von 59, sich auf dem Arbeitsmarkt nicht fiithlbar
machen und die Untersuchungen des internationalen Ar-
beitsamtes haben ergeben, dass die Abschitzung ihres
Einflusses auf den Verdienst meist nicht moglich sei. Es
setzte in der Folge eine sehr vehemente Bewegung gegen
die Gewihrung kleiner Renten ein.

Das MVG schliesst auch kleinste Renten nicht aus.
Mit Recht verweist Graven (Invalidites, S. 24) daraui,
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dass gegenteils das Gesetz die Beriicksichtigung auch
kleinster Einbussen vorsieht, wie sich aus Art. 42 ergibt,
der der PK das Recht gibt, Jahresrenten unter 100 Fr.
auch gegen den Willen des Berechtigten auszukaufen; denn
der schon nicht mehr zwangsweise auskaufbare Renten-
betrag von 100 Er. entspricht in der obersten Verdienst-
klasse einer Erwerbsfihigkeitseinbusse von nicht ganz
3,29, und von 5,19, in der zur Zeit der Gesetzesredaktion
bestehenden hochsten Verdienstklasse.

Uber die Gerichtspraxis des EVG schreibt Lauber in
,,Praxis‘® 1928, mit der ominosen theoretischen Erwerbs-
unfihigkeit habe das Gericht so gut wie aufgerdumt.
Unter 59, wiirden schon lange keine Renten mehr zuge-
sprochen und solche von 59, wiirden immer seltener
(S. 319). Piccard begriindet in ,,Invaliditatsschitzung und
Wirtschaftskrise® diese Praxis damit, dass diese sog.
Schnapsrenten die Volksmoral untergraben (Medizin.
Wochenschrift 1933, S. 1240). Ob eine solche Bezeichnung
fir die kleinen Renten und die aus der Bezeichnung sich
aufzwingende Schlussfolgerung berechtigt sind, darf aber
wohl bezweifelt werden, wenn man beriicksichtigt, dass
109, Rente der obersten Verdienstklasse eine Jahresrente
von 315 Fr. ausmachen und dass ein regelmissig fliessender
monatlicher Zuschuss von Fr. 26.25 in der Arbeiterklasse
fiir das Budget eines Familienvaters ins Gewicht fillt.
Auch fiir denjenigen, der mit einem Taglohn von Fr. 6.—
bis Fr. 7.50 (5. Klasse) seine Familie erhalten muss, wird
ein regelmissig fliessender monatlicher Zuschuss von
Fr. 12.10 kaum die Gefahr einer Untergrabung seiner
Moral zur Folge haben. Der Betrag einer 5%igen Rente
der obersten Klasse deckt in der untersten Verdienstklasse
eine mehr als 239%ige Erwerbsunfihigkeit. Nicht durch
die Berechnung des Rentenbetrages, sondern durch die
Priifung der Frage der Anpassungsmoglichkeit an die be-
stehende Integrititsverletzung und der dadurch ermog-
lichten Uberwindung der anfinglichen Erwerbseinbusse
ist die Streitfrage zu losen. Das fiihrt zum Resultat, dass
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minimale Invalidititen nicht grundséitzlich von jeder Ent-
schadigungsberechtigung ausgeschlossen, sondern durch
Angewohnungsrenten ausgeglichen werden sollen. Nach-
dem die Praxis des deutschen RVA dazu gelangt war,
Invaliditaten unter 109, nicht mehr mit Dauerrenten zu
entschiadigen, fithrten nach und nach die Gesetze in ver-
schiedenen Lindern feste Minima fiir die Gewihrung von
Dauerrenten ein. So gewidhren nach der 1940 verdffent-
lichten Zusammenstellung des TAA {iber die Entschidi-
gung der Kiriegsopfer (S. 22) z. B. folgende Linder den
Kriegsinvaliden nur noch Angewdhnungsrenten bei In-
validitiaten bis zu 309, Italien, 259, Deutschland, 209
England, 109, Frankreich und Belgien. In seinem Bericht
von 1933 iiber die Revision des MVG an das EMD macht
Stauffer den Vorschlag, bei Invalidititen bis zu 259, den
fiinffachen Betrag einer Jahresrente auszubezahlen, so-
fern der Versicherte den Beweis einer eingetretenen, kau-
salen Erwerbseinbusse erbringt. Graven (Invalidités,
S. 24) hebt hervor, dass die Gerichtspraxis in der Schweiz
es abgelehnt hat, einen Missbrauch durch einen andern zu
ersetzen. Die Fille missen individuell behandelt werden.
Es konnen z. B. auch kleinste Fingerspitzendefekte, die
bei Stundenlohn schon nach kurzer Zeit keine Lohnein-
busse mehr nach sich ziehen, sich bei Stiicklohn dauernd
erwerbsschidigend auswirken. Wenn das Gesetz in Art. 42
ausdriicklich den vollwertigen Auskauf von Jahresrenten
unter 100 Fr. — in der obersten Verdienstklasse betrigt
eine 59ige Rente I'r. 107.50 — regelt, so darf die Gerichts-
praxis nicht solche Renten grundsiitzlich verweigern.
Die Hilflosigkeit fihrt als qualifizierte Invaliditat
zu besondern Mehrleistungen, die sowohl nach den Art. 24
Al. 9 (Krankengeld) und Art. 29 Al. 2 (Rente) MVG, wie
nach Art. 77 KUV G bis zum vollen Jahresverdienst gehen
konnen. Nach dem KUVG kann Hilflosigkeit schon ge-
geben sein, sobald der Versicherte besonderer Wartung
und Pflege bedarf. Das MV G dagegen verlangt ,,génzliche
Hilflosigkeit und gleichzeitiger Notbedarf*. Ein Uhr-
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macher, der beide Beine verloren hat, ist nach KUVG ein
Hilfloser, nicht aber nach MVG (Graven: Invalidités,
S. 51). Die Gerichtspraxis zum MV G bezeichnet nur den-
jenigen als hilflos, der fiir die alltdglichsten und gewdhn-
lichsten Lebens- und Leibesverrichtungen auf fremde
Dienstleistung angewiesen ist. Dagegen geniigt es nach
dem deutschen Recht, wenn der Invalide ohne fremde
Pflege und Wartung nicht bestehen kann (Rosin: Die
Rechtsnatur der Versicherung, S. 112; Siefart: Begriff
der Erwerbsfihigkeit, S. 150; Manes: Personenversiche-
rung, S. 109). Die Mehrleistung fiir Hilflosigkeit ist nach
unserm Recht immer nur Geldleistung, nach deutschem
Recht je nach Umstidnden auch Sachleistung, indem ein
besonderer Pfleger mit der Watrung betraut und auch
Anstaltspflege gewiihrt werden kann (Richter: Sozial-
versicherungsrecht, S. 161).

Es sel nur kurz auf die eigentiimliche Regelung im
MV G hingewiesen, wonach das Krankengeld, das maximal
wihrend sechs Monaten ausgerichtet wird, nur mit Ge-
nehmigung des Bundesrates bis auf den Gesamtbetrag des
Taglohns erhoht werden darf, die Hilflosigkeitsentschéidi-
gung somit der Uberpriifung durch das EVG entzogen ist.
Bei Hilflosenrente mit einer Minimaldauer von sechs Mo-
naten aber, wird die Uberpriifung des EVG nicht durch
die bundesritliche Genehmigung ersetzt.

Dagegen ist in Art. 43 dem Bundesrat die Befugnis
zur Gewihrung von bis auf den doppelten Betrag erhohten
Pensionen an den Wehrmann oder dessen IHinterlassene
vorbehalten in den Fillen, da der Wehrmann sich im In-
teresse des Vaterlandes freiwillig einer grossen Gefahr aus-
gesetzt hat. Gestiitzt auf diese Erméchtigung hat der
Bundesrat gelegentlich auch schon bei durch Verschulden
von Vorgesetzten verursachten Unfillen erhdéhte Pen-
sionen bewilligt und hat von ihr auch fiir die Regelung der
Fliegerunfille Gebrauch gemacht.

b) Die Frage, ob es in den Aufgabenkreis der Sozialver-
sicherung gehort, unter bestimmten Voraussetzungen fiir
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Beeintridchtigung der korperlichen Integritit
Leistungen auch dann zu gewihren, wenn die Verletzung
keinerlei nachteiligen Einfluss auf die Erwerbsfahigkeit
haben kann, ist umstritten. Das TAA gibt in seinem Be-
richt von 1937 iiber die ,,Evaluation de 'incapacité per-
manente de travail®, S. 116 auf diese heikle Frage folgende
Antwort: ,,Die Verweigerung jeder Entschddigung bei
Verstiimmelungen, solange keinVerdienstausfall entsteht, ist
ebenso unerbittlich als logisch (implacable qu’impeccable),
verletzt aber das allgemeine Billigkeitsgefiihl, das nicht
verletzt werden darf. Das Recht soll nicht reiner Vernunft
transzendentale Befriedigung verschaffen, sondern po-
sitive Regelung bringen, die mit der allgemeinen Auffas-
sung, den moralischen Bedingungen und dem sozialen
Leben harmonieren.”* Der Satz, den FEugen Huber dem
Zivilgesetzbuch mit auf den Weg gab: ,,Billigkeit soll das
Recht meistern®, hat auch fiir den Gesetzgeber des Sozial-
versicherungsrechts seine tiefe Bedeutung.

Eine Entschiddigungspflicht fiir Verletzung koérper-
licher Integritit ohne Erwerbsschaden kannte die lex
Forrer weder in der Kranken- und Unfallversicherung,
noch in der Militdrversicherung. Auch der bundesritliche
Entwurf von 1900 enthielt keine diesbeziigliche Bestim-
mung. Die in Art. 28 der MV auferlegte Verpilichtung,
auch fir solche Verletzungen Entschidigung zu bezahlen,
i1st durch die Bundesversammlung eingefiigt worden. Un-
befriedigend blieb bei der getroffenen Regelung nur, dass
die daherige Leistung, welche in das Rechtsgebiet der
Genugtuungssumme gehort und darum durch den Richter
nach seinem freien Ermessen sollte festgesetzt werden
konnen, an Verdienstklasse und Rentenform gebunden
ist. Nach welchen Grundsitzen sollte der der Rente zu-
grunde zu legende Prozentsatz bestimmt werden kénnen ?
Es gibt dafiir keine Berechnung und keine Bestimmungs-
methode und die IFestsetzung eines Prozentsatzes wird
stets Willkiir bleiben. Was hat die zufillig gerade an-
wendbare Verdienstklasse — man denke an Studenten,

Zeitschrift fiir Schweizerisches Recht. Neue Folge Band 61. 11a
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Lehrlinge, Arbeitslose — mit einer durch Operationsfehler
oder dienstliche Erkrankung verursachten Sterilitit zu
tun, wo Alter und Familienstand massgebende Faktoren
sein sollten. Der Richter muss fiir die Festsetzung solcher
Integrititsverletzungsentschidigungen vollig freie Hand
bekommen, wie bei der Festsetzung der Genugtuungs-
leistung nach OR und Haftpflichtgesetzen.

Eine schwere Integrititsschiadigung liegt nach der
Gerichtspraxis vor bei Stérungen, die den L.ebensgenuss
beeintrachtigen, wie Verstimmelungen, Entstellungen,
dauernd schmerzhafte Zustande (AS 1932, S. 95). Wihrend
es nach unserer Gerichtspraxis nach Méglichkeit vermieden
wird, neben einer Erwerbsunfihigkeitsrente noch eine
Integritidtsentschidigung zuzusprechen, ist in Frankreich
und andern Léndern diese Entschiadigung ausdriicklich
als Zusatzrente vorgesehen. Das deutsche Recht bestimmt,
dass die Rente fiir schwere Integrititsschiadigung bei voller
und bei nicht um mehr als 509, reduzierter Erwerbsfihig-
keit mit 25—509; zu bewerten sei (Bericht des TAA von
1940 iiber I’'Indemnisation des Victimes de la guerre,
S. 29).

3. Leistungen im Todesfall: Hinterlassenen-
renten.

Mit dem Tode des Versicherten erlischt bei uns der
Rentenlauf, wihrend in Deutschland die Invalidenrente
noch wihrend drei Monaten nach dem Tode den Hinter-
lassenen ausgerichtet wird (Bericht des IAA von 1940 iiber
die Kriegsopfer, S. 48). Sadmtliche an Hinterlassene vor-
gesehene Leistungen sind nach dem MVG an den Kausal-
zusammenhang zwischen dem versicherten Ereignis und
dem Tod des Versicherten gebunden. Unser Gesetz kennt
keine Bestimmung analog derjenigen im deutschen Mili-
tarversorgungsgesetz, welche bei unabhéngig von der ver-
sicherten Krankheit, aber wihrend des Bezuges von Ver-
sicherungsleistungen eintretenden Todesfédllen von Versich-
erten der Familie einen Drittel des Sterbegeldes ausrichtet.
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Bei uns haben bei versichertem Tod die Hinterblie-
benen in einer gesetzlich hierfiir festgesetzten Reihenfolge
einen Anspruch auf ein Sterbegeld von 240 Fr. Un-
abhingig davon besteht die Berechtigung auf Hinter-
lassenenpensionen.

Aus dem Wortlaut des Art. 35, wonach die Witwen-
pension 659, betrigt, wenn die Witwe pensionsberechtigte
Kinder hat, schliesst die Gerichtspraxis, dass das Gesetz
Kindern, welche eine pensionsberechtigte Mutter haben,
zwar wohl eine Pensionsberechtigung, nicht aber einen
selbstindigen Anspruch an die MV einrdumt. Wird ihnen
ihr Teil durch die Mutter vorenthalten, so konnen sie
Befriedigung ihres Anspruches nur im Verfahren gegen
ithre Mutter erreichen. Unser Gesetz kennt keine unter-
schiedliche Behandlung zwischen erwerbsfihigen und er-
werbsunfdhigen Witwen. Das deutsche Gesetz dagegen
gewihrt der erwerbsunfihigen Witwe eine auf 509 (gegen-
tiber 309,) erhohte Pension, wenn die Witwe nicht im-
stande ist, wenigstens einen Drittel dessen zu verdienen,
was sie In gesundem Zustand verdienen konnte (Art. 37
des deutschen MVG; Adam: Das Militarversorgungs-
gesetz, S. 54 und 61). Das deutsche Unfallversicherungs-
gesetz gestattet, bei Arbeitsunfihigkeit der Witwe die
Erhéhung der Pension bis auf den doppelten Betrag und
Verlangerung der Kinderrente bis Ende der Berufsaus-
bildung (Richter: Soziales Versicherungsrecht, S. 164
und 169).

Unser Gesetz spricht sowohl der Witwe als der unter-
haltsberechtigten abgeschiedenen Frau Pensionsanspriiche
zu, der erstern ohne Riicksicht auf das eheliche Giiter-
recht, also auch der Ehefrau, die ithren Mann erhalten hat
und keinen Schaden erleidet, der letztern nur im Rahmen
ihres Unterhaltsanspruchs. Die Beschriankung auf 409
im ersten Alinea erfordert aber, dass sich die beiden oder
mehr Frauen in die 409, teilen miissen. Mit der Verhei-
ratung der einen der beiden und nicht erst drei Jahre
spater erhilt die andere das Recht auf volle Befriedigung
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ihres Anspruchs; denn aus dem Wortlaut: ,,unbeschadet
ihrer Pensionsanspriiche bis zur Wiederverehelichung® er-
gibt sich, dass mit der Wiederverheiratung der Anspruch
erlischt, dass die Abfindung mit dem Betrag einer drei-
fachen Jahrespension somit nicht als Pranumerando-
zahlung einer weiterhin anerkannten Anspruchsberechti-
gung aufzufassen ist und nicht auf Kosten der andern
Anspruchsberechtigten geht. Eine &hnliche, ebenfalls im
Gesetz nicht vorgesehene Teilung muss vorgenommen
werden, wenn noch drei oder vier und nicht nur zwei an-
spruchsberechtigte Grossviter und Grossmiitter leben, be-
schrinkt doch Art. 37 ¢ die Leistungen an Grosseltern auf
259,, Beschrinkung, die auch zu beriicksichtigen ist,
wenn mehr als nur das eine vom Gesetze erwihnte Gross-
elternpaar vorhanden ist. Verlieren dagegen Eltern zwei
oder mehr bei der MV versicherte Sohne durch den Dienst,
so sind sie zu kumulativem Rentenbezug berechtigt, wie
die Gerichtspraxis festzustellen bereits in die lLage ge-
kommen 1ist.

Bei Erwerbsunfihigkeit sind nach Art. 36 Kinder auf
Lebenszeit, nach Art. 37 Geschwister bis der verstorbene
Bruder 70 Jahre alt wire, pensionsberechtigt. Nach der
frithern Gerichtspraxis geniigte eine Teilerwerbsunfidhig-
keit von iiber 509, wihrend einer Minimaldauer von sechs
Monaten. Seit 1936 gewihrt das Gericht diese Pensionen
nur noch bei vollstindiger oder beinahe vollstindiger Er-
werbsunfiahigkeit. Nach deutschem Recht erhalten diese
Pension Kinder, die wegen Gebrechen ausser Stande sind,
sich selber zu erhalten, was den Richter deutlich auf das
hinweist, worauf es ankommen soll.

Wihrend Witwe und Kinder ohne Riicksicht auf ihre
Vermogensverhédltnisse und auch ohne Riicksicht auf
durch den Todesfall eingetretenen Schaden die volle ge-
setzliche Leistung erhalten, das Gesetz hier also vom
Haftpflichtgedanken abweichend wirkliche Versicherung
gewithrt, wird den Aszendenten und Geschwistern ein An-
spruch auf Leistungen nur zuerkannt, wenn ein Bediirfnis
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nach solchen besteht (Art. 37 letztes Alinea), also eine
aus den Ideen der Volkssolidaritat, der sozialen Fiirsorge
fliessende Hilfe gewdhrt, nicht nur iiber die Haftpflicht-
grundsidtze hinweg, sondern auch den Versicherungs-
gedanken hinter sich lassend. Wo aber das Bediirfnis be-
steht, da kommen zur Bemessung der zu machenden
Leistungen die Haftpflichtgrundsitze wieder zu ihrem
vollen Recht, indem der Umfang der Leistungen wesent-
lich, nach der neuern Praxis des EVG ausschlaggebend
mitbestimmt wird durch den Umfang des durch den Tod
verursachten Schadens. Diese Vorschrift ist in der Lite-
ratur (Arnold: Der Versicherungsanspruch im MVG,
S. 139) und anfénglich auch in der Gerichtspraxis dahin
ausgelegt worden, dass, sobald das Bediirfnis bejaht wird,
ein Versicherungsanspruch entsteht und dass die Fest-
stellung eines entstandenen Schadens nur ein Masstab fiir
das Mehr oder Weniger der Leistungen innerhalb des ge-
setzlichen Rahmens sein soll. Diese von versicherungs-
rechtlichen Gedankengéingen beherrschte Gesetzesaus-
legung ist durch die neuere Gerichtspraxis verlassen wor-
den. Das EVG liess sich von der Erwigung leiten, dass
die Hinterlassenen aus dem Todesfall nicht finanziellen
Vorteil ziehen sollen, dass die Leistungen der MV darum
nicht iber den Rahmen der wahrscheinlich entgangenen
Hilfe hinausgehen diirfen. Der Auftrag des Gesetzgebers,
die Verhéltnisse in billige Beriicksichtigung zu ziehen,
wird in die bequeme, aber starre Form des reinen Ver-
sorgerschadens hineingezwungen. Es sind sowieso fast nur
Bediirftige, die einer zu erwartenden Hilfe verlustig gehen
konnen, denn da, wo ein Bediirfnis fehlt, pflegen Sohne
ihre Eltern und Grosseltern und Briider ihre Geschwister
nicht zu unterstiitzen. Die Tatsache, dass das Gesetz
erlaubt, in den Leistungen an die Eltern bis iiber einen
Drittel, in den Leistungen an die Geschwister und Gross-
eltern bis zu einem vollen Viertel des Jahresverdienstes
des Sohnes oder Bruders zu gehen, Ansitze, die im prak-
tischen Leben wohl nur in ganz seltenen Ausnahmeféllen
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erreicht werden, spricht nicht dafiir, dass dem Gesetz-
geber die enge Auslegung der gegenwirtigen Gerichts-
praxis vorgeschwebt hat. Es weist auf soziale Fiirsorge
mehr als auf Haftpflichtgrundsitze hin.

Der urspriingliche Gesetzestext hatte Aszendenten
und Geschwistern, deren Lebensunterhalt durch den Tod
des Versicherten nicht beeintrichtigt wurde, jegliche Lei-
stungen verweigert. Weil in der Folge aber in stossenden
IFdllen die Bundesversammlung stindig Extrakredite be-
willigte, wurde dann durch das BG vom 27. Juni 1906
die Bestimmung dahin abgeindert, dass auch diese Ver-
wandten grundsitzlich Anspruch auf Leistungen haben.
In denjenigen Fillen, in denen ein Bediirfnis fiir eine Pen-
sion offenbar nicht vorliege, soll eine solche jedoch nicht
gewihrt werden (Botschaft des Bundesrates vom 5. April
1904). Voraussetzung ist also nicht das Vorliegen von
Bediirftigkeit.

Eine dem allgemeinen Volksempfinden vielleicht doch
besser Rechnung tragende L.Oosung postuliert Stauffer in
seinem Revisionsbericht an das EMD dahingehend, dass
im Todesfall den grundsétzlich pensionsberechtigten El-
tern eine gesetzlich fixierte Genugtuungssumme von
2000 bis 3000 Fr. zu entrichten und dariitber hinaus der
nachgewiesene Versorgerschaden zu ersetzen sei, den
Grosseltern und Geschwistern aber nur noch der Ver-
sorgerschaden. Kr lisst sich hier von den Grundsitzen
des Haftpflichtrechtes leiten.

4. Der Rentenauskauf.

Die I‘rage, ob Invaliden- und Hinterlassenenpen-
sionen in Kapital- oder Rentenform entrichtet werden
sollen, bekam ihre Bedeutung erst mit dem Aufkommen
der Sozialversicherung. In der Privatversicherung be-
stimmt jeder Versicherte selber und zum voraus, in welcher
Form er die ihm zukommenden L.eistungen erhalten will.
In der privaten Unfallversicherung wird fast ausschliess-
lich die Kapitalform gewihlt. In der Gewerbehaftpflicht
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drangte sich die Kapitalform auf, weil Existenz und
Solvabilitat der meisten haftpflichtigen Unternehmer
nicht zum voraus fiir die ganze Rentendauer sicher stand.
Aber auch in der Eisenbahnhaftpflicht zog die haft-
pflichtige Unternehmung der Einfachheit und Endgiiltig-
keit der Regelung wegen diese Form vor. Fiir die Sozial-
versicherung aber musste die Frage vom Standpunkt
der Gemeinschaftsinteressen aus beantwortet werden. Da
die Invaliditdt eine unablissig sich auswirkende Erwerbs-
einbusse herbeifithrt, ist die fortlaufende Deckung des
laufenden Erwerbsausfalles die natirlichste Art der
Schadensdeckung. Sie greift nicht in die durch die Pro-
duktion geschaffene Kaufkraftverteilung ein und schafft
darum auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht nach-
teilige Kaufkraftschwankungen. Sie zwingt den Inva-
liden von Anfang an, die ihm gebliebene Arbeitskraft
weiterhin zu verwerten und erhélt dieselbe dem allgemeinen
Produktionsprozess. Die tibergrosse Mehrzahl der durch
die Sozialversicherung erfassten Volksgenossen versteht
nicht, grossere Kapitalbetrige produktiv zu verwenden.
Auch wo die Absicht und die zur Durchfiihrung erforder-
liche Willenskraft besteht, fehlen die nétigen Kenntnisse,
die Einsicht in die Funktionsweise und Erfolgsmdglich-
keiten der kapitalistischen Kleinunternehmungen und vor
allem die unersetzliche Erfahrung. Die unverschuldete
IFolge ist nur zu oft der finanzielle Zusammenbruch und
der Invalide steht nun der Rentenstiitzen beraubt als
schwerbenachteiligter Arbeitsuchender wieder auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt. Ihrer Aufgabe kann die Sozial-
versicherung in der grossen Mehrzahl der Versicherungs-
fille nur mit Renten-, nicht mit Kapitalleistungen gerecht
werden. Sie basiert denn auch in vielen Lindern aus-
schliesslich auf der Rentenform und in den andern ist die
Leistung in Kapitalform nur ausnahmsweise zulissig,
meist noch wverklausuliert, um zu verhindern, dass i1m
Iralle der Verschlimmerung seines Gesundheitszustandes
der Invalide um ihm hierfiir gebiithrende Leistungen
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komme und dass seine Hinterlassenen nicht um ihren
selbstdndigen Versicherungsanspruch gebracht werden.

Weil keine besondere gesetzliche Bestimmung den
Auskauf der unter der Herrschaft des Pensionsgesetzes
von 1874 zugebillisten Renten gestattet, hat das EVG
die Auskaufsmoglichkeit solcher Renten verneint.

Das MVG regelt den Rentenauskauf in Art. 42, und
zwar in verschiedener Weise fiir Jahresrenten unter 100 Fr.
und fiir solche, die diesen Betrag erreichen oder iiber-
schreiten. Im erstern Falle und tiberdies immer, wenn der
Berechtigte im Ausland wohnt, ist die PK berechtigt, auch
gegen den Willen des Versicherten den Auskauf vorzu-
nehmen, wogegen im Falle spéiterer Verschlimmerung dem
Ausgekauften das Revisionsrecht gewahrt bleibt. ,,In
allen andern Fillen ist der Auskauf nur auf Antrag des
Berechtigten und nur ausnahmsweise zulédssig.” ,,Ein mit
Zustimmung des Berechtigten ausgekaufter Pensionsfall
gilt als endgiiltig erledigt™ (Wortlaut des Art. 42). In der
ersten Hélfte der Zwanzigerjahre hat die MV das ,,nur
ausnahmsweise zuldssig®® ausserordentlich weit ausgelegt
und durch ihre Angestellten eine grosse Masse Auskaufs-
vergleiche abschliessen lassen. Selbstverstindlich waren
die Versicherten leicht dazu zu bewegen; denn die Aus-
sicht auf eine grosse Geldsumme iiberwindet beim &ko-
nomisch Schwachen die aufsteigenden Bedenken. Be-
stimmte Berechnungsgrundsitze kamen dabei nicht zur
Anwendung. Eine nachtriigliche objektive Uberpriifung
der Vergleichssumme auf ihre Angemessenheit war nicht
moglich. Ein solches Verfahren musste in der Fachliteratur
Diskussionen iiber die Rechtsgiiltigkeit solcher Vergleiche
rufen. Wihrend Ziblin (Der Rechtsschutz in der MV,
S. 65) die Ansicht verfocht, dass vom Gesichtspunkt des
offentlichen Rechts aus solche Vergleiche der Risiko-
verteilung, weil rein spekulativer Natur, absolut nichtig
seien, da das Gesetz den Auskauf nur durch die PK und
nicht durch Vergleich der MV mit dem Versicherten ge-
statte und dass schon aus diesem Grunde das EVG solche
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Vergleiche nicht als rechtsgiiltig anerkennen sollte, ver-
teidigt Studer (Die Erwerbsunfidhigkeit in Kranken-,
Unfall- und Invalidenversicherung, S. 37), voriibergehend
Chef der MV und Urheber dieser Auskaufspraxis,sein Vor-
gehen, rithmt die wirtschaftliche Einsicht und den gesunden
Menschenverstand des EVG, dank welcher es der MV er-
moglicht werde, in umfangreichem Masse Militarpatienten
abzufinden. In den bei erfolgter Verschlimmerung in der
Folge haufigen Anfechtungen verlangte aber das EVG
einen Entscheid der PK im Anfechtungsprozess. Das
fithrte dazu, dass die MV nicht mehr Abfindungsvergleiche
abschliesst, sondern der PK Antrag auf Gewihrung oder
Verweigerung des verlangten Rentenauskaufs stellt, wie
es der gesetzlichen Regelung entspricht. Uberdies haben
sich seither die Grundsitze, auf welche die MV ihre Stel-
lungnahme aufbaut, vo6llig geéindert. Sie wiirdigt und
wigt die volkswirtschaftlichen und die privaten Interessen
genau ab und nimmt, wenn ganz ausnahmsweise ein Aus-
kauf ihr gerechtfertigt erscheint, die Berechnung des Ka-
pitalbetrages nach den Piccard’schen Tabellen vor. Je-
doch gelangen gelegentlich immer noch Anfechtungspro-
zesse beziiglich alter Auskaufsvergleiche vor EVG. Das
Gericht behandelt diese Vergleiche als rechtsgiiltig zu-
stande gekommen und iiberprift jeden einzelnen nur auf
seine Anfechtbarkeit hin wegen bei Vergleichsabschluss
vorhanden gewesenen Willensméingeln unter analoger An-
wendung von Art. 23 OR einschliesslich der in Art. 31
festgelegten Befristung. Es darf die Frage aufgeworfen
werden, ob es nicht nidher gelegen hétte, die in den Haft-
pflichtgesetzen getroffene Ordnung, wonach jeder Ver-
gleich, der eine offenbar ungeniigende Entschidigung ge-
wihrte, anfechtbar ist, zur analogen Anwendung zu bringen.
Wohl handelt es sich hier um Spezialgesetze und darum
um 1. A. nicht zur analogen Anwendung geeignete Bestim-
mungen. Aber diese Spezialgesetze regeln das der Sozial-
versicherung auf dem Boden des Privatrechts entspre-
chende Gebiet. Die Vergleiche beschlagen durch das 6ffent-
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liche Recht geschaffene Rechtsverhiltnisse und gehoren
darum selber dem offentlichen Recht an. Auf diesem
Boden steht auch die Gerichtspraxis. Fleiner zihlt zu den
offentlich-rechtlichen Vertridgen auch die Vergleiche zwi-
schen einer Berufsgenossenschaft (nach deutschem Recht
der Versicherer gegen Betriebsunfille) und dem verun-
fallten Arbeiter iiber die Hohe der Unfallentschiddigung
(FFleiner: Institutionen des deutschen Verwaltungsrechts,
S. 202). Mit ihm ist davon auszugehen, dass eine Behorde
nur in den Féllen zur Vertragsform greifen darf, in denen
das Gesetz dieselbe ausdriicklich zugelassen hat. Weil,
wo dies geschieht, der Gesetzgeber der Behorde die Ge-
legenheit verschafft, den einen Biirger besser zu behandeln
als den andern, den Druck am Orte minoris resistentiae zu
verstirken, die Zulassung von freien Vergleichsabschliissen
somit eine Gefahr fiir die Rechtsgleichheit in sich birgt,
diirfen nicht in ausdehnender Auslegung des Art. 42 der
MYV Rechte zugebilligt werden, die ihr nicht ausdriicklich
eingerdiumt sind. Da die Rentenfestsetzung Sache der
PK ist, muss es auch die Festsetzung des an Stelle der
Rente tretenden Kapitalbetrages sein. Die MV hat nie
das Recht beansprucht, die Rentenfestsetzung anstatt
durch PK-Entscheid, auf dem Weg der Parteivereinbarung
vorzunehmen, selbst nicht in véllig abgeklirten Féllen, wo
divergierende Meinungen gar nicht in IFrage kommen und
wo die vergleichsweise Rentenerneuerung durchaus am
Platze ware.

Dem Rentenauskauf stellt die fiir die Sozialversiche-
rung bestehende Notwendigkeit, sich den jeweilen beste-
henden Verhiltnissen anpassen zu koénnen, an sich schon
starke Hindernisse entgegen, die in befriedigender Weise
kaum wegzurdumen sind. Art. 30 MVG gewihrt dem
Versicherten nicht nur in seinem privaten, sondern auch
im Gemeininteresse ein Recht auf Revision beil eintretender
Verschlimmerung selbst gegen Gerichtsurteile. Der Aus-
kaufsvergleich beraubt ihn dieses Rechts. Nach der vom
EVG nicht gebilligten urspriinglichen Praxis der MV und
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der PK hitte der Auskauf einer Invalidenrente sogar die
Anspriiche auf Hinterlassenenrenten aus der Welt schaffen,
also noch gar nicht existente selbstindige Versicherungs-
falle unterdriicken sollen. Auch der Auskauf einer Hinter-
lassenenrente beriihrt die Anspriiche der in der Renten-
berechtigung Nachfolgenden nicht. Dagegen hat die Ge-
richtspraxis die Frage noch nicht abgeklirt, ob beim Aus-
kauf der Witwe dem Umstand Rechnung zu tragen ist,
dass ihre Rentenberechtigung nicht nur mit ihrem Tode,
sondern maoglicherweise schon vorher durch eine Wieder-
verheiratung erlischt.

Kein Rentenauskauf ist die der Witwe nach Er-
loschen ihrer Pensionsberechtigung infolge Wiederverhei-
ratung gewihrte Entschidigung im Betrage einer drei-
fachen Jahrespension. Die Wiederverheiratung der pen-
sionsberechtigten Mutter des Militirpatienten fithrt an
und fiir sich die Erléschung der Pension nicht herbei, kann
aber indirekt durch Behebung des bisherigen Bedirfnisses
nach einer solchen, deren Aufhebung, gestiitzt auf das
Schlussalinea des Art. 37, bewirken. Eine Entschidigung
geméss Art. 35 Al 3 kommt dann natiirlich nicht in
Frage.

Die Elternpension muss im oOffentlichen Interesse
fortlaufend der Bediirfnislage angepasst werden. Der ver-
gleichsweise Ausschluss dieser Moglichkeit durch Partei-
vereinbarung muss notgedrungen auf willkiirlicher Basis
beruhen. Einzelne dieser dem Rentenauskauf in den Weg
gestellten Hindernisse haben auslindische Staaten durch
Gesetzesbestimmungen wegzurdumen versucht. Nach dem
Bericht des IAA von 1937 tiber die Schitzung der Erwerbs-
unfihigkeit, S. 363, ist meistens im Falle eintretender Ver-
schlimmerung die Revisionsméglichkeit gesetzlich vorge-
sehen. Osterreich bestimmt ausdriicklich, dass die Rechte
der Hinterbliebenen durch einen Auskauf nicht beriihrt
werden. Das deutsche Militdrversorgungsgesetz erlaubt
den Auskauf iiberhaupt nur zur wirtschaftlichen Stirkung
eigenen Grundbesitzes und ldsst bei Verdusserung des
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Grundstiickes die Rente wieder aufleben gegen Riickerstat-
tung der Auskaufssumme. Die Witwe muss auf dem Grund-
stiick eine Sicherungshypothek errichten, die Gewihr bieten
soll fiir die Riickerstattung des im Falle der Wiederver-
heiratung zu viel erhaltenen Kapitalbetrages.

XI. Pilichten des Versicherten.

Dem Anspruch des Versicherten auf Leistungen stehen
Pflichten gegeniiber, auf deren Verletzung Sanktionen
stehen, die bis zur Aberkennung des Anspruchs gehen.
Das Heilverfahren erzielt i. A. einen um so rascheren und
bessern Erfolg, je friiher die Behandlung einsetzt. Eine
Hinausschiebung des Beginns derselben verursacht sehr
hiufig der Versicherung erhéhte Aufwendungen. Darum
ist der Wehrmann zu umgehender Meldung von Krank-
heitssymptomen und erlittenen Unféllen verpflichtet.

Aus den Art. 8 und 9 ergibt sich, dass der Wehrmann
beim oder schon vor dem Einriicken vorbestehende
Krankheiten melden muss, um iiberhaupt der Versiche-
rung unterstellt zu werden. Art. 10 verpflichtet die Ver-
sicherten, wihrend und speziell am Schluss des Dienstes
vor der Entlassung jede ausbrechende Krankheit zu
melden und zu wahrheitsgeméssen und vollstindigen
Angaben. Art. 17 verlangt wihrend der Behandlung vom
Versicherten Offenheit und wvolle Wahrheitspflicht dem
Arzte und den Organen der Versicherung gegeniiber. Die
Handhabung der auf der Verletzung dieser Pflichten
stehenden Sanktionen durch die MV erheischt ein weit-
herziges Verstidndnis fiir die individuell so verschiedenen
Veranlagungen, Reaktionsweisen, Charaktere, Empfin-
dungen, Mentalititen, der momentanen Situation {iiber-
haupt; denn nur allzu leicht riskiert die MV sonst das
Gegenteil dessen zu erreichen, was sie erstrebt.

Die Mehrzahl der Menschen ist in Bezug auf Erkran-
kungsgefahren und in der Beurteilung von Beschwerden
und Schmerzen nur allzuingstlich. Allzu peinliche Selbst-
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beobachtung hemmt die natiirliche Heillungstendenz, die
der bis anhin gesunde Korper ausbrechenden Krankheiten
gegeniiber immer zeigt. Bel dem, der nicht krank sein
will, heilen leichtere Erkrankungen oft ohne Arzt und
besondere Pflege. Die fiir die Sozialversicherung sicher
wertvollern Menschen stemmen sich dagegen, jede kleine
Beschwerde der Versicherung zu melden. Miissen sie dann
aber, wenn einmal wider Erwarten die kleine Gesundheits-
storung zur schlimmen Krankheit wird, die Erfahrung
machen, dass wegen mangelnder Krankheitsfurcht sie von
der Versicherung nun abgeschiittelt werden, so werden
auch sie dazu kommen, sich in Zukunft fiir jede kleinste
Beschwerde an die Versicherung zu klammern. Sicher
sind die Mehraufwendungen, welche durch verspiitete An-
meldung ausbrechender Krankheiten der MV verursacht
werden, erheblich geringer als ihr Aufwand fiir iiberfliissige
Anmeldung harmloser Gesundheitsstorungen, die der nor-
male Mensch ohne den bestehenden gesetzlichen Zwang
zur Anmeldung ohne Arzt und Versicherung mit einfachen
Hausmitteln heilen wiirde. Es ist fraglich, ob solche Vor-
schriften, wie diejenige des Art. 10, die im urspriinglichen
Gesetzesentwurf nicht enthalten war, sondern in der
standeriatlichen Kommission hineingefiigt wurde, mit ihrer
absoluten Androhung des Anspruchsverlustes, der Ver-
sicherung nicht mehr Schaden als Nutzen bringen, ob sie
die richtige Erziehung der Sozialversicherten nicht hem-
men, wo ihre Forderung ein dringendes Bediirfnis ist, ob
es nicht im Interesse aller lige, die Versicherten von der
Anmeldung leichter Storungen abzuhalten und ihnen
dafiir die beruhigende Garantie zu geben, dass, wenn ernst-
liche Folgen eintreten sollten, die Versicherung einspringt
und hilft und den Hilfesuchenden nicht abschiittelt, wie
es jetzt geschieht. Daneben konnten vielleicht die mili-
tiarischen Vorgesetzten verpflichtet werden, ihre Unter-
gebenen zu beobachten und im Falle von ihnen auffallen-
den Symptomen von Gesundheitsstorungen, den Truppen-
arzt aufmerksam zu machen. Einerseits klagt man all-
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gemein iber die herrschende Mentalitit des sich Heran-
dringens an die Versicherung und andererseits zwingt
man die Leute, sich fiir jede kleinste vermeintliche Sto-
rung sofort an die Versicherung zu wenden, wenn sie iiber-
haupt dort ankommen wollen. Eine vorbeugende Neurose-
bekimpfung sollte sich bereits mit diesen Vorschriften
und nicht erst mit den an Neurose Erkrankten abgeben.

Wenn schon die zivile Versicherung diese Fragen
ernstlich zu priifen allen Grund hat, so verstiarken sich die
Griinde dazu fiir die MV. Vom Soldaten verlangt nicht
nur eine innere Stimme, es verlangen von ihm seine Vor-
gesetzten, ja es verlangt das ganze L.and von ihm, dass er
furchtlos jeder Gefahr ins Auge blicke und nicht davor
zuriickschrecke, sich den Gefahren auszusetzen. Angst-
liches Bedachtsein auf korperliches Wohlergehen und auf
Schonung seiner Krifte muss dem Soldaten abgewohnt
werden. Wer sich gegen fithlbar werdende Gesundheits-
storungen wehrt, ist ein brauchbarerer Soldat und wert-
vollerer Mensch als derjenige, der stets darauf bedacht ist
und nach unserm Gesetz bedacht sein soll, sofort nach
Arzt und Versicherung zu rufen. Aus solchen Erwigungen
hat die Gerichtspraxis darauf hin tendiert, die MV davon
abzuhalten, allzusehr auf ihrem ,,Schein‘, den ihr die
Art. 8 und 10 ausstellen, zu beharren. Sie hat kleine Ge-
sundheitsstorungen wie Husten, Schnupfen, Bauchschmer-
zen, die nachtriglich als Symptome einer ernsthaften
Krankheit erkannt wurden, nicht als Beweis fiir die Kennt-
nis einer vorbestehenhen Krankheit anerkannt und hat
die Anmeldepflicht fiir solche Erscheinungen, die ja meist
harmlos sind, verneint. Dann hat aber das EMD am
30. Januar 1933 in der Form eines allgemeinen Dienst-
befehls eine Verfiigung iiber die Eintritts- und Austritts-
musterung erlassen, die vorschrieb: ,,Jede noch so gering-
fiigige Gesundheitsstorung, Verletzung oder Unfallfolge
sind jetzt (i. e. bei der Austrittsmusterung) zu melden.
Wer sich erst nach der Entlassung krank meldet, hat nur
dann Anspruch auf die Leistungen der MV, wenn ihm das
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Leiden bei Dienstaustritt nicht bewusst sein konnte.‘
Selbstverstindlich kamen nicht die Versicherungssiichti-
gen, die Drickeberger und Angstmeier unter das Rad,
sondern die guten und brauchbaren Soldaten. Aber eine
immer grossere Anzahl auch von den letztern zogen aus der
bittern Erfahrung die Lehre, dass man peinlich dafiir bei-
sorgt sein miisse, von allem Anfang an den Anschluss an
die Versicherung zu finden. Der leicht voraussehbare
Erfolg war derart, dass nach einer Anzahl von Jahren der
Befehl wieder aufgehoben wurde.

Etwas ganz anderes ist die im Geschlechtskrankheiten-
befehl statuierte Anmeldungspflicht zur Durchfiihrung der
prophylaktischen Behandlung nach ausserehelichem Ge-
schlechtsverkehr. Die strikte Handhabung dieser Be-
stimmung wird nicht Versicherungsneurotiker schaffen,
wohl aber wirksam spéterer Belastung vorbeugen und ernst-
hafter Krankheitsbekidmpfung dienen.

XII. Kiirzurng der Leistungen.

1. Die aus sozialpolitischen Erwigungen im Gesetze
angeordneten und bereits dem Masse nach bestimmten
Kiirzungen sollen hier nicht weiter besprochen werden.
Um den Versicherten von Krankmeldungen in Bagatell-
sachen abzuhalten und den Krankgemeldeten zu moglichst
baldiger Wiederaufnahme der Arbeit zu veranlassen, wer-
den in Art. 24 und 29 Vollkrankengeld und Rente auf
nur 709, des Verdienstausfalles festgesetzt. Das System
des vollen Lohnersatzes wird allerdings in der Literatur
weitgehend verfochten, weil nur die Ersetzung des vollen
Ausfalles die Aufrechterhaltung des bisherigen Lebens-
standartes erméoglichen und eine 6konomische Deklassie-
rung verhindern kann. Gesetzlich verwirklicht ist dieses
System aber einzig in Russland (Antonelli: Guide pra-
tique des assurances sociales, S. 80). Um Uberversiche-
rung und damit ein 6konomisches Interesse am Kranksein
und Krankbleiben zu verunmdéglichen, ldsst das Schluss-
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alinea von Art. 19 einen Anspruch auf Krankengeld nicht
entstehen, wenn das Einkommen infolge der Krankheit
keine Einbusse erleidet. Die Frage, ob Krankenkassen-
beziige Einkommen im Sinne dieser Gesetzesbestimmung
seien, hat die urspriingliche Gerichtspraxis verneint. Ein
Urteil aus dem Jahre 1924 bejahte dann jedoch den Ein-
kommenscharakter solcher Beziige und 1927 wurde die
Frage als offenstehend erklirt und ihre Entscheidung
umgangen.

Unter Kiirzungen versteht man i. A. die wegen Mit-
wirkung versicherungsfremder Faktoren vorgesehenen Ab-
striche, die einen Teil der Mitverantwortung am Schaden
den Versicherten selber tragen lassen. Art. 11 betrifft die
Mitverantwortung an der Herbeifihrung des Versiche-
rungsfalles, Art. 8 die Mitbeteiligung von Vorzustinden
an dem dienstlichen Schaden. Von Leistungsherabsetzun-
gen wegen Ereignissen, die nach dem Eintritt des Ver-
sicherungsfalls vorgekommen sind, sprechen die Art.17
Al 2, 13 Al. 2 und 14 Al 2.

2. Selbstverschulden, Art. 11. Im Gegensatz zum
Haftpflichtrecht spielt im Versicherungsrecht die Art der
Herbeifiihrung des Schadensfalles grundsatzlich keine
Rolle. Primér gilt, wie Preller (Die wirtschaftliche Funk-
tion der Sozialversicherung, S. 19) sagt: ,,Die Sozialver-
sicherung hat nicht nach der Schuld zu fragen, sie hat zu
heilen.”* Da in der Armee die Soldaten nicht dazu erzogen
werden, den Gefahren aus dem Wege zu gehen, sondern
sie aufzusuchen, ist es durchaus logisch, dass Art. 11 MVG,
nicht wie Art. 98 KUVG, obligatorische Beriicksichtigung
grober Fahrlédssigkeit verlangt, sondern es der Entschei-
dung der Versicherung und des Richters anheimstellt, ob
im Einzelfall ein Abzug zu machen sei oder nicht. Bei der
Anwendung dieser Bestimmung soll besonders dem mili-
tiarischen Verhéltnissen weitgehend Rechnung getragen
werden. Obschon mit den Worten: ,,. .. so kann er (i. e.
der Versicherte) und es konnen die Hinterlassenen . ..
verlustig erklart werden‘ der Art. 11 sich dem Art. 10,
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welcher kategorisch verfiigt: ,,. .. der Leistungen ... ver-
lustig geht** sehr klar und deutlich gegeniiberstellt, so er-
kliren doch sowohl die Versicherungspraxis als die
Rechtsprechung, sobald grobe Fahrlassigkeit vorliege, so
konne von der Vornahme eines Abzuges nicht Umgang
genommen werden. Aus Komiserationsgriinden diirfe
die MV nicht zugunsten einer bedauernswerten Witwe mit
Kindern in prekérer Lage von der Anwendung einer Kiir-
zung absehen, wird im Urteil Weibel vom 31. Dezember
1941 (AS 1941, S. 181) festgelegt. Man sollte nie aus dem
Auge verlieren, dass der Soldat zur Missachtung jeder Ge-
fahr, ja zur Tollkiithnheit im Kriege herangezogen wird,
dass er, wenn er besonders kithne Wagnisse riskiert, be-
sonders gelobt, im Kriege belohnt, im Falle von Feigheit
vor dem Feinde aber geméss Art. 74 MStrG dem Kriegs-
gericht zur Aburteilung tiberwiesen wird. Vom Wehrmann
darf darum nicht die Vorsicht ,,des guten Familienvaters*
verlangt werden, sobald esum die Interessen derVersicherung
geht. Inder Bemessung der Abziige wegen Selbstverschulden
muss eine Militdrversicherung weitherzigersein als eine zivile.
Hierfiir suchte bis Ende des letzten Jahres das EVG ohne
merkbaren Erfolg, auch bei der PK das nétige Verstind-
nis zu erwecken. Die Ausfithrungen des Bundesrates in
seiner Botschaft vom 28. Juni 1898 sollte auch die PK be-
herzigen. Dort wird fir die Anwendung der Bestimmungen
tiber grobe Selbstverschuldung darauf hingewiesen, dass
im ungewohnten Gemiitszustand, in dem die meisten
Diensttuenden sich befinden, gar manches geschieht, was
in normalen Zeiten unterlassen wird und das man deshalb
nicht als grobe Selbstverschuldung bezeichnen diirfe.
Selbst in der Privatversicherung muss der Gedanke von
Schuld und Verantwortung vor dem Versicherungsgedan-
ken zuriicktreten. Als zwingenden Rechts bestimmt
Art. 15 VVG, dass der Versicherer sogar bei absichtlicher
Herbeifithrung haftet, wenn der Versicherte einem Gebot
der Menschlichkeit geméss gehandelt hat. Auch im Mili-
tarversicherungsrecht ist dieser Grundsatz immer dann zu

Zeitschrift fiir Schweizerisches Recht. Neue Folge Band 61. 12a
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beachten, wenn der Soldat Leben oder Gesundheit in mili-
tarischen, kameradschaftlichen, iiberhaupt in ethischen
Interessen aufs Spiel gesetzt hat.

Das Recht zur Vornahme einer Reduktion auf den
Versicherungsleistungen oder zur Verweigerung derselben
steht nach Art. 11 der MV zu, bei Verursachung und nach
der Praxis auch bei Verschlimmerung einer Krankheit oder
eines Unfalles durch Arglist, grober Fahrlissigkeit, Be-
gehung eines Vergehens oder Widerhandlung gegen dienst-
liche Vorschriften oder Befehle.

a) Absichtliche Herbeifiithrung des Schadens.
In der Literatur werden Arglist, Absicht und Vorsatz als
Begriffe verschiedener Bedeutung auseinander gehalten.
Arglist ist nach Binding (zitiert von Streich: Das Ver-
schulden des Versicherten in der Militir- und obligato-
rischen Unfallversicherung) durch Niedertracht geschirfte
List, berechnende Tiicke, immer etwas Verwerfliches.
Weyl (zitiert von Schonenberger: Die Bedeutung des
eigenen fremden Verschuldens fiir den Versicherungs-
nehmer) versteht unter Absicht das Wollen des rechts-
widrigen Erfolges, den Erfolgswillen, unter Vorsatz aber
nur den Tatwillen, fiir welchen das Bewusstsein der Rechts-
widrigkeit nicht notwendig ist. Sowohl Guhl als von Tuhr
dagegen bezeichnen Absicht und Vorsatz als gleichbedeu-
tend, als Vorstellung und Wollen eines rechtswidrigen Er-
folges (Schonenberger). Die Praxis des EVG steht eben-
falls auf diesem Boden. Sie hat es abgelehnt, zwischen
Arglist (Art. 11 MVG) und Absicht (Art. 98 KUVG) einen
Unterschied zu machen. Absicht, der nach der Recht-
sprechung die Arglist des MV G gleichzustellen ist, liegt
nur dann vor, wenn der Vorsatz nicht auf blosse Verbots-
widrigkeit, sondern auf Herbeifithrung des Versicherungs-
falles gerichtet war (Richter: Soziales Versicherungs-
recht).

Wenn in einem privaten Vertragsverhiltnis die eine
Partei eine vorgesehene Suspensivbedingung wider Treu
und Glauben selbst herbeifithrt, um daraus Vorteile her-
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zuleiten, so gilt die Bedingung als nicht erfiillt. Art. 11
MVG und Art. 98 Al. 1 KUVG gehen weiter und lassen
den Versicherungsfall bei absichtlicher Herbeifiihrung
auch dann nicht eintreten, wenn der Versicherte in keiner
Weise an zu erlangende Vorteile, iiberhaupt nicht an Ver-
sicherung und Versichertsein gedacht hat, wie das bei
Selbstmord wohl meistens der Fall sein diirfte. Im Ver-
héltnis zur Versicherung wird jede absichtlich herbeige-
fihrte Schiadigung wie ein Versicherungsbetrug behandelt.
Jedoch wird immerhin auch im Sozialversicherungsrecht
dem Grundsatz nach der Bestimmung des Art. 15 VVG
nachgelebt werden miissen, wonach derjenige, der einem
Gebot der Menschlichkeit entsprechend gehandelt hat,
sein Recht nicht verliert. “Wer den einem Kameraden
geltenden Schlag im klaren Bewusstsein dariiber, dass er
sich damit eine schwere Verletzung zuzieht, auffingt,
kann seiner Rechte an die MV nicht verlustig gehen. Frag-
licher schon ist, ob der unheilbare, hilflose Invalide, der
unter dem Druck des ihn beschdmenden Gefiihls lebens-
langlicher Abhingigkeit von der Versicherung seinem
Leben ein Ende getzt und damit sich selber gegeniiber in
gewissem Sinne auch ein Gebot der Menschlichkeit er-
fillt, die Entstehung des Versicherungsanspruchs seiner
Hinterlassenen nicht verunmdoglicht. Der Versicherung
gegeniiber handelt er auf jeden IFall nicht gegen Treu und
Glauben. Den Fall eines modernen Winkelried erklirt
Art.11 MVG zwar nicht ausdriicklich als versichert, aber
doch als nicht notwendigerweise von der Versicherung aus-
geschlossen.

b) Grobe Fahrlassigkeit. Das EVG hat fiir den
Begriff der groben Fahrlissigkeit keine feste Definition
aufgestellt, an die es sich ein fir allemal zu halten ent-
schlossen wire, wie z. B. an den Unfallbegriff. In AS 1929,
S. 116, bezeichnet es als grobes Verschulden: ,,... wenn
diejenige Vorsicht ausser acht gelassen wird, die jeder
normale Mensch in den besondern Umsténden, in denen
der Versicherte sich befand, beobachten wiirde, um einen
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nach menschlichem Ermessen im gewohnlichen Verlauf der
Dinge voraussehbaren Unfall zu vermeiden‘’. Die Praxis
halt sich aber durchaus nicht allgemein an diese Um-
schreibung, speziell nicht bei vor dem Unfall stattgefun-
denem iberméssigen Alkoholgenuss, wo der Abzug auch
bei nicht voraussehbaren Unféllen immer gemacht wird.
Etwas weitmaschiger als die oben wiedergegebene Um-
schreibung des EVG ist die meistzitierte bundesgericht-
liche Definition, auf die sich auch das EVG in mehreren
Entscheiden berufen hat: ,,... wenn unter Verletzung
der elementarsten Vorsichtsgebote nicht beachtet wurde,
was jedem verstindigen Menschen in gleicher Lage und
unter gleichen Umstdnden hétte einleuchten miissen®".
Begriffsbestimmung nach Schénenberger: ,,. .. wenn die
Sorgfalt nicht angewendet wird, die jeder Mensch dieser
Klasse in seinem Falle anwenden wiirde®*. Nach Streich,
kurz und biindig: ,,Was unentschuldbar ist, ist grobe,
was entschuldbar ist, ist leichte Fahrlissigkeit. Giorgio
und Nabholz (Die schweizer. Unfallversicherung) nimmt,
grobe IFahrlédssigkeit an, wenn eine besonders schwere Ver-
letzung der im normalen Verkehr iiblichen und erforder-
lichen Sorgfalt vorliegt, also Nichtbeachtung dessen, was
jedem einleuchten musste, vollige Gleichgiiltigkeit gegen
das, was offenbar unter gegebenen Umstidnden hiitte ge-
schehen miissen.

Wihrend Art. 98 KUV G vorschreibt, dass sich das
Mass der Kiirzung nach dem Grad des Verschuldens zu
richten hat, die Leistungen somit nicht im Verhéltnis der
Beteiligung der verschiedenen Kausalititen an den Unfall-
folgen zu verteilen sind, tiiberldsst das MVG die Fest-
legung der Grundsétze, nach welchen das Mass der Kiir-
zung bestimmt werden soll, der Rechtsprechung. Diese
steht i. A. auf dem Standpunkt, dass wenn der Schaden
durch konkurrierendes Verschulden von Versichertem
und Drittpersonen verursacht worden ist, beide Ursachen
beriicksichtigt werden miissen, die dem Versicherten auf-
zuerlegende Mitbeteiligung sich aber dem Grad seines
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Verschuldens anzupassen hat. Auch wenn das Selbst-
verschulden die alleinige Ursache des Unfalles ist, erfolgt
bei geringem Grad der groben IFahrlissigkeit, nur geringe
Reduktion.

Aus einer festen Praxis ergibt sich seit langen Jahren,
dass auch bei ganz grobem Verschulden die Renten und
wihrend der Behandlung die Gesamtleistungen der MV
nie um mehr als um 509, gekiirzt werden, ohne dass aller-
dings ein solcher Grundsatz je ausdriicklich aufgestellt
worden ware (AS 1940, S. 142). Eine stirkere Reduktion
wire mit den jede Sozialversicherung beherrschenden
Zwecken und Zielen nicht zu vereinbaren. Das Urteil
i. S. Hiimbeli vom Marz 1942 fillt allerdings aus der
Reihe. Der Witwe und den Kindern eines auf das Dach
der Fiihrerkabine eines Lastwagens wihrend des Fahrens
gekletterten Soldaten, der dem DBefehl des Chauffeurs,
diesen Platz zu verlassen, nicht nachkam, der, weil in der
Folge der Wagen infolge einer Unachtsamkeit des Chauf-
feurs in einen Strassengraben fuhr und umkippte, her-
untergeschleudert und getotet wurde, wihrend die andern,
nur von der Briicke hinuntergeworfenen Soldaten unver-
letzt blieben, wurden wegen grobem Selbstverschulden des
Getoteten 609, abgezogen. Das Urteil lehnt unter Be-
rufung auf Art. 98 KUVG es auch ab, dem Umstand
Rechnung zu tragen, dass ohne das Verschulden des
Chauffeurs der Unfall voraussichtlich gar nicht erfolgt
wire. Sowohl in diesem letztern- Punkte wie in der Fest-
setzung des Kiirzungsprozentsatzes hat aber schon das
unmittelbar folgende Urteil Leuba sich wieder auf den
Boden der bisherigen Praxis gestellt. Die Urteile Galan-
deret und Stucky aus den Monaten Juni und Juli 1942
lassen dann aber wieder erkennen, dass auch das EVG der
Verwendung des Art. 11 als gegeniiber den Hinterlassenen
sich auswirkendes Disziplinarmittel durchaus zustimmt und
Kiirzungen von iiber 509, die Wege zu 6ffnen gewillt ist.

Verlust des Anspruchs bei grober Fahrlés-
sigkeit. Wihrend das KUVG in Art. 98 den Verlust des
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Versicherungsanspruchs nur bei absichtlicher Herbei-
fiihrung des Versicherungsfalls vorsieht, und die lex Forrer
die Zulassigkeit des Abzuges im IFalle grober Fahrlissig-
keit auf maximal 509, beschrankte, ist es nach dem Wort-
laut des Art. 11 MVG nicht ausgeschlossen, dem Ver-
sicherten beim Vorliegen von grober Fahrlassigkeit alle
Leistungen zu verweigern. Die Gerichtspraxis hat aber
von jeher auch in der MV nur bei absichtlich herbeige-
fiihrtem Versicherungsfall den Anspruchsverlust zuge-
lassen (AS 1936, S. 63). Nur ein solcher unterbricht eben
den Kausalzusammenhang, wiahrend die grobe Fahrléssig-
keit ihn immer noch bestehen lisst. Dass diese Auslegung
die richtige ist, wird auch durch die Botschaft des Bundes-
rates vom 28. Juni 1898 bestitigt, welche bei der Be-
sprechung der Verschuldensfrage im MVG {feststellt, dass
in Abidnderung des Pensionsgesetzes die grobe Selbst-
verschuldung als Ausschliessungsgrund fallen gelassen
werde. Die Praxis kennt nur die bereits erwiéhnte Aus-
nahme, wonach dem Soldaten, der im intimen Verkehr
mit einer ihm néher nicht bekannten FFrauensperson sich
infiziert, jeglicher Anspruch auf Behandlung seiner Ge-
schlechtskrankheit und auf Krankengeld unter Berufung
auf Art. 11 wegen grober Fahrlissigkeit verweigert wird.
Auf diesem Gebiete versagt die juris prudentia.

Sehr hiufig werden durch die Leistungsverweigerung
oder Kiirzung nur oder fast ausschliesslich die unschul-
digen Angehorigen oder Hinterlassenen, Frau und Kinder,
betroffen. Ausldndische Gesetzgebungen geben vielfach
dem Richter in solchen Fillen die Befugnis, sich ergebende
Harten auszumerzen. Auch die deutsche RVO kennt die
Anspruchsverwirkung nur bei vorsitzlicher Herbeifithrung
des Versicherungsfalles, aber bei Begehung von Ver-
brechen kann den Angehorigen die Entschidigung trotz-
dem iiberwiesen werden (Art. 556, 930 und 1065 RVO;
Kaskel und Sitzler: Grundriss des sozialen Versiche-
rungsrechts, S. 317; Richter: Sozialversicherungsrecht,
S. 152; Siefahrt: Begriff der Erwerbsunfiahigkeit im
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Versicherungsrecht, S. 82). Rosin (Die Rechtsnatur der
Arbeiterversicherung, S. 112) begriindet diese Vorschrift
mit der Notwendigkeit, in der Sozialversicherung die ,,Fiir-
sorgegarantie” aufrecht zu erhalten.

c) Vergehen. Wer sich bei der Begehung eines Ver-
gehens eine Krankheit oder einen Unfall zuzieht, dem
konnen die Versicherungsleistungen ganz oder teilweise
entzogen werden, nach den deutschen Gesetzen nur nach
strafgerichtlicher Verurteilung wegen vorsédtzlichem Ver-
gehen. Die deutsche Fassung erscheint zu eng. Es muss
ganz allgemeingiiltigem Grundsatz entsprechend dem Ver-
sicherungsrichter die selbstindige Entscheidung iiberlassen
werden, ob ein Vergehen, das der Sanktion des Art. 11
unterliegt, begangen wurde. Den Eltern eines schweize-
rischen Unteroffiziers, der in voller Uniform den Rhein
durchschwamm, um nach Deutschland zu desertieren und
dabei ertrank, hat das EVG, gestiitzt auf unser Gesetz,
die Hinterlassenenpension verweigert.

d) Zuwiderhandlung gegen dienstliche Vor-
schriften oder Befehle. Unnotigerweise stellt die MV
die Kiirzung wegen solcher Widerhandlungen in den
Dienst des militarischen Disziplinarrechts. (So auch
Streich.) Den Mann, der schon durch die erlittene Ge-
sundheitsschadigung oft mit bleibender Invaliditdit und
vielfach auch durch die Disziplinarstrafe betroffen ist, noch
in seinen Anspriichen zu beschrinken, wenn weder Ab-
sicht noch grobe Fahrlissigkeit vorliegt, liasst sich kaum
rechtfertigen. Wenn aber die Kiirzung nur beim Vorliegen
grober Fahrlissigkeit vorgenommen werden soll, so ist
diese Bestimmung vollig iiberfliissig. Die Frage, ob ihr
selbstindige Bedeutung zukomme und daher bei jeder fir
Gesundheitsschidigung kausalen Zuwiderhandlung eine
Kirzung vorgenommen werden darf, auch wenn nur eine
leichte Fahrliassigkeit vorliegt, hat das EVG m. W. noch
nie entschieden. Wenn es aber in der Privatversicherung
den Parteien untersagt ist, die Haftung fiir leichte Fahr-
ldssigkeit auszuschliessen, so wird umso mehr in der Sozial-
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versicherung auf die Schwere des Verschuldens als Vor-
aussetzung fiir eine Reduktion der Leistungen Gewicht zu
legen sein.

3. Die Beriicksichtigung von Vorzustidnden.
Art. 8 Al. 2 und 3 und Art. 9 Al. 2 und 3 regeln die obli-
gatorisch vorzunehmende Kirzung bei Mitbeteiligung
solcher fremder Faktoren am entstandenen Gesundheits-
schaden, die bereits vor Beginn der Versicherung wirksam
waren. Auch fir vordienstliche Krankheiten kann die MV
haftbar gemacht werden, sofern eine solche Krankheit bel
Dienstbeginn angemeldet wurde, aber nicht zur Dienstbefrei-
ung fithrte (Art. 9 Al. 1) oder dem Einriickenden nicht be-
kannt war und durch den Dienst eine Verschlimmerung er-
fahren hatte (Art. 8). In beiden Fallen ist die vordienstliche
Krankheit versichert, im erstern, abgesehen von den
Renten, ohne Kiirzung, im letztern Falle in reduziertem
Masse. Die Verschlimmerung ist Voraussetzung fiir das
Entstehen der Haftung, nicht Masstab fiir den Umfang
derselben. Wihrend der Grundsatz der Haftung fiir
dienstlich verschlimmerte Vorzustinde aus dem Gedanken
der Haftpflicht heraus gelost ist, kommen, wenn die Haf-
tung an sich bejaht werden muss, zur Bestimmung des
Masses der Leistungen Grundsétze aus dem Versicherungs-
recht zur Anwendung. Die dienstlich verschlimmerte
Krankheit tritt vollumfanglich und nicht nur die dienst-
liche Verschlimmerung in den Kreis der versicherten Ri-
siken, allerdings mit der Beschrinkung, dass bei der Be-
messung der Leistungen der Vordienstlichkeit in billiger
Weise Rechnung zu tragen ist. Fir den Bund rechtfertig
sich diese Regelung aus der Erwigung, dass es zur Er-
haltung der Schlagkraft der Armee nicht geniigt, nur die
dienstliche Verschlimmerung zu beheben, dass vielmehr
die Krankheit selber geheilt werden muss bis zur Her-
stellung der Diensttauglichkeit, damit nicht die bisherigen
militdrischen Ausbildungskosten umsonst aufgewendet
wurden. Die Rechtsprechung jedoch steht, ohne es zuzu-
gestehen, in Wirklichkeit von jeher auf dem Boden: Billige
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Beriicksichtigung beiden Parteien gegeniiber wverlangt
kausale Verteilung nach dienstlichen und vordienstlichen
Faktoren: denn die Praxis erklart den Bund nur fir die
dienstliche Verschlimmerung haftbar. Seine Haftung er-
lischt, sobald der status quo ante oder der status sine
hergestellt ist, der Zustand, wie er ohne den Dienst sein
wiirde: Kausalhaftung dem Grundsatz und dem Masse
nach.

Eine Erginzung finden die Bestimmungen des Art. 8
in den Art. 13 Al. 2 und Art. 14 Al. 2 und 4, wonach die
Kiirzung auch dann vorzunehmen ist, wenn sich der vor-
dienstliche Charkater der Gesundheitsschidigung erst nach
Feststellung der Leistungen herausstellt.

Das MV G enthilt nicht, wie Art. 91 KUVG, die aus-
driickliche Vorschrift, dass diese Kiirzung nur auf den
Geldleistungen vorgenommen werden diirfe, die Kran-
kenpflegeleistungen aber wvoll geleistet werden miissen.
Aber sie liegt im Sinne der im letzten Satz des Art. 8 vor-
geschriebenen billigen Beriicksichtigung und vor allem
auch im hohen Interesse der Armee und der Gemeinschaft
an der Wiederherstellung der Diensttauglichkeit und der
Erwerbsfdahigkeit. Das EVG hat deshalb durch Plenar-
beschluss vom 3. Mai 1928 diesen Grundsatz als auch fiir
das Militdrversicherungsrecht anwendbar erkliart und der
MV das Recht verweigert, aus dem Grunde vollstandiger
Ubernahme der Behandlungskosten erhohte Abziige auf
den Geldleistungen zu machen, d. h. ihr obliegende Geld-
leistung als durch gewiihrte Behandlung kompensiert zu
erkliren.

Auch auf den Gradsold wendet die MV, da wo sie
solchen zu entrichten hat, die Kiirzungsvorschrift des
Art. 8 nicht an.

4. Wegen nachtridglich wirkenden Teilursa-
chen sieht das Gesetz in folgenden Fillen die Anwendung
von Kirzungen vor:

a) Art. 17 Al. 2. Unwahre Angaben, die in schuld-
hafter Weise dem Arzt oder den Kontrollorganen der MV
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gegeniiber gemacht werden und die Verweigerung des
Zutritts zum Kranken berechtigen zur ginzlichen
oder teilweisen Entziehung der Leistungen fir die Folge-
zeit. Es handelt sich hier um einen speziellen Tatbestand,
um eine Strafmassnahme gegen Handlungen, die den Hei-
lungsprozess gefihrden. Eine ausdehnende analoge An-
wendung auf andere Tatbestinde von Disziplinverstossen
ist nach allgemein geltenden Rechtsgrundsitzen ausge-
schlossen. Die diesbeziiglichen Verfiigungen der MV sind
vollumfinglich der Uberpriifung durch das EVG unter-
worfen und nicht etwa nur soweit, als ein offenbares Miss-
verhéltnis zwischen der Handlungsweise des Versicherten
und der Strafverfiigung vorliegt, wie dies auch schon ver-
treten worden ist. Da die Starkung der Wehrkraft und die
Hebung der Volksgesundheit, also Wahrung der Gesamt-
interessen und nicht der persdnlichen Interessen des Ver-
sicherten, die oberste Aufgabe der MV ist, erscheint die
Behinderung des Heilungsprozesses als Strafe dafiir, dass
der Patient die Erreichung des Hauptzieles gefihrdet, an
sich schon als ein zweifelhaftes Mittel. Das Gesamtinteresse
verlangt darum gerade in diesen Fillen eine peinlich ob-
jektive Uberpriifung der getroffenen Strafverfiigung auch
auf ihre Angemessenheit hin durch eine ausserhalb der
Verwaltung stehende Instanz. Aus diesen Erwigungen
verbot ein Urteil Dubois aus dem Jahre 1919 die Anwen-
dung der Bestimmung auf Krankenpflegeleistungen. Dies
wére an sich logisch, aber die Formulierung des Art. 17
gibt nicht, wie Art. 8, dem Richter die notige Handhabe
zu dieser Einschrinkung. Es wiirde dies iibrigens das
Recht der MV zur Durchfithrung der Zwangsbehandlung
voraussetzen, das ihr einzurdumen bis jetzt noch von
keiner Seite postuliert worden ist. Auch das KUVG be-
schrankt in solchen IFdllen die zuldssigen Abziige nicht
auf die Geldleistungen. Die Rechtsprechung wversucht
jedoch, dem Patienten ein Zuriickkommen auf die durch
sein iibereiltes Handeln herbeigefiihrte Unterbrechung der
Heilbehandlung zu erleichtern. Sie gestattet die Ein-
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stellung der Leistungen erst auf fruchtlos gebliebene Er-
mahnung und Androhung der FFolgen hin. Liegt der Ver-
stoss in der Weigerung zum Eintritt in eine bestimmte
Heilanstalt, so tberpriift das Gericht die Beweggriinde
eingehend und trigt im Volke bestehenden Auffassungen
Rechnung. Es hat es z. B. abgelehnt, vermeidbare Ein-
weisung einer nicht geisteskranken Person in eine Irren-
anstalt zur Begutachtung zu decken. Wird die Weigerung
als unbegriindet befunden, so lisst das Gericht nicht Ver-
wirkung, sondern nur Suspendierung der Leistungen bis
zur Befolgung der Verfiigung eintreten, wobei allerdings
fiir die durch sein Verhalten verschuldete Verschlimmerung
der Versicherte die Verantwortung selber zu tragen hat.
Nach dem Wortlaut der Bestimmung geniigt eine schuld-
hafte Nichtbefolgung. Mit Recht sagt aber Graven (In-
validites), dass, wenn das Gesetz in Art. 11 einen Abzug
an den Leistungen nur bei grobfahrlissiger Herbeifiihrung
des Versicherungsfalles gestattet, ein nur leichtes Ver-
schulden an der Herbeifithrung einer Verschlimmerung
nicht zu Kiirzung berechtigen kénne. Auch das KUVG
lasst in Art. 71 Al. 3 und Art. 81 Al. 1 Kirzung oder
Entzug nur bei unentschuldbarer Nichtbefolgung eintreten.

Das Gesetz sagt nicht, wer zur Anwendung dieser
Disziplinarbestimmung legitimiert ist. Die Gerichtspraxis
weist die Kompetenz derjenigen Behorde zu, welche fiir
die Gewdhrung der Leistungen zustidndig war, bei Renten-
entzug also der PK. Zu Unrecht ficht Ziiblin (Der Rechts-
schutz in der MV) diese Regelung mit der Begriindung an,
eine Disziplinargewalt stehe der PK nicht zu. Es handelt
sich eben nicht ausschliesslich um Wahrung der Disziplin,
sondern in weitgehendem Masse um Ausgleichung der
sich widerstreitenden Gemeinschaftsinteressen an der Her-
beifithrung der Heilung und der Aufrechterhaltung der
notigen Disziplin.

b) Art. 13 Al 2 und Art. 14 Al 2 und 4 gestatten
die Vornahme einer Kiirzung bei nachtriglicher Fest-
stellung der Vordienstlichkeit der voll iibernommenen
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Krankheit. Fiir die Folgezeit konnen (Art. 14 Al. 4) oder
miissen (Art. 13 Al 2 und Art. 14 Al 2) die Leistungen
gekiirzt werden. Wihrend nach Art. 8 als zu Kiirzungen
berechtigende Mitursache nur Krankheiten anerkannt
werden, die vor Beginn der Versicherung bereits bestanden
haben, erlaubt Art. 14 Al 2 die nachtrigliche Kiirzung
schlechthin fiir Krankheiten, die aus einer nicht versicher-
ten Zeit stammen. Die Bestimmung beschligt auch den
IFall der wihrend der Behandlung auftretenden inter-
kurrenten Krankheit, die irrtiimlich als mit der dienst-
lichen Krankheit in ursidchlichem Zusammenhang stehend
angesehen und deshalb iibernommen wurde.

¢) Nachtriagliche Einfliisse des Zivillebens,
die den scheinbar geheilten oder den Rekonvaleszenten
wieder aufs Krankenlager werfen, hat die MV sehr oft zur
Vornahme von Kiirzungen veranlasst wegen Mitwirkung
versicherungsfremder Faktoren. Das EVG hat aber zu
allen Zeiten daran festgehalten, dass aus einer nachdienst-
lichen Einwirkung auf den Krankheitsprozess einzig ge-
méss Art. 11, also beim Vorliegen grober Fahrlissigkeit
des Versicherten, ein Kiirzungsrecht hergeleitet werden
konne. Auf denjenigen, der sich auf Anordnung oder doch
nicht gegen die Weisung der MV den Gefahren des Zivil-
lebens wieder aussetzt, kann die MV das Risiko fir Riick-
falle bei der Arbeit, beim Sportbetrieb usw. nicht abwiélzen,
auch nicht teilweise, sofern nicht eine grobfahrlissige Her-
beifiihrung im Einzelfall vorliegt.

5. Teilung des Beweislastrisikos. Eine im Ge-
setz nicht vorgesehene, durch juristische Logik auch kaum
zu begriindende, aber ein materielles Rechtsempfinden
weitgehend befriedigende Verpflichtung der MV zu Teil-
leistungen hat Prof. Stahelin de lege ferenda vorgeschlagen:
In denjenigen Fillen, in denen der gewissenhafte Experte
die Frage, ob die grossere Verantwortung an der Erkran-
kung auf dienstliche oder auf dienstfremde Faktoren ent-
falle, nicht beantworten koénne, weil ihm beide Wahr-
scheinlichkeiten gleich gross erscheinen, sollte jede Partei
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zur Halfte leiden und es sollten deshalb um 509, gekiirzte
Leistungen zugesprochen werden diirfen. Dass in diesen
Idllen entweder alles oder gar nichts zugesprochen werden
muss, ist fiir den Mediziner schwer begreiflich und er-
schwert es i1hm ausserordentlich, zu einem zu verant-
wortenden Schlusse zu gelangen. Ich erwithne diese
,»Kirzung®, weil das EVG selber schon unter zwei Malen
zu diesem Ausweg gegriffen hat, ohne allerdings zu ver-
suchen, eine solche Losung, die ein Plenarbeschluss vom
d. Januar 1920 ausdriicklich als unzulissig erklart hatte,
aus einer gesetzlichen Bestimmung abzuleiten oder sie
zur Grundlage einer einzuschlagenden Praxis zu machen.
Auf eine juristische, aber auch auf .die in solchen Fillen
sich aufdringende soziale Begriindung wurde verzichtet.
Es galt einfach, dem Gerechtigkeitsgefithl zum Durch-
bruch zu verhelfen. Wird fiir eine solche Erledigung die
notige gesetzliche Grundlage geschaifen, so entsteht aller-
dings die Gefahr, dass dem Bestreben auch in weiterem
Umfang das Mass der Leistung dem Grad des erbrachten
Beweises anzupassen, allzu leicht nachgegeben wiirde. Es
wire dann die schwierige Aufgabe des Gerichtes, dieser
Gefahr zu begegnen.

6. Die zeitlich limitierte Haftung. Die im
Gesetze nicht vorgesehene und durch die frithere Gerichts-
praxis abgelehnte zeitlich zum wvoraus begrenzte wvolle
Haftung hat sich nach und nach Eingang in die Verwal-
tungspraxis der Versicherung verschafft und in der neuern
und neuesten Zeit immer grossere Verbreitung gefunden.
Sie wird nun auch durch die Judikatur weitgehend ge-
deckt. Zuerst wurde sie bei konstitutionellen Krankheiten
mit ,,schicksalsmissigem®* Verlauf angewendet, bei Krank-
heiten, von denen der Mediziner nicht sagen kann, wann
sie beginnen und ob Aussere FFaktoren auf ihren Ablauf
einen Einfluss ausiiben kénnen, wo die Wahrscheinlich-
keit dienstlicher Beeinflussung des Krankheitsgeschehens
im Sinne einer Beschleunigung mit Bestimmtheit weder
verneint, noch bejaht werden kann. KEs handelt sich hier
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somit nicht um einen Anwendungsfall des Art. 8. Diese
Krankheiten passen ebensowenig unter Art. 8 wie unter
Art. 6; denn beide setzen grundsétzlich die Méglichkeit der
Entscheidung iiber den Zeitpunkt des Beginns einer Krank-
heit voraus. Es handelt sich nicht um Kiirzung der Geld-
leistungen, sondern um eine zeitliche Begrenzung der Haf-
tung des Versicherers, der volle, aber endgiiltige Entsché-
digung fiir eine mehr oder weniger hypothetische Be-
schleunigung des Manifestwerdens der Krankheit leistet.
Diese zeitliche Haftungsbeschrinkung der MV kann schon
deshalb nicht als Kiirzung nach Art. 8 angesehen werden,
weil sie dem Patienten sowohl den Anspruch auf Kranken-
behandlung, als das Recht auf Revision nach Art. 30 im
Ifalle der Verschlimmerung nimmt, Anspriiche, die beide
bei Anwendung des Art. 8 erhalten bleiben.

Obschon das Gesetz den Hinterlassenen ein eigenes,
selbstindiges Recht auf Rente einrdumt in allen Fillen,
in welchen der Militdrdienst Ursache oder Mitursache des
Todes ist, lassen Versicherungspraxis und Rechtsprechung
eine Hinterlassenenrente {iberhaupt nicht entstehen, so-
bald dem Militarpatienten gegeniiber die Haftung zeitlich
limitiert worden war und er nicht innerhalb des Zeit-
raumes, wihrend dem ihm gegeniiber volle Haftung an-
erkannt wurde, verstorben ist. Die limitierte Haftung ist
im Grunde genommen eine Art Auskauf. Aber den Hinter-
lassenen gegeniiber wird auch diese Folgerung nicht an-
erkannt. Stirbt der Patient vor Ablauf der Frist, so er-
halten nicht dic Erben den noch nicht ausbezahlten
Rentenrest, der in den meisten Fallen dann den renten-
berechtigten Witwe und Kindern zukime, sondern es er-
halten die pensionsberechtigten Hinterlassenen fiir die bis
zum Tode noch nicht abgelaufene Zeit der anerkannten
Haftung ihre volle Hinterlassenenpension. Zwar garantiert
das Gesetz der Witwe (Art. 35 Al. 4) und den Aszendenten
(Art. 37 a und b) die Rente auf Lebenszeit, den Kindern
und Geschwistern eine Rente bis zum 18. Altersjahre
(Art. 36 Al. 2 und Art. 37 b) und der sich wiederverhei-
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ratenden Witwe eine feste Abfindung ohne Riicksicht
darauf, ob sie Witwenpension nur wihrend kurzer Zeit
oder schon wihrend vieler Jahre bezogen habe. Stehen
beim Tode des Vaters beispielsweise noch drei Jahre der
anerkannten Haftungsdauer aus, so wird Kindern gegen-
iiber, die das 15. Altersjahr erreicht haben, der versiche-
rungsfremde Faktor gar nicht in Rechnung gebracht. Den
juingern Kindern aber kommt gerade in dem Moment,
da sie der Hilfe am dringendsten benétigen wiirden, wenn
sie in eine Berufslehre treten sollten, nichts mehr zu. Die
Witwe, die sich umgehend nach dem Tode des Mannes
wieder verheiratet, erhilt eine iiberreiche Abfindung, weil
von der Vollrente berechnet, diejenige aber, die zuvor fiir
ihre Kinder sorgen will und erst nachher an die Wieder-
verheiratung denkt, erhilt nichts mehr.

Der Versicherte, der noch der Behandlung bedarf,
wird bei Anwendung der limitierten Haftung immer be-
nachteiligt. Gerade der volkswirtschaftlich wertvollere
Teil der Versicherungsleistungen wird ihm vorenthalten;
fiir denjenigen Versicherten, der einer Krankenbehandlung
nicht mehr bedarf, ist diese Art der Erledigung oft eine
absolut ungerechtfertigte Bevorteilung und Bereicherung.
Allerdings ziehen in ihrer Kurzsichtigkeit und Unerfahren-
heit die meisten Versicherten es vor, hohe Leistungen, wenn
auch nur fir kurze Zeit zu erhalten, als stark reduzierte
Betriige auf lidngere Frist. Aber in dieser wichtigen Frage
darf weder das fiskalische Interesse des Versicherers, noch
das vermeintliche, hochstpersonliche Interesse des Ver-
sicherten den Ausschlag geben, sondern das Interesse der
staatlichen Gesamtheit. Sozialpolitisch ist es, auch ab-
gesehen vom Wegfall der fir die Volkswirtschaft so wich-
tigen sachgemissen Pflege der Krankheit, weitsichtiger
gehandelt, die nicht im vollen Umfang zu gewihrenden
Geldleistungen auf die ganze Krankheitszeit zu verteilen,
was meist den Eintritt der Armengendssigkeit vermeiden
lisst, als die Leistungen auf eine kurze Anfangszeit der
Krankheit zu konzentrieren und den Sozialversicherten
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dann seinem Schicksal zu iiberlassen. Wenn unser Gesetz
die Wehrménner in die Versicherung hineinzwingt und
es nicht ihrem Belieben iiberlisst, ob sie versichert sein
wollen, so ist kaum anzunehmen, dass der Gesetzgeber
Ausschliisse aus der Versicherung, die die Wehrkraft
schwichen konnen und die Volksgesundheit ungiinstig
beeinflussen miissen, billigen wiirde. Es gibt wahrschein-
lich nirgends ein Sozialversicherungsgesetz, das fiir die
Invaliden- oder die Hinterlassenenrenten auf die lL.ebens-
erwartung des Versicherten, und dabei erst noch nicht
einmal auf die versicherungstechnische, sondern auf die
so aleatorische, rein hypothetische, hochstpersonlich-me-
dizinische Lebenserwartung des Patienten abstellt, wie es
unsere MV durch ihre Versicherungspraxis tut. Denn das
widerspricht den Fundamentalgrundsédtzen der Sozial-
versicherung. Die gliicklich tiberwundene Periode des
Rentenauskaufs durch Kapital kehrt in abgeidnderter
Form, Auskauf von Behandlung und reduzierten Dauer-
renten durch Vollrenten auf kurze Zeit, zuriick.

XIII. Riickforderung hezahlter Leistungen.

Das Gesetz sieht in den Art. 12, 13 und 14 die Rick-
forderung gemachter Leistungen vor. Voraussetzung fir
die Entstehung eines Riickforderungsanspruchs ist die
Erwirkung von Leistungen durch

a) wissentlich falsches Vorbringen: wenn eine gar
nicht oder nicht mehr bestehende Krankheit oder ein
nicht vorgekommener Unfall oder ein erheblich schwererer
als der erlittene Unfall vorgeschiitzt wird (Art. 12 Al 2);

b) die absichtliche oder grobfahrlassige Verschwei-
gung der Umstinde, aus denen sich ergibt, dass fiir die
Gesundheitsschidigung die MV nicht oder nicht voll-
stindig aufzukommen hat oder bereits aufgekommen ist
(Art. 13 Al 3 Gesetz von 1914);

¢) der bis Ende Januar 1916 in Kraft gewesene Art. 13
des Gesetzes von 1901 sah die Riickforderung nur vor bei
arglistiger Verschweigung der vordienstlichen Entstehung
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der Gesundheitsschiddigung. Den damals bestehenden
Riickforderungsanspruch gewihrt auch Art. 14 Al. 1 der
MV, wenn sich nachtriglich herausstellt, dass der als
versichert angegebene Unfall sich in Wirklichkeit in einem
nicht versicherten Zeitpunkt ereignet hat;

d) durch wissentliche Verheimlichung des Umstandes,
dass die Gesundheitsschidigung ganz oder teilweise aus
nicht versicherter Periode stammt oder von Umstidnden,
aus denen sich ergibt, dass die MV {fiir die Gesundheits-
storung nicht aufzukommen hat oder schon aufgekommen
ist (Art. 14 Al 2 und 4).

Ausser im Falle von wissentlich unrichtigen Angaben
und arglistiger oder grobfahrlissiger Verschweigung sieht
das Gesetz keine Riickforderung von zu Unrecht gemach-
ten Leistungen vor, also namentlich nicht die Riickforde-
rung von durch die MV irrtiimlich gemachten Leistungen
aus dem Rechtsgrunde des Irrtums. Da das MVG selber
die Voraussetzungen der Riickforderung regelt, diirfen
auf diesem Gebiet nicht die weitergehenden Bestimmungen
des OR zur analogen Anwendung gelangen. Im Militér-
versicherungsrecht berechtigt der Irrtum nur zur Ver-
weigerung weiterer Leistungen (Art. 13 Al. 1 und 2), nicht
aber zur Riickforderung bereits ausgerichteter Leistungen.
Zu diesem Schluss gelangt auch das Gutachten des Justiz-
departements vom 30. August 1917, erwihnt in Burck-
hardt: Schweizerisches Bundesrecht, Nr. 2342. Abwei-
chend ist das Riickforderungsrecht im KUV G geordnet.
Art. 99 beschrinkt dasselbe ausdriicklich auf Geldleistun-
gen, wihrend die Bestimmungen des MVG der Riick-
forderung bezahlter Arzt- und Spitalkosten nicht im Wege
stehen wiirden. Dagegen erlaubt das KUVG die Riick-
forderung aller ausgerichteten aber nicht geschuldeten
Geldleistungen, die nach den Bestimmungen von Art. 62
bis 67 OR riickforderbar sind, nicht nur der schlecht-
gliubig bezogenen.

Die MV versucht gelegentlich in Verbindung mit
ihren Abweisungsschliissen in Prozessen vor EVG an-

Zeitschrift fiir Schweizerisches Recht. Neue Folge Band 61. 13a
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geblich irrtiimlich bereits zu viel bezahltes Kranken-
geld zuriickzufordern und oftmals will sie solche Riick-
forderungen durch Verrechnung mit als geschuldet an-
erkannten weiterlaufenden Teilleistungen verwirklichen.
Die MV muss sich mit ihrem Recht aus Art. 13, die Weiter-
zahlung des irrtiimlich zu viel Anerkannten einzustellen,
begniigen. Umstritten aber ist, ob und inwieweit riick-
forderbare, also mala fide bezogene Betrige mit weiter-
laufenden Anspriichen des Versicherten verrechnet werden
diirfen. Es 1st auch bei Beantwortung dieser Frage in
Beriicksichtigung zu ziehen, dass es sich um im allgemeinen
Interesse geregelte, offentlich-rechtliche Verhéltnisse han-
delt. Das allgemeine Interesse besteht in der Wiederher-
stellung der Wehr- und Arbeitskraft. Eine Verrechnung
selbst dolos erlangter Leistungen mit weiterlaufenden
Krankenpflegeanspriichen in dem Sinne, dass die MV bis
zur Deckung ihres Riickforderungsanspruchs die Zahlung
von Spital-, Arzt-, Heilmittelkosten und Didtzulagen ab-
lehnen diirfte, wiirde so sehr dem allgemeinen Interesse
widersprechen, dass eine solche Verrechnung nicht an-
erkannt werden darf. Sie ist meines Wissens von der MV
auch nie praktiziert worden. Nur allzuoft wiirde ein solches
Vorgehen durch Verziogerung des Heilungsprozesses die
nachherigen Leistungen der MV anschwellen machen.
Eine generelle, grundsitzliche Ablehnung jeglicher Ver-
rechnungsmoglichkeit von Riickforderungsanspriichen aus
betriigerisch ergatterten Leistungen mit weiterlaufendem
Teilkrankengeld oder Teilrenten durch die Rechtsprechung
wiirde dagegen das allgemeine Rechtsempfinden verletzen.
Trotz dem Abtretungs-, Verpfindungs- und Pfindungs-
verbot in Art. 15 MV G muss in dieser Frage die Billigkeit
das Recht meistern, auch im offentlichen Recht. Das EVG
hat denn auch in seiner spidtern Praxis die Verrechnung
grundsatzlich zugelassen. Der Entscheid im Einzelfall
muss dem Richter iiberlassen bleiben. Er wird die Ver-
rechnung in nicht krassen IFdllen verweigern oder be-
schriinken, wenn durch dieselbe der Verlauf des IHeilungs-
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prozesses nachteilig beeinflusst werden miisste oder wenn
den Familienangehorigen der notwendige Lebensunterhalt
dadurch entzogen wiirde, grundsétzlich aber Verrechnung
mit Krankengeldanspriichen nicht ablehnen.

Wer iiber die Geltendmachung eines Riickforderungs-
anspruches zu befinden hat, sagt das Gesetz nicht. Da
nach Art. 39 der PK die Gewidhrung oder Verweigerung,
der Entzug und jede Anderung der Pension zusteht, wird
auch nur sie dariiber zu befinden haben, ob eine Riick-
forderung von zu viel bezahlten Renten geltend gemacht
werden soll. Uber alle andern Riickforderungsanspriiche
hat die MV Beschluss zu fassen. Der Riickforderungs-
anspruch richtet sich in allen Féllen gegen den Versicherten
und nach seinem Tode fiir bis zum Tode gemachte Lei-
stungen an seine Erben, von denen ein jeder, ohne Riick-
sicht auf seinen guten oder schlechten Glauben, maximal
bis zum Betrage seines Erbteils haftet. Sind auf die un-
wahren Angaben des Versicherten gestiitzt bereits Lei-
stungen an die Hinterlassenen gemacht worden, so kann
eine Riickforderung derselben trotz der Bestimmung des
Art. 14 Al. 3, wonach bereits empfangene Hinterlassenen-
pensionen in allen Fillen behalten werden diirfen, doch
durch eigenes doloses Verhalten des Hinterlassenen be-
griimdet werden, wie schon aus Art. 17 Al. 3 geschlossen
werden musste und wie es denn in dem 1916 in Kraft ge-
setzten Art. 13 des Gesetzes von 1914 ausdriicklich fest-
gelegt worden 1st.

XIV. Revision.

Der Revision nach Art. 30 MVG unterliegen sowohl
die durch Verwaltungsentscheidungen als die durch Ge-
richtsurteile zugebilligten Leistungen, eingeschlossen die
durch gerichtliche Vergleiche durch die Parteien verein-
barten. Nicht revidierbar aber sind die im Einverstdndnis
mit dem Versicherten ausgekauften Renten (Art. 42 Al 3).
Die o6ffentlich-rechtlichen Verhiltnisse werden i. A. unter
der Voraussctzung rebus sic stantibus fixiert. Das Be-
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streben, endgiiltige unabinderliche Beziehungen zwischen
den Beteiligten, eine Vertrauen erweckende Stabilitat zu
schaffen, dem 1m Privatrecht die materielle Wahrheit
weitgehend geopfert wird, tritt im offentlichen Recht
hinter den Willen, dauernd das Richtige zu verfiigen und
deshalb die Erlasse fortlaufend den sich dndernden tat-
sichlichen Verhéltnissen anzupassen, zuriick. Die formelle
Gerechtigkeit muss der materiellen in gréosserm Umfange
weichen als im Privatrecht. Wihrend die prozessrecht-
liche Revision der Art. 101 ff. OB, die nur gegen gericht-
liche Urteile, nicht aber gegen die Verwaltungsbescheide
der MV und der PK angestrengt werden kann, sich zum
Ziele setzt, an die Stelle eines als unrichtig erachteten Ur-
teils ein richtiges zu setzen, sich also gegen das Urteil
selber richtet und sich in der Vergangenheit auswirkt,
setzt die in Art. 30 MVG geordnete materielle Revision
die Richtigkeit des Urteils voraus und anerkennt sie, richtet
sich also nicht gegen das Urteil, sondern gegen die gegen-
wirtige Rente, die sie fiir die Zukunft den veridnderten
Verhiltnissen anpassen will. Die eingetretenen Verinde-
rungen machen sich unabhingig von der Form, in welcher
die Festsetzung seiner Zeit erfolgt ist, geltend. Es kann
deshalb fiir die Zulédssigkeit dieser Revision nicht auf diese
FForm ankommen und es muss gleichgiiltig sein, ob die
Festsetzung in einen Verwaltungsbescheid, einer Partei-
vereinbarung oder einem Gerichtsurteil erfolgt ist. Davon
gibt es aber zwei wichtige Ausnahmen. Die eine, bereits
erwiahnte, statuiert Art. 43 Al. 3, wonach auf Verlangen
hin gewédhrter Rentenauskauf der Revision nicht unter-
liegt. Die Gesetze anderer Linder sehen auch fiir diese
Falle bei entretender Verschlimmerung die Revision
vor. Eine solche Revision kennt unser Gesetz nur fiir
gegen den Willen des Versicherten erfolgten, also auf
Entscheidung, nicht auf Vereinbarung sich stiitzenden
Rentenauskauf. Die gleiche Regelung sieht auch das
KUVG in Art. 95 vor. Der Ausschluss der Auskaufs-
vereinbarung von der Revisionsmoglichkeit zwang das



Rechtsfragen aus dem Gebiete der Militirversicherung. 197a

Gericht, privatrechtliche Anfechtungsmdglichkeiten zur
analogen Anwendung herbeizuziehen und diese Verein-
barungen wenigstens bei vorhandenen Willensméngeln,
Irrtum oder Tauschung, als anfechtbar zu erkliren. Der
Natur des 6ffentlichen Rechts angemessener und auch dem
Rechtsempfinden entsprechender wire es, auch gegeniiber
den Auskaufsvereinbarungen die Anwendung des Art. 30
zu gewihren, wie es gegeniiber den iibrigen vergleichs-
weisen Erledigungen der Fall ist.

Die zweite Ausnahme ergibt sich aus der Natur der
Sache und ist nicht zu umgehen. Sie betrifft die Abfin-
dung des Art. 38 des Gesetzes von 1914, gleichgiiltig, ob
sie durch Verwaltungsbescheid, Prozessvergleich oder Ur-
teil zustande gekommen ist. Es handelt sich bei dieser
Abfindung um ein Heilmittel, dessen Wirksamkeit gerade
vom Ausschluss jeder Revisionsmoglichkeit abhéangt.
Dieser Umstand sollte zu einer vorsichtigen und &dusserst
gewissenhaften Anwendung dieses Heilmittels fithren, so
dass dessen Wirksamkeit eine weitgehende Garantie ge-
niessen konnte.

Gegenstand der Revision ist die Pension. Wire es,
wie bei der Revision nach dem OB, die Entscheidung an
sich, so miissten von ihr auch die die Krankenpflege-
leistungen beschlagenden Teile der Entscheidung betroffen
werden. Fir diese Leistungen benétigt es aber nicht ein-
mal ein Verfahren nach Art. 30. Sie miissen fortlaufend
der Lage und den Bediirfnissen angepasst werden. Wenn
heute das EVG entgegen der Verfiigung der MV Haus-
pflege bewilligt, so kann morgen schon wegen Notfall,
Diagnosestellung auf ansteckende Krankheit, Verinderung
in den hiuslichen Verhéltnissen usw. die sofortige Spital-
einweisung erforderlich sein und deshalb trotz Gerichts-
urteil erfolgen. Wie die Naturalleistungen, so passt sich
auch das Krankengeld dem wechselnden Krankheits-
geschehen und dem durch dasselbe bestimmten Grad der
Behinderung in der Erwerbsfihigkeit an. Sobald sich eine
gewisse Stabilitdt voraussehen lésst, so tritt an die Stelle
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des Krankengeldes die dann nur im Rahmen des Art. 30
revidierbare Pension.

Voraussetzung fiir die Revision nach Art. 30 ist eine
Zu- oder Abnahme der Schiddigung, d. h. eine erhebliche
Verdnderung des Gesundheitszustandes, gemiiss der Praxis;
der Nachteil muss sich als erheblich grosser oder als er-
heblich geringer herausstellen, als bei der letzten Renten-
festsetzung angenommen worden war oder géinzlich ver-
schwunden sein. Da diejenige Gesundheitsschidigung,
welche Hinterlassenenrenten auszulésen vermag, der Tod
des Versicherten, keiner Verinderung mehr unterworfen
sein kann, kommt die Anwendung des Art. 30 auf Hinter-
lassenenrenten nicht in Frage. Wenn die Aszendenten-
und Kollateralenrenten bei Zu- oder Abnahme der Be-
diirftigkeit abgeindert werden, so kann hier die fort-
wihrende Anpassungsmoglichkeit an die verdnderten Ver-
haltnisse nicht mit Art. 30 begriindet werden. Sie stiitzt
sich auf Art. 41, der die Revision von Hinterlassenenrenten
vorsiecht und auf Art. 37 letztes Alinea, wonach eine
Pension nicht ausgerichtet wird, wenn und so lange ein
Bediirfnis auf dieselbe offenbar nicht vorliegt.

Unter Nachteil im Sinne des Art. 30 versteht die Ju-
dikatur in Ubereinstimmung mit Piccard (Rentenrevision,
in Lauber: Praxis, S.267), entgegen Benz (5. 62) nur
gesundheitliche Nachteile, nicht aber wirtschaftliche Ver-
héltnisse. Es kann z. B. die MV die Rente nicht deshalb
revidieren, weil durch Berufsdnderung der Rentenbeziiger
den Erwerbsausfall wesentlich hat vermindern konnen.
Da die Revision nicht gegen die Entscheidung gerichtet
ist, kann sie auch den fiir die Berechnung des Schadens
angewandten Masstab, die Verdienstklasse, nicht beriihren
und auch nicht das festgelegte Verhiltnis fiir die Vertei-
lung des Schadens auf dienstliche und ausserdienstliche
Faktoren. Uberdies ist nach der Gerichtspraxis, die darin
Piccard gefolgt ist, die voraussehbare Angewéhnung nach
abgeschlossenem Heilungsprozess bei rein anatomischem
Verlust, z. B. von Finger, Arm, Bein, kein Revisionsgrund.
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Die Anpassung muss in solchen Féllen bereits bei der Fest-
setzung der Rente in Berechnung gestellt werden. Da-
gegen kann dann das Nichteintreten der zum voraus an-
gerechneten Anpassung einen Revisionsgrund abgeben.
Diese Regel gilt natiirlich nicht fiir voraussehbare Ver-
dnderungen des korperlichen Zustandes, weil in diesem
Falle ja gerade die Endgiiltigkeit, der Abschluss des Krank-
heitsprozesses im Korper nicht gegeben ist. Die diesbeziig-
liche Judikatur ist zusammengestellt und erldutert in
Graven: Invalidités, S. 121.

In gewissem Umfang vermag der Art. 30 der mate-
riellen Wahrheit zum Siege zu verhelfen. Soll er aber
seine Aufgabe in einem wirklich befriedigenden Umfang
erfiilllen konnen, wie es in vielen auslindischen Gesetz-
gebungen der Fall ist (IAA: L’Evaluation de I'incapacité
permanente de travail, 1937, S. 213), so bedarf er einer
neuen Fassung. Holland z. B. gewihrt die Revision, wie
bereits oben angefithrt worden ist, bei Bewilligung oder
Verweigerung, Sistierung oder Entzug einer Pension, so-
bald Umstande bekannt werden, die, wenn sie bei der
Féllung des Entscheides bekannt gewesen wiiren, denselben
beeinflusst haben wiirden. Bei uns aber wird noch dariiber
diskutiert, ob gegeniiber der Rente null eine Revisions-
moglichkeit bestehe. Oberholzer z. B. (Fiihrer, S. 91)
erachtet eine Revision nur als zuléssig, wenn eine Pension
zugesprochen, nicht aber wenn eine Pension verweigert
worden ist. Diese Ansicht ist aber kaum haltbar. Die MV
ist fiir Dienstschiden ohne Riicksicht auf Zeitablauf haft-
bar. Der im Dienst schwerhorig Gewordene, der mit
seinem Rentenanspruch deshalb abgewiesen wird, weil seine
Schwerhorigkeit sich in der Erwerbsfahigkeit nicht aus-
wirke, kann bei Verschlimmerung jederzeit eine Rente
beanspruchen, wenn spiiter Erwerbsunfihigkeit eintritt.

XV. Regressrechte der R1V.

Art. 16 MVG bestimmt, dass die MV in den Ersatz-
anspruch des Versicherten gegeniiber einem Dritten, der
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ihm in Bezug auf die Krankheit oder den Unfall schaden-
ersatzpflichtig ist, bis auf die Hohe der von ihr geschul-
deten Leistungen eintritt.

Obschon in Art. 16 nicht ausdriicklich erwidhnt, so
ergibt sich aus andern Bestimmungen, dass der MV keine
Regressrechte auf andere Sozialversicherungsanstalten an-
fallen. Art. 56 MV G entbindet die SUVA von Leistungen
in den Fillen, wo sowohl sie als die MV haftbar sind und
auch die Krankenkassen machen iiber die von der MV
nicht gedeckten 309, hinaus keine Leistungen fir Krank-
heiten, fiir welche die MV aufzukommen hat, entsprechend
dem in Art. 74 Al. 3 KUVG niedergeleglen Grundsatz.
Regressrechte der MV entstehen auch nicht in Bezug
auf vertraglich geschuldete Leistungen Dritter, z. B. aus
privaten Versicherungsvertrigen, fiir welche ja der Ver-
sicherte die Pramien entrichtet hat, oder aus Dienstvertrag.
Dagegen zessiert in solchen Fillen gemiss Art. 19 Al 5
MVG, soweit ein Lohnausfall nicht entsteht, fiir die MV
die Verpflichtung zur Bezahlung des Krankengeldes, nicht
aber der Invalidenrente. Art. 16 beschligt nur Schaden-
ersatzanspriiche aus Gesetz, d. h. aus unerlaubter Hand-
lung oder aus privater Haftpflicht. Als Gegenwert fiir
ihre o6ffentlich-rechtliche Leistungspflicht geht auf die MV
ein festumgrenzter privatrechtlicher Schadenersatzan-
spruch iiber. Das Regressrecht erfasst nicht solche An-
spriiche, die die MV nicht deckt, wie Genugtuungsleistun-
gen und andererseits auch nicht von der MV zwar geschul-
dete, privatrechtlich aber nicht entstehende Anspriiche,
wie Leistungen an Hinterbliebene, welche der ILebens-
erwartung nicht Rechnung tragen und iiber die Deckung
des Versorgerschadens hinausgehen.

Wihrend im Privatrecht Regressrechte auf die Per-
son des Regressberechtigten regelmiissig erst iibergehen,
wenn und soweit er selber geleistet hat, entstehen die
Regressrechte der MV schon fiir die geschuldeten Lei-
stungen, auch wenn sie noch nicht entrichtet worden sind.
Da die privaten Ersatzanspriiche regelmissig in Kapital-
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form, die offentlich-rechtlichen aber in Rentenform be-
friedigt werden, muss die Entstehung des Regressrechtes
unabhingig von der Leistungseffektuierung stattfinden.
Uber den Zeitpunkt des Ubergangs der Anspriiche auf die
MV idussert sich das Gesetz nicht. Da die MV in den An-
spruch des direkt Geschidigten eintritt, entsteht derselbe
nicht in der MV, sondern im Versicherten. Die MV macht
nicht eigene, sondern Rechte des Versicherten geltend.
Aber in welchem Moment gehen diese Rechte auf sie iiber?
Von allem Anfang an oder erst mit der Anerkennung ihrer
Leistungspflicht oder gar erst mit der Feststellung des
Umfangs ihrer Leistungen? Die Beantwortung dieser
Frage kann namentlich von Bedeutung sein fiir die Be-
urteilung der Verbindlichkeit gegeniiber der MV von
zwischen dem Schidiger und dem Geschédigten getrof-
fenen Vereinbarungen, durch welche der Geschidigte auf
seinen Ersatzanspruch ganz oder teilweise verzichtet. Das
deutsche Reichsgericht hatte urspriinglich den Ubergang
des Regressanspruchs 1m Zeitpunkte der Feststellung
ihrer Leistungspilicht durch die Sozialversicherung ange-
nommen. Die neuere Praxis dagegen fusst auf der An-
nahme, dass Entstehung des Ersatzanspruchs im Ge-
schiidigten und Ubergang desselben auf die Versicherungs-
anstalt zeitlich zusammenfallen, wogegen jedoch die letztere
vom Haftpflichtigen an den Geschiddigten gutgliubig ge-
machte Leistungen sich anrechnen lassen muss (vgl. Selig-
sohn: Der Riickgriff der Versicherungstriager, S. 26).

Der Ersatzanspruch geht zwingend auf die MV iiber.
Der Versicherte kann diesen Ubergang nicht etwa durch
Verzicht auf die Leistungen der MV verhindern, da sein
Anspruch, weil oOffentlichen Rechtes, unbedingt besteht
und unverzichtbar ist. Auf diesem Boden steht auch die
Praxis des deutschen Reichsgerichts (Seligsohn, S. 32).

Da die MV nur den dem Geschéadigten zustehenden
privatrechtlichen Ersatzanspruch geltend macht, kann zu
dessen Beurteilung einzig der Zivilrichter zustéindig sein.
Unser Gesetz enthilt nicht, wie Art. 1543 RVO und Art. 89
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des deutschen Angestelltenversicherungsgesetzes, die Be-
stimmung, dass der Zivilrichter hinsichtlich Bestand und
Umfang der durch die Sozialversicherung geschuldeten
Leistungen an deren Anerkennung und Entscheide oder
an die Urteile des Versicherungsgerichts gebunden ist.
So lange eine solche Bestimmung fehlt, wird, falls der
Haftpflichtige das Bestehen einer Schadenersatzpflicht
der MV bestreitet, nach bei uns allgemein geltendem Grund-
satz der Zivilrichter selbstindig diese Vorfrage entscheiden,
ohne sich an Entscheide der MV und Urteile des EVG ge-
bunden zu erachten. Ist nach seiner Auffassung die MV
nicht leistungspflichtig, so konnen Schadenersatzanspriiche
auf sie nicht tibergegangen sein. Der Geschidigte kann
dann kumulativ sowohl von der MV als von dem privat-
rechtlich verantwortlichen Schadenstifter sich den Schaden
ersetzen lassen, eine Bereicherung, welche Art. 16 MVG
verunmoglichen wollte.

E. Das Verwaltungsverfahren.

Die MV ist nicht, wie die SUVA, als ein selbsténdiger
Verwaltungskorper mit eigener Personlichkeit (Art. 41 und
51 KUVG) geschaffen, besitzt nicht, wie die SUVA, iiber
das ganze Land zerstreute Organe (Art. 46 KUVG). Sie
ist ein besonderer Zweig der Bundesverwaltung und als
solcher in das EMD eingefiigt (Art. 46 MVG und Art. 1
und 2 VV vom 12. November 1901 zum MVG). Durch
diese Organisation wird ihre Aufgabe, die Armeehaftpflicht
des Bundes zu verwirklichen, ganz besonders stark unter-
strichen. Die bestehende Zentralisation wird aber auch
durch diese ihr gestellte Aufgabe nicht zur Notwendigkeit.
Die Verwaltungsorgane, die das Heerwesen im ganzen
Lande herum besitzt (Kreiskommandanten, Sektionschefs)
sind auf der Beteiligung der Kantone am Militirwesen
aufgebaut, von den Kantonen ernannt und kénnen wahr-
scheinlich nicht fiir Aufgaben dieses Verwaltungszweiges
des EMD, in welchem die Kantone nicht mitzusprechen
haben, beigezogen und ausgebaut werden. Neben diesem
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Verwaltungsapparat und neben den Kreisagenturen der
SUVA noch ein weiteres Netz von Verwaltungsorganen
nur fir das Militdrversicherungswesen zu schaffen, ist
allerdings nicht angingig. Darum verwaltet das EMD
durch den mit sehr grossen Kompetenzen ausgestatteten
Chef der MV den ganzen Zweig zentral von Bern, und
neuerlich von Genf und St. Gallen aus, obschon sich
das mit dem Wesen einer iiber das ganze Land verbreiteten
Kranken- und Unfallversicherung sehr schlecht vertrigt.
Die Sozialversicherung verlangt eine stindige, zuverlissige
Uberwachung aller Patienten, ihrer h#uslichen Verhilt-
nisse, der ortlichen Erwerbsbedingungen und Arbeitsge-
legenheiten in den verschiedenen Berufen, eingehende
Kenntnis der lokalen Verhéltnisse im Arztewesen, Be-
sprechungen mit dem behandelnden Arzt usw. Ihre Funk-
tionen der Tatbestandsfeststellung, der Uberwachung und
Kontrolle verlangen einen dezentralisierten Unterbau.
Eine so vollig zentralisierte Verwaltung, wie die MV, ist
der Ausbeutungsgefahr in viel hoherem Masse ausgesetzt
als eine Organisation, welche ihre Organe im ganzen Land
herum besitzt. Waldheim (Zeitgemadsse Reform der
deutschen Sozialversicherung, S. 140) verlangt fiir Deutsch-
land die Zentralisation des Verwaltungsapparates und De-
zentralisation des Dienstleistungsapparates. Nur ein lo-
kales Organ mit seiner stindigen Uberwachungsmoglich-
keit und einer auf personlicher Kenntnis beruhenden Ein-
schitzung des Schadens sei befihigt, gerecht abzuschétzen
(S. 56). Auch Samson (Priventive Versicherungspolitik,
S. 49) verlangt einheitliche Leitung, zweckmiissig zentra-
lisierte Wirtschaftstitigkeit, aber weitgehende Dezentrali-
sation der Staatsorgane. In allen Kulturstaaten ist die
soziale Krankenversicherung auf ortliche, regionale, Be-
triebs- oder Berufskrankenkassen aufgebaut. Wenn die
MV von Truppensanitit und EMD losgelost und dem
Volkswirtschaftsdepartement unterstellt wiirde, so liesse
sich sicherlich durch das bestehende oberste Organ unsere
Sozialversicherung, das Bundesamt fiir Sozialversicherung,
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leicht eine dezentralisierte Organisation schaffen, welche
unter Mitbeteiligung der anerkannten Krankenkassen, so-
wohl der SUVA als der MV fir Abklirung, Kontrolle,
Auszahlungen dienen und volle Befriedigung bieten wiirde,
ohne die Selbstdndigkeit einer jeden der beiden Anstalten
in Verwaltung und Entscheidung einzuengen. Heute muss
sich das Verwaltungsverfahren fiir die Abklirung und Er-
ledigung des Versicherungsfalles auf der Grundlage einer
unbefriedigenden Organisation aufbauen. Die Doppel-
spurigkeit in Uberwachung und Abklirung von SUVA
und MV verlangt doppelte finanzielle Aufwendungen in
der Verwaltung, die unberechtigterweise die Institution
selber diskreditieren.

In einer auf die Gesetzesrevision hin ausgearbeiteten
Eingabe vom Jahre 1912 hatte der Oberfeldarzt ein De-
zentralisierungsprojekt entworfen, das nicht der Ver-
gessenheit anheimfallen darf. Die Anmeldungen wiren
nach wie vor an den Oberfeldarzt zu richten. Die Kranken-
pflege aber und die Krankengeldauszahlungen sollten die
anerkannten Krankenkassen unter der Kontrolle der MV
besorgen. Das Abkldrungs- und Feststellungsverfahren
wollte er den Krankenkassen und den Agenturen der SUVA
tiberbinden. Die PK sollte aufgehoben werden (Botschaft
des Bundesrates vom 12. November 1912). Die SUVA
hat sich seither eine Organisation und einen Verwaltungs-
apparat geschaffen, der iiberall als mustergiiltig anerkannt
1st, der frei von Biirokratismus allen Anforderungen ge-
recht wird. Die Verbindung der beiden eidgendssischen
Sozialversicherungsanstalten in dieser oder jener Form
driangt sich auf. Auch der f{rithere Chef der MV, Ober-
feldarzt Vollenweider, erstrebt eine Reorganisation auf
diesem Boden. Die schweizerische Arztegesellschaft wirbt
in einem in der Schweiz. Arztezeitung fiir Standesfragen
1942, S. 211, durch ihren Présidenten publizierten Artikel
fir den Ausbau des érztlichen Dienstes der MV analog
demjenigen der SUVA, um eine wirksame Bekimpfung
der Ausbeutung zu ermdoglichen.
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Auch im Ausland zeigt sich die Tendenz zur gemein-
samen Erfiillung der Aufgaben der verschiedenen Zweige
der Sozialversicherung durch dezentralisierte untere Or-
gane. Beziiglich Deutschland stellt Kaufmann (Zur Neu-
gestaltung der deutschen Sozialversicherung, S. 35) fest:
Die organisatorische Verbindung der Versicherungstriger
wird immer stirkeres Bediirfnis. Gerade fiir die Heil-
behandlung besteht Aufgabengemeinschaft und Schick-
salsverbundenheit. Mit der Zusammenarbeit muss von
unten auf begonnen werden.

Allerdings ist durch den BRB vom 7. Oktober 1941
eine sogenannte Dezentralisierung vorgenommen worden,
indem die Verwaltungsbureaux fiir Behandlungsfille der
franzosischen Schweiz nach Genf und fir diejenigen aus
der Ostschweiz nach St. Gallen verlegt wurden. Aber Ab-
kldrung, Kontrolle usw., alles bleibt beim alten, bleibt
zentralisiert, nur dass die MV nun drei zentralisierte Ver-
waltungen anstatt vorher eine einzige besitzt. Die Nach-
teile der Zentralisation werden wohl kaum in spiirbarer
Weise vermindert worden sein; dagegen musste auf einen
Teil ihrer Vorteile verzichtet werden.

Voraussetzung fiir die Ingangsetzung der Ver-
sicherung ist die Anmeldung des Versicherungsfalls
(Art. 18). Im Gegensatz zum KUVG gewihrt das MVG
nach der Auslegung, die ihm die Gerichtspraxis gegeben
hat, keine Leistungen irgendwelcher Art fiir die Zeit-
periode, die vor der Anmeldung der Anspriiche liegt. Je-
doch gilt zufolge der im Gesetze durchgefithrten Zusammen-
fassung von Truppensanitdt und Versicherung in der ge-
meinsamen Leitung durch den Oberfeldarzt die Eintragung
auf den dienstlichen Rapporten der Truppensanitiat als
rechtsgiiltige Anmeldung der Anspriiche an die Versiche-
rung, sofern aus dem Rapport hervorgeht, dass der Wehr-
mann noch ungeheilt aus dem Dienst entlassen worden
ist (Art. 18, a). Die Wirkung dieser Anmeldung wird aber
hinfillig, wenn im Anschluss an die Entlassung weder Be-
handlung der Krankheit erfolgt, noch Erwerbsunfihigkeit
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eintritt. In diesem Falle ist, sofern eine dieser Bedingungen
nachtriglich eintritt, Anmeldung aus dem Zivilleben Vor-
aussetzung fiir die Entstehung eines Anspruchs auf Lei-
stungen. Aus der Fassung: ,,Der behandelnde Arzt ist zu
dieser Anzeige verpflichtet® schliesst Arnold (Versiche-
rungsanspruch, S. 70), dass nur die arztliche Anmeldung
die Leistungspflicht der MV auslose. Die Gerichtspraxis
hat jedoch jeder Anmeldung diese Wirkung beigemessen,
auch der durch den Versicherten personlich, seine Familien-
angehorigen oder irgend einen andern Vertreter besorgten.
Im letztern Falle weist die MV den sich Anmeldenden an,
unverziiglich einen Arzt aufzusuchen und ihr durch den-
selben die sachgemisse Meldung erstatten zu lassen. Bevor
ihr die irztliche Meldung zukommt, setzt die MV in der
Regel das weitere Verfahren nicht in Gang; ihre Leistungs-
pflicht jedoch beginnt von der ersten Meldung an. Die
MYV ist in ihrer zentralisierten Organisation vollig auf Ver-
trauen verdienendes Zusammenarbeiten der behandelnden
Arzte mit der MV angewiesen. Die SUVA kann sich da-
gegen durch ihre ortskundigen Organe, speziell die Kreis-
drzte, auch ohne Mitwirkung des behandelnden Arztes
ein zuverlissiges Bild verschaffen.

Anhand der drztlichen Anmeldung hat die MV sich
nun zunidchst dariiber schliissig zu machen, ob ein ver-
sicherter Krankheitsfall vorliegt. Die objektive, gewissen-
hafte Abklarung ist fiir die MV gesetzliche Amtspflicht.
Sie handelt nicht als Partei, nicht als Vertreterin des
Fiskus, sondern als mit der Verwirklichung des Versiche-
rungsanspruches beauftragtes Staatsorgan. Ihre Aufgabe
stimmt hierin mit derjenigen des EVG iiberein. Sie hat
in der Besorgung der Verwaltungsgeschifte bereits Ver-
waltungsrechtspflege auszuiiben. Die durch die MV an-
geordneten Expertisen durch aussenstehende Arzte sind
darum nicht Parteiexpertisen, sondern amtliche. Die MV
wird erst dann Partei, wenn der Versicherte sie zur Partei
macht durch gerichtliche Anfechtung ihres Verwaltungs-
entscheides. Erst jetzt wird in ihr der Parteiwille er-
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weckt, ein Parteiinteresse existent, das Interesse, ihren
Verwaltungsakt aufrecht zu erhalten. Deshalb werden
denn auch von ihr im hingigen Prozessverfahren eingeholte
Gutachten als private Parteigutachten gewiirdigt und
grundsidtzlich mit gleichem Masstab gemessen, wie die
durch den Versicherten ins Recht gelegten Gutachten.
Dem praktizierenden Anwalt, der Miihe hat, sich mit der
Einstellung des EVG, wonach die durch die MV vor der
Anfechtung ihres Entscheides eingeholten Gutachten als
amtliche anerkannt werden, abzufinden, mochte ich an
die Feststellung Fleiners (Einzelrecht und offentliches
Interesse, S. 20) iiber die Verwaltungsrechtspflege er-
innern: ,,Wer diese Gesetzgebung mit den durch die
reinen und scharfen Linien des Zivilprozessrechtes ver-
wohnten Augen betrachtet, wird darin den geschlossenen
Aufbau vermissen und durch manchen juristischen Schon-
heitsfehler gestort werden.”® Allerdings veranlassen iiber-
triebene Begehrungstendenzen und andere Verhéiltnisse
bei den Versicherten die MV in derartigen Fillen gelegent-
lich an eine Institution zu appellieren, die in der Privat-
versicherung unter der Bezeichnung ,,Versicherungsarzt*
bekannt geworden ist. Aber das EVG behilt in dieser
Beziehung die Augen offen und ordnet eigene Expertisen
an, wo ihm eine Tendenz zu Einseitigkeit vorzuliegen
scheint.

Hat die MV den Fall in seinen tatséchlichen Verhélt-
nissen und in seinen medizinischeh und rechtlichen Zu-
sammenhingen zwischen Dienst und Gesundheitsschi-
digung abgeklart, so hat sie thren Entscheid zu fdllen.
Kommt sie zum Schlusse, dass ein versicherter Krankheits-
fall vorliegt, so ordnet sie Spitalbehandlung (Art. 19 Al 1)
an, was die Regel ist oder bewilligt verlangte héusliche
Behandlung, wenn die gesetzlichen Vorbedingungen hierzu
(Art. 20 Al. 1) gegeben sind. Sodann hat die MV die zur
Vornahme der Verdienstklasseneinteilung notige Abkla-
rung durchzufithren und das Krankengeld festzusetzen.
Nach Gesetz steht ihr das Recht zu, hierzu die Mitwirkung
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der kantonalen Behdrden in Anspruch zu nehmen (Art. 26
Al. 3 und 4). Sie scheint aber von diesem Recht kaum je
Gebrauch zu machen. Um Prozesse iiber die Verdienst-
klasseneinteilung nach Moglichkeit zu vermeiden, hat die
MV mit anerkennenswerter Initiative in geschickter Weise
ein im Gesetze nicht vorgesehenes Verfahren eingeschaltet,
in dem sie die Berufungsfrist gegen ihren Entscheid nur
fiir den Fall ansetzt, dass der Versicherte nicht innert zehn
Tagen allfdllige Einwendungen gegen die Einschitzung
bei der MV direkt erheben werde. Werden solche erhoben,
so erfolgt vor Erlass der definitiven Entscheidung neue
Abklarung.

Da die vom Gesetzgeber offenbar als selbstverstind-
lich vorausgesetzte vertrauenswiirdige Zusammenarbeit
der behandelnden Arzte mit der MV sich nicht im not-
wendigen Umfang verwirklichen liess, suchte die MV die
ithrer Organisation fehlende Dezentralisation sich selber
teilweise zu schaffen durch Ernennung von Vertrau-
ensdrzten in den verschiedenen Landesgegenden. Diese
hatten als Vertreter der MV im Verkehr mit dem Versicher-
ten und seinem behandelnden Arzte zu funktionieren. Der
Versuch befriedigte aber nicht. Dem grossen finanziellen
Aufwand entsprach das erzielte Resultat bei weitem nicht.
Uberwachung und Kontrolle bliecben nach wie vor unge-
niigend. In einer Eingabe vom 9. April 1938 an das EMD
wies das EVG auf die offenkundigen Méngel des Systems
der Vertrauensirzte und des ganzen Aussendienstes der
MYV hin und regte an, die Frage der festen Anstellung von
Kreisirzten und die Errichtung von Kreisagenturen zu
priifen. Die Institution der Vertrauensirzte ist in der
Folge dann wieder aufgehoben und durch Vermehrung
des Arztestabes der Zentralverwaltung ersetzt worden,
welche nun die Militdrpatienten in ihrem Milieu aufsuchen
und kontrollieren. Aber auch dieses System vermag die
in der Eingabe des Gerichtes vom 9. April 1938 geriigten
Méangel nicht zu beheben und verliert mit zunehmenden
Verkehrseinschrankungen erst noch an Wirksamkeit.
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Ergibt die medizinische Abklarung sofort oder im
Laufe der Behandlung, dass die Erwerbsunfihigkeit vor-
aussichtlich langer als ein halbes Jahr andauern werde, so
hat anstelle des Krankengeldes die Pension zu treten.
Dariiber zu entscheiden, ob und in welchem Betrage eine
Pension geschuldet sei, fehlt aber bei der Duplizitidt der
Behorden der MV die Kompetenz. Sie muss nun iiber
diesen Punkt einen besonderen Bericht mit Antrag an
die Pensionskommission ausarbeiten. In den Fallen,
welche nicht von Anfang an der PK vorzulegen sind, fiithrt
die MV das Entscheidsverfahren im vollen Umfange durch
und schliesst es mit der Eréffnung ihres Bescheides an den
Versicherten ab. In den andern Fillen entscheidet jede
Behorde getrennt mit selbstdndiger Kompetenz: die MV
dariiber, ob und welche Krankenpflegeleistungen, Spital-
ersatz, Didtzulagen dem Versicherten, Sterbegeld seinen
Hinterlassenen zukommen sollen, die PK dariiber, ob und
welche Pensionen dem Versicherten oder seinen Hinter-
lassenen zu gewihren sind. Volkswirtschaftlich, volks-
hygienisch und wehrpolitisch ist die Krankenbehandlung,
die Wiederherstellung der Gesundheit und der Erwerbs-
fahigkeit der wichtigere und in vielen Fillen auch der
finanziell folgenschwerere Teil der Bundesleistung. Um
stossende Widerspriiche zu vermeiden, ist die MV nur
allzu oft bereit, ihre Verfiigungen umgehend den PK-
Entscheiden anzupassen. Trotzdem besteht die Moglich-
keit, dass die eine Behorde dem Versicherten die Leistungen
gewihrt, die andere verweigert. Im Falle Birchler hat im
April 1941 die PK entgegen dem Antrag der MV eine
Rente verweigert, weil B. seine Krankheit nicht innert
Jahresfrist angemeldet habe. Darauf hat mit Entscheid
vom 28. Mai 1941 die MV die Behandlung iibernommen
und das Krankengeld bis zum 10. Mai zugebilligt, weil
der Mann beim Einriicken in den Dienst seine Krankheit
angemeldet hatte.

Wenn schon die PK einer einheitlichen Entscheidung
tiber die Anspriiche des Versicherten hinderlich und fir

Zeitschrift fiir Schweizerisches Recht. Neue Folge Band 61. 14a
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die Verwaltungskosten der Versicherung eine unnotige
Belastung ist, so ist auch die Abgrenzung der Kompetenzen
zwischen MV und PK unbefriedigend. Eine natiirlich ge-
gebene Grenzziehung wire es gewesen, der MV die Ent-
scheidung iiber die wihrend der Behandlung zu machenden
Leistungen zu iiberbinden, der PK aber die nach Abschluss
der Behandlung fiir bleibende Invaliditit und im Todes-
fall an die Hinterbliebenen geschuldeten Leistungen vor-
zubehalten. Es hat keine innere Berechtigung, vom sechs-
ten Krankheitsmonat an eine zweite Verwaltungsbehorde
neben die MV zu stellen, so wenig es sich sachlich be-
gritnden lasst, die Zubilligung von Sterbegeld und Hinter-
lassenenpension verschiedenen Behorden zu iibertragen.
Die Bescheide der MV sowohl als der PK sind, wie
diejenigen der SUVA, Verwaltungsverfiigungen und nicht
erstinstanzliche Administrativjustizentscheide. Vor Erlass
der Verfiigungen der MV und der PK bestehen iiberhaupt
keine Streitigkeiten und keine Parteien und somit auch
keine Entscheidungsinstanz. Nur in den Unfallversiche-
rungsprozessen gibt es zwei Instanzen. In Militirversiche-
rungssachen ist das EVG die einzige Instanz. Die MV und
die PK wenden, jede fiir sich, in dem ihr zugewiesenen
Verwaltungsgebiet das Gesetz auf den einzelnen Fall an.
Das Eigenartige ist, dass einer in den eigentlichen Verwal-
tungsapparat eingegliederten Kommission von Aussen-
stehenden ein wesentlicher Teil der Administration iiber-
tragen wird. Es ist dies aber durchaus nicht eine ver-
einzelte KErscheinung. Der Bundesrat ernennt fiir die
Expropriationen besondere Schitzungskommissionen, deren
Entscheidungen vor Bundesgericht angefochten werden
konnen. Er ernennt zur Uberpriifung von Entschei-
dungen der Armeeverwaltung in Entschidigungsfragen
besondere Rekurskommissionen des EMD. In den
Kantonen besorgen vielfach ausserhalb der Verwaltung
stehende Steuerkommissionen die Einschidtzung der
Steuerpflichtigen, Verfiigungen, die in einzelnen Kantonen
vor dem Administrativrichter, in den andern im Verwal-
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tungsverfahren angefochten werden konnen, ohne An-
fechtung aber zur formell rechtskriftigen Verwaltungs-
verfiiggung werden.

Die PK war in den Verwaltungsapparat eingeschaltet,
lange bevor die gesetzliche Grundlage zu einem Versiche-
rungsprozess geschaffen wurde. Das vorher geltende
Administrativverfahren rdumte dem Versicherten das
Recht ein, die Entscheide der MV an das EMD und dessen
Entscheide an den Bundesrat, die Entscheide der PK
aber direkt an den Bundesrat weiterzuziehen. Die Ent-
scheide der PK konnte auch das EMD von sich aus dem
Bundesrat zur Uberpriifung vorlegen, wihrend dem EMD
keine Moglichkeit gegeben ist, von sich aus die Abinderung
einer Einzelentscheidung der MV vorzunehmen oder zu
beantragen. Die Entscheidungen der PK unterliegen so-
mit einer wirksameren Verwaltungskontrolle als diejenigen
der MV. Diesem Bediirfnis entsprechend ist schon das
Verfahren vor der PK geregelt. Sie wird von der MV ein-
berufen. Die MV ldsst durch einen Juristen und einen Me-
diziner, die in der Kommission beratende Stimme haben,
ihre Antridge verteidigen. Der Versicherte aber kommt
nicht zum Wort. Auf Betreiben des EV G bringt seit einer
Anzahl von Jahren die MV ihren an die PK gerichteten An-
trag dem Versicherten vorher zur Kenntnis und gibt ihm
Gelegenheit, seine Einwendungen schriftlich zu Handen
der PK einzureichen. Der iiberragende Einfluss, den die
MYV aber trotzdem auf die Entscheide der PK haben muss,
ergibt sich allein schon aus der Tatsache, dass die sieben-
gliedrige PK an einem Vormittage 30 bis 50 und gelegent-
lich auch noch mehr Entscheide fillt, fiir welche ihre Mit-
glieder die Akten durchzustudieren am Vortage Gelegen-
heit hatten.

Die Grenzen ihres Verfiigungsrechts haben, wie die
andern Verwaltungsbehorden, die MV und die PK von
Amtes wegen zu beachten und diirfen dieselben auch dann
nicht iiberschreiten, den Versicherten auch dann nicht
in seinem materiellen Anspruch beschneiden, wenn er
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nicht opponiert oder sich einverstanden erklirt hat. Die
gesetzlichen Vorschriften miissen allen Versicherten gegen-
iiber in gleicher Weise zur Anwendung gebracht werden
(Fleiner: Einzelrecht und offentliches Interesse, S. 28),
wo nicht eine besondere Befugnis zur Abweichung von
den gesetzlichen Vorschriften erteilt worden ist. Eine
solche Befugnis ist z.B. durch Verwaltungsratsbeschluss
vom 16. Oktober 1918 der Direktion der SUVA erteilt
worden durch die Ermichtigung, bei bestimmten gewerb-
lichen Gesundheitsschiadigungen, welche weder Unfall-
folgen, noch Berufskrankheiten im engen Rahmen des
Art. 68 KUVG sind, freiwillige Versicherungsleistungen
zu gewidhren. In analoger Weise konnte der Bundesrat
der MV genau umschriebene Befugnisse erteilen, einzelne
nicht gewollte Hirten des Gesetzes zu mildern. Von sich
aus aber kann die MV nicht Abhilfe schaffen. Dagegen
wiirde es ihr freistehen, im Verwaltungsverfahren Ande-
rungen einzufithren, die das Vertrauen in die Objektivitit
ihrer Verwaltungstitigkeit erhohen wiirde. Ich denke da
vor allem an die Einrdumung eines Rekusationsrechtes bei
der Expertenernennung in wichtigen Fillen, eines Mit-
spracherechtes bei der Stellung der Expertenfragen, das
Recht, nach Beendigung des Abklirungsverfahrens zum
Ergebnis Stellung zu nehmen und Erweiterungsantrige
zu stellen.

Auch im heutigen Verwaltungsverfahren kommen dem
Bundesrat und dem Militdrdepartement neben der
MV und der PK noch selbstdndige Entscheidungsbefug-
nisse zu, die der Uberpriifung im Verwaltungsjustizver-
fahren vor dem EVG entzogen sind. Das EMD entscheidet
nach Art. 40 Al. 2 dariiber, ob ausnahmsweise schon vor
der Bewilligung einer Pension die MV Vorschiisse auf eine
zu erwartende Pension ausrichten darf. Das EMD hat
diese Entscheidungsbefugnis an den Chef der MV dele-
giert. Art. 15 Al 2 erteilt dem EMD die Befugnis zum
Erlass der notwendigen Massnahmen, um zu verhindern,
dass Krankengeld und Spitalersatz dem Kranken oder
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den durch ihn zu erhaltenden Personen entzogen
werde.

Dem Bundesrat ist in Art. 24 letztes Alinea die Kom-
petenz vorbehalten, in besonderen Fillen das Krankengeld
bis auf den vollen Lohnbetrag zu erhohen, wahrend iiber
die Erhéhung der Rente bis zum Betrage des vollen Ver-
dienstes nach Art. 29 Al. 2 die PK entscheidet, in letzter
Instanz somit das EVG. Dagegen féllt nach Art. 43
wiederum in die Kompetenz des Bundesrates die Er-
hohung der Invaliden- und Hinterlassenenpension bis auf
thren doppelten Betrag bei besonders mutiger Einsetzung
des Lebens.

Die Aufgabe der MV ist die Verwirklichung des Rechts
auf Versicherungsleistungen in jedem einzelnen Fall. Dies
verlangt der Gesetzgeber von der Verwaltung seiner Sozial-
versicherung. Der Bundesrat anerkennt in seiner Botschaft
zum OB (BBI1 1915, IV, S. 246) ausdriicklich, dass die
gerechte Befriedigung dieser Versicherungsanspriiche auch
ohne wesentliches Zutun des Ansprechers Pflicht des
Bundes sei. Es entspricht das auch der rechtswissenschaft-
lichen Lehre (Jellineck: System der subjektiven offent-
lichen Rechte, S. 354). Die pflichtgemésse Tétigkeit des
Staatsorganes ist die stirkste Garantie, die dem indivi-
duellen publizistischen Anspruch iiberhaupt gegeben wer-
den kann. Mit der Besorgung der Verwaltungsgeschifte
durch die Verwaltungsbehérden wird deshalb praktisch
schon Verwaltungsrechtspflege ausgeiibt (FFleiner: Einzel-
recht und offentliches Interesse, S. 20). Das alles gilt voll-
umfinglich von der pflichtgemissen Abklirung der An-
spriiche des Versicherten durch die MV in tatbestéind-
licher, medizinischer und rechtlicher Beziehung. Wird
noch die Moglichkeit der Mitwirkung des Versicherten und
seines Anwalts etwas besser den allgemeingiiltigen pro-
zessualen Grundsitzen angepasst, so kann das Abklarungs-
resultat dadurch an Objektivitit nur gewinnen.
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F. Der Versicherungsprozess.

In der Organisation des Rechtsschutzes des Indivi-
duums muss dem Umstand Rechnung getragen werden,
dass die Verwaltungsbehorden dem Individualrecht immer-
hin nicht so unbeteiligt gegeniiberstehen wie ein Richter.
Uberall in der Verwaltung besteht die Gefahr, dass die
Verwaltungsbehorden das Fiskalinteresse mit dem Gemein-
interesse identifizieren. Das innerhalb der Verwaltung ge-
ordnete Beschwerdeverfahren vermochte nirgends diese
Gefahr zu bannen. Die Schaffung einer Verwaltungsjustiz
war auch im Militdrversicherungswesen bald schon zum
dringendslen Bediirfnis geworden. Wo die Verwaltungs-
justiz ins Leben gerufen worden ist, da wurde ihr die Auf-
gabe des Schutzes der subjektiven offentlichen Rechte
der Biirger gestellt. Aber mit ihrer Entwicklung hat sich,
wie Fleiner (System des deutschen Verwaltungsrechts,
S. 243) feststellt, in stets steigendem Masse die Uberzeu-
gung Bahn gebrochen, dass der Schutz der objektiven
Rechtsordnung ein ebenso wichtiges Anliegen der Verwal-
tungsrechtspflege sein muss.

Auch der Verwaltungsprozess setzt zwei Parteien
voraus. Zwar bestimmt Art. 144 OB, dass im Falle der
Berufung gegen Entscheide der MV einzig der Versicherte
oder seine Hinterlassenen Prozesspartei seien. Aber auch
in diesen Prozessen verteidigt die MV die Verwaltungs-
verfilgung in gleicher Weise, ob sie ihre eigene Verfiigung
rechtfertige oder als Vertreterin des auch vom Gesetze
als Prozesspartei bezeichneten EMD die Verfiigung der
PK. In beiden Fillen wird sie nicht nur als Berufungs-
beklagte bezeichnet, sondern bt auch in gleicher Weise
wie der Versicherte alle Parteirechte aus. Wihrend im
Zivilprozessverfahren iiber Anspriiche der Parteien ge-
stritten wird, geht im Administrativjustizverfahren der
Streit um die Richtigkeit oder Richtigstellung eines amt-
lichen Erlasses. Darum steht der Verwaltungsbehorde,
von Riickforderungsprozessen abgesehen, weder ein Klage-
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noch ein Widerklagerecht zu. Sie ist naturgeméss in der
ersten gerichtlichen Instanz immer in der Beklagtenrolle.
Das trifft fiir die SUVA und die MV immer zu, nicht aber
fir das EMD beziiglich der PK-Entscheide. In denjenigen
Fiéllen, in denen Verwaltungsentscheidungen besondern
Fachkommissionen iibertragen werden, wahrt sich die
Verwaltung naturgemiiss auch ihrerseits das Recht der
Anfechtung der ja nicht von ihr stammenden Entschei-
dung und damit das Recht, als Prozesspartei den Rechts-
weg beschreiten zu konnen. Dieses Recht ist im Versiche-
rungsprozess nicht der MV, sondern der ihr iibergeordneten
Behorde, dem EMD, eingeriumt worden, das aber nie
selber handelnd auftritt, sondern sich stets durch die MV
vertreten liasst. Diese Regelung stammt, abgesehen von
der Vertretung des EMD durch die MV, aus dem frithern
verwaltungsrechtlichen Beschwerdeverfahren, in welchem
das EMD gegeniiber Pensionskommissionsentscheiden als
Beschwerdeinstanz ausgeschaltet war, dafiir aber die Auf-
gabe der Kontrolle derselben und die Kompetenz zur An-
fechtung der PK-Entscheide vor dem DBundesrat zuge-
wiesen erhielt, zur wirksamen Wahrung der Verwaltungs-
interessen. Dieses Recht ist dem EMD auch nach der
Einfilhrung der Administrativjustiz erhalten geblieben.
Es kann klagend vor Versicherungsgericht auftreten und
in diesem Falle finden wir den versicherten Staatsbiirger
in der Beklagtenrolle. Es kommt gelegentlich vor, dass
das EMD PK-Entscheide gerichtlich anficht, in denen die
PK den Antrdgen der MV voll und ganz entsprochen hat,
so dass dann die gleiche MV, deren Antriigen entsprochen
worden ist, als Vertreterin des EMD vor Gericht diesen
Entscheid als unrichtig anficht und dessen Abédnderung
verlangt.

Das MV G und ihm folgend der OB und der BRB vom
26. Dezember 1917 iiber die Behandlung von Streitigkeiten
aus der Militirversicherung bezeichnen die Verwaltungs-
bescheide der MV und der PK als erstinstanzliche Ent-
scheide und die Einleitung der gerichtlichen Uberpriifung
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derselben als Berufung, wihrend das KUVG in Art. 120
und die Verordnung II iiber die Unfallversicherung in
Art. 9 in richtiger Weise diese Anfechtung als Klage gegen
die Erledigung von Versicherungsanspriichen bezeichnen.
Im gleichen Sinne spricht sich auch der Bundesrat in
seiner Botschaft zum OB (BBI 1915, IV, S. 245 ff.) aus:
Es handelt sich im Militdrversicherungsprozess nicht um
eine Berufung im zivilprozessualen Sinne, besteht doch
noch kein im kontradiktorischen Verfahren gestaltetes Ur-
teil. Es liegt nur die Weiterziehung einer administrativen
Verfiigung an ein Gericht vor. Die irrefithrende Bezeich-
nung als Berufung ist wohl auf die unrichtige Anschauung
zuriickzufiihren, es wiirden ja einfach die bisher dem EMD
und dem Bundesrat zustehenden IFunktionen auf das
EVG ibertragen. Im Gerichtsverfahren sind jedoch MV
und EMD nicht Vorinstanz, sondern Partei. Sie befinden
sich der gerichtlichen Instanz gegeniiber in der glechen
Rechtsstellung wie die SUVA. Die Rechtsvorkehr, welche
das gerichtliche Verfahren einleitet und die Versicherungs-
anstalt, sei es SUVA oder MV, vor die gerichtliche In-
stanz zwingt, ist nicht eine Berufung, sondern eine Klage.
Die Berufung wird i. A. bei der Instanz, deren Urteil an-
gefochten wird, eingereicht, die Klage bei der zu ihrer Be-
urteilung zustindigen Gerichtsbehirde.

Fiir die verschiedene Regelung der zur Anrufung des
Richters vorgesehenen Iristen, zehn Tage zur Anfechtung
der Bescheide der MV, 30 Tage gegeniiber den Bescheiden
der PK, liegt kein innerer Grund vor, gilt doch in beiden
Fallen schon die Ausserung des Willens, den IFall der ge-
richtlichen Uberpriifung unterbreiten zu wollen, als rechts-
giiltige ,,Berufung®, zu deren Begriindung dann das Ge-
richt eine erstreckbare Frist ansetzt. Fiir die Anfechtungen
von Entscheiden vor Bundesgericht besteht eine einheit-
liche Irist von 20 Tagen. Die gleiche Frist gilt zur Weiter-
ziehung kantonaler Urteile in Unfallprozessen an das EVG.
Es diirfte sich rechtfertigen, auch fiir die Anfechtung der
Administrativentscheide der MV und der PK vor EVG
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die Ubereinstimmung mit dem iibrigen eidgendssischen
Prozessrecht herzustellen und auch im Militdrversiche-
rungswesen eine einheitliche Frist von 20 Tagen fiir die
gerichtliche Anhingigmachung vorzusehen.

Nicht alle im Administrativverfahren durch die Ver-
sicherungsbehorden gefillten Entscheidungen kénnen vor
das gerichtliche Forum gebracht werden. Art. 55 MVG
von 1914 beschriankt die gerichtliche Anfechtungsmoglich-
keit auf Verfiigungen der MV und der PK. Darum musste
sich das Gericht im Urteil Rhis vom 30. Juni 1930 als
unzustindig erkliren, eine in Anwendung von Art. 15
Al. 2 durch das EMD getroffene Verfiigung iiber Zuwei-
sung von Krankengeld direkt an die gegeniiber dem Ver-
sicherten Unterhalsberechtigten zu iiberpriifen. Aus dem
gleichen Grunde konnen Verfiigungen gemiss Art. 40 Al. 2
(Vorschusszahlung) nicht an das EVG weitergezogen wer-
den, moégen sie auch, gestiitzt auf die Erméchtigung durch
das EMD, durch die MV selber ausgefillt worden sein.
Dagegen kann das EVG im Rahmen von Art. 90 OB
selbstindig Vorschusszahlung anordnen. Selbstverstind-
lich fehlt dem EVG auch die Kompetenz zur Uberpriifung
der vom Bundesrate geméiss Art. 24 Schlussalinea und
Art. 43 getroffenen Entscheidungen

Nach Art. 57 Al. 3 des Gesetzes von 1914 hat das
EVG auch die Streitfragen zu entscheiden, die sich zwi-
schen SUVA und MV in Fillen ergeben, in welchen sich
die Haftungsfrage fiir beide Versicherungen stellt. Pro-
zesse zwischen verschiedenen Sozialversicherungsanstalten,
an denen der Versicherte nicht beteiligt ist, denen keine
Verwaltungsentscheidung voranzugehen braucht, fallen
ausser den Rahmen des eigentlichen Versicherungspro-
zesses.

Nach dem Schlussalinea des Art. 113 OB hat das
EVG auch Streitigkeiten zwischen Anwalt und Klient
tiber die Honorarforderung des Anwalts zu beurteilen. ks
handelt sich um einen Annex zum Versicherungsprozess.
Das EVG tritt aber auf diese Streitigkeiten nur ein, soweit
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die Rechnung vor dem EVG gefiihrte Prozesse gegen PK-
Entscheide beschligt. Es iiberpriift die Rechnung nicht
fir die vor der gerichtlichen Anhingigmachung im Ad-
ministrativverfahren besorgte Geschiftsfithrung und auch
nicht fir das Gerichtsverfahren gegen MV-Entscheidun-
gen. Diese Beschrinkung ist bedauerlich, nétigt sie doch
oft zu einem weitern kantonalen Verfahren und vieler-
orts zur Fiithrung eines Zivilprozesses.

Im urspriinglichen Verwaltungsverfahren hatte das
Gesetz die Weiterziehung aller Entscheide des Oberfeld-
arztes an das EMD (Art. 22) und aller Berufungsentscheide
des EMD, sowie die durch dasselbe vorzunehmenden
Krankengeldbestimmungen (Art. 26 Al. 5) an den Bundes-
rat vorgesehen. Fiir das EVG aber beschrinkt Art. 55
Ziff. 1 und 2 das Uberpriifungsrecht hinsichtlich der Ent-
scheide der MV auf Verfiigungen iiber die Hauspflege
und tiiber das Krankengeld. Das Gericht hat deshalb
mehrmals in Urteilen zum Ausdruck gebracht, dass Ver-
fiigungen, die sich ihrer Natur nach als reine Verwaltungs-
massnahmen zu erkennen geben, wie z. B. die Frage, in
welches Spital oder Sanatorium der spitalbediirftige
Kranke einzuweisen sei, nicht der gerichtlichen Uber-
prifung unterliegen, solange nicht Willkiir geltend ge-
macht werden konne. In diesen IFédllen ist, wie bei Ver-
fiigungen des EMD nach Art. 15 Al. 2 und Art. 40, trotz
Einfiihrung der Verwaltungsjustiz, immer noch Raum
fir das Beschwerdeverfahren innerhalb der Verwaltung.

Kein Gegenstand des Versicherungsprozesses ist die
IFeststellungsklage. IFleiner (Institutionen, S. 253),
erkliart dieselbe sogar als im Verwaltungsstreitverfahren
tiberhaupt unzuldssig. Die Aufgabe des Verwaltungs-
richters ist die Uberpriifung einer durch die Verwaltung
erlassenen Verfiigung und ihre Richtigstellung. Dariiber
wie in Zukunft das Recht zu verwirklichen sei, hat der
Richter nicht zu entscheiden, kann er gar nicht ent-
scheiden, hat doch schon sein eigenes gegenwiértiges Urteil
nur Bestand rebus sic stantibus. Das EVG tritt denn
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auch auf die immer wieder, auch von Anwélten, gestellten
Begehren, die Haftung der MV fir allfallig spiter ein-
tretende Riickfille und Komplikationen urteilsméssig
festzulegen, nicht ein.

Die Art. 12, 13 und 14 rdumen der MV ein Riick-
forderungsrecht gegeniiber dem Versicherten und gegen-
tiber seinen Erben ein fiir Leistungen, die der Versicherte
in betriigerischer Weise erlangt hat. Nach Art. 120 KUV G
sind die zwischen Versicherten und Drittpersonen einer-
seits und der Anstalt andrerseits aus diesem Gesetze ent-
stehenden Streitigkeiten vor den Versicherungsgerichten
geltend zu machen, die somit auch fiir von der SUVA
angehobene Riickforderungsprozesse zustindig sind. Im
Militdarversicherungsrecht ist dagegen die Zustindigkeit
des EVG geméass Art. 55 beschriankt auf ,,Berufungen
des Versicherten gegen Verfiigungen der MV und Ent-
scheidungen der PK. Die gesetzlich geregelte Kompetenz
von MV und PK geht aber nur auf Gewédhrung oder Ver-
weigerung sowie auf Widerruf gewihrter Leistungen. Das
Recht, eigene Riickforderungsanspriiche kurzerhand in
die Form von Verfiigung oder Entscheidung einzukleiden,
wire ein derartiger Eingriff in die bestehende Rechts-
ordnung, dass ein solches Recht, um anerkannt werden zu
konnen, gesetzlich stipuliert sein miisste. Das EVG hat
bis jetzt die Frage nicht entschieden, sondern ausdriick-
lich offen gelassen, ob Riickforderungsklagen der MV
beim EVG erhoben werden konnen. Jedoch hat es 1928
im Urteil Bosshard erklart, dass die MV nicht zustédndig
sei, um von sich aus die Riickzahlung zu dekretieren.
Wie der Anspruch des Versicherten auf Leistungen, fusst
auch der Anspruch der Versicherung auf Riickerstattung
zu Unrecht gemachter Leistungen im o6ffentlichen Recht.
Die Zustandigkeit des Zivilrichters kommt nicht in Be-
tracht. Wenn aber die MV versucht, ihr Riickforderungs-
recht in Form eines eigenen Entscheides zu verwirklichen
und der Versicherte so vorsichtig ist, durch sein passives
Verhalten zu verhindern, dass ein gerichtliches Urteil ge-
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fallt werden kann, so ist nicht ersichtlich, wie sich die MV
einen exekutierbaren Titel anders verschaffen konnte, als
durch eine selbstindige Klage vor EVG. Wenn das Ge-
richt es ablehnt, selber als Gesetzgeber aufzutreten, sich
eine gesetzlich nicht vorgesehene Kompetenz selber zuzu-
teilen und auf solche Klagen nicht eintritt, dann muss
wohl die MV auf die Geltendmachung des ihr zustehenden
Riickforderungsrechts verzichten, so lange nicht der Ge-
setzgeber einen Weg zu dessen Geltendmachung vorzeigt.

Das Verfahren vor EVG ist in Militdrversiche-
rungsfillen grundsitzlich kostenlos. Kosten diirfen ge-
méass Art. 156 Al. 2 OB nur im Falle einer offensichtlich
aussichtslosen Berufung gegen einen PK-Entscheid auf-
erlegt werden. Auch nur im Verfahren gegen PK-Ent-
scheide, nicht aber im Verfahren gegen MV-Entscheidungen
kann nach der gleichen Gesetzesbestimmung dem obsie-
genden Versicherten eine Parteientschidigung zugespro-
chen werden. In Anlehnung an diese Bestimmung iiber die
Verurteilungsmoglichkeiten der Versicherung zur Bezah-
lung von Parteientschiadigungen hat das EVG in einer
von Anfang an nie schwankenden, nun aber je linger je
heftiger angefochtenen Praxis es abgelehnt, in Berufungs-
fallen gegen MV-Entscheide die unentgeltliche Ver-
beistindung zu bewilligen, obschon Art. 117 OB die-
selbe ohne Einschrinkung vorsicht, sobald die Verhilt-
nisse sie rechtfertigen. Das Sozialversicherungsamt hatte
in einer Erlduterung vom 31. August 1913 zuhanden der
Expertenkommission ausgefiihrt, die Meinung bestehe,
dass das Armenrecht in weitgehendem Masse gewihrt
werden sollte. Die Protokolle iiber die Verhandlungen
der vorberatenden Behorden scheinen keine Anhalts-
punkte dafiir zu enthalten, dass ein Mitglied dieser Be-
horden eine gegenteilige Meinung gedussert hitte, oder
dass iiberhaupt der Gedanke aufgetaucht wire, die un-
entgeltliche Verbeistindung in andern als in aussichtslosen
Fiallen an finanziell ungiinstig gestellte Versicherte nicht
zu gewihren. Gerade der Umstand, dass auch beim voll-
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stindigen Obsiegen von der MV Ersatz fiir den aufgenotig-
ten Prozessaufwand nicht erhalten werden kann, eine
prozessuale Singularitit, sollte um so gebieterischer fiir die
Gewdhrung der unentgeltlichen Verbeistindung an Un-
bemittelte sprechen, um so mehr, als viele dieser Félle nicht
einfach liegen und oft auch einem erfahrenen Anwalt harte
Niisse zu knacken geben. Es ist zu beriicksichtigen, dass
der Prozessgegner immer durch einen tiichtigen Juristen
vertreten wird, der iber eine auf diesem Spezialgebiete
iiberaus reiche Gerichtserfahrung verfiigt. Erst im Juni
1942 hat das EVG dann beschlossen, diese Praxis in Aus-
nahmefillen zu lockern und hat sie damit dem Grundsatz
nach aufgegeben.

Wohl hat, wie bereits oben ausgefiihrt, der Bundesrat
in seiner Botschaft zum Entwurf des OB (BBI 1915, 1V,
S. 246) erklart, es sei Pflicht des Bundes, jedem Versicher-
ten auch ohne sein wesentliches Zutun dasjenige zu-
kommen zu lassen, was ihm nach Gesetz gebiihrt (Albisser
Das Verfahren vor dem EVG, S. 28). Trotzdem aber stand
in seinem Entwurf die Vorschrift und ist in Art. 88 Ge-
setz geworden, dass das Gericht einer Partei nicht mehr
zusprechen diirfe, als sie verlange. Opfer dieser aus den
Zivilprozessgesetzen iibernommenen, mit dem Offizial-
charakter der Sozialversicherung nicht harmonierenden
Bestimmung werden vor allem die vertrauenden, beschei-
denen, anstindigen Versicherten und alle die, welche in
Wahrheit schwerer krank sind, als sie es selber fiihlen.
Nationalrat Forrer hatte bei der Gesetzesberatung gegen
diese Vorschrift kraftvoll opponiert und erklirt, dass der
Versicherte unbedingt das erhalten miisse, was ihm ge-
biithre, dass das Gericht verpflichtet sein soll, einem Ver-
sicherten, der zu wenig verlangt habe, mehr zuzusprechen,
als er verlange. Diese Meinung drang nicht durch. Dagegen
wurde ein Postulat Affolter angenommen, das dann in
Art. 89 OB seinen Niederschlag gefunden hat wie folgt:
,,JLommt das Gericht vor der Urteilsfdllung zum Schlusse,
dass der Versicherte irrtiimlich zu wenig gefordert hat,
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so gibt es hiervon den Parteien Kenntnis*. Ialls darauf-
hin der Versicherte sein Begehren abédndert, so hat das
Gericht anhand der ergiinzten Akten sein Urteil zu féllen.
Der Gesetzestext ldsst dem Gericht nicht die Wahl, ob es
von dieser Bestimmung Gebrauch machen will oder nicht.
Sobald die Mehrheit der Uberzeugung ist, dass dem Ver-
sicherten mehr zukommt, als er selber verlangt, ist ge-
miéss dieser Vorschrift vorzugehen. Der Gesetzgeber wollte
offenkundig volle Garantie dafiir schaffen, dass erst in
Kenntnis der ihm nach dem Gesetz wahrscheinlich zu-
stehenden Anspriiche der Versicherte sich dariiber end-
glltig zu dussern habe, was er verlange und nur mit dieser
Garantie versehen, sollte Art. 88 OB Geltung haben.
Leistungen aber, die ein Versicherter nicht will, weil er
sie nicht benotigt, sollen ihm nicht aufgezwungen werden.
Das Gericht macht jedoch recht spérlichen Gebrauch von
Art. 89 OB und in Féllen, in welchen der Versicherte Be-
rufungsbeklagter ist, erklart es sogar die Bestimmung als
nicht anwendbar, selbst dann nicht, wenn erst die Gerichts-
expertise der obern Instanz die bisher unerkannte Schwere
der Gesundheitsstorung dartut. Der Wortlaut des Ge-
setzes erlaubt es kaum, anzunehmen, dass nur dann im
Sinne des Gesetzes ,,irrtiimlich zu wenig gefordert’ worden
ist, wenn der Versicherte mehr verlangt, als die Versiche-
rung ihm geben will, nicht aber dann, wenn er darum
kdmpfen muss, dass ithm wenigstens das, was die Ver-
sicherung selber oder die kantonale Vorinstanz ihm zu-
gebilligt haben, zukomme. Die Gerichtspraxis kann in
diesem Punkte weder mit dem Wortlaut, noch mit der
Entstehungsgeschichte, noch mit der Notwendigkeit einer
einschrinkenden Interpretation begriindet werden wund
enthélt sich denn auch einer ernsthaften Motivierung.

Art. 89 OB rdumt indirekt dem Versicherten das
Recht der Klagednderung bis zur Urteilsfidllung ein; denn,
wenn das Gericht auf die Unterklagung aufmerksam
machen muss, so kann es die ohne oder vor seiner Inter-
vention erfolgte Korrektur der Klagebegehren nicht als
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unzuléissig erklidren. Aus dieser Bestimmung ergibt sich
weiterhin die Pflicht des Gerichtes, Prozessvergleiche
zwischen den Parteien daraufhin zu priifen, ob dem Ver-
sicherten das, was ihm gebiithrt, auch zukommt und falls
dies nicht der Fall ist, die Parteien aufmerksam zu
machen.

Die Revision nach Art. 101 ff. OB. Wihrend
die materielle Revision des Urteils eine seit dem Urteil
eingetretene erhebliche Verinderung zur Voraussetzung
hat, handelt es sich bei der prozessualen Revision des
Art. 101 OB um die nochmalige Uberpriifung des dem
Urteil zugrunde gelegten Tatbestandes. Albisser (Das
Verfahren vor EVG, S. 29) unterscheidet zwischen der
im Kleide der Kassation auftretenden Revision von Ziff. 1
lit. a—e und der Revision im engern Sinne von Ziff. 2
und 3. Zu besonderer Diskussion gibt uns hier nur Ziff. 2
Veranlassung, welche die Zuldssigkeit der Revision an die
Bedingung kniipft, dass entscheidende Beweismittel, deren
Beibringung im frithern Verfahren nicht moglich war, seit-
her aufgefunden wurden. Aus dem Grunde erst nachtriag-
lich bekannt gewordener neuer Tatsachen gibt es keine
Revision. Der Revisionsgrund von Ziff. 2 ist aus den
Zivilprozessgesetzen iibernommen worden, die das Haupt-
gewicht auf die Endgiiltigkeit der einmal getroffenen
Losung legen, die vor allem Stabilitit des Urteils erzielen
wollen, darum ja auch eine materielle Revision, wie die
des Art. 30 MVG nicht kennen. In o6ffentlich-rechtlichen
Verhiltnissen, wo die Wahrheit der Entscheidung ihrer
Endgiltigkeit vorgehen muss, wo die Entscheidung den
sich verindernden Verhéltnissen neu angepasst werden
kann, da sollten auch fir die Korrektur ex tunc andere
Bestimmungen aufgestellt werden als im Zivilprozessrecht.
Wo ein Prozessverfahren selbst iiber seine Begehren
hinaus dem Versicherten dasjenige zukommen lassen will,
was ihm nach Gesetz und Recht gebiihrt, da sollten auch
neu bekannt gewordene Tatsachen die nachtrigliche Rich-
tigstellung einer unrichtigen Sentenz rechtfertigen.
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Den Begriff des ,,neuen Beweismittels** legt die Ge-
richtspraxis in Ubereinstimmung mit der allsemein an-
erkannten Auslegung im Zivilprozessrecht eng aus. Der
Nachweis der unrichtigen &rztlichen Beurteilung im ab-
gelaufenen Prozess durch érztliches Gutachten ist kein
neues Beweismittel, das die Revision begriinden kénnte,
weder wenn das neue Gutachten durch einen kompeten-
teren Fachmann erstattet ist, noch wenn erst der weitere
Verlauf der Krankheit die richtige Beurteilung erlaubt;
denn im erstern Fall wire die Beibringung schon vor dem
Urteil moglich gewesen, 1m letztern hat das Beweismittel
zur Zeit der Urteilsfallung noch gar nicht existiert und
kann deshalb eine Revision ex tunc nicht begriinden.
Weder die Gesetzesbestimmung, noch die Gerichtspraxis
nehmen darauf Riicksicht, dass der Krankheitsverlauf
sehr hiufig erst retrospektiv die zuverlidssige Beurteilung
der Zusammenhénge erlaubt. Der Richter muss gelegent-
lich den Experten zu voreiligen Schliissen veranlassen, wo
der Experte lieber zugewartet hiatte. Da sollte dann aber
auch der Ausweg gefunden werden, durch nachtrigliche
Korrektur den Iehler zu beheben. Wohl sind die zivil-
prozessuale Literatur und Judikatur in der Auslegung
und Anwendung gleichlautender Bestimmungen einheit-
lich zu dieser Auffassung gelangt. Die Rechtsprechung in
Sozialversicherungssachen sollte aber dem speziellen Stoff
und den durchaus eigenartigen Verhédltnissen durch eigene,
unabhingige Interpretation Rechnung tragen. Es geben
ja auch, mit vollem Recht, die Militirjustiz und die Mili-
tarversicherung dem Begriff ,,im Dienste stehen® eine
grundverschiedene Auslegung. Jede der beiden Institu-
tionen interpretiert diese Worte so, wie es die Erfiillung
der ihr gestellten Aufgabe erheischt. Wenn die neue Be-
outachtung durch eine vom Gerichte als massgebend an-
erkannte Autoritdt als neues Beweismittel in Verbindung
mit den frithern im Revisionsverfahren frei gewiirdigt
werden diirfte, so konnten Fehler und Ungerechtigkeiten
nachtriaglich wieder gutgemacht werden. Hochqualifi-
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zierte medizinische Experten in Tuberkuloseféllen, wie
Prof. Rud. Stédhelin und Dr. Bachmann, regen an, es den
Experten zu ermdglichen, ihre Schliisse erst dann abgeben
zu miissen, wenn der Krankheitsablauf zuverléssige
Schliisse erlaube oder doch wenigstens den Experten zu
erlauben, in diesem Momente auf ihre Schliisse zuriick-
zukommen, ein Postulat, das zwar in der privaten Haft-
pflicht nicht, wohl aber in der Sozialversicherung sollte
verwirklicht werden konnen.

Streitwertgrenzen. Der Umstand, dass die Mog-
lichkeit, fiir jede Kleinigkeit ein oberstes Gericht der Eid-
genossenschaft zu behelligen, nicht von allem Anfang an
verunmoglicht wurde, ist oft geriigt worden. Von ver-
schiedenen Seiten ist im Laufe der Zeit angeregt worden,
auch nachtraglich nun noch Streitwertgrenzen einzu-
fithren. Es ist das aber kaum ein begehbarer Weg. Ver-
waltungsrechtliche Streitigkeiten, die nicht zum gericht-
lichen Austrag gebracht werden koénnen, sind auf dem
verwaltungsrechtlichen Beschwerdeweg zu erledigen. So-
wohl iiber als unter der Streitwertgrenze stellen sich die
gleichen Rechtsfragen, fiir die sich notwendigerweise zwei
verschiedene Judikaturen ausbilden miissten, diejenige
des EVG und diejenige des Bundesrates. In letzterer
wiirde der Einfluss der MV zu ausschlaggebender Bedeu-
tung gelangen. In vielen Rechtsfragen wiirden je nach
dem Streitwert diametral entgegengesetzte .osungen weg-
leitend sein. Je nach dem erstrebten Resultat wiirden die
Parteien im Einzelfall den Streitwert hinaufschrauben
oder hinunterdriicken. Uber die fiir die Streitwertbemes-
sung massgebenden Richtlinien miisste in zeitraubender
Arbeit eine besondere Judikatur geschaffen werden und
wenn in dieser Frage Bundesrat und EVG nicht zu iiber-
einstimmenden Grundsitzen gelangen sollten, so wéiren
Kompetenzkonflikte vor der Bundesversammlung unver-
meidlich. Es ist vielleicht noch nirgends die Abgrenzung
zwischen dem verwaltungsrechtlichen Beschwerdeverfahren
und dem Verwaltungsgerichtsverfahren durch Streitwert-
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grenzen versucht worden, sondern wohl iiberall durch Be-
zeichnung der der gerichtlichen Uberpriifung unterliegenden
Streitgegenstinde, meist durch die Enumerationsmethode,
seltener durch eine Generalklausel. Die Befreiung des
obersten Gerichtes muss nicht auf dem Wege der Be-
schneidung seiner Kompetenzen gesucht werden, sondern
durch dezentralisierte Einschaltung eciner ersten Gerichts-
instanz, deren Sach- und Ortskenntnis das EVG in reinen
Schétzungs- und Wiirdigungsfragen weitgehend als aus-
schlaggebend anerkennen konnte. Das wiirde ganz von
selber nach und nach die gewiinschte Befreiung der eid-
genossischen Instanz von diesen Fragen, die kein recht-
liches Interesse bieten, mit sich bringen.

Streitigkeiten der MV mit dem behandeln-
den Arzt und Spitdlern. Solche, meist Tarif- und
Honoraransiitze beschlagende Differenzen sind, obwohl
offentlich-rechtlicher Natur, nicht dem EVG zur Be-
urteilung zugewiesen. Sie miissen deshalb auf dem Be-
schwerdeweg innerhalb der Verwaltung ausgetragen wer-
den. Es diirfte sich rechtfertigen, dieselben ebenfalls der
Beurteilung durch das EVG zu unterstellen, weil sie ja
in engster Verbindung zum Versicherungsfall stehen.

Auch fiir Vollstreckungsstreitigkeiten, bei welchen an-
gesichts des Art. 15 MVG sich z. B. die Frage des Ver-
rechnungsrechtes der MV stellen kann, diirfte das EVG
die einzig geeignete gerichtliche Instanz sein. Eine dies-
beziigliche gesetzliche Regelung steht aber bis heute
noch aus.

Organisationsfragen. Am Stande seiner Sozial-
versicherung ist die Macht des Willens eines Volkes zur
wirklichen Volksgemeinschaft, der Grad der Betédtigung
seiner Solidaritit, das Mass seiner Erkenntnis in die wirt-
schaftlichen Zusammenhinge zu erkennen. Wenn von
allen Volksgenossen die erforderliche Opferbereitschaft
verlangt und aufgebracht wird, so wird sie im Wohlergehen
aller, in zunehmender Gesundung der Volkskraft und Er-
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tiichtigung zum Kampf und Wettstreit in Kriegs- und
Friedenszeiten die schonsten Iriichte tragen. ,,Die Ver-
sicherung ist ein typisches Dokument des Fortschritts der
Kultur, ist ein Gradmesser der okonomischen und mora-
lischen Entwicklungsstufe eines Volkes, der untriigliche
Beweis fiir politische, soziale und wirtschaftliche Reife
eines Volkes™ (Manes: Versicherungslexikon; Geschichte).
Wenn man vom Volke die notwendigen Opfer verlangt,
dann muss man ihm auch eine moglichst sichere Garantie
dafir geben, dass nicht Biirokratismus, dass nicht ver-
sicherungsfremde Interessen einen guten Teil der Auf-
wendungen verzehren. Wir haben bereits bei der Be-
sprechung des Verwaltungsverfahrens gesehen, dass die
kostspielige Hypertrophie einer Pensionskommission, das
Fehlen eines dezentralisierten Unterbaues der Versiche-
rungsanstalt zur Bekimpfung von Versicherungsbetrug
Ikaum zu verantworten sind. Aber auch im Versicherungs-
prozess lassen sich Fortschritte erzielen, Verwaltungs-
kosten ersparen, wenn die Organisation des gerichtlichen
Dienstes durch das Interesse der Versicherungsinstitution
geleitet wird.

Viele Versicherungsprozesse drehen sich um Alltags-
fragen die keinerlei rechtliches Interesse bieten, wie z. B.,
ob die drztlich verordnete Didt am Wohnort des Pa-
tienten einen Mehraufwand von 1 I'r. oder von nur 50 (ts.
verursacht, ob der Patient in die Verdienstklasse der kleinen
oder in diejenige der mittleren Landwirte einzureihen ist,
ob und mit welchen Betrigen er seine Eltern bis dahin
unterstiitzt hat, wie hoch die Naturalleistungen des Arbeit-
gebers zu bewerten sind usw., unzihlige I‘ragen, die alle
durch den mit den Verhéltnissen betrauten und iiber die
notigen Aufklirungsmittel verfiiggenden kantonalen Richter
viel zuverlissiger und gerechter beurteilt werden konnten,
als durch die teuern Bundesrichter in ihren Bureaux in
Luzern. In allen Kantonen besitzen wir bereits besondere
Sozialversicherungsgerichte, welche seit 25 Jahren die
erstinstanzlichen Urteile in den Unfallprozessen gegen die
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SUVA fillen und somit auf dem Gebiete der Sozialver-
sicherung unter der Oberleitung des EVG schon reichliche
Erfahrungen gesammelt haben. Sicherlich wiirden sie
auch die erstinstanzliche Beurteilung der Prozesse gegen
die MV sehr gerne iibernehmen. In der Gesetzesberatung
wurde 1912 auch der Vorschlag gemacht, nicht kantonale
Versicherungsgerichte, sondern eine eidgenossische erste
Instanz zu schaffen. Das wire aber fiir die MV heutzu-
tage, da die kantonalen Versicherungsgerichte sich bewéhrt
haben, erst recht nicht empfehlenswert. Auch Subdirektor
Oertli spricht sich, gestiitzt auf eine 25jidhrige Erfahrung,
in ,,Riickblick und Ausblick® (S. 42) entschieden gegen
die Einfithrung einer ersten eidgendssischen Instanz und
fiir die Beibehaltung der kantonalen Versicherungs-
gerichte aus. Die Erfahrungen der SUVA beweisen, dass
sich ein sehr grosser Prozentsatz der Kliger mit der erst-
instanzlichen Beurteilung begniigen. Gar manchen Mili-
tiarpatienten leitet einzig das Bediirfnis, den Verwaltungs-
entscheid, den er als durch Fiskalinteressen beeinflusst an-
sieht, durch eine unabhéngige Instanz tiberpriift zu wissen.
Die aus dieser Neuerung resultierende Abnahme der Ge-
schiftslast des EVG wiirde voraussichtlich die Unter-
driickung von zwei Richterstellen ermdoglichen, sofern
gleichzeitig das EVG mit dem Bundesgericht in Lausanne
zusammengekoppelt wiirde, um die Beurteilung wichtiger
Fille durch das Fiinfergericht beibehalten zu koénnen.
Diesem Versicherungsgericht konnte dann das gesamte
offentlich-rechtliche Versicherungswesen und was mit 1thm
zusammenhingt, iiberbunden werden. Die engere Ver-
bindung der beiden Bundesgerichte wiirde die Recht-
sprechung beider befruchten und auch im Sekretariats-
und Kanzleibetrieb erkleckliche Ersparnisse ermdoglichen.

Wenn die gesetzgebenden Behorden von weiten Volks-
kreisen diejenige Opferwilligkeit verlangen, welche die
Erfiillung dieser grossen, der heutigen Generation gestellten
Aufgabe erfordert, dann miissen diese Behorden auch die
Garantie dafiir bieten konnen, dass die Organisation der
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ganzen Sozialversicherung nicht unnétige Kosten verschlingt
und dass ihr Aufbau und Betrieb nur durch rein sachliche
und nicht durch politische Erwigungen bestimmt wird.

Schlusshemerkung

Es wird wohl mancher Leser die Herbeiziehung so
vieler Literatur aus fast dem ganzen Gebiet der Sozial-
versicherung in dieser Arbeit iiber die Militdrversicherung
als tibermissig und unnotig empfinden. Die Vorarbeiten
fir die Ausarbeitung des Referates wurden aber getroffen
im Hinblick auf die Erfiilllung der durch den urspriing-
lichen Titel: ,,Das schweizerische Militiarversicherungs-
recht und die IFrage seiner Revision‘‘ den Referenten ge-
stellten Aufgabe, um damit auf breiter Basis die Grund-
lagen zu schaffen zur Aufstellung und fruchtbringenden
Diskussion von Revisionspostulaten. Der schweizerische
Juristenverein hat von jeher fiir die Vorbereitung von Ge-
setzen und Gesetzesentwiirfen ausserordentlich wertvolle
Vorarbeit geleistet mit den durch ihn frithzeitig veran-
lassten Referaten und den auf ihnen sich aufbauenden
Diskussionen. Immer hat sich diese Diskussion auf ernster,
wissenschaftlicher Hohe bewegt und hat 6fter in bestimm-
ten Resolutionen ausgemiindet. Wenn der Verein, wie es
zuerst vorgesehen war, seine Mitglieder nun spéter viel-
leicht einmal zur fruchttragenden Mitarbeit an der Re-
vision unserer altersschwachen Militdrversicherung heran-
ziehen will, so muss ihnen durch Bekanntgabe der Lite-
ratur des In- und Auslandes eine geniigende Grundlage
geboten werden, damit sie sich auch iiber die mit unserer
MV engverwandten iibrigen Zweige der Sozialversicherung
eingehend orientieren konnen. Es wiire die Aufgabe der
Referenten gewesen, anhand dieser Literatur die Verhilt-
nisse unter Beriicksichtigung des ganz besondern Charak-
ters unserer MV zu iiberpriiffen und darzutun, welche aus
Literatur und Judikatur sich aufdringenden Postulate
auch in unserer MV verwertbar sind und welche iiber
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ithren Aufgabenkreis hinausgehen. Obschon in der Folge
diese Aufgabe den Referenten wieder abgenommen wurde,
hielt ich es fiir gegeben, auch unter dem neuen Titel die
vorgesehene breite Grundlage bestehen zu lassen, damit
ein bisschen Vorarbeit geleistet sei, wenn vielleicht dem-
nichst der schweizerische Juristenverein zur Mitarbeit
am Umbau des MV G aufgerufen wird. Denn unterdessen
hat die Bewegung fiir die Revision des MVG und die Re-
organisation der MV von érztlicher Seite michtigen Im-
puls erfahren. Am 8. Mai 1942 hat der Président der
schweizerischen Arztlichen Gesellschaft durch einen Auf-
sehen erregenden Artikel in der Arztezeitung die Dring-
lichkeit der Reorganisation offentlich dargetan. Eine von
allen kantonalen Arztekammern und medizinischen Fa-
kultiten beschickte Tagung hat am 28. Juni 1942 sich
einstimmig hinter diesen Artikel gestellt und die Er-
wartung ausgesprochen, dass die Vorarbeiten unverziig-
lich an die Hand genommen werden. Der Vorsteher des
EMD hat gegen Ende Juni eine Konferenz aller interes-
sierten Kreise zur Besprechung dieser dringenden I‘rage
einberufen.

Am 3. Juni 1942 hat Nationalrat Bircher die Motion
eingereicht: ,,Der Bundesrat wird eingeladen: 1. Den
Entwurf eines revidierten MVG dem Rate vorzulegen,
das nach Friedensschluss sofort in Kraft gesetzt werden
kann. 2. Unverziiglich die administrative Reorganisation
der MV vorzunehmen.” Unter diesen Umstinden diirfte
die Zeit nicht mehr fern sein, da auch der schweizerische
Juristenverein im Interesse unseres Vaterlandes berufen
sein wird, sich mit der Revisions- und IReorganisations-
frage eingehend zu befassen.



	Rechtsfragen aus dem Gebiete der Militärversicherung

